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Landkreistag
Wir sind der kommunale Spitzenverband aller 21 Landkreise im Bundesland Hessen.

Wir vertreten mit den Landkreisen

e iiber 5 Mio. Einwohner und damit annéhernd 79 % der Bevolkerung in Hessen

e aufrund 97 % der Fliache des Bundeslandes Hessen und

e leistungsstarke Verwaltungen mit mehr als 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit
dem Haushaltsvolumen von iiber 11 Mrd. Euro im Jahr maBgebliche Gestalter in der Flache
und in den lédndlichen R&umen darstellen.

Die hessischen Landkreise erbringen mit

e den Regel-, Eingliederungs- und kommunalen Leistungen der Jobcenter fiir SGB II-
Empfinger sowie der Ubernahme der Wohnkosten,

e den Leistungen der Sozialdmter im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsiche-

rung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege sowie den Leistungen fiir

Asylbewerber,

den Leistungen fiir behinderte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe,

dem Wohngeld, dem Schiiler-, Studenten- und Meister-BAfoG,

den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe,

den Integrationsleistungen von allein rund 100.000 Fliichtlingen in den Jahren 2023/2024. Bis

Ende Juli 2024 war seit Kriegsbeginn ein Zugang von rund 98.000 Ukrainerinnen und Ukrai-

ner zu verzeichnen

e und der Forderung des biirgerschaftlichen Engagements als tragende Sdule des gesellschaftli-
chen Zusammenbhalts

wichtige Sozialleistungen und geben dafiir pro Jahr mehr als 6 Mrd. Euro aus.

Die hessischen Landkreise sichern die 6ffentliche Daseinsvorsorge und wichtige Infrastrukturen vor
Ort und sorgen fiir attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen filir Biirger und Unternehmen in der
Flache. So sind sie

Trager von Krankenhdusern (rd. 2/3 der Landkreise),

Trager von 22 der 32 Sparkassen in Hessen,

Trager des 6ffentlichen Gesundheitswesens,

Entsorgungstrager in der 6ffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung,

verantwortlich fiir den Erhalt und den Ausbau der ca. 5.000 Kilometer Kreisstralen, was ei-
nem Anteil von 30% des iiberortlichen Stralennetzes entspricht,

Tréager des 6ffentlichen Personennahverkehrs und

e Eigentiimer hochleistungsfihiger Breitbandnetze.

Sie unterstiitzen die Bruttowertschopfung in den ldndlichen Rdumen vor allem in Handwerk, Mittel-
stand und Industrie.

Die hessischen Landkreise sind zentrale Akteure im Bildungsbereich als

in der Summe grofter Schultrager in Hessen,

maBgebliche Gestalter der Schulentwicklungsplanung,

Verantwortliche fiir die Schulbeférderung,

Tréger von Volkshochschulen sowie Kreismusikschulen und

Tréager / Forderer einer Reihe von kulturellen und sportlichen Einrichtungen.






Vorwort

Auch im Jahr 2025 legt die Geschéftsstelle des Hessischen Landkreistages zur Mitgliederversamm-
lung/Jahrestagung den in der Satzung vorgesehenen Geschéftsbericht vor. Er gibt, geordnet nach Auf-
gabenfeldern, einen kompakten Uberblick iiber die maBgeblichen Arbeitsinhalte, Positionen und Akti-
vititen des Hessischen Landkreistages wihrend des Berichtszeitraums von November 2024 bis Okto-
ber 2025. Dabei werden die Positionen des Hessischen Landkreistages zu kreisrelevanten Themen so-
wohl auf der europiischen, der Bundes-, Landes- und nicht zuletzt auf der kommunalen Ebene beriick-
sichtigt. Dargestellt werden zudem die Aktivititen der Gremien und der Geschiftsstelle des Hessi-
schen Landkreistages - des kommunalen Spitzenverbandes der 21 Landkreise in Hessen.

Der aktuelle Berichtszeitraum stand unter dem Eindruck einer strukturellen Finanzkrise von Bund,
Landern und Kommunen. So war 2024 in den Kommunen bundesweit ein Rekorddefizit in Hohe von
rund 24,3 Milliarden Euro zu verzeichnen. Auch in Hessen ist im Jahr 2024 mit rund 2,6 Mrd. Euro
das gréfite hessische kommunale Finanzierungsdefizit der Nachkriegszeit entstanden. Grund sind
hauptsichlich die gestiegenen Sozialausgaben und Personalkosten bei einer vergleichsweise schwa-
chen Konjunktur.

Innerhalb der ,, Kommunalen Familie* sind die Landkreise in besonderem Mal3e betroffen. Da zusétz-
lich die Finanzmasse im KFA 2025 deutlich geringer ausfiel als dies in der mittelfristigen Finanzpla-
nung prognostiziert wurde, fithrte dies in 2025 fast flichendeckend zu deutlichen Steigerungen der
Kreisumlagehebesitze.

Ministerprasident Boris Rhein hat auf dem Kommunalkongress am Rande des Hessentags 2025 ange-
boten, in einer ,,Zukunftswerkstatt Entlastungen der Kommunalen Ebene zu priifen. Neben der An-
passung von Bundesrecht an die kommunale Leistungsfahigkeit, der Priifung von Standards und Ent-
biirokratisierung auf Landesebene wird die Kommunale Finanzausstattung und das Investitionspro-
gramm aus dem Sondervermodgen des Bundes intensiv beraten. Ob diese MafBlnahmen geeignet sind,
die hohen Defizite in den kommunalen Finanzhaushalten einzuddmmen, bleibt abzuwarten. Uber den
Deutschen Landkreistag bleibt die Forderung nach einer grundlegenden Reform der Kommunalfinan-
zen (etwa iiber die hohere Beteiligung an der Umsatzsteuer) bestehen.

Die HLT-Referate "Finanzen und Digitalisierung®, "Wirtschaft und Umwelt", "Schule und Kultur",
"Recht, Verfassung und Europa", "Soziales" und "Gesundheit" haben das gesamte Spektrum der
Landkreisaufgaben bearbeitet und die erforderlichen Abstimmungen und Positionierungen der HLT-
Gremien vorbereitet und unterstiitzt. Die inhaltliche und politische Arbeit des Hessischen Landkreista-
ges wurde durch eine intensive Offentlichkeitsarbeit flankiert. Fest etabliert sind der Internetauftritt
(www.hlt.de) sowie der Newsletter ,,LANDKREISTAG KOMPAKT*. Die Mitglieder wurden zudem
mit zahlreichen Rundschreiben informiert. Der internen Kommunikation diente schlieBlich auch der
Bereich des Intranets mit der Gremien- und Rundschreiben-Datenbank und die Verbandsplattform
,,Communex*.

Innerhalb der Gremienarbeit wurde in 2025 der ,,Sonderausschuss Digitalisierung® in einen dauerhaft
bestehenden Fachausschuss fiir ,,Digitalisierung und Innovation* umgewandelt. Der Geschéftsfiihren-
de Direktor sowie der Direktor des HLT firmieren kiinftig einheitlich als ,,Geschéftsfiihrer”. Unberiihrt
von dieser Anderung bleibt die interne Rotation in der Hauptgeschiftsfilhrung sowie die fachliche Ei-
genverantwortung innerhalb der Dezernate.

Die Geschiftsfiihrung bedankt sich auch in diesem Jahr bei den 21 hessischen Landkreisen sowie ins-
besondere bei den in den Gremien des Hessischen Landkreistages mitwirkenden Landrédtinnen und
Landriten, Kreisbeigeordneten, Kreistagsvorsitzenden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kreisverwaltungen fiir deren hohes Engagement im und fiir den Hessischen Landkreistag. Dieses
leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Geschéftsstelle und der Verband erfolgreich arbeiten
konnen. Ein grofes Dankeschon gilt zudem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ge-
schéftsstelle fiir deren enormen Einsatz und die fachkundige Unterstiitzung.






Wir empfehlen den Geschiftsbericht 2024/2025 Threr Lektiire.

Wiesbaden, im November 2025

Moot U Lone Cal

Dr. Michael H. Koch Tim Ruder
Geschiftsfithrer Geschaftsfiithrer






1. Finanzen

Haushalts- und Finanzsituation der hessi-
schen LandKreise

Die Auswertung der Ergebnisse der durch die
Geschiftsstelle in den Monaten April und Mai
2025 durchgefiihrten Umfrage zur Haushalts-
situation ergab folgende Ergebnisse:

e Das ordentliche Jahresergebnis der hessi-
schen Landkreise gemél der Ergebnis-
rechnung 2024 ergab insgesamt einen
Fehlbedarf von -379,9 Mio. Euro. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist eine deutliche Ver-
schlechterung von 422,6 Mio. Euro festzu-
stellen. Hinsichtlich des Ergebnishaushal-
tes fuir das Jahr 2025 wurde ein Fehlbetrag
von -359,5 Mio. Euro geplant.

e Im Vergleich zum Vorjahr ist im Bereich
des kumulierten Finanzrechnungsergebnis-
ses fiir alle hessischen Landkreise insge-
samt ein erheblicher Riickgang von 28,5
Mio. Euro im Jahr 2023 auf -410,9 Mio.
Euro im Jahr 2024 festzustellen. Gemal
den Planungen fiir das Jahr 2025 setzt sich
die Entwicklung des Jahres 2024 fort und
es wird von einem Gesamtfinanzhaushalt
mit einem Fehlbetrag von -451,6 Mio. Eu-
ro fiir die Gesamtheit aller hessischen
Landkreise ausgegangen. Ein einziger
Landkreis erwartet, einen positiven Fi-
nanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
zu erlangen.

e Per 31.12.2024 wiesen neun Landkreise
Verbindlichkeiten aus Liquiditdtskrediten
mit einer Summe von 159,8 Mio. Euro aus.
Per 31.12.2023 betrug dieser Posten ledig-
lich 12,7 Mio. Euro und betraf einen
Landkreis. Der Gesamthochstbetrag aller
in den Haushaltssatzungen festgesetzten
Liquiditétskredite wurde flir das Haushalts-
jahr 2024 mit 777 Mio. Euro beziffert und
fiir das Haushaltsjahr 2025 mit 1.242 Mio.
Euro.

Die dargelegten Ergebnisse der Umfrage der
Haushaltssituation = 2024/25 lassen eine
schwerwiegende Krise der Landkreise hin-
sichtlich der Kreishaushalte erkennen. Den
erwihnten stark riickldufigen Ergebnissen lie-
gen multiple Aufwandssteigerungen zugrun-

de. Diesbeziiglich ist insbesondere der seit Jah-
ren ansteigende und im Berichtszeitraum wei-
terhin sehr deutlich gestiegene soziale Bereich
zu nennen. Zusétzlich werden die Kreishaus-
halte von 14 Mitgliedskreisen durch weit {iber-
durchschnittliche Steigerungen der Zuschuss-
bedarfe aus einer Krankenhaustrigerschaft be-
lastet. Auf die Mehrbelastung der Kreishaus-
halte aufgrund der Aufnahme und Unterbrin-
gung von Fliichtlingen ist besonders hinzuwei-
sen. Die seitens der Geschéftsstelle eingerich-
tete Arbeitsgruppe ,,Ermittlung der asyl- und
flichtlingsbedingten Haushaltsbelastung der
hessischen Landkreise stellte eine erhebliche
Mehrbelastung der hessischen Landkreise aus
dem Asyl- und Fluchtgeschehen fest, die nicht
durch entsprechende aufgabenbezogene Erstat-
tungssysteme gedeckt werden (vgl. Abschnitt
»AG Ermittlung der asyl- und fliichtlingsbe-
dingten Haushaltsbelastung der hessischen
Landkreise — Ergebnisse®).

Die im Rahmen der noch nicht abgeschlosse-
nen Evaluierung des KFA fiir das Jahr 2025
aufgenommen Ubergangsregelungen in das
derzeit geltende Hessische Finanzausgleichs-
gesetz (HFAG) verdndern die beschriebene Si-
tuation der Kreishaushalte nicht nennenswert.
Demnach wurde gem. § 70 a Abs. 2 HFAG die
Finanzausgleichsmasse fiir das Jahr 2025 in
Hohe von 7.131 Mio. Euro festgelegt. Diesbe-
ziiglich liegt eine Steigerung im Vergleich zum
Vorjahr um 196 Mio. Euro vor. Dariiber hinaus
ist fir das Jahr 2025 eine im Vergleich zum
Vorjahr um 72 Mio. Euro gestiegene Schliis-
selmasse fiir die Landkreise von 1.487 Mio.
Euro vorgesehen. Auch die gesunkene Inflati-
onsrate von 5,9 % im Jahr 2023 auf 2,2 % im
Jahr 2024 und 2,1 % im ersten Quartal 2025
stellt insgesamt mit den genannten Entwick-
lungen im KFA 2025 keine wirksame Entlas-
tung der Kreishaushalte in Anbetracht der stér-
ker steigenden Aufwendungen dar.

Kreisumlage: Entwicklung der Hebesiitze

Im Jahr 2024 war im landesweiten Durch-
schnitt ein Kreisumlagehebesatz von 34,21 %
zu verzeichnen sowie ein Schulumlagehebesatz
von 18,59 %. Demzufolge betrug der Gesamt-
hebesatz 52,8 %. Im Vergleich zum Jahr 2023
steigerte sich der durchschnittliche landesweite
hessische Kreisumlagehebesatz um 1,75 Pro-
zentpunkte. Eine weitere Steigerung um 1,48
Prozentpunkte ist fiir das Jahr 2025 auf
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35,69 % vorgesehen. Fiir die stets kostende-
ckend zu erhebende Schulumlage ist im Jahr
2025 ebenfalls eine Erhohung vorgesehen,
welche gemiB den Planungen 0,92 Prozent-
punkte betrdgt. Fiir den Gesamthebesatz ergibt
sich fiir das Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr
2024 somit eine Erhéhung um 2,4 Prozent-
punkte auf 55,2 %.

Die Entwicklung der Kreisumlagehebesétze
ist von besonderer Bedeutung. Diesbeziiglich
wird im Jahr 2025 im Einzelfall von einer
Steigerung von bis zu 5 Prozentpunkten im
Vorjahresvergleich ausgegangen. Seit dem
Jahr 2024 werden deutlich steigende Kreisum-
lagehebesitze seitens der Finanzaufsicht auf-
grund der prekdren Lage der Kreishaushalte
akzeptiert. Abweichend zu dieser Vorgehens-
weise wurde seitens des Landes noch bis zum
Jahr 2023 die Forderung im Finanzplanungs-
erlass erhoben, den kreisangehorigen Raum
mit Hilfe angepasster Kreisumlagehebesitze
bei der Erfiillung ihrer Aufgaben zu unterstiit-
zen. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass im
Finanzplanungserlass vorgesehene Erleichte-
rungen im Haushaltsrecht neue Liquiditéts-
kredite erwarten lassen, welche moglicher-
weise finanzielle Schwierigkeiten der Land-
kreise in die Zukunft verlagern.

Zukunftspakt Kommunen Hessen

Aufgrund der schwierigen Situation der
kommunalen Haushalte (vgl. Abschnitt
,Haushalts- und Finanzsituation der hessi-
schen Landkreise®), meldeten die Kommunale
Spitzenverbiande (KSpV) ausschlieBlich das
Thema ,Finanzen der Kommunen® fir die
Vorkonferenz und Kommunalkonferenz im
Rahmen des Hessentages in Bad Vilbel am
28.05.2025 an.

Die KSpV erarbeiteten vorab ein Kommuni-
kationspapier, um bei den genannten Veran-
staltungen, neben der Forderung auf eine aus-
kommliche Finanzausstattung an das Land,
MalBnahmen zu thematisieren, die der struktu-
rellen kommunalen Unterfinanzierung entge-
genwirken sollen. Diesbeziiglich richteten die
KSpV ein grundsitzliches Gespriachsangebot
an das Land mit dem Ziel, gemeinsam einen
Zukunftspakt zu erarbeiten.

Inhaltliche Ziele des Zukunftspakts:

o Arbeitsformat mit der gesamten Landesre-
gierung im Sinne der Aktion ,,So geht es
nicht weiter®,

e Finanzielle und verfahrensméfige Entlas-
tungen der Kommunen umsetzen,

e Angemessene Beteiligung der Kommunen
an den Investitionsmitteln des Bundes si-
chern sowie deren einfache Verwendbar-
keit.

Hintergrund des genannten Zukunftspakts ist
die erwdhnte prekire Situation der kommuna-
len Haushalte, welche insbesondere durch von
Bund und Land auf die Kommunen iibertrage-
nen Aufgaben und Vorgaben verursacht wurde,
deren Kosten schneller steigen als die kommu-
nalen Einnahmen.

In den erwihnten Konferenzen wurden deshalb
folgende Eckpunkte fiir den genannten Zu-
kunftspakt gefordert:

1. Auf die Anpassung von Bundes- und Lan-
desrecht an die kommunale Leistungsfahig-
keit hinwirken

2. Standardabbau und Entbiirokratisierung auf
Landesebene betreiben

3. Die Zuweisungen an die Kommunen erho-
hen

4. Sondervermdgen des Bundes einfach und
breit verwendbar machen

5. Eine neue Arbeitsweise vereinbaren

6. Positive Begleitung von Erleichterungen

Der von den KSpV ausgegangene Impuls zur
Etablierung eines Zukunftspaktes wurde in den
genannten Konferenzen seitens des Landes
aufgenommen und anschlieBend in einem
Schreiben von Herrn Ministerprasidenten Boris
Rhein vom 20.06.2025 an die Présidentin des
Hessischen Landkreistages (HLT) Frau Land-
ratin Anita Schneider bestitigt. Die KSpV und
die Landesregierung handeln deshalb beglei-
tend zur Aufstellung der Haushalte von Land
und Kommunen fiir 2026 einen langerfristig
angelegten ,,Zukunftspakt Kommunen Hessen*
aus und setzen diesen im Bereich der Landes-
gesetzgebung um sowie entsprechende Initiati-
ven auf Bundesebene. Der erwéhnte Pakt soll
bis Ende des Jahres 2025 erarbeitet werden
und sehr konkrete, entlastende Maflnahmen fiir
die Kommunen beinhalten.



Auftakt fiir die entsprechenden weiteren Bera-
tungen war die Sitzung des Lenkungsaus-
schusses zur Evaluierung des KFA (Len-
kungsausschuss) am 08.07.2025.

Federfiihrend zustindig flir den Zukunftspakt
ist Herr Staatsminister Prof. Dr. Alexander
Lorz. Weiter unmittelbar beteiligt sind Herr
Staatsminister Kaweh Mansoori sowie Herr
Staatsminister Prof. Dr. Roman Poseck.

Hinsichtlich des erwihnten ,,Zukunftspakts®
wurden drei Arbeitskorbe gebildet:

Arbeitskorb 1:

Bundesrecht an kommunale Leistungsfahig-
keit anpassen — Leitung: Kommunale Spit-
zenverbiande (HLT)

Arbeitskorb 2:
Standardabbau & Entbiirokratisierung auf
Landesebene — Leitung: Hessisches Ministeri-

um des Innern, fiir Sicherheit und Heimat-
schutz (HMdI)

Arbeitskorb 3:

Kommunale Finanzausstattung und Investiti-
onsprogramm — Leitung Hessisches Ministe-
rium der Finanzen (HMdF).

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung ei-
nes Sondervermogens Infrastruktur und
Klimaneutralitit (SVIKG) und Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Finanzierung von Infra-
strukturinvestitionen von Lindern und
Kommunen

Hinsichtlich des Entwurfs eines Bundesgeset-
zes zur Errichtung eines Sondervermdgens
Infrastruktur und Klimaneutralitit (SVIKG)
und des Entwurfs eines Bundesgesetzes zur
Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen
von Léndern und Kommunen (LuKIFG) er-
folgte zum Zeitpunkt der Abfassung des Ge-
schéftsberichts die Landerabstimmung.

Der Entwurf des SVIKG enthélt insbesondere
die Errichtung des Sondervermdgens gemél
Artikel 143h GG. Zudem stehen den Lidndern
laut dem erwéhnten Entwurf 100 Mrd. Euro
aus dem genannten Sondervermdgen zu, nach
Maligabe zu schaffender gesonderter gesetzli-
chen Regelungen gemill des Artikels 143h
Absatz 2 Satz 4 GG.

In dem vorgenannten Zusammenhang regelt
der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung
von Infrastrukturinvestitionen von Léndern
und Kommunen die wesentlichen Einzelheiten
der Umsetzung des fiir die Ldnder und Kom-
munen vorgesehenen Anteils an den Mitteln
des Sondervermdgens Infrastruktur und Kli-
maneutralitt.

Diesbeziiglich ist vorgesehen, dass die Vertei-
lung der Mittel unter den Léndern in Anleh-
nung an den Konigsteiner Schliissel erfolgt.
Der entsprechende hessische Anteil fiir die
kommenden zehn Jahre wire demnach
7.437.577.548 Mrd. Euro.

Die Festlegung der Verteilung der Mittel in
dem jeweiligen Land und unter seinen Kom-
munen soll unter Einbeziehung der kommuna-
len Landesverbéande erfolgen.

Hinsichtlich der Forderbereiche werden die
Mittel fiir Sachinvestitionen der Triger von
Einrichtungen bestimmter Infrastrukturberei-
che in dem Gesetzentwurf abschlieend aufge-
zahlt. Diesbeziiglich wurden Bereiche gewdhlt,
bei denen besondere Investitionsdefizite beste-
hen und die als Grundlage fiir langfristiges
Wirtschaftswachstum von besonderer Bedeu-
tung sind, z. B. Bevolkerungsschutz, Verkehrs-
infrastruktur und Krankenhausinfrastruktur.

InvestitionsmafBnahmen kdnnen geméal des er-
wiahnten Entwurfs finanziert werden, wenn sie
am 01.11.2025 oder spiter begonnen werden.
Die InvestitionsmaBnahmen sind bis zum
31.12.2042 forderfihig. Die Lander sollen die
zweckentsprechende Mittelverwendung sicher-
stellen und hierfiir die Verfahren festlegen. Der
genannte Entwurf sah in der Erstfassung vor,
dass die Mittel fiir zusdtzliche Investitions-
mafBnahmen zu verwenden sind.

Zum vorliegenden Gesetzentwurf des Bundes
duBerte die Geschéftsstelle nach einer entspre-
chenden Anfrage gegeniiber dem HMAF mit
einem Schreiben vom 13.06.2025 folgende
Anregungen, welche in der Sitzung des Prési-
diums des HLT am 03.07.2025 bestdtigt wur-
den:

1. Keine weiterfiihrenden Regelungen:
Alle notwendigen Regelungen miissen im
Gesetz selbst getroffen werden.

2. Pauschale Mittelzuweisungen:



Es muss dringend bei der im Gesetzent-
wurf zugelassenen pauschalen Mittelzu-
weisung an die Kommunen bleiben.

3. Geringe Hiirde der ,,Zusétzlichkeit™

4. Mehr Gestaltungsspielraum durch Grund-

gesetz nutzen:
Die Forderbereiche, welche im genannten
Gesetzentwurf fiir die Ldnder und Kom-
munen abschlieBend aufgefithrt wurden,
sollten insgesamt weiter gefasst werden.

5. Ergédnzung des genannten Gesetzentwurfs
um einen festen Kommunalen Anteil an
der Zufilhrung zum Klima- und Trans-
formationsfonds

6. Wegfall des Forderverbots fiir Gebiihren-
haushalte:

Insbesondere fiir den Bereich der Kinder-
betreuung sollte eine klarstellende Rege-
lung getroffen werden.

7. Biirokratie vermeiden:

Ermoglichung einer moglichst unbiirokra-
tischen und pauschalen Weiterleitung der
Mittel an die Kommunen.

Mit einem Schreiben vom 20.06.2025 an die
Préasidentin des HLT Frau Landritin Anita
Schneider (vgl. Abschnitt ,,Zukunftspakt®) in-
formierte Herr Ministerprasident Boris Rhein
u. a. iiber Ergebnisse der Ministerprésidenten-
konferenz mit dem Bund am 18.06.2025.
Demnach konnte in der genannten Konferenz
hinsichtlich der Investitionen aus dem er-
wihnten Sondervermdgen erreicht werden,
dass auf das Kriterium der Zusatzlichkeit ver-
zichtet wird.

In Bezug auf die landesrechtliche Ausgestal-

tung des genannten Sondervermdgens wird

seit Juli 2025 im ,,Zukunftspakt Kommunen

Hessen® (vgl. Abschnitt ,,Zukunftspakt Kom-

munen Hessen®) im Arbeitskorb 3 die Vor-

strukturierung und Umsetzung des Sonder-

vermogens Infrastruktur und Klimaneutralitit

thematisiert. Dabei sind insbesonders folgen-

de Themenschwerpunkte vorgesehen:

e Aufteilung zwischen Land und Kommu-
nen

e Aufteilung zwischen zweckgebundenen
Mitteln und pauschalen Zuweisungen

e Aufteilung zwischen den kommunalen
Gruppen

e Mittelverwendung fiir zweckgebundene
Mittel.

In diesem Zusammenhang positionierte sich
die Geschiftsstelle des HLT in einem Schrei-
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ben an das HMdF vom 27.07.2025, aufgrund
einer entsprechenden Nachfrage. Mit Bezug
auf den erwiahnten Beschluss des Prisidiums
des HLT vom 03.07.2025 wurde diesbeziiglich
insbesondere Folgendes dargelegt:

1. Vertikale Aufteilung der Bundesmittel (rd.
600 Mio. Euro):
Das Land sollte sich fiir einen deutlichen
héheren Anteil an den insgesamt 500 Mrd.
Euro des erwdhnten Sondervermdgens ein-
setzen. Der kommunale Anteil in Hessen
darf den durchschnittlichen Anteil an den
Sachinvestitionen von 75 v. H. in keinem
Fall unterschreiten, da gemil3 des statisti-
schen Bundesamts der Anteil der Sachin-
vestitionen der Kern- und Extrahaushalte
der Kommunen an den Sachinvestitionen
der Kommunen und der Flachenldnder im
Durchschnitt der Jahre 2020 — 2024 in Hes-
sen 75 % betrug.

2. Horizontale Verteilung des kommunalen
Anteils:
Es besteht die deutliche Erwartungshaltung
einer pauschalierten und zweckungebunde-
nen Weiterleitung des gesamten kommuna-
len Anteils.

Wiesbadener Erklirung

Die Mitgliederversammlung des HLT adres-
sierte am 01.11.2024 die ,,Wiesbadener Erkla-
rung™ an das Land Hessen. In dem erwihnten
Zusammenhang wird das Land aufgefordert,
den hessischen Landkreisen eine aufgabenada-
quate und somit vollumfénglich kostendecken-
de Finanzausstattung zur Verfiigung zu stellen,
die zudem Raum zur Gestaltung von Aufgaben
im Zuge der verfassungsrechtlich garantierten
Kommunalen Selbstverwaltung lidsst. Weiter-
hin fordern die Landkreise, dass der kommuna-
len Ebene mit der Ubertragung zusitzlicher
Aufgaben durch EU, Bund oder Land zugleich
eine kostendeckende finanzielle Ausstattung
zur Verfligung gestellt wird. Das Land, als di-
rekter Anspruchsgegner der kommunalen Ebe-
ne, ist diesbeziiglich aufgefordert, gegeniiber
dem Bund seine hieraus resultierenden Ver-
pflichtungen geltend zu machen.

Den erwéhnten Forderungen vorangestellt sind
sieben Feststellungen, welche die alarmierende
Haushaltslage der hessischen Landkreise dar-
legen. In diesem Zusammenhang werden die



seinerseits bereits erkennbaren fldchende-
ckend drohenden Millionendefizite fiir das
Haushaltsjahr 2025 genannt sowie den fast
vollstindigen Verbrauch der aufgebauten li-
quiden Riicklagen mit dem Ablauf des Jahres
2024. Zudem wird die Gefahr einer wieder-
holten  erforderlichen  flichendeckenden
Kreisumlageerh6hung aufgefiihrt, welche die
selbst finanziell notleidenden kreisangehori-
gen Stddten und Gemeinden iiberfordern wer-
den. Hinsichtlich des massiven Anstiegs im
Bereich der sozialen Transferleistungen wird
eine Anpassung an die vorhandenen Ressour-
cen gefordert. Zudem wird zu dem zuletzt
aufgefiihrten Sachverhalt dargelegt, dass den
Landkreisen mittlerweile kein Handlungs-
spielraum mehr verbleibt. Stattdessen erfiillen
die Landkreise in einem hohen Umfang Auf-
gaben, welche auf Bundes- und Landesebene
beschlossen wurden. Werden diese nicht aus-
kémmlich finanziert, ist die finanzielle Hand-
lungsfahigkeit der hessischen Landkreise kol-
lektiv gefdhrdet. AbschlieBend wird darauf
hingewiesen, dass die Gefahr besteht, dass
sich die Krise der Kommunalfinanzen zu einer
gesamtstaatlichen Krise ausweitet, wenn die
Biirgerinnen und Biirger in die unmittelbare
Finanzierungsverantwortung der staatlichen
Leistungserweiterung genommen werden.

Die ,,Wiesbadener Erkldrung™ beruht auf ei-
nem entsprechenden ,,Faktenpapier zur Wies-
badener Erkldrung“. In dem Faktenpapier
werden grundlegende Rahmenfaktoren detail-
liert erldutert, insbesondere die seinerzeit be-
reits erkennbare drohende Verschlechterung
des Haushaltsvollzugs 2024, der multifaktori-
elle Anstieg der Aufwendungen in der Haus-
haltsplanung 2025 und die negative Entwick-
lung des Finanzierungssaldos der hessischen
Landkreise bereits im Jahr 2023.

Der zeitliche Anlass fiir die erwidhnte Erkla-
rung beruht auch auf der Entscheidung des
Landes, im Rahmen des KFA die Hohe der
Finanzausgleichsmasse fiir das Jahr 2025 auf
7,131 Mrd. Euro festzusetzen (vgl. Abschnitt
,~Entwicklung KFA-Festsetzung 2025%). In
der Sitzung des Finanzausschusses am
19.11.2024 wurde diesbeziiglich beschlossen,
,»dass die durch das Land Hessen beabsichtig-
te Festbetragsregelung fiir die Dotierung der
Finanzausgleichsmasse flir das Jahr 2025 in
Hohe von 7,13 Mrd. Euro fiir die hessischen
Landkreise keine bedarfsgerechte Finanzaus-
stattung darstellt. Auf der Basis der durch die

Mitgliederversammlung des HLT beschlosse-
nen ,,Wiesbadener Erkldrung® soll gegeniiber
dem HMdAF die Forderung nach einer aus-
kommlichen Finanzausstattung gefordert und
die aktuell im Raum stehende Festsetzung fiir
den KFA 2025 als unauskdmmlich markiert
werden.*

Der Kommunale Finanzausgleich (KFA)

Entwicklung KFA-Festsetzung 2025

Da das HFAG in der seinerzeitigen Fassung
zum 31.12.2024 auslief und ein evaluiertes Ge-
setz erst zum 01.01.2026 in Kraft treten soll,
wurden im neunten Teil des HFAG Uber-
gangsregelungen fiir das Ausgleichsjahr 2025
festgelegt.

Demnach wird die Finanzausgleichsmasse fiir
das Ausgleichsjahr gem. § 70 a Abs. 2 HFAG
als Festbetrag in Hohe von 7.131 Mio. Euro
bestimmt.

Fiir die hessischen Landkreise konnten in Be-
zug auf den KFA 2025 héhere Einnahmen von
464,9 Mio. Euro im Vergleich zur vorlaufigen
Festsetzung des KFA fiir das Ausgleichsjahr
2024 erwartet werden. Diese setzen sich wie
folgt zusammen:

Schliisselzuweisungen  + 71,8 Mio. Euro
Kreisumlage +247,8 Mio. Euro
Schulumlage +145,3 Mio. Euro

Die LWV (Landeswohlfahrtsverband)-Umlage
stieg im Gegensatz dazu um 66 Mio. Euro und
die Krankenhausumlage sank geringfiigig um
0,2 Mio. Euro fir die Hessischen Landkreise.

Die zuvor genannten in Teilen positiven Aus-
wirkungen beziiglich der Entwicklung der
KFA-Festsetzung 2025 stellen dennoch keine
wirksame Entlastung der Kreishaushalte dar
(vgl. Abschnitt ,,Haushalts- und Finanzsituati-
on der hessischen Landkreise®.

Ausblick auf den KFA 2026

In der Sitzung des Lenkungsausschusses zur
Evaluierung des KFA am 08.07.2025 legte das
Land dar, dass die Finanzausgleichsmasse
2026 auf 7,365 Mrd. Euro und 2027 auf 7,515
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Mrd. als jeweilige Festbetrige aufwachsen
werden. In dem Aufwuchs sind 95 Mio. Euro
enthalten, die ohnehin aus Geldern der Kom-
munen finanziert werden, so dass das Land 45
Mio. Euro durch die Aktualisierung der Soli-
daritdtsumlage und 50 Mio. Euro durch eine
hilftige Auflosung der Riicklage aus der Hei-
matumlage der Ausgleichsmasse zufiihrt.

Alle Vertreter der KSpV haben deutlich ge-
macht, dass der Aufwuchs die weiterhin dy-
namisch bestehende Entwicklung der Auf-
wendungen nicht decken kann. Frau Présiden-
tin Schneider und Herr Vizeprasident Woide
haben mit Nachdruck auf die Finanzlage der
Landkreise hingewiesen und die Konsequen-
zen fiir das kommende Haushaltsjahr aufge-
zeigt. Es wurde ein nochmaliger Appell an das
Land gesendet, die Finanzausgleichsmasse
deutlicher aufzustocken.

Evaluierung des KFA

Der Evaluierungsprozess des KFA wurde im
Jahr 2025 fortgesetzt.

Im Herbst 2024 hatte das HMdF folgende we-
sentliche Konkretisierungen zur zukiinftigen
KFA-Systematik bekanntgegeben, welche auf
der wissenschaftlichen Begleitung durch das
Gutachterteam von Herrn Prof. Dr. Lenk aus
Leipzig beruhen.

Einwohnergewichtung:

Gutachterlich wurde die zusitzliche Einwoh-
nerveredlung zu folgenden drei Sachverhalten
betrachtet:

1. Kinder als Sonderbedarfe

2. Einwohnerzuwachs als Sonderbedarf

3. Siedlungsindex / ldndlicher Raum.

1. Kinder als Sonderbedarf
Es erging die gutachterliche Empfehlung
zur Einfilhrung einer entsprechenden Ein-
wohnerveredelung, da festgestellt wurde,
dass ein Veredlungsansatz fiir Kinder U6
empirisch bestétigt ist.

2. Einwohnerzuwachs als Sonderbedarf
Die Analyse ergab, dass bei steigenden
Einwohnerzahlen im Vergleichszeitraum
auch eine Steigerung der Zuschussbedarfe
erkennbar ist. Deshalb wurde die Einfiih-
rung eines Veredelungsansatzes fiir Ein-
wohnerwachstum empfohlen.
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3. Siedlungsindex
Die Gutachter haben iiberraschenderweise
festgestellt, dass die Zuschussbedarfe bei
steigender Zersiedelung sinken, mit Aus-
nahme einzelner Haushaltsbereiche. Somit
ist empirisch nicht nachgewiesen worden,
dass ein entsprechender Ergidnzungsansatz
gerechtfertigt ist.

Die verbandsinterne AG KFA hat sich mit der
zuvor genannten Thematik der Sonderbedarfe
beschiéftigt und folgende Empfehlungen be-
schlossen: Die empirisch bestétigten Sonderbe-
darfe fiir Kinder U6 und Einwohnerzuwichse
sollten anerkannt werden. Hinsichtlich des Sied-
lungsindexes wird die Abschaffung des Ergén-
zungsansatzes landlicher Raum nicht empfoh-
len.

Die zukiinftigen Nivellierungshebesétze inner-
halb des KFA-Systems sollen entsprechend des
Gutachtens dem gewogenen Landesdurchschnitt
entsprechen.

Die Ergebnisse der Grundsteuerform sind hin-
sichtlich des KFA erstmals beziiglich des Aus-
gleichsjahrs 2026 spiirbar. Durch die flichende-
ckende Notwendigkeit der Senkung der Hebe-
sdtze wiirden viele kreisangehorige Gemeinden
im bisherigen KFA-System weniger Schliissel-
zuweisungen erhalten, weil sie unter den Nivel-
lierungshebesatz zur Bemessung der Steuer-
kraftmesszahl fallen wiirden und somit im Fi-
nanzausgleich steuerstirker gerechnet wiirden,
als sie tatsdchlich sind. Diesbeziiglich wire der
landliche Raum besonders betroffen aufgrund
der Anwendung des Fliachen-Faktor-Verfahrens.
In diesem Zusammenhang sah das HMdF in Be-
zug auf den KFA 2026 vor, die derzeit giiltigen
Nivellierungshebesétze der Grundsteuer A und
B um denselben Faktor zu korrigieren, um den
sich die Grundsteuermessbetriage reformbedingt
verdndert haben. Hinsichtlich des KFA 2028
sollte mittelfristig die fachlich angezeigte An-
passung der Nivellierungshebesdtze auf den
dann aktuell ermittelten gewogenen Landes-
durchschnitt erfolgen.

Durch diese Mallnahme wiirde ab dem Jahr
2026 eine Abfederung des Effektes erreicht
werden. Mittelfristig wiirde jedoch eine struktu-
relle Verschlechterung fiir den ldndlichen Raum
einsetzen. Die verbandsinterne AG KFA hat in
diesem Zusammenhang folgende Empfehlung
beschlossen: ,,Die strukturelle Verschlechterung
muss durch einen Ausgleich im System des



KFA entgegengewirkt werden. Der Vorschlag
des HMdAF zur Erh6hung des Ergidnzungsansat-
zes ,,Landlicher Raum* kann dabei ein mogli-
ches Instrument sein, wobei vermutlich auch
dadurch einzelne Hérten nicht vermieden wer-
den konnen.*

Aufgrund der seitens des Hessischen Ministeri-
ums fir Arbeit, Integration, Jugend und Sozia-
les (HMSI) in der AG KFA beim HMdAF darge-
stellten Forderung einer Verbesserung der fi-
nanziellen Situation der Kommunen im Bereich
der Kinderbetreuung und der entsprechenden
gutachterlichen Begleitung, wurde seitens des
HMUAF vorgesehen, einen Ergdnzungsansatz fiir
Kinder einzufiihren. Die verbandsinterne AG
KFA empfahl diesbeziiglich, dass aufgrund der
moglichen Einfithrung eines Ergdnzungsansat-
zes zur Deckung des Sonderbedarfes fiir Kinder
eine darliberhinausgehende zusétzliche Forde-
rung nicht angestrebt werden sollte.

In Bezug auf den im bisherigen KFA enthalte-
nen Demografiefaktor fiir Bevolkerungsriick-
gang, schlug das HMdF vor, diesen durch einen
Ergénzungsansatz fiir Bevolkerungswachstum
zu ersetzen, da Hessens Kommunen mittlerwei-
le wieder wachsen. Zu diesem Thema be-
schloss die verbandsinterne AG die Empfeh-
lung, den empirischen Nachweis fiir eine Ein-
fiihrung eines Ergdnzungsansatzes zur Forde-
rung von Bevolkerungswachstum anzuerken-
nen. Ein zusétzliches Forderinstrument aus dem
KFA sollte aus grundsatzlichen Erwigungen
abgelehnt werden.

Das Présidium hat in seiner Sitzung am
19.09.2024 folgende Beschliisse hinsichtlich
der zuvor aufgefiihrten Sachverhalte gefasst:

Das Prisidium befiirwortet die Einfiihrung ei-
nes Ergdnzungsansatzes fiir Sonderbedarfe von
Kindern im Alter von unter 6 Jahren und for-
dert die Beriicksichtigung der Gruppe der
Landkreise. Weiterhin befiirwortet das Présidi-
um die Einflihrung eines Erginzungsansatzes
fiir Einwohnerzuwéchse und spricht sich fiir die
Beibehaltung des Ergénzungssatzes ,,Léandli-
cher Raum* aus. Hinsichtlich einer méglichen
strukturellen finanziellen Verschlechterung im
landlichen Raum beziiglich des Zusammentref-
fens der Grundsteuerreform mit dem System
des KFA, wird die entsprechende Erhohung des
Ergénzungsansatzes ,Léndlicher Raum® zur
Kenntnis genommen und soll gepriift werden.
Dariiber hinaus sieht das Prasidium keine Not-

wendigkeit einer zusétzlichen Fordersystematik
im Bereich der Kindertagesbetreuung, da bereits
ein Erginzungsansatz fiir Sonderbedarfe fiir
Kinder angestrebt wird. Weiterhin sieht das Pra-
sidium keine Notwendigkeit einer zusitzlichen
Fordersystematik im Bereich der Wohnbaufor-
derung, da bereits ein Ergénzungsansatz fiir Be-
volkerungswachstum angestrebt wird.

Dariiber hinaus lagen zu folgenden Sachverhal-
ten gutachterliche Feststellungen vor:

Mittelzentren und Verflechtungsbereiche:
Diesbeziiglich haben die Gutachter betont, dass
in Abhéngigkeit der unterschiedlichen Mitver-
sorgungsfunktionen eine differenzierte Betrach-
tung der Mittelzentren bei der Ausiibung der
zentralortlichen Funktion auch fiir den Finanz-
ausgleich sachgerecht sein konnte. Die ver-
bandsinterne AG KFA sieht in einer differen-
zierten Betrachtung der Mittelzentren eine sach-
gerechte Optimierungsmoglichkeit des HFAG,
auch wenn das grundsitzliche Ziel der Verein-
fachung dadurch nicht erreicht wird.

Sozialindex:

Der bisher im HFAG normierte Ergénzungsan-
satz fiir besondere Soziallasten wurde durch die
Gutachter untersucht und empirisch bestétigt.
Die verbandsinterne AG KFA empfahl, den Er-
ginzungsansatz auf der Basis des bisherigen So-
ziallastenansatzes beizubehalten.

Metropolenzuschlag Stadt Frankfurt:

Die Gutachter haben die bisherige Einwohner-
veredelung einer Kontrollrechnung unterzogen
und einen erhohten Bedarf in verschiedenen
Produktbereichen, z. B. Sicherheit und Ord-
nung, im Vergleich zu anderen kreisfreien Stid-
ten festgestellt. Fiir die Festsetzung eines Met-
ropolenzuschlages sieht die verbandsinterne AG
KFA keine Notwendigkeit, da die Stadt Frank-
furt aus der zentralortlichen Metropolenfunktion
auch deutlich hohere Steuerertrige generieren
kann, die bei der gutachterlichen Bewertung
nicht beriicksichtigt wurden.

Sonderstatusstddte / Oberzentren:

Der HLT hatte bereits bei der vergangenen Eva-
luierung des HFAG darauf gedrédngt, im Bereich
der Regelungen zu den Sonderstatusstidten und
betroffenen Kragenkreisen Anpassungen vorzu-
nehmen. Die Gutachter stellten bei der Analyse
des bisherigen Systems fest, dass die derzeit
vorgesehene Absenkung der Einwohnerbertick-
sichtigung bei den Landkreisen und die zusitzli-
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che Einwohnerveredlung bei den Sondersta-
tusstiddten dazu fiihrt, dass durch die horizonta-
le Wirkung eine Solidarititsverpflichtung der
gruppenbezogenen Korperschaften verursacht
wird. Der Sonderstatus kann aber nur eine Fi-
nanzbezichung zwischen der jeweiligen Son-
derstatusstadt und dem betroffenen Landkreis
generieren. Die bisherige Einflechtung in das
bestehende KFA-System wird als unsachge-
recht dargestellt. Deshalb ist im HFAG ein all-
gemeiner Mechanismus der gezielten ,,Verede-
lung® und ,,Entlastung® nicht richtig aufgeho-
ben. Stattdessen wiére eine Veredelung der
oberzentralen Funktionen den bisherigen Er-
maBigungssdtzen  vorzuziechen.  Erginzend
konnten individuelle Vereinbarungen {ber
Ausgleichszahlung zwischen Sonderstatusstid-
ten und dazugehorigen Kragenkreisen getroffen
werden. Die verbandsinterne AG KFA bewer-
tete die vom HMJAF seinerzeit beabsichtigte
Anderung dahingehend positiv, dass das bishe-
rige System keinesfalls fortgesetzt werden soll-
te.

Der Finanzausschuss beschloss in seiner Sit-
zung am 19.11.2024, die zukiinftige Beriick-
sichtigung der zentralortlichen Mitverteilungs-
funktion der Mittelzentren bei der Berechnung
des entsprechenden Ergénzungsansatzes zu be-
fiirworten sowie die Beibehaltung des Ergén-
zungsansatzes auf Basis des Sozialindexes.
Dartiber hinaus lehnt der Finanzausschuss die
Festsetzung eines Ergédnzungsansatzes fiir die
Stadt Frankfurt als Metropolenzuschlag ab.
Weiterhin wird seitens des Finanzausschusses
die Absicht zur Neuregelung der Finanzbezie-
hungen zwischen den Sonderstatusstddten und
den Kragenkreisen befiirwortet. Die zukiinftig
angestrebte individuelle Vereinbarung zwi-
schen Sonderstatusstddten und Kragenkreisen
sollte durch das HFAG sowohl formell als auch
materiell flankiert werden.

Die Evaluierung des HFAG sollte planméBig
mit der Erstellung eines Referentenentwurfs im
Mairz 2025 sein Ende nehmen und in das par-
lamentarische Verfahren eintreten. Ende des
Jahres 2024 zeichnete sich jedoch ab, dass ein
entsprechendes umfassendes Reformvorhaben
in der vorgesehenen Zeit aufgrund der nachfol-
gend aufgefiihrten Griinde vor erheblichen
Hindernissen stand. Aufgrund der alarmieren-
den Finanzsituation der hessischen Kommunen,
zeichnete sich ein flichendeckendes Defizit in
Millionenhéhe auch im Jahr 2025 gruppen-
iibergreifend ab. Die vom Land Hessen beab-
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sichtigten Reformvorhaben bewegten sich
schwerpunktmifig im Bereich der horizontalen
Verteilung. Eine insgesamt stérkere Dotierung
der Finanzausgleichsmasse war jedoch nicht
vorgesehen. Auch fiir die von der vorgesehenen
Reform positiv betroffenen Kommunen hitte
sich die Finanzsituation nicht wesentlich ver-
bessert. Somit hitte die Reform wenig Akzep-
tanz erzeugt.

Zudem entstand durch die sich in Umsetzung
befindende Grundsteuerreform ein wesentlicher
Reformkonflikt. Die Auswirkungen der Grund-
steuerreform sollten deshalb zundchst separat
betrachtet und einer Losung zugefithrt werden
und nicht mit weiteren horizontalen Reformin-
halten vermischt werden.

Da die vorgestellten unterschiedlichen Reform-
vorschldge zur horizontalen Verteilung im De-
tail zu komplex und fiir die einzelne Gebiets-
korperschaft wenig nachvollziehbar sind, zeich-
nete sich weiterhin ab, dass diese kaum Akzep-
tanz finden konnten, wenn unterschiedliche
Ausgleichseffekte sich gegenseitig autheben o-
der verstirken wiirden.

Es wurde festgestellt, dass zwischen den Stand-
punkten des HMdF, des Expertengremiums und
der KSpV nur bei sehr wenigen Punkten ein
Einvernehmen zu erzielen sein wird.

Aufgrund der erwidhnten Entwicklung des Eva-
luierungsprozesses hat die Geschéftsstelle in
Vorbereitung der Sitzung des Lenkungsaus-
schusses empfohlen, ein abgestuftes Reform-
vorhaben umzusetzen, da wesentliche Kernziele
fiir die Reform - Erhohung der vertikalen Dotie-
rung der Finanzausgleichsmasse, Stirkung der
Schliisselzuweisungen zulasten von Vorwegent-
nahmen und eine Systemvereinfachung - nicht
durch das Land Hessen in Aussicht gestellt
wurden. Zudem wurde deutlich, dass das Land
wiederholt keine Anderung bei den Regelungen
zu den Sonderstatusstddten und den Kragenkrei-
sen beabsichtigte. Aus Sicht des HLT wére so-
mit eine umfassende Verabschiedung eines eva-
luierten Finanzausgleichsgesetzes ohne erkenn-
bare Vorteile gewesen.

In der Sitzung des Lenkungsausschusses am
19.12.2024, an der der Hessische Minister der
Finanzen, der Staatssekretir aus dem HMdAF, der
Staatssekretidr aus dem HMdI, ein Vertreter des
Hessischen Rechnungshofes, ein Vertreter des
LWV und die Verbandsspitzen der KSpV teil-



nahmen, wurde einvernehmlich beschlossen,
aktuell keine umfassende Reform des HFAG
umzusetzen. Vielmehr sollen die Inhalte abge-
stuft beraten werden. Der Lenkungsausschusses
hat dabei folgende unterschiedliche Kategorien
zu den einzelnen Themen formuliert:

Inhalte, die im KFA 2026 zwingend umzuset-
zen sind

e Festlegung der Finanzausgleichsmasse:
Es muss fiir das Ausgleichsjahr 2026 die
vertikale Dotierung der Finanzausgleichs-
masse festgesetzt werden.

e Teilschliisselmassen:
Das HMdF beabsichtigt die Quotierung zur
Aufteilung der Gesamtschliisselmasse auf
die einzelnen Gruppen unverdndert fortzu-
setzen, nach der bisherigen Regelung im
Finanzausgleichsgesetz.

e Auskreisung Hanau:
Vgl. Abschnitt ,,Auskreisung der Stadt Ha-
nau*

e Vorwegentnahme LWV:
Zur Fragestellung der Finanzzuweisung an
den LWV bestehen zwischen den KSpV
unterschiedliche Auffassungen. Die AG
KFA beim HMdF wurde beauftragt, bis zur
ndchsten Sitzung des Lenkungsausschusses
die Thematik erneut zu beraten

e Auswirkungen der Grundsteuerreform:
Die AG KFA beim HMdF wurde beauf-
tragt, entsprechende Losungsmoglichkeiten
zur Abfederung der Auswirkungen zu erar-
beiten.

Unstreitige Inhalte aus der bisherigen Evaluie-
rung, die in die Reform einflieBen sollen

e Erginzungsansatz fiir Kinder und Ergin-
zungsansatz fiir Demografie:
Alle Verfahrensbeteiligten haben im
Grundsatz Offenheit zur FEinfiihrung je-
weils eines horizontalen Ergidnzungsansat-
zes fiir Kinder und fiir Demografie signali-
siert. Die AG KFA beim HMdF wurde
vom Lenkungsausschuss beauftragt, eine
entsprechende Umsetzung zu erarbeiten
und eine Beriicksichtigung fiir das Aus-
gleichsjahr 2026 zu priifen.

e Nivellierungshebesitze:
Das HMdF plant die Anpassung der Nivel-
lierungshebesétze entsprechend der Emp-
fehlung der Gutachter.

Inhalte, die das Land unverdndert fortsetzen
mochte

e Ausgleichsquoten fiir die Schliisselzuwei-
sungen:
Das HMdAF beabsichtigt folgende Aus-
gleichsquoten fiir die Schliisselzuweisungen
beizubehalten:
Schliisselzuweisung A: 65 Prozent als Vor-
wegausgleich fiir besonders steuerschwache
Kommunen.
Schliisselzuweisung B: 65 Prozent der Dif-
ferenz zwischen Ausgleichsmesszahl und
Steuerkraftmesszahl.

e  Metropolenzuschlag Frankfurt und Tarifstu-
fen der Solidaritdtsumlage:
Das HMdF beabsichtigt den Ergénzungsan-
satz ,,Metropolenzuschlag fir die Stadt
Frankfurt am Main“ und den gestaffelten
Tarif zur Berechnung der Solidaritdtsumla-
ge unverandert beizubehalten.

Der Lenkungsausschuss hat zudem weitere
Themen identifiziert, die aktuell zu keiner ab-
schlieBenden Entscheidung gefiihrt werden kon-
nen. Dazu wurde Folgendes vereinbart:

e Sonderstatusstidte und Kragenkrei-
se/Besondere Finanzzuweisungen:
Die Thematiken sollen in einer sich an-
schlieBenden weiteren Evaluierung weiter-
verfolgt werden und verbleiben somit im
Beratungsprozess.

e  Mitversorgungsfunktion von Mittelzentren:
Die Einfilhrung eines Ergidnzungsansatzes
fiir die Mitversorgungsfunktion von Mittel-
zentren soll nicht weiterverfolgt werden.

e Erweiterung des Ergidnzungsansatz fiir So-
ziallasten:
Das HFAG enthilt aktuell einen Ergin-
zungsansatz, der die Soziallasten der Land-
kreise und kreisfreien Stiadte beriicksichtigt.
Im Zuge der Evaluierung wurde die Option
geprift, diesen Ergénzungsansatz auf eine
breitere Basis, einen sogenannten ,,Sozialin-
dex*, zu stellen. Uber die konkrete Umset-
zung konnte jedoch keine Einigung erzielt
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werden. Daher soll die Erweiterung des Er-
ginzungsansatzes fiir Soziallasten im wei-
teren Verfahren verbleiben.

Folgende Ergebnisse wurden in der AG KFA
beim HMAF hinsichtlich der Priifauftrige des
Lenkungsausschusses erzielt:

e Vorwegentnahme LWV:

Die Geschiftsstelle hat diesbeziiglich
nochmals vorgetragen, dass es grundsétzli-
ches Verbandsziel ist, Vorwegentnahmen
zugunsten der Schliisselzuweisungen auf-
zuldsen. Die AG KFA beim HMAF einigte
sich darauf, dass fiir den Gesetzentwurf fiir
das Ausgleichsjahr 2026 die unverdnderte
Regelung beibehalten wird. Im Zuge der
weiteren Evaluierung soll unter Einbezie-
hung mdoglicher Umlagegrundlagenédnde-
rungen iiber die Umstrukturierung weiter-
beraten werden.

e Abfederung der Auswirkungen der Grund-
steuer, Ergdnzungsansatz fiir Kinder, Er-
génzungsansatz fiir Demografie:
Verschiedene Modellrechnungen des Gut-
achterteams verdeutlichten, dass mit der
Einfilhrung der Ergénzungsfaktoren fiir
Kinder und das Zugrundelegen des Sied-
lungsindexes beim Ergidnzungsansatz fiir
landlichen Raum die Wirkung erreicht
werden kann, dass der landliche Raum ge-
starkt wird und somit eine Abfederung der
Auswirkungen der Grundsteuerreform. Es
wird jedoch weiterhin zu einzelnen Hérten
kommen, da die Ausgleichswirkung nie-
mals treffgenau je Kommune sein kann.

Das Prisidium des HLT stimmte in seiner Sit-
zung am 13.02.2025 einem abgestuftes Re-
formvorhaben im Rahmen der Evaluierung des
KFA zu. Zudem wurde seine grundsitzliche
Auffassung bekriftigt, dass eine deutliche Er-
hohung der vertikalen Dotierung der Finanz-
ausgleichsmasse zwingend fiir eine auskdmm-
liche Aufgabenfinanzierung der hessischen
Landkreise realisiert werden muss. Die ver-
bandsinterne AG KFA wurde weiterhin beauf-
tragt entsprechende Beschlussvorschlige zu
den noch in Priifung befindlichen Inhalten vor-
zubereiten. Dariliber hinaus fordert das Présidi-
um das HMdF auf, die Inhalte, die in ein weite-
res Evaluierungsverfahren verschoben wurden,
zeitlich unmittelbar weiter zu beraten. Ziel soll-
te sein, dass flir das Ausgleichsjahr 2028 ein
weiteres Reformpaket vorbereitet wird.
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In einer weiteren Sitzung des Lenkungsaus-
schusses am 25.04.2025 wurden folgende Sach-
verhalte beraten:

e Dotierung der Finanzausgleichsmasse:
Aufgrund eines eigenen zusitzlichen Kon-
solidierungspotentials des Landes in Hdhe
von rund 3 Mrd. Euro fiir das Jahr 2026,
plant das Land eine Festbetragsfestsetzung
fiir die Jahre 2026 und 2027. Die Vertreter
der KSpV haben der vorgeschlagenen Vor-
gehensweise zugestimmt. (vgl. Abschnitt
»Ausblick auf den KFA 2026%).

e Auskreisung der Stadt Hanau:
(siche Abschnitt ,,Auskreisung der Stadt
Hanau®)

e Finanzzuweisung LWV:
Die bisherige Regelung der Finanzzuwei-
sung an den LWV im HFAG wird zunéchst
fortgefiihrt. Uber eine mogliche Verinde-
rung, bei Neubetrachtung der Umlagegrund-
lagen, soll in den kommenden zwei Jahren
beraten werden.

e Abfederung der Folgen der Grundsteuerre-
form:

Seitens des Landes sollen folgende Vor-

schldge umgesetzt werden.

1. Die fachlich gebotene Anpassung des
Nivellierungshebesatzes an den gewo-
genen Landesdurchschnitt des 1. Halb-
jahres 2026 erfolgt erst im KFA-Jahr
2028

2. Erhohung des
Hlandlicher Raum*

3. Ausgleich der finanziellen Nachteile
durch Zuweisungen aus dem Lande-
sausgleichsstock fiir zwei Jahre, degres-
siv verlaufend

Ergidnzungsansatzes

e Erginzungsansatz fiir Kinder:
Das Land kiindigte an, aktuell von der Ein-
filhrung eines entsprechenden Ergénzungs-
ansatzes absehen zu wollen, da es innerhalb
der KSpV zu keiner gleichlautenden Emp-
fehlung fiir eine Variante gekommen ist.

e Ergidnzungsansatz Demografie:
Das Land sieht vor, dass ein Ergdnzungsan-
satz fiir Demografie fiir {iberproportionalen
Einwohnerzuwachs eingefithrt wird. Die
Berechnung soll sich analog an dem bereits
bestehenden Ergénzungsansatz fiir Einwoh-
nerverluste orientieren.



Zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschiftsbe-
richtes lag noch kein Referentenentwurf fiir ein
HFAG zum 01.01.2026 vor. Die Geschiftsstel-
le hat jedoch auf der Basis der vorher darge-
stellten umfangreichen Beratungen in den
Gremien des HLT und der verbandsinternen
AG eine detaillierte Stellungnahme zu den Ein-
zelregelungen des HFAG erstellt. Das Présidi-
um hat dieser Stellungnahme in seiner Sitzung
am 11.09.2025 zugestimmt. Die Stellungnahme
wurde dem HMAF zur Beriicksichtigung im
parlamentarischen Verfahren iibermittelt.

Aufgrund des vorstehend beschriebenen Geset-
zes zur Anderung des HFAG und des Hessen-
kassegesetzes sowie der Kommunalrechtsnovel-
le hat das HMdI ergidnzende Hinweise zum Fi-
nanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 fiir
die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2025 und
2026 an die Aufsichtsbehorden tibermittelt (vgl.
Abschnitte ,,Finanzplanungserlass 2025 und
,Kommunalrechtsnovelle®).

Auskreisung der Stadt Hanau

Anderung des Hessischen Finanzausgleichsge-
setzes flr das Ausgleichsjahr 2025 und des
Hessenkassegesetzes

Das Gesetz zur Anderung des Hessischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes und des Hessenkasse-
gesetzes wurde am 04.04.2025 im Gesetz- und
Verordnungsblatt fiir das Land Hessen verkiin-
det. Das Gesetz schafft auch formal die Grund-
lagen fiir die bereits in Umsetzung befindliche
Gestaltung des KFA 2025 (vgl. Abschnitt
,~Entwicklung KFA-Festsetzung 2025°) und
des Finanzplanungserlasses des Landes vom
11.11.2024. Im genannten Erlass war auch die
Gewihrung erleichterter Ratenpausen aus der
HESSENKASSE enthalten (vgl. Abschnitt ,,Fi-
nanzplanungserlass 2025%).

Die erleichterte Stundung bei der HESSEN-
KASSE wird in Art. 3 des genannten Gesetzes
dergestalt umgesetzt, dass die Jahresbeitrige
2025 und 2026 nach einem neu eingefiigten § 2
a des Hessenkassegesetzes gestundet werden
konnen, wenn durch die Stundung des jeweili-
gen Jahresbeitrages der Ausgleich des Finanz-
haushalts erleichtert wird. Erreicht werden
muss der Ausgleich des Finanzhaushalts dem-
nach nicht. Die gestundeten Beitrdge sind
nachzuentrichten und verldngern die Beitrags-
dauer um bis zu zwei Jahre.

Zu dem vorgelegten entsprechenden Gesetz-
entwurf hatte die Geschéftsstelle nicht noch-
mals separat Stellung genommen, da die grund-
sitzliche Dotierung des KFA fiir das Jahr 2025
bereits zur Stellungnahme zum Landeshaushalt
bewertet wurde und die erleichterte Aussetzung
der Beitrige zur HESSENKASSE positiv zu
bewerten waren (vgl. Abschnitt ,,Landeshaus-
halt 2025%).

Das Gesetz iiber die Ausgliederung der Stadt
Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis und zur An-
derung anderer Rechtsvorschriften (Hanau-
Auskreisungsgesetz) wurde am 10.03.2025 im
Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land
Hessen veroffentlicht. Das erwéhnte Gesetz re-
gelt insbesondere die Ausgliederung der Stadt
Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis und den
Rechtsstatus der Stadt Hanau als kreisfreie Stadt
beginnend mit dem 01.01.2026 sowie die Neu-
gliederung des Gebiets des Main-Kinzig-
Kreises.

In einer Stellungnahme vom 13.09.2024 duBerte
sich der HLT zum seinerzeit vorliegenden Ge-
setzentwurf zum Hanau-Auskreisungsgesetz
grundsétzlich kritisch hinsichtlich einer mogli-
chen Entwicklung von Sonderstatusstidten zu
kreisfreien Stiddten. Zudem forderte der HLT
ausdriicklich, dass eine mogliche Kreisfreiheit
der Stadt Hanau im KFA nicht zulasten der an-
deren Landkreise, Stadte und Gemeinden gehen
darf.

Das HMdF hatte zur Betrachtung der Auswir-
kungen der erwihnten Auskreisung auf den
KFA eine separate Arbeitsgruppe gebildet, an
der Vertreter des HMdF, der Stadt Hanau, des
Main-Kinzig-Kreises, des Hessischen Rech-
nungshofes, des Hessischen Stadtetages und des
HLT teilnahmen. Zudem erfolgte in diesem Zu-
sammenhang eine wissenschaftliche Begleitung
durch das Gutachterteam von Herrn Prof. Dr.
Lenk aus Leipzig. Auf der Basis der Verbands-
beschlusslage vertrat die Geschiftsstelle in der
AG insbesondere die Wahrung der Interessen al-
ler Landkreise. Die genannte Auskreisung sollte
fiir die Gruppe der Landkreise keine finanzielle
Verschlechterung bewirken.

In der erwdhnten Arbeitsgruppe wurde mit Hilfe
von Modellierungen des KFA dargelegt, dass
die zuvor erwidhnte Forderung umgesetzt wer-
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den kann. Weiterhin wurde herausgearbeitet,
dass der Main-Kinzig-Kreis aufgrund der Aus-
kreisung Hanaus absolut aus dem HFAG weni-
ger als zuvor erhalten wird. Aufgrund der kom-
plexen Regelungen des bisher privilegierten
Sonderstatus der Stadt Hanau, wird der genann-
te Landkreis jedoch relativ je Einwohner leicht
hinzugewinnen. Der Main-Kinzig-Kreis wird
somit dauerhaft aus der Auskreisung der Stadt
Hanau im System des KFA profitieren. Dessen
ungeachtet wird kurzfristig eine Finanzierungs-
liicke erwartet, da der erwédhnte Verlust nicht
sofort durch die zu {bertragenen Aufgaben
kompensiert werden kann. Das betrifft beste-
hende organisatorische und personelle Res-
sourcen, die durch den Verlust von knapp
100.000 Einwohnern nur iiber einen ldngeren
Zeitraum abgebaut werden konnen.

Weiterhin wurden seitens des HMdF in einem
Abschlussbericht vom 16.04.2025 folgende
Schlussfolgerungen dargelegt. Im Zuge der Be-
riicksichtigung der Kreisfreiheit der Stadt Ha-
nau muss im KFA eine Anpassung der Quoten
fiir die Teilschliisselmassen erfolgen. Diesbe-
zliglich darf es zu keinen finanziellen Belas-
tungen der kreisangehdrigen Gemeinden, der
iibrigen Landkreise und kreisfreien Stidte
kommen. Um finanzielle Auswirkungen auf die
iibrigen kreisfreien Stddte infolge der Hinzu-
nahme Hanaus in die Gruppe der kreisfreien
Stiadte zu vermeiden, erhalt die Stadt Hanau ei-
nen befristeten und in der Hohe abschmelzen-
den Abschlag auf ihre Einwohnerzahl im
Hauptansatz bei der Ermittlung der Schliissel-
zuweisungen. Die Stadt Hanau wird beginnend
mit dem KFA 2026 als kreisfreie Stadt bertick-
sichtigt, da sie am 01.01.2026 beginnen wird,
alle Aufgaben einer kreisfreien Stadt wahrzu-
nehmen. Ein Ausgleich der genannten Finan-
zierungsliicke fiir den Main-Kinzig-Kreis sei
nicht angezeigt. Dieser steht eine Verbesserung
der finanziellen Ausstattung pro Kopf in Folge
der Auskreisung Hanaus entgegen.

In einer entsprechenden Stellungnahme des
HLT vom 23.04.2025 &uBerte sich die Ge-
schiftsstelle zu dem zuvor erwédhnten Ab-
schlussbericht des HMdF. Demnach wiirde den
Main-Kinzig-Kreis hinsichtlich der genannten
verminderten Zuwendungen aus dem KFA, ei-
ne auBlergewohnliche Hirte treffen, welche
nicht auf Dauer anhélt, da dem Landkreis zu-
zumuten ist, dass er durch eigene Kraftanstren-
gungen seine Personal- und Organisationsstruk-
tur dem Einwohnerverlust anpasst. Dem Land-
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kreis sollte deshalb fiir diesen Uberbriickungs-
zeitraum eine finanzielle Unterstiitzung gewahrt
werden. Die Geschiftsstelle schlug in diesem
Zusammenhang vor, § 58 des HFAG zur Ge-
wiahrung einer Ausgleichszahlung aus dem Lan-
desausgleichstock anzuwenden.

Am 25.04.2025 tagte der Lenkungsausschuss in
Zusammenhang mit der Evaluierung des KFA
unter der Fithrung von Herrn Staatsminister
Prof. Dr. Lorz, Herrn Staatssekretir Becker und
Herrn Staatssekretdr RoBler. In dem erwéhnten
Gremium wurde die Auskreisung der Stadt Ha-
nau beraten und die zuvor genannte grundsatzli-
che Argumentation der Geschiftsstelle wurde
positiv aufgenommen. Deshalb wurde im ge-
nannten Lenkungsausschuss vereinbart, dass die
Geschiftsstelle mit dem HMdI iiber die konkre-
te Ausgestaltung einer moglichen Zuweisung
aus dem Landesausgleichsstock an den Main-
Kinzig-Kreis in Verhandlung tritt.

Landeshaushalt 2025

Zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung fiir
ein Gesetz liber die Feststellung des Haushalts-
plans des Landes Hessen fiir das Haushaltsjahr
2025 (Haushaltsgesetz 2025) wurde seitens des
HLT im Vorfeld der Anhérung im Haushalts-
ausschuss des hessischen Landtags schriftlich zu
folgenden Themen Stellung genommen.

In der erwdhnten Stellungnahme wird zunichst
explizit die bis dato unverdndert alarmierende
Finanzsituation der hessischen Landkreise the-
matisiert, welche sich mittlerweile zu einem
strukturellen Defizit ausgeprigt hat (vgl. Ab-
schnitt ,,Haushalts- und Finanzsituation der hes-
sischen Landkreise®).

Beziiglich des KFA wird in der genannten Stel-
lungnahme herausgearbeitet, dass dieser nicht
auskdmmlich dotiert ist. Diesbeziiglich wird die
Bedarfsrechnung fiir das Jahr 2024, welche be-
reits ein KFA-Volumen von knapp 7,3 Mrd. Eu-
ro ergeben hat, der Finanzausgleichsmasse ge-
mél des Landeshaushaltsplans 2025 gegeniiber
gestellt. Dieser sieht eine Verringerung der Fi-
nanzausgleichsmasse auf 7,13 Mrd. Euro vor.
Die genannte schwierige Finanzsituation der
Landkreise verdeutlicht, dass selbige durch ei-
nen riicklaufigen KFA weiter verschérft werden
wiirde. Deshalb wird in der erwdhnten Stellung-
nahme festgestellt, dass die vorgesehene Fi-
nanzausgleichsmasse fiir das Jahr 2025 von 7,13



Mrd. Euro keine bedarfsgerechte Finanzaus-
stattung flir die hessischen Landkreise darstellt
und diesbeziiglich eine zwingende Notwendig-
keit der Anpassung des Landeshaushaltsplans
seitens des HLT gesehen wird.

Weiterhin werden in der genannten Stellung-
nahme besondere Haushaltsbereiche analysiert.
Diesbeziiglich wird zunichst auf das Fluchtge-
schehen eingegangen. In diesem Zusammen-
hang wird eine vollumfangliche Deckung des
bestehenden Aufwands gefordert, da die Land-
kreise melden, dass ihre Aufwendungen, auch
in Vorjahren, nicht durch die bestehenden Zu-
wendungssystematiken gedeckt werden. Zudem
wird das landesseitige Abriicken von der Wei-
terleitung der pauschalen Bundesmittel im Jahr
2024 kritisch angemerkt.

In Bezug auf einen hessenweiten Zuschussbe-
darf in dreistelliger Millionenhéhe der 14
Landkreise mit einer Krankenhaustrigerschaft
an die entsprechenden kommunalen Kranken-
hiuser, wird in der genannten Stellungnahme
ein unbiirokratischer ,,Rettungspakt® zur Liqui-
ditédtssicherung fiir in Zahlungsschwierigkeiten
geratene Krankenhiuser gefordert.

Zudem wird der Einfluss der exponentiell ge-
stiegenen sozialen Leistungen und der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe auf die eingangs ge-
nannte finanzielle Situation der Kreishaushalte
thematisiert. Da diesbeziiglich zukiinftig weite-
re Aufwandssteigerungen erwartet werden, for-
dert der HLT entsprechend der ,,Wiesbadener
Erkldrung®, dass die Anspriiche an staatliches
Handeln dringend an die vorhandenen Res-
sourcen angepasst werden miissen. Durch die
erwdhnte Hohe der Transferleistungen in die
soziale Sicherung fehlt den Landkreisen mitt-
lerweile jeglicher Handlungsspielraum. Zur
Bekriftigung der Stellungnahme zum Landes-
haushalt 2025 wurde die in der Mitgliederver-
sammlung 2024 des Hessischen Landkreistages
beschlossene ,,Wiesbadener Erklarung* als Be-
standteil der genannten Stellungnahme einge-
reicht (vgl. Abschnitt ,,Wiesbadener Erkla-
rung®).

Die Geschiftsstelle nahm zudem in der er-
wihnten miindlichen Anhérung zum Gesetz-
entwurf die Gelegenheit wahr, das Positionspa-
pier ,,Offentliche Aufgaben auf das Notwendi-
ge konzentrieren - Erwartungen an die Bundes-
politik - 2025-2029% des Deutschen Landkreis-
tages (DLT) zu thematisieren.

Flucht- und migrationsbedingte Kosten

Interne AG ,,Ermittlung der Asyl- und fliicht-
lingsbedingten Haushaltsbelastung der hessi-
schen Landkreise™ — Ergebnisse

Die Ergebnisdarstellung der Erhebung durch
die im Vorjahr gebildete interne AG ,,Ermitt-
lung der asyl- und fliichtlingsbedingten Haus-
haltsbelastung der hessischen Landkreise*
wurde in der Sitzung des Prédsidiums des HLT
am 24.04.2025 vorgestellt.

Diesbeziiglich wurde beschlossen, dass die Ge-
schiftsstelle beauftragt wird, ein Spitzenge-
sprich mit dem Sozialministerium, dem Fi-
nanzministerium und dem Innenministerium
sowie dem Présidenten des Hessischen Rech-
nungshofs (in seiner Aufgabe als Landesbeauf-
tragter fiir Wirtschaftlichkeit in der Verwal-
tung) vorzubereiten, um die Haushaltsdefizite
der hessischen Landkreise im Bereich Flucht
und Migration zu erdrtern. Zudem gab das Pré-
sidium die genannte Ergebnisdarstellung zur
weiteren Verwendung frei. Dies gilt insbeson-
dere fiir die Erdrterung mit den Arbeitsebenen
der betroffenen Ministerien, dem DLT und an-
deren Landesverbénden der Landkreistage, den
Schwesterverbdnden und wissenschaftlichen
Instituten. Soweit Offentliche Anfragen oder
Diskussionen zu beantworten sind, ist von ei-
ner landkreisspezifischen Darstellung der Er-
gebnisse abzusehen.

Der genannten Ergebnisdarstellung ist zu ent-
nehmen, dass ein direkter Bezug zu der grund-
legenden Finanzkrise der hessischen Landkrei-
se festzustellen ist. Es wurde eine erhebliche
Mehrbelastung der hessischen Landkreise aus
dem Asyl- und Fluchtgeschehen festgestellt,
die nicht durch entsprechende aufgabenbezo-
gene Erstattungssysteme gedeckt werden.

Hinsichtlich der Erstattungen des Bundes im
Bereich Flucht und Asyl wurde deutlich, dass
die im Jahr 2023 gezahlten pauschalen Bun-
desmittel zu einer Defizitreduzierung in dem
genannten Bereich flihrten. Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass sich der Entfall der Zah-
lung pauschaler Bundesmittel im Jahr 2024
negativ auf die Kommunalhaushalte ausge-
wirkt hat.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die
Erhohung der LAG-Pauschale um 10 % seitens
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des Landes im Jahr 2024 fir die Landkreise
nicht auskommlich war, sondern lediglich das
verbleibende Defizit in den Kreishaushalten
reduzierte.

Die Erhebung verdeutlicht zudem, dass im
Bereich Flucht und Asyl fallbezogen eine Un-
terfinanzierung bei den hessischen Landkrei-
sen vorliegt. In der Folge fiihrt ein gewachse-
ner Bestand an Gefliichteten deshalb auch
dann zu Kreishaushaltsbelastungen in Folge-
jahren, wenn die absolute Anzahl des jahres-
bezogenen asylbedingten Zuzugs sinkt. Dies-
beziiglich sind Folgewirkungen auch fiir das
Jahr 2025 und ggf. weitere Folgejahre zu er-
warten.

In Bezug auf mogliche Entlastungen fiir den
genannten Bereich durch den KFA ist u. a. da-
rauf hinzuweisen, dass das entsprechende fi-
nanzstatistische Produkt ,Hilfe fiir Asylbe-
werber* bei der Bedarfsberechnung nicht ent-
halten ist, da seitens des Landes urspriinglich
davon ausgegangen wurde, dass der erwihnte
Bereich kostendeckend finanziert ist.

Zudem ist festzustellen, dass die bei den
Kommunen und Léandern verbleibenden
Mehrbelastungen aus dem Fluchtgeschehen
nach Beriicksichtigung des bundesweiten Fi-
nanzierungsanteils erheblich sind.

Handhabung der kommunalen Finanzauf-
sicht

Finanzplanungserlass 2025

Der Erlass ,,Kommunale Finanzplanung und
Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung bis 2028
(Finanzplanungserlass) wurde in der finalen
Fassung vom 11.11.2024 seitens des HMdI
iibermittelt und am 25.11.2024 im Staatsan-
zeiger fiir das Land Hessen vero6ffentlicht.

Vorab wurden die KSpV hinsichtlich der
moglichen Einfithrung der globalen Minder-
ausgabe in Zusammenhang mit dem Finanz-
planungserlass seitens des HMdI angehort.
Die KSpV befiirworteten in der entsprechen-
den gemeinsamen Stellungnahme vom
06.11.2024, Globale Minderaufwendungen
und -auszahlungen als zusétzliches Instrument
im Finanzplanungserlass aufzunehmen. Zu-
gleich wurde auf die unter finanzwissen-
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schaftlichen Aspekten als negativ einzustufen-
de Folge hingewiesen, dass Erleichterungen im
haushaltsrechtlichen Verfahren, wie die Ein-
fiihrung des genannten Instruments der globa-
len Minderausgabe, die Aufnahme neuer Li-
quiditdtskredite erwarten lassen.

Hinsichtlich der allgemeinen Lage der Kom-
munalfinanzen wurde im genannten Finanz-
planungserlass eine grundsdtzlich positive
Sichtweise dargelegt, da die meisten Kommu-
nen einen ausgeglichenen Haushalt 2024 errei-
chen konnten. Die weitere Darstellung der
Kommunalfinanzen bezog sich lediglich auf
die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen
und betraf somit nicht die Situation der Land-
kreise.

Der Finanzplanungserlass enthdlt nunmehr Re-
gelungen, welche die Genehmigungsfihigkeit
der Haushalte 2025 erleichtern, z. B. die Ein-
fiihrung pauschaler Kiirzungen bei Aufwen-
dungen und Auszahlungen sowie die unbiiro-
kratische Stundung von Hessenkassenbeitri-
gen. Hinsichtlich der Kreisumlage wurde im
Finanzplanungserlass auf die Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts beziiglich der
Priifung der finanziellen Leistungsfahigkeit al-
ler umlageverpflichteten Gemeinden im Kreis-
gebiet schon bei der Haushaltsaufstellung der
Landkreise hingewiesen. Beziiglich der Erho-
hung der Kreisumlagehebesitze im Jahr 2024
in Zusammenhang mit der Finanzaufsicht vgl.
Abschnitt , Kreisumlage*.

Die Geschiftsstelle duflerte sich zu dem Ent-
wurf des  Finanzplanungserlasses = vom
08.11.2024 mit einem Schreiben vom
10.11.2024. Diesbeziiglich bekriftigte die Ge-
schiftsstelle die Forderungen der ,,Wiesbade-
ner Erklarung™ (vgl. Abschnitt ,,Wiesbadener
Erklarung®). Zudem wurde darauf hingewie-
sen, dass strukturelle Defizite der Kommunal-
haushalte nicht durch Vereinfachungen im
Haushaltsrecht geldst werden konnen. Zudem
wurde auf die zwangsldufige Konsequenz der
dauerhaften Inanspruchnahme von Liquiditéts-
krediten hingewiesen, wenn Finanzbedarfe
nicht durch liquide Riicklagen gedeckt werden
konnen. Um auf die unvermeidbare Wirkung
aus der Kombination von fehlenden liquiden
Reserven und Erleichterungen im Haushalts-
recht zu reagieren, wurde um die Aufnahme
einer Kklarstellenden Regelung zur Soll-
Vorschrift des § 105 Abs. 1 Satz gebeten. Der



erwahnten Forderung wurde im finalen Fi-
nanzplanungserlass 2025 nicht entsprochen.

Das HMdI iibermittelte der Geschéftsstelle
mit Schreiben vom 09.04.2025 einen Entwurf
,Erginzende Hinweise zum Finanzplanungs-
erlass vom 11.11.2024 fiir die Haushaltsge-
nehmigungsverfahren 2025 und 2026 (Er-
ginzende Hinweise). Die genannten Ergin-
zenden Hinweise enthalten Regelungen zu ei-
ner abgestimmten Vereinbarung zwischen
dem hessischen Innen- und dem Finanzminis-
terium zur Anderung des Hessischen Finanz-
ausgleichsgesetzes (KFA 2025) und des Hes-
senkassegesetzes (HesssenkasseG). Die er-
wihnte Vereinbarung beinhaltet insbesondere,
dass der Minderaufwuchs aufgrund des ver-
ringerten Aufwuchses des KFA 2025 (vgl.
Abschnitt ,,Entwicklung der KFA-Festsetzung
2025%) hinsichtlich der einzelnen Genehmi-
gungsverfahren fiir die Haushalte 2025 nicht
zu einer Schlechterstellung fithren darf. Zu-
dem konnen mit Hilfe der Hessenkasse von
Kassenkrediten entschuldete Kommunen auf
Antrag nach MalBgabe des gednderten Hes-
senkasseG unkonditioniert Stundungen ge-
wihrt werden (vgl. Abschnitt ,, Anderung des
Hessischen Finanzausgleichsgesetzes fiir das
Ausgleichsjahr 2025 und des Hessenkassege-
setzes®).

In der entsprechenden Stellungnahme der Ge-
schiftsstelle vom 15.04.2025 wurde analog
der vorgenannten  Stellungnahme vom
10.11.2024 auf die begrenzten Moglichkeiten
des Haushaltsrechts beziiglich der aktuellen
strukturellen Unterfinanzierung der hessi-
schen Landkreise eingegangen. Der genannte
Entwurf wird deshalb dahingehend bewertet,
dass dieser keinen substanziellen Beitrag zur
Verbesserung der angespannten Situation der
Kreishaushalte leisten kann.

Die erwihnten ,,Ergdnzenden Hinweise zum
Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 fiir die
Haushaltsgenehmigungsverfahren 2025 und
2026 wurden final am 22.04.2025 veroffent-
licht.

Kommunalrechtsnovelle — Anderungen im
Bereich des Haushaltsrechts

Das ,,Gesetz zur Verbesserung der Funktions-
fahigkeit der kommunalen Vertretungskorper-
schaften und zur Anderung kommunalrechtli-

cher Vorschriften“ (Kommunalrechtsnovelle)
trat mit der Verkiindung im Gesetzes- und
Verordnungsblatt am 04.04.2025 mit Wirkung
zum 05.04.2025 in Kraft. Die Hessische Lan-
desregierung fiihrte seit Beginn der Wahlperi-
ode das Verfahren fiir eine Kommunalrechts-
novelle durch. Eine Initiative der Kommu-
nalabteilung des HMdI nahm in Abstimmung
mit den KSpV, das Thema Biirokraticabbau im
Rahmen der seinerzeit laufenden Kommunal-
rechtsnovelle auf. In diesem Zusammenhang
wurde mit einem Schreiben des HMdI vom
04.10.2024 den KSpV die Mdoglichkeit eroft-
net, weitere zusitzliche Anregungen in das ge-
nannte Verfahren einzubringen.

Das entsprechende gemeinsame Antwort-
schreiben der KSpV vom 08.10.2024 an das
HMdI enthélt folgende wesentliche zusétzliche
Anregungen:

1. Dauerhafte und unbeschriankte Einrdumung
der Moglichkeit zum Ausgleich defizitérer
Ergebnishaushalte durch den Riickgriff auf
Mittel der aus Uberschiissen des auBeror-
dentlichen Ergebnisses gebildeten Riickla-

ge.

2. Klare gesetzliche Regelung zum Ausgleich
jahresbezogen nicht ausgeglichener Finanz-
haushalte durch ungebundene Liquiditét.

3. Abschaffung der Wartefrist nach § 97 Abs.
4 Satz 3 HGO.

4. Verlangerung der in § 112 Abs. 5 HGO
enthaltenen Frist zur Aufstellung der Jah-
resabschliisse auf sechs Monate.

In § 112 Abs. 5 HGO in der neuen Fassung
betrdgt die genannte Frist nunmehr fiinf
Monate.

5. Wegfall von § 112 Abs. 6 Satz 2 HGO fiir
Fille, in denen Jahresabschliisse nicht
rechtzeitig aufgestellt werden.

6. Streichung der Verpflichtung zur Markter-
kundung nach § 121 Abs. 6 HGO.
§ 121 Abs. 6 HGO in der neuen Fassung
enthélt diesbeziiglich eine Erleichterung.
Der Gesetzesbegriindung ist zu entnehmen,
dass weder fiir das Markterkundungsverfah-
ren noch fiir die Beteiligung der Kammern
und Verbinde eine besondere Form vorge-
schrieben ist.
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7. Streichung der Verpflichtung auf die Er-
stellung eines Gesamtabschlusses (§§ 112a
und b HGO) und Verzicht auf das Erfor-
dernis, die Nicht-Erstellung zum Gegen-
stand eines Beschlusses der Gemeindever-
tretung zu machen.

Dieser Forderung wurde entsprochen und
diesbeziiglich wurde eine wesentliche For-
derung des HLT umgesetzt.

8. Die Pflicht zur Riickfithrung von Liquidi-
tatskrediten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 105 Abs. 1 Satz 3 HGO) sollte an einem
Zeitpunkt im darauffolgenden Haushalts-
jahr moglich sein.

9. Die Frist fiir die Aufstellung des Beteili-
gungsberichts nach § 123a Abs. 1 Satz 2
HGO sollte maBvoll auf 12 Monate ver-
langert werden.

Dieser Forderung wurde entsprochen.

Das genannte Gesetz enthilt in der aktuellen
Fassung weitere folgende wesentliche Ande-
rungen:

e Gemeindewirtschaftsrecht (§§ 92 ff.
HGO):
Die Pflicht zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes entféllt, wenn
nach der Ergebnis- und Finanzplanung im
Planungszeitraum Fehlbetrdge oder ein
negativer Zahlungsmittelbestand erwartet
werden.

e Gesetz iiber kommunale Abgaben (KAG):
§ 8 KAG wurde dahingehend geédndert,
dass die kreisfreien Stddte und Landkreise
keine Fischereisteuer und keine Steuer fiir
die Errichtung, Erweiterung und Fortfiih-
rung eines nach den Vorschriften des
Hessischen Gaststittengesetzes betriebe-
nen Gaststittengewerbes mehr erheben.
Gemidll der Gesetzesbegriindung haben
die erwihnten Steuern keine praktische
Relevanz mehr und werden in Hessen seit
langerer Zeit nicht mehr erhoben.

§ 12 Abs. 1 Satz 1 KAG besagt, dass Ge-
meinden und Landkreise bestimmen konnen,
dass ihnen die Aufwendungen fiir die Herstel-
lung, Erneuerung, Verdnderung und Beseiti-
gung sowie die Kosten fiir die Unterhaltung
eines Haus- und Grundstiicksanschlusses
(vormals: Grundstiicksanschlusses) an Ver-
sorgungsleitungen und Entwésserungsanlagen
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in der tatsdchlich entstandenen Hohe oder nach
Einheitssitzen erstattet werden.

Evaluierung des Forderwesens — Verbands-
forderung ,,Forderwesen neu denken“

Die Geschiftsstelle des HLT richtete am
31.10.2024 ein Schreiben an Herrn Staatsmi-
nister Prof. Dr. Alexander Lorz beziiglich meh-
rerer Anregungen zu der Evaluierung der For-
dermittel des Landes, welche durch das Prisi-
dium und den Finanzausschuss des HLT auf
der Grundlage eines Vortrags von Herrn Dr.
Keilmann, Direktor beim Hessischen Rech-
nungshof — Uberdrtliche Priifung kommunaler
Korperschaften, herausgearbeitet wurden.

In dem erwahnten Schreiben werden zusitzlich
zu den in der Koalitionsvereinbarung bereits
formulierten Zielen, weitere inhaltliche An-
kniipfungspunkte angeregt, um hinsichtlich des
eingangs genannten Themas Systemvereinfa-
chungen zu erreichen. Diesbeziiglich wird eine
Outputzentrierung statt dem bisherigen Input-
denken vorgeschlagen, d. h. Forderungen soll-
ten zukiinftig das globale Ziel in den Fokus
nehmen und nicht zu kleinteilig sein. Weiter-
hin wird der zukiinftige Verzicht der Verwen-
dungsnachweise zugunsten der Einfithrung ei-
ner Kennzahlensteuerung angeregt, welche auf
einer bereits vorhandenen kennzahlengestiitzen
Haushaltsfithrung der kommunalen Korper-
schaften beruhen kann. Dariiber hinaus wird
zukiinftig mehr Vertrauen gegeniiber dem in-
nerstaatlichem Mitteltransfer beflirwortet und
zugleich eine Reduzierung einer in diesem Zu-
sammenhang oftmals iiberbordenden Kontrol-
le. Zudem positioniert sich die Geschiftsstelle
in dem erwéahnten Schreiben fiir ein volldigita-
les Antrags- und Bearbeitungsmanagement
beim Auflegen neuer Forderprogramme und
die Abschaffung analoger Prozesse in diesem
Zusammenhang. AbschlieBend wird die Schaf-
fung entsprechender Experimentierrdume fiir
ein auf dieser Basis optimiertes Forderwesen
durch das Land angeregt.

Dem genannten Schreiben vorausgegangen
war ein Vortrag von Herrn Dr. Keilmann in der
Sitzung des Finanzausschusses am 18.06.2024
zum Thema , Forderwesen neu denken®. Der
genannte Vortrag enthielt die Kernforderungen
Outputzentrierung statt Inputdenken, Kennzah-
lensteuerung  statt Verwendungsnachweise,
Vertrauen statt Kontrolle, Digital statt analog.



Das Présidium des HLT fasste in seiner Sit-
zung am 19.09.2024 den Beschluss, das Land
Hessen aufzufordern, Experimentierrdume fiir
eine Umsetzung fiir ein evaluiertes Forderwe-
sen zu schaffen und in diesen die bereits im
erwihnten Vortrag von Herrn Dr. Keilmann
genannten wesentlichen Kernziele bei der
Evaluierung des Forderwesens umzusetzen.

Dariiber hinaus hatten die KSpV bereits seit
dem Jahresanfang 2024 in gemeinsamen
Schreiben an Herrn Staatsminister Prof. Dr.
Alexander Lorz die Mitarbeit bei einer Evalu-
ierung der Fordermittel des Landes angeboten.
Seit August 2025 wird das erwdhnte Thema
unter der Bezeichnung ,,Verschlankung von
Forderverfahren® im Arbeitskorb 2 im Rah-
men der Erarbeitung des Zukunftspakts
Kommunen Hessen thematisiert (vgl. Ab-
schnitt ,,Zukunftspakt Kommunen Hessen®).

OPNV

Allg. Finanzierung

Der Finanzausschuss beschiftigte sich in sei-
ner Sitzung am 13.05.2025 mit der OPNV-
Finanzierung in Hessen basierend auf einem
Vortrag. Diesbeziiglich lag der Fokus auf den
vorliegenden grundsitzlichen Finanzierungs-
strukturen des OPNV und deren zukiinftige
Herausforderungen. Der Vortragende Herr
Prof. Dr. Reinhold ist Vorstandsmitglied der
Landesarbeitsgemeinschaft OPNV  Hessen,
Geschiftsfiihrer der stddtischen Nahverkehrs-
gesellschaft traffiQ Frankfurt am Main und
Honorarprofessor im Fachbereich Architektur
und Bauingenieurwesen der Hochschule
RheinMain.

Hinsichtlich des erwéhnten Themas wurde in
dem genannten Vortrag insbesondere darauf
eingegangen, dass der OPNV unterfinanziert
ist, die Kommunen den Grof3teil der Finanzie-
rung der lokalen Verkehre tragen und in die-
sem Zusammenhang erhebliche Erhoéhungen
der Regionalisierungsmittel durch Sonderzah-
lungen in den Jahren 2020 bis 2025 zu ver-
zeichnen sind. Zudem wird darauf hingewie-
sen, dass ein weiterer Anstieg der originiren
Landesmittel hinsichtlich der Zuschiisse zum
OPNV fiir die Erhaltung des Status Quo-
Angebotes erforderlich ist. In Bezug auf den
Bund sind zukiinftig weiterhin steigende For-

derungen fiir den OPNV erforderlich, um bei-
spielsweise Flottenerneuerungen fiir E-Busse
zu finanzieren, falls eine entsprechende Um-
stellung weiterhin erwiinscht sein sollte. Hin-
sichtlich auskoémmlicher und planbarer Tarif-
ausgleiche ist u. a. eine Tarifgenehmigung des
Deutschlandtickets als Anwendungsbefehl des
Landes Hessen entsprechend dem Beispiel in
Thiiringen  zukiinftig wiinschenswert. Auf
Ebene der Kommunen und Verkehrsverbiinde
wird in dem erwéhnten Vortrag die Forderung
dargelegt, dass KFA-Mittel an Verkehrsver-
blinde fiir verbundbedingte Mehraufwendun-
gen und auch fiir den Kommunalen Betrieb
von Verkehrsleistungen weitergeleitet werden
sollten.

Deutschlandticket

Am 20.12.2024 haben Bundestag und Bundes-
rat die zehnte Anderung des Regionalisie-
rungsgesetzes beschlossen, die zur Absiche-
rung der Finanzierung des Deutschlandtickets
die iiberjahrige Verwendung der Ausgleichs-
mittel fiir die Jahre 2023 bis 2025 ermoglichte.
Die urspriinglich vorgesehene Einbehaltung
von Regionalisierungsmitteln in Héhe von 350
Mio. Euro seitens des Bundes entfiel. Das
Zehnte Gesetz zur Anderung des Regionalisie-
rungsgesetzes wurde am 30.12.2024 im Bun-
desgesetzblatt verdffentlicht.

Die fiir den 20.12.2024 nachfolgend vorgese-
hene Beschlussfassung des Koordinierungsrats
fiir das Vertragswerk zur Einnahmenaufteilung
in Stufe 2 ab 01.01.2025, in die Tarifvorgaben
der OPNV-Aufgabentriger zum 1.1.2025 ein-
bezogen werden sollten, erfolgte dagegen zu-
nichst mit einer Gegenstimme. Nachdem das
Land Sachsen-Anhalt diesbeziiglich seine Ge-
genstimme in ,,Enthaltung® geéndert hatte, galt
das genannte Vertragswerk als einstimmig be-
schlossen. Fiir die endgiiltige Inkraftsetzung
der Stufe 2 war weiterhin noch ein (formaler)
Beschluss der Verkehrsministerkonferenz er-
forderlich, der im Vertragswerk aber bereits als
aufschiebende Bedingung enthalten war.

Im Juli 2025 {ibersandte das Bundesministeri-
um fiir Verkehr dem DLT den Entwurf fur eine
elfte Anderung des Regionalisierungsgesetzes.
Der Entwurf soll die Finanzierung des
Deutschlandtickets vom 1.1.2026 bis zum
31.12.2026 regeln. Dafiir stellt der Bund 1,5
Mrd. Euro bereit und erwartet einen Finanzie-
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rungsbeitrag der Lander in gleicher Hohe.
Wie damit die auskommliche Finanzierung
des Deutschlandtickets gesichert werden soll,
fiir das im Jahr 2026 ein Finanzierungsbedarf
von rund 3,8 Mrd. Euro und damit ein Fehlbe-
trag von rund 800 Mio. Euro prognostiziert
wird, bleibt offen. In der Gesetzesbegriindung
werden die Lander aufgefordert, die Anwen-
dung des Deutschlandtickets durch geeignete
MalBnahmen, ,beispielsweise einen Anwen-
dungsbefehl in den OPNV-Gesetzen* der
Lander, sicherzustellen. Gleichzeitig stellt der
Entwurf gesetzlich klar, dass Mindereinnah-
men aus dem Deutschlandticket nicht mit an-
deren  Regionalisierungsmitteln  finanziert
werden diirfen. Zum Ticketpreis enthidlt das
Gesetz keine Aussage.

Zu dem erwihnten Entwurf fiir eine elfte An-
derung des Regionalisierungsgesetzes nahmen
die KSpV in einem gemeinsamen Schreiben
vom 30.07.2025 Stellung und betonten, dass
der Entwurf keine mehrjéhrige Planungs- und
Finanzierungssicherheit fiir das Deutschland-
ticket schafft und selbst fiir 2026 keine aus-
kémmliche Finanzierung gewihrleistet. Bund
und Lander wurden aufgefordert, die erwarte-
te Finanzierungsliicke fiir das Deutschlandti-
cket von bis zu 800 Mio. Euro verldsslich zu
schlieBen. Die kommunalen Aufgabentriger
konnten und wiirden dieses Defizit nicht
schultern. Die KSpV forderten zudem, dass
der Bund seinen Finanzierungsbeitrag zum
Deutschlandticket davon abhédngig macht,
dass die Lénder fiir die notwendigen landes-
rechtlichen Untersetzungen sorgen, u.a. durch
einen konnexititsrelevanten Anwendungsbe-
fehl in ihren OPNV-Gesetzen. Die kommuna-
len OPNV-Aufgabentriger konnten nur dann
eine  flichendeckende @ Anwendung des
Deutschlandtickets sicherzustellen, wenn sie
einen verbindlichen gesetzlichen Ausgleichs-
anspruch fiir die Kosten des Tickets erhielten.

Ausbau- und Modernisierungspakt

Seitens der Bundesregierung ist grundsétzlich
vorgesehen, mit den Lindern einen ,,Ausbau-
und Modernisierungspakt fiir den OPNV* zu
schlieffen, der Liander und Kommunen unter-
stiitzen soll, die Attraktivitdt und die Kapazi-
taten des OPNV zu verbessern, um in urbanen
wie in ldndlichen Ridumen ein alltagstaugli-
chen Mobilititsangebot als moglichst vollwer-
tige Alternative zum motorisierten Individual-
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verkehr zu schaffen. In diesem Zusammenhang
sollte insbesondere auch eine Verstidndigung
tiber die Finanzierung des Angebots bis 2030
einschlieBlich der Eigenanteile der Lander und
Kommunen und die Aufteilung der Bundesmit-
tel erfolgen.

Zu diesem Zweck arbeitet eine Bund-Lénder-
AG seit dem Jahr 2022 an dem genannten
Pakt. Beteiligt sind u. a. die KSpV und Vertre-
ter des Bundesverkehrsministeriums, der Lin-
der und der Verkehrsbranche. Erarbeitet wurde
bisher ein gemeinsames Zielbild fiir den
OPNV in Deutschland 2030. Ein Bericht der
Lander stellt transparent die bisherige und
kiinftig geplante Verwendung der Regionali-
sierungsmittel inklusive der fiir den OPNV
eingesetzten Landesmittel dar, ein weiterer Be-
richt die Entwicklung der -eigenstindigen
kommunalen Finanzierungsanteile, die in den
Jahren 2017 bis 2021 allein um 35,6 % auf
4,17 Mrd. Euro dynamisch angestiegen sind
(bei den Landkreisen betrigt der Anstieg sogar
62%). Darliber hinaus wurden verschiedene
Vorschldge zur Finanzierungsstruktur erarbei-
tet.

Weitgehend offen geblieben ist dagegen eine
Verstiandigung tiber die Finanzierungsbedarfe
zur Umsetzung des gemeinsamen OPNV-
Zielbildes 2030 und {iber eine mogliche Vertei-
lung der Finanzierungslasten. Um eine Eini-
gung herbeizufiihren, wurde von den Landern,
den KSpV und der Verkehrsbranche der Vor-
schlag unterbreitet, die Finanzierungsbedarfe
in einem weiteren Gutachten gemeinsam mit
dem Bund zu ermitteln. Das Bundesverkehrs-
ministerium stimmte diesem Vorschlag jedoch
nicht zu.

Die KSpV auf Bundesebene erkldrten an-
schliefend in einem gemeinsamen Schreiben
vom 09.10.2024 u. a. an den Bundesverkehrs-
minister und die Verkehrsministerinnen und
Verkehrsminister der Lander ihr Unverstidndnis
zu der genannten ablehnenden Haltung des
Bundesverkehrsministeriums. Zudem wurde
verdeutlicht, dass die Umdeutung der genann-
ten Bund-Linder-AG zu einem ,,unverbindli-
chen Gesprachsformat nicht hinnehmbar ist.
Dariiber hinaus wurde gefordert, den bisher er-
arbeiteten Stand der Bund-Linder-AG in ei-
nem Abschlussbericht festzuhalten, damit spa-
ter an ihn angekniipft und auf dieser Grundlage
iiber einen zukunftstauglichen OPNV zur Si-
cherung gleichwertiger Lebensverhéltnisse und



zur Erreichung der Klimaziele einschlieB3lich
der Finanzierung und der Verteilung der Fi-
nanzierungslasten verhandelt und eine Priori-
sierung vorgenommen werden kann.

2. Recht und Verfassung

Kommunalrecht

Der Berichtszeitraum war geprigt vom Ge-
setzgebungsverfahren um die Kommunal-
rechtsnovelle. In der Sommerpause 2024 hatte
das Innenministerium den ,,Entwurf des Geset-
zes zur Verbesserung der Funktionsfahigkeit
der kommunalen Vertretungskorperschaften
und zur Anderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften” im Anhorungsverfahren vorgelegt.
Die Erarbeitung der Stellungnahme sowie die
spatere Umsetzung der Rechtsinderungen in
der Praxis waren Schwerpunkte in den Ver-
bandsgremien sowie in der Arbeit des HLT.

Nachdem die Forderung nach einer Sperrklau-
sel im Kommunalwahlrecht auf verfassungs-
rechtliche Bedenken gestoBen war, wurde in
den Beratungen der Verbandsgremien das
Auszdhlungsverfahren nach d’Hondt favori-
siert, da dieses grofere Listentrdger im Ver-
héltnis zu kleineren in geringerem Maf3e als
bislang nach Hare/Niemeyer benachteilige.
Der Hessische Landkreistag hat auf Einladung
des Innenausschusses des Hessischen Landta-
ges eine schriftliche und miindliche Stellung-
nahme abgegeben. Hierin wurden erneut we-
sentliche Punkte aufgegriffen:

Besonders hervorgehoben wurde das gemein-
same Ziel der Gewihrleistung der Arbeitsfa-
higkeit der kommunalen Gremien. So wird die
Arbeit in den Kreistagen stark beeintrichtigt,
wenn eine Vielzahl von kleinen Fraktionen,
Gruppen oder Einzelmandaten zu sehr schwie-
rigen bis hin zu ,,unregierbaren* Verhéltnissen
fiihrt. Mit der Aufteilung der Mandate auf im-
mer mehr Fraktionen, Gruppen und fraktions-
lose Mandatstragerinnen und -trdger ist die
Durchfiithrung der Kreistagssitzungen in den
vergangenen Jahren schwieriger geworden.
Durch eine groere Anzahl von Antrdgen und
eine immer héufigere Nutzung des schriftli-
chen Anfragerechts ist die Vorbereitung und
die Durchfithrung der Sitzungen immer zeit-
und personalintensiver geworden und stellt

sowohl das Ehrenamt als auch die Verwaltun-
gen vor immer grofere Herausforderungen.
Hierbei geht es ausdriicklich nicht um eine Be-
schrinkung der berechtigten Ausiibung der sich
aus dem Mandat ergebenden Rechte. Allerdings
missbrauchen Einzelne zunehmend die Instru-
mente des Kommunalrechts, um die Arbeit der
Verwaltungen z.B. mit ausufernden Anfragen
zu erschweren und diese zu {iberlasten. Die In-
halte iiberschreiten hier zunehmend das fiir die
Arbeit in den Kreisgremien hinnehmbare MaB.

Bei dem kiinftig vorgesehenen Auszdhlverfah-
ren nach d’Hondt wird auf das Verhiltnis der
Listen untereinander ein deutlich stiarkeres Ge-
wicht gelegt. Es wurde daher die Einfiihrung
des Auszdhlverfahrens nach d’Hondt begriif3t,
um einer immer weiteren Zersplitterung der
Vertretungskorperschaften vorzubeugen und
Mehrheitsfindungen zu erleichtern.

Die gleichzeitig vom HLT erhobene Forderung,
dass es fiir die Besetzung von Ausschiissen
nicht des Auszdhlungsverfahrens nach d’Hondt
bediirfe, wurde leider nicht in das Gesetz liber-
nommen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Anderungen be-
trifft die Digitalisierung von Sitzungen. Die im
Gesetz eingefiihrte Aufnahme digitaler Sit-
zungsformate erfiillt eine jahrelange Forderung
des Hessischen Landkreistages. Bereits wéh-
rend und nach der Corona-Pandemie hatte der
HLT fiir die HKO eine gesetzliche Option fiir
Notsituationen, eine Offnung zugunsten digita-
ler Sitzungsformate fiir die Hilfsorgane auch
aullerhalb von Notsituationen sowie fiir den
Kreisausschuss gefordert. Neben der Gewéhr-
leistung der Arbeitsfiahigkeit der kommunalen
Gremien wird eine Erleichterung der Gremien-
arbeit erwartet, insbesondere beim sowieso re-
gelmdBig nicht-6ffentlich tagenden Kreisaus-
schuss. Damit verbunden wird die Erwartung
einer Verbesserung der Vereinbarkeit des Man-
dates mit Beruf, Ausbildung und Studium, vor
allem aber mit der Kinderbetreuung und der
Pflege Angehoriger. Ferner ist bei der Regelung
zum Livestreaming durch die Kommunen bzw.
durch von ihnen beauftragte Dritte eine gefor-
derte Klarstellung erfolgt.

Auch die Steigerung der Attraktivitit der kom-
munalen Wahldmter hat fiir den Verband eine
besondere Bedeutung, da es bereits aktuell zu-
nehmend eine Herausforderung darstellt und
zukiinftig noch schwerer werden wird, geeigne-
te Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen.
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Insofern sind bei Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamten die Anrechnung von Vordienstzeiten
und die Beriicksichtigung von Versorgungsan-
spriichen von nicht zu unterschitzender Bedeu-
tung.

Der HLT hat besonders begriifit, dass aus dem
Anhorungsverfahren noch verschiedene Hin-
weise aufgegriffen worden sind. So ist z. B. ei-
ne Stirkung der Beteiligungsrechte einzelner
Bevolkerungsgruppen noch geédndert worden.
Auch die Maoglichkeit, bei einer Wiederwahl
von durch den Kreistag gewéhlten hauptamtli-
chen Wahlbeamten auf eine Ausschreibung mit
einfacher Mehrheit verzichten zu konnen, wur-
de erst noch am Ende des Gesetzgebungsver-
fahrens aufgenommen.

Die wesentlichen Rechtsdnderungen durch das
Gesetz zur Verbesserung der Funktionsfihig-
keit der kommunalen Vertretungskorperschaf-
ten und zur Anderung kommunalrechtlicher
Vorschriften sind zum 05.04.2025 und damit
rechtzeitig fiir die nach der Kommunalwahl am
15.03.2026 sich konstituierenden Gremien in
den Stidten, Gemeinden und Landkreisen in
Kraft getreten.

Konferenz der Kreistagsvorsitzenden

Die Reform kommunalrechtlicher und kom-
munalwahlrechtlicher Vorschriften war eben-
falls ein wesentlicher Beratungsgegenstand bei
den Tagungen der Konferenz der Kreistagsvor-
sitzenden im Berichtszeitraum, um das Gesetz-
gebungsverfahren argumentativ zu flankieren.

Beim Seminar am Rande des Hessentages im
Vogelsbergkreis konnte zudem mit der neuen
Direktorin der Hessischen Landeszentrale fiir
politische Bildung, Franziska Kiermeier, tliber
die Angebote, die die HLZ fiir die Kommu-
nalwahl im Jahr 2026 vorbereitet, diskutiert
werden. Dariiber hinaus befassten sich die
Damen und Herren Kreistagsvorsitzenden mit
aktuellen Fragen rund um die Digitalisierung
der Gremienarbeit, Direktiibertragungen aus
dem Kreistag und weiteren Themen aus der
Praxis der Kreistage.
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Brand- und Katastrophenschutz / Zivile
Verteidigung

Einheitliche Stabssoftware

Der Hessische Landkreistag hatte bereits im Ja-
nuar 2022 nach Beratungen in den Gremien die
Teilnahme der hessischen Landkreise an einer
landesweit einheitlichen Stabssoftware gegen-
iiber dem Innenministerium signalisiert und war
von einer zeitnahen Einfilhrung ausgegangen.
Im Dezember 2024 hat das Innenministerium
dariiber informiert, dass das Projekt des Landes
Hessen zur Beschaffung und Einfithrung einer
landesweit einheitlichen Stabssoftware auf-
grund der aktuellen Haushaltssituation zunéchst
zuriickgestellt werden miisse. Als Begriindung
werden insbesondere die hohen Investitionskos-
ten von liber 20 Mio. Euro und jéhrliche Unter-
haltungskosten von rund 4 Mio. Euro angefiihrt.
In einem gemeinsamen Schreiben an das In-
nenministerium haben der Hessische Stiddtetag
und der Hessische Landkreistag ihrer Erwar-
tung Ausdruck verliehen, dass besonders in der
gegenwirtigen Situation multipler nicht abseh-
baren Krisen eine einheitliche Stabssoftware
unabdingbar ist, die zur auch zur Fiihrungsun-
terstiitzung im Katastrophenschutz dienen soll
und haben appelliert, die Entscheidung zu {iber-
denken.

Die Forderungen wurden im Herbst 2025 erneut
mit dem Ministerium erortert und eine Ldsung
der Thematik seitens des Landes in Aussicht
gestellt. Die Einzelheiten bleiben abzuwarten.

Zivile Verteidigung

Nicht zuletzt der Uberfall Russlands auf die
Ukraine hat deutlich gemacht, dass die nach
dem Ende des Kalten Krieges weitgehend zu-
riickgebauten Strukturen des Zivilschutzes wie-
der reaktiviert und auf neue, zeitgemalere
Grundlagen gestellt werden miissen. Auf der
militdrischen Seite sind mit dem Sondervermo-
gen fiir die Bundeswehr und dem Operations-
plan (OPLAN Deutschland) bereits wichtige
Impulse gesetzt worden. Ein entsprechendes
Konzept flir den Bereich der zivilen Verteidi-
gung wird hingegen erst noch erarbeitet. Das
Priasidium des Hessischen Landkreistages hat
sich in seiner Sitzung am 24.04.2025 fiir eine
Starkung der zivil-militdrischen Zusammenar-
beit und der Zivilverteidigung. ausgesprochen.



Es bedarf einer Beschreibung der erforderli-
chen personellen, technischen, infrastrukturel-
len und finanziellen Ressourcen, um in den
niachsten Jahren der verdnderten Rolle
Deutschland zumindest als zentrales Transit-
land fiir alliierte Truppen gerecht zu werden.
Das Prisidium hat gefordert, fiir die Umset-
zung die Beteiligung der Landkreise zu ge-
wihrleisten. Daher hat es einem innerhalb der
kommunalen Spitzenverbédnde erarbeiteten 10-
Punkte-Papier zugestimmt, das entsprechende
Forderungen enthilt. Dieses wurde mit einem
Anschreiben, in dem u.a. nachdriicklich eine
Einbindung der Landkreise, Stddte und Ge-
meinden gefordert wird, dem Innenministeri-
um zugeleitet.

Konsumcannabisgesetz — Zustindigkeiten
und Konnexititsrelevanz

Nachdem das Land bei seinen Uberlegungen
insbesondere zur Zustidndigkeit der Kreisord-
nungsbehdrden sowohl fiir Ordnungswidrig-
keiten der Anbauvereinigungen als auch bei
den Ordnungswidrigkeiten durch Personen in
den kreisangehdrigen Kommunen mit bis zu
7.500 Einwohnern geblieben war, hat die Ge-
schéftsstelle in der Folgezeit darauf geachtet,
zu welchen Mehrbelastungen die neuen Zu-
standigkeiten fithren und ob diese ausgeglichen
werden wiirden. Bemerkenswert war, dass der
Hessische Innenminister, Prof. Dr. Poseck, die
Umsetzung des Konsumcannabisgesetzes sehr
friih als Konnexitdtsfall anerkannt hat.

Auf Einladung des Finanzministeriums fand
im Mirz 2025 eine Besprechung mit den betei-
ligten Ministerien und den Kommunalen Spit-
zenverbianden zur Frage der Konnexitétsrele-
vanz im Konsumcannabisgesetz (KCanG) statt.
Hier wurden zwei Problemkreise identifiziert:
Zum einen die Kosten, die den Landkreisen im
Bereich der Kontrollen und Begehungen der
Anbauvereine entstehen, zum anderen entste-
hende Kosten im Bereich der Jugendhilfe,
wenn bei einem bestétigten Cannabiskonsum
von Jugendlichen die Jugendédmter eingeschal-
tet werden miissen und eine Priifung hinsicht-
lich einer moglichen Verwahrlosung der Ju-
gendlichen und der familidren Verhéltnisse er-
folgen muss.

Im Juli hat das Innenministerium ein Evalua-
tionsverfahren zum KCanG begonnen. Der
gewihlte Zeitpunkt fiir diese Evaluation ist un-

geeignet, da — bis auf zwei Ausnahmen — bisher
noch keine Begehungen oder Kontrollen der
Anbauvereinigungen stattgefunden haben, so
dass der Aufwand momentan nicht beziffert,
sondern allenfalls eine grobe Schitzung ohne
konkrete Anhaltspunkte vorgenommen werden
kann. Es besteht zudem die Sorge, dass durch
eine verfrilhte Abfrage falschlicherweise der
Eindruck entsteht, dass kein zusétzlicher Auf-
wand durch die neuen Aufgaben entsteht und
dieser dann durch das Evaluationsergebnis fest-
geschrieben wird. In einem gemeinsamen
Schreiben an das Innenministerium konnten der
Hessische Landkreistag und der Hessische
Stadtetag eine Verschiebung des Verfahrens er-
reichen. Ein neuer Termin soll Ende des Jahres
besprochen werden.

Ergebnisse des Zensus 2022

Das ausweislich des Zensusergebnisses 2022
deutlich geringer ausfallende Bevolkerungs-
wachstum im Vergleich zum zunichst erwarte-
ten Wachstum basierend auf dem zum
20.06.2022 fortgeschriebenen Zensus 2011
sorgte flir deutliche Irritation. Deutschland ver-
zeichnet insgesamt im Vergleich zur erwarteten
Bevolkerung ein Minus von 1,628 Prozent. In
Hessen liegt das Bevolkerungswachstum sogar
bei 2,575 Prozent weniger als die Fortschrei-
bung erwarten liel3.

Mehrfach sind die Kommunalen Spitzenver-
biande zu Gesprachen im Hessischen Statisti-
schen Landesamt (HSL) eingeladen gewesen,
um die Ergebnisse zu diskutieren. Nachdem das
HSL im November 2024 die Bescheide zur
Feststellung der amtlichen Bevolkerungszahl an
alle hessischen Kommunen verschickt hatte,
haben 41 der 421 hessischen Kommunen gegen
ihren Bescheid Widerspruch eingelegt. Mit
Schreiben vom 10.12.2024 hatten sich die
Kommunalen Spitzenverbidnde an die Staats-
sekretéire in der Staatskanzlei, dem Innenminis-
terium und dem Finanzministerium gewandt,
um zu erortern, ob unplausible Zensusergebnis-
se wenigstens teilweise korrigiert und ob Vor-
kehrungen getroffen werden koénnten, um im
turnusmaBig néchsten Zensus 2031 das Verfah-
ren zu verbessern.

Das HSL betont, dass Abweichungen zwischen
der im Zensus festgestellten und der im Melde-
register verzeichneten Einwohnerzahl keines-
wegs implizieren, dass das Einwohnermeldere-
gister nicht ordnungsgemiBl gefiihrt werde.
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Abweichungen zwischen Zensusergebnissen
und Melderegisterstand zum Stichtag resultier-
ten vor allem aus dem wenig beeinflussbaren
Meldeverhalten vieler Biirgerinnen und Biir-
ger. Manche Personen meldeten sich nicht an
ihrem Wohnort an, andere verzichen ins Aus-
land, ohne sich abzumelden, oder bereits ver-
storbene Personen wiirden weiterhin im Mel-
deregister gefiihrt. Zudem konnen aufgrund der
dezentralen Fithrung der Melderegister auf
Gemeindeebene selbst bei automatisierter
Riickmeldung zwischen den Gemeinden Ab-
weichungen bei ihrer Verarbeitung nicht aus-
geschlossen werden, z. B. bei einer unter-
schiedlichen Schreibweise von Namen. Hier
konne es insbesondere bei ausldndischen Na-
men zu Ubertragungsfehlern kommen.

Das Bundesministerium des Innern hat inzwi-
schen mitgeteilt, dass ein vollstdndig register-
basiertes Verfahren fiir die nichste Zensusrun-
de 2031 nicht umsetzbar sei. Es sollen dabei
aber verstirkt vorhandene Verwaltungs- und
Statistikdaten genutzt werden, um den Auf-
wand der Erhebung zu verringern.

Datenschutz

Im Berichtszeitraum tagte der Arbeitskreis der
Datenschutzbeauftragten  der  Landkreise
zweimal. Themen des Austausches waren u.a.
die datenschutzrechtlichen Fragestellungen zur
Nutzung der Bezahlkarte, die Diskussion iiber
den Einsatz von KI und die datenschutzgerech-
te Umsetzung von ,,New Work“-Projekten.

Fliichtlinge und Integration

Die Situation im Bereich Asyl war im Be-
richtszeitraum gepragt von zuriickgehenden
Zuweisungszahlen, bei zugleich unzureichen-
der Finanzausstattung. Im vergangenen Jahr
2024 wurden den Landkreisen und kreisfreien
Stadten in Hessen rund 23.000 Gefliichtete
zugewiesen. Im Vergleich: Im Jahr 2023 wa-
ren es rd. 45.000 Gefliichtete. In der zweiten
Jahreshilfte 2024 wurden den Landkreisen
wochentlich zwischen 550 und 650 Personen
zugewiesen, was immer noch einem Spitzen-
wert entspricht. In der ersten Jahreshélfte
2025 sind die Zuweisungszahlen gesunken auf
etwa 350 Personen die wochentlich den Land-
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kreisen zugewiesen werden, mit weiter abneh-
mender Tendenz.

Fluchtgeschehen aus der Ukraine und Aus-
linderrecht

Die Zahl der zum Stand 22.12.2024 in Hessen
befindlichen Personen, die seit dem 24.02.2022
in Folge des Krieges in der Ukraine in Hessen
eingereist sind, betrug laut dem Auslidnderzent-
ralregister (AZR) 98.382 Personen. Diese Zah-
len bilden dabei ein stabiles Niveau ab, ein
deutlicher weiterer Zugang von Einreisen aus
der Ukraine war nicht zu verzeichnen. Es ist
davon auszugehen, dass die Bevolkerung die
Entwicklungen und politischen Gespriache zum
Krieg in der Ukraine abwartet und von einer
Flucht ins Ausland absieht. Die Bundesregie-
rung hat mit einem neuen Koalitionsvertrag fiir
die 21. Legislaturperiode die Riicknahme des
Rechtskreiswechsels fiir Gefliichtete aus der
Ukraine vereinbart. Fliichtlinge mit Aufent-
haltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie,
die nach dem 01.04.2025 eingereist sind, sol-
len wieder Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz erhalten. Dabei soll der
Bund die hierdurch bei Léndern und Kommu-
nen entstehenden Kosten tragen.

Eine groB3e Herausforderung fiir die Landkreise
stellt dabei der Zeitverzug zwischen einer seit
dem 01.04.2025 erfolgten Einreise und dem
Inkrafttreten der Neuregelung zu einem spite-
ren Zeitpunkt dar. Die Kommunalen Spitzen-
verbidnden haben in Threr Stellungnahme zu
dem Gesetzentwurf darauf hingewirkt, dass der
Riickabwicklungs-Aufwand so gering wie
moglich ausfallen muss.

Fiir Personen, denen ab dem Stichtag, aber vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes Leistungen nach
dem SGB II oder SGB XII bewilligt wurden,
ist nun eine Ubergangsregelung vorgesehen,
wonach die Leistungsberechtigung nach dem
AsylbLG erst nach Ende des individuellen
Bewilligungszeitraums im SGB II bzw. SGB
XII entsteht. Es erfolgt somit keine Riickab-
wicklung und entspricht auch den Forderungen
der Kommunalen Spitzenverbdanden nach einer
unbiirokratischen Verfahrensweise Die Ab-
wicklung von Erstattungsanspriiche zwischen
Jobcenter/Sozialamt und AsylbLG-Behorde,
der einen unverhéltnismiBigen Aufwand be-
deuten wiirde, kann so vermieden werden.



Gesamtermittlung Fliichtlingskosten 2023

Die Auskommlichkeit der Finanzierung der
Landkreise und kreisfreien Stddte fiir die Un-
terbringung und Versorgung von gefliichteten
Menschen war weiterhin Gegenstand der Dis-
kussion. Das Land geht dabei im Grunde von
einer Kostendeckung fiir den Gesamtbereich
Asyl und Migration aus In den Gremienbera-
tungen des Hessischen Landkreistages wurde
allerdings immer wieder deutlich, dass sich
die hessischen Landkreise teilweise erheblich
finanziell belastet sehen. Da es sich bei der
Unterbringung und Versorgung der Fliichtlin-
ge um eine kommunale Pflichtaufgabe mit
fachaufsichtsrechtlicher =~ Weisungsbefugnis
des Landes handelt, werden immer wieder
Forderungen laut nach einer auskommlichen
Finanzierung.

Aufgrund dieser unbefriedigenden Ausgangs-
lage hat das Prisidium des Hessischen Land-
kreistages den Beschluss gefasst, eine Ar-
beitsgruppe ,,Ermittlung der Asyl- und fliicht-
lingsbedingten Haushaltsbelastung der hessi-
schen Landkreise* innerhalb des HLT ins Le-
ben zu rufen. Die AG hat unter Federfithrung
des Finanzreferates das Jahr 2023 entspre-
chend untersucht. Es wurden dabei in mehre-
ren Sitzungen mit dem AK Asyl die Berech-
nungen zur Ermittlung der Gesamtausgaben
erhoben. Dabei wurde als Ergebnis deutlich,
dass die hessischen Landkreise einen eigenen
sehr hohen Betrag an Aufwendungen leisten.
Die Erstattungen des Landes konnen die ho-
hen Ausgaben der Landkreise nicht decken.
Die Pauschale des Landes ist demnach nicht
auskommlich. Wesentliche Aufwandspositio-
nen waren dabei die origindren Regelleistun-
gen an Leistungsberechtigte und die Gebiu-
deanmietungen. Der Hessische Landkreistag
hat gegeniiber dem Land die Ergebnisse deut-
lich gemacht.

bande angemahnt, dass das Land Hessen die
pauschalen Bundesmittel zur Finanzierung des
Fluchtgeschehens vollstindig an die Kommu-
nen weiterleitet.

Das Hessische Ministerium fiir Arbeit, Integra-
tion, Jugend und Soziales (HMSI) hat dazu mit
einem Schreiben vom 30.12.2024 erklart, dass
die Auszahlung der 10-prozentigen Erhohung
der LAG-Pauschale zur Finanzierung des
Fluchtgeschehens riickwirkend fiir das Jahr
2024 ermdglicht worden sei. Dazu wurde zu-
dem eine 2. Verordnung zur Anpassung der
Pauschale nach dem LAG fiir das Jahr 2024)
auf den Weg gebracht.

Zu den pauschalen Bundesmitteln erklirte das
Land, dass diese Mittel der finanziellen Unter-
stiitzung der Lander und Kommunen dienten.
Ferner war das Land der Auffassung, dass die
nun hohere Bundesmittel mit der freiwilligen
und riickwirkend zum 1. Januar 2024 gelten-
den 10%-Erhéhung der LAG-Pauschale voll-
stindig den Kommunen zur Verfiigung gestellt
wurden. Aus Sicht des Hessischen Landkreis-
tages ist die Erhohung der LAG-Pauschale
zum einen zu begriiflen, zum anderen reicht sie
aber lidngst nicht aus, um die Kosten im Be-
reich der Fliichtlingsunterbringung zu decken.

Arbeitskreis Asyl

Erhohung der LAG-Pauschale und Bun-
desmittel

Der Hessische Landkreistag hat gemeinsam
mit dem Hessischen Stiddtetag das Land auf-
gefordert, die zum 01.01.2021 vereinbarte
LAG-Pauschale fiir die Fliichtlingsbetreuung
aufgrund der inflationsbedingten Mehrauf-
wendungen und der gestiegenen Energiekos-
ten in den vergangenen Jahren anzupassen.
Ebenso haben die Kommunalen Spitzenver-

Der Arbeitskreis Asyl des HLT hat mit seinen
Facharbeitsgruppen im Berichtszeitraum re-
gelméBig getagt. Dabei war Thema die Migra-
tionswende und die Auswirkungen auf die Zu-
weisungszahlen sowie die Versorgung und Be-
treuung der Fliichtlinge in den Kommunen.
Die Umsetzung der Bezahlkarte fiir Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber in den hessi-
schen Landkreisen hat zudem die Themen im
AK Asyl dominiert. Neben dem AK Asyl ha-
ben dazu regelmifig alle 14 Tage Videokonfe-
renzen mit dem Ministerium stattgefunden, um
einen Austausch zwischen dem Ministerium
und den Landkreisen zu gewéhrleisten.

Am 19.03.2025 fand auf Einladung des Regie-
rungsprasidiums Darmstadt eine Sitzung des
Arbeitskreis Asyl im RP Darmstadt statt. Da-
bei waren auch die Kolleginnen des hessischen
Sozialministeriums, die Vertreterinnen der
Koordinierungsstelle Bezahlkarte des RP Gie-
Bens und die Kolleginnen aus dem Bereich
Zuweisung und Abrechnung der LAG-
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Pauschale bei dem Termin dabei. In dem of-
fenen Austausch konnten Fragen zur Einfiih-
rung der Bezahlkarte, zur Abrechnung der
LAG-Pauschale und den Krankenhilfekosten
angesprochen und geklart werden. Der Weg
des gemeinsamen Austausches der Behdrden
untereinander wurde insgesamt positiv bewer-
tet und soll weiter fortgesetzt werden

Bezahlkarte fiir Asylbewerberinnen und
Asylbewerber

Mit dem Beschluss zur Einfilhrung einer
deutschlandweiten Bezahlkarte auf der Konfe-
renz der Ministerprisidenten 2023 fiir Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber war das
Ziel verbunden, die Barauszahlung und die
Moglichkeit von Transfers in das Ausland
einzuschrianken und den Verwaltungsaufwand
fiir die Landkreise und Stddte zu minimieren.

In Gespriachen zwischen dem Ministerium
und den Kommunalen Spitzenverbidnden wur-
de vorgeschlagen, die Umsetzung der Bezahl-
karte in Hessen im Wege einer Rechtsverord-
nung zu regeln. Es wurde dabei auf die bereits
bestehende Verordnung zum Asylbewerber-
leistungsgesetz aus dem Jahr 1993 hingewie-
sen. Das Ministerium hat auf eine Umsetzung
der Bezahlkarte auf dem Wege eines Erlasses
vorgeschlagen, und ist auch letztendlich so
verfahren. Zudem haben die Kommunalen
Spitzenverbinde noch einmal darauf gedriangt,
dass sdmtliche Kosten fiir die Bezahlkarte
vom Land {ibernommen werden miissen.

Im Rahmen des Vergabeverfahrens hat die
Vergabestelle Dataport dem Unternehmen
Secupay AG, welches iiber mehrjéhrige Er-
fahrungen mit Zahlensystemen verfiigt, im
September 2024 den Zuschlag erteilt. Seit
dem 20.12.2024 werden die neu ankommen-
den Fliichtlinge in der hessischen Erstauf-
nahmeeinrichtung mit einer Bezahlkarte aus-
gestattet.

Die Kommunalen Spitzenverbdande hatten da-
rauf hingewiesen, dass die Fragen des Daten-
schutzes und der Schnittstellen in den Fach-
verfahren zu ganz erheblichen Problemen fiih-
ren werden, wenn sie nicht vor der Einfithrung
der Bezahlkarte in den Landkreisen abschlie-
Bend geklart wurde. Das HMSI hat zu Beginn
des Jahres 2024 eingerdumt, dass es zu Prob-

30

lemen bei der notwendige Fachverfahrensan-
bindung kommt, und der Einsatz der Bezahl-
karte mit der Fachverfahrensanbindung erst im
Laufe des 2. Quartals 2025 umgesetzt werden
konne. Damit konnte die vom Ministerium
selbst vorgegebenen Frist zum 31. Mérz 2025
nicht eingehalten werden. Die Landkreise wur-
den aufgefordert, einen schriftlichen Antrag
auf Fristverldngerung zum Start der Ausgabe
der Bezahlkarte zu stellen. Zudem hat das
Land beziiglich der Hohe des Barabhebungsbe-
trages und der Ermessenausiibung durch die
Landkreise eine Dokumentationspflicht der
Leistungsbehorden gegeniiber dem Land abge-
leitet.

Aus Sicht des Hessischen Landkreistages
wiinscht man sich hier ein schlankeres und un-
biirokratisches Verfahren insbesondere vor
dem Hintergrund, dass die Landkreise keinen
Einfluss auf die Zurverfligungstellung der
technischen Anbindung haben.

Mit dem Stand vom 31. Juli 2025 nutzen 16
Landkreise die Bezahlkarte bzw. werden sie
bei der Zuweisung von Flichtlingen, die mit
der Bezahlkarte ausgestattet sind, weiternut-
zen. Seitens der Hessischen Erstaufnahmeein-
richtung in Gielen wurden bisher 4.869 Karten
ausgegeben. Die Umsetzung der Bezahlkarte
wurde weiterhin von regelmaBigen Gespriachen
mit dem HMSI im Rahmen von Videokonfe-
renzen begleitet. Dabei stand besonders der
Umgang mit dem Barabhebungsbetrag zur
Diskussion. Nicht in allen Gebietskérperschaf-
ten wurde die Héhe von 50 Euro als Barabhe-
bungsbetrag fiir auskdommlich angesehen. Be-
sonders schwierig war und ist zudem die Um-
setzung von Lastschriften und Uberweisungen.
Einerseits wollte man die politische Linie nicht
verlassen, und den Ausschluss von Uberwei-
sungen beibehalten, andererseits hat sich das
im Alltag als nicht praktikabel erwiesen, da
Uberweisungen im Bereich von Mobilitit und
Kommunikation sich als unerlésslich herausge-
stellt haben. Der Hessische Landkreistag for-
dert dazu vom Land, dass zum Beispiel die
Freischaltung fiir die Hessen-Card zentral iiber
das Ministerium geregelt wird, und nicht jeder
Landkreis selbst die Freischaltung beantragen
muss.



Austausch der Kommunalen Spitzenver-
binde mit der Liga der Wohlfahrtsverbén-
de

Die Kommunalen Spitzenverbédnden und die
Liga der Wohlfahrtsverbénden treffen sich in
regelméfBigen Abstdnden, um sich iiber die ak-
tuellen Themen rund um die Versorgung und
Betreuung von Fliichtlingen auszutauschen.
Die gemeinsamen Gespriche dienen dem
Austausch von aktuellen Themen beziiglich
der Lebenslagen von gefliichteten Menschen
in Hessen. Dabei werden die Perspektiven der
Kommunen mit den Sichtweisen und Positio-
nen der Wohlfahrtsverbande besprochen.

Themen waren dabei unter anderem die Um-
setzung der Bezahlkarte, die Wohnsituationen
von gefliichteten Menschen und die finanziel-
le Situation der Migrationsberatungsstellen in
Hessen. Wie auch die Liga der Wohlfahrts-
verbénden hat der Hessische Landkreistag ein
Interesse an einer auskommlichen finanziellen
Ausstattung der Beratungsstellen. Diese Posi-
tion wurde auch bereits in Gremien entspre-
chend beraten.

Arbeitsgemeinschaft der hessischen Aus-
linderbehdrden

Im Vordergrund der Zusammenarbeit in der
AG der Auslinderbehorden stand die teils
dramatische Uberlastungssituation in den
Auslianderbehorden. Zu der Antragsflut im
Bereich des Vollzugs- und Aufenthaltsrechts
in den Ausldnderbehorden kamen im Be-
richtszeitraum viele und ortlich nicht beein-
flussbare IT-Probleme dazu, die dic Behorden
an ihre Grenzen fiihrten. Dies betraf insbe-
sondere die Probleme bei der Umstellung auf
ein neues Fachverfahren. Weiterhin kam es zu
Schwierigkeiten beim Ausrollen der Lichtbil-
derfassungsgerite durch die Bundesdruckerei.
Dies fiithrte insgesamt zu einer schlechten La-
ge in den Auslédnderbehorden.

Der HLT hat sich bei der Ekom 21 mehrfach
dafiir eingesetzt, dass die technischen Proble-
me bei der Umstellung auf das Fachverfahren
KM Ausliander dringend angegangen und ge-
16st werden miissen. Gerade im Vollzug des
Aufenthaltsrechtes und bei der Ausstellung
von Duldungen haben die IT-Probleme zu

groflen Verzogerungen bei den ABH's gefiihrt,
und auch zu einer schlechten Auf3endarstellung
beigetragen.

Das Thema wurde auch im Sonderausschuss
Digitalisierung des HLT beraten. Die Ekom 21
informierte dabei iiber die Griindung einer
KM-Ausldander Taskforce aus Vertretern der
ekom21 und der Komm.ONE zur Verbesse-
rung der Gesamtlage in den Auslédnderbehor-
den. Die Taskforce hat das Ziel die Software-
qualitit zu erhohen, die Kommunikation zu
verbessern und eine Betriebsstabilisierung her-
beizufiihren.

3. Arbeit, Soziales, Senioren, Ju-
gend, Familie und Beschifti-
gungsforderung

Kinderbetreuung

Gegeniiber den Vorjahren besteht in den Land-
kreisen in ihrer Rolle des Anspruchsgegners
beim Rechtsanspruch auf Forderung in einer
Tageseinrichtung die angespannte Situation
unverdndert fort. Weiterhin tragen die hinlang-
lich bekannten Faktoren wie insbesondere der
Fachkréftemangel und die fehlende Forderung
der Investitionskosten durch Bund und Land,
aber auch ein teilweise noch zu optimierendes
Zusammenwirken von Landkreisen und Ge-
meinden im Bereich der Planungsverantwor-
tung dazu bei, dass der Rechtsanspruch noch
nicht erfiillt werden kann.

Der Landesgesetzgeber versucht iiber weiter-
gehende Anderungen des Fachkriftekatalogs
im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz-
buch dem Fachkriftemangel zu begegnen. Mit
den bereits im Jahr 2023 vollzogenen sowie
den geplanten weiteren Anpassungen und der
beschriebenen Sachlage befasst sich regelmé-
Big auch der Sozialausschuss im HLT. Zuletzt
in seiner Sitzung im Februar 2025 erfolgte eine
vertiefende Auseinandersetzung mit der The-
matik.

Fachkraftkatalog nach § 25b HKJGB

Nach der erwiihnten Anderung des Fachkraft-
katalogs im Jahr 2023 zielt ein im Juli 2025
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neuerlich vorgelegter Gesetzentwurf zur An-
derung des HKJGB nach Lesart des Landes
und unter Bezugnahme auf den Kabinettbe-
schluss vom Dezember 2024 zu einem ,,Mal-
nahmenpaket fiir eine zukunftsfahige Kinder-
tagesbetreuung — Kinder fit fiir die Zukunft —
fiir Teilhabe, Demokratie und wirtschaftliche
Entwicklung im Bereich der Kindertagesbe-
treuung darauf ab, angesichts der bestehenden
Herausforderungen die Qualitét in der Kinder-
tagesbetreuung in Hessen weiterzuentwickeln,
neue Fachkrifte zu gewinnen und das Betreu-
ungsangebot auszubauen.

Hierzu soll der bestehende Fachkraftkatalog
in § 25b HKJGB nach seiner letzten Offnung
nochmals u. a. um folgende Aspekte erweitert
bzw. modifiziert werden:

e Die im Jahr 2023 eingefiihrte Offnung fiir
Personen mit einschldgigen Studieninhal-
ten als Leitungsfachkrifte in § 25b Abs. 1
Nr. 16 HKJGB wird flexibilisiert und er-
weitert. Auflerdem soll hier eine Anglei-
chung an Verfahren der Anerkennung der
Gleichwertigkeit auslédndischer Abschliisse
hergestellt werden.

e Zur Stirkung von Tageseinrichtungen im
Bereich Management und Personalfiihrung
und -entwicklung sollen Personen mit Stu-
dienabschluss Sozialmanagement unter be-
stimmten Voraussetzungen als freigestellte
Einrichtungsleitung zugelassen werden.
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen soll
grundsitzlich der Trager der Tageseinrich-
tung fiir Kinder sowie, in der Rolle der
Aufsicht, der ortliche Trager der 6ffentli-
chen Jugendhilfe (Jugendamt) iiberpriifen.
Diese Personen sollen kiinftig mit 100 Pro-
zent ihrer vertraglichen Arbeitszeit ange-
rechnet werden und als Fachkraft zur Mit-
arbeit tdtig sein konnen.

e Desweitern sollen bestimmte therapeuti-
sche Gesundheitsfachberufe, namentlich
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeu-
ten, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten, Motopéadagoginnen und Motopddago-
gen, Motopddinnen und Motopédden, Lo-
gopiadinnen und Logopéaden, aus der beste-
henden Einzelfallentscheidung herausge-
16st und grundsitzlich als Fachkrifte zur
Mitarbeit anerkannt werden kdnnen.
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e Das bisherige Erfordernis im Rahmen der
Einzelfallgenehmigung, neben dem DQR 4
Niveau der Ausbildung auch einen mittle-
ren Bildungsabschluss vorweisen zu miis-
sen, soll gestrichen werden.

e Personen, die drei Jahre als Fachkraft zur
Mitarbeit nach der bisherigen Einzelfallent-
scheidung tétig waren, sollen nunmehr
grundsétzlich als Fachkraft zur Mitarbeit
anerkannt werden. Ihr erforderlicher Bezug
zur Einrichtung wird damit aufgehoben.

e Um den Ausbau von Betreuungsplitzen zu
erleichtern, soll die Ubergangsregelung fiir
das verpflichtende Vorhalten der im Jahr
2020 erhohten personellen Mindeststan-
dards angepasst werden: so, wie fiir beste-
hende Einrichtungen, sollen auch fiir neue
Einrichtungen bis zum Auslaufen der Uber-
gangsfrist, die vor 2020 geltenden personel-
len Standards gelten. Gleichzeitig wird die
Ubergangsvorschrift nochmals insgesamt
verldngert bis zum 31.12.2026, weil ab dem
01.01.2027 weiterentwickelte Standards,
auch im Hinblick auf das auf Bundebene
geplante Qualitdtsentwicklungsgesetz, ge-
plant sind.

Investitionsbedarf und Forderpauschalen
im HKJGB

Beim weiteren Ausbau von Betreuungsangebo-
ten ist eine Forderung aus Bundes- bzw. Lan-
desmitteln unabdingbar. Entgegen der im Koa-
litionsvertrag der hessischen Landesregierung
getroffenen Absichtserkldrung, ein Investiti-
onsprogramm fiir den Bereich der institutionel-
len Kindertagesbetreuung aufzulegen, hat die
Landesregierung gegen Jahresende 2024 davon
Abstand genommen. Im Rahmen des o. a.
MaBnahmenpaketes kiindigte das Land ledig-
lich an, {iber einen Daseinsvorsorgefonds
Kommunen zinsgiinstige Darlehen fiir Investi-
tionen ermoglichen zu wollen, um dariiber u.a.
neue Betreuungslétze finanzieren zu konnen.

Neben dem investiven Forderbedarf hatte sich
der HLT auch zur notwendigen Anpassung der
Forderpauschalen in § 32a ff HKJGB geéduBert
und gefordert, die jetzigen Pauschalen zur
Kita-Forderung im HKJGB anzupassen und zu
dynamisieren. Im aktuellen Anderungsentwurf
zum HKJGB (Juli 2025) ist jedoch lediglich



die Erhohung der Forderpauschale der Lan-
desforderung fiir die Freistellung vom Teil-
nahme- oder Kostenbeitrag fiir das Jahr 2026
vorgesehen. Eine Anpassung der Forderpau-
schalen, welche die realen Lohn- und Preis-
steigerungen sowie die leistungsgerechte Ver-
giitung im Bereich der Kindertagespflege ab-
bildet, unterbleibt hingegen.

Vereinbarung zur Integration von Kindern
mit Behinderung vom vollendeten 1. Le-
bensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrich-
tungen fiir Kinder

che zeichnen sich erste Verhandlungsergebnis-
se ab. Die Verhandlungen werden allerdings
weiterhin durch das Fehlen eines Referenten-
entwurfs zur Bundesgesetzgebung zur Ausge-
staltung einer Inklusiven Jugendhilfe ab dem
Jahr 2028 erschwert. Ein Abschluss der Rah-
menvereinbarung Teilhabe wird fiir Mitte 2026
anvisiert.

Rechtsanspruch auf ganztigige Bildungs-
und Betreuungsangebote im Grundschulal-
ter

Vor dem Hintergrund der mit dem SGB IX
einhergehenden gesetzlichen Neuregelungen
ist die bestehende Rahmenvereinbarung In-
tegration anzupassen. Auch sich &ndernde
Gegebenheiten wie der zu verzeichnende
Fachkriftemangel, die langen Wartelisten in
Kitas im Kontext der erforderlichen Gruppen-
reduzierung bei Aufnahme von Kindern mit
Behinderung erfordern es, die bisherigen Re-
gelungen auf den Priifstand zu stellen. Mit
Vertretungen der Liga als Vereinbarungs-
partner haben vor Verhandlungsbeginn drei
Sondierungsgespriche stattgefunden. Uber
diesen Weg des Austauschs wurde vorab der
eigentlichen Verhandlungen ein moglicher
gemeinsamer Weg austariert. Neben der not-
wendigen Anpassung an das geltende Recht
wurden gemeinsam mit der Vertretung der Li-
ga weitere Zielstellungen zur Diskussion ge-
stellt:

e Gleichberechtigte Teilhabe der Kinder mit
Behinderungen in der Kita erleichtern,

e Flexibilisierung zur passgenaueren Entlas-
tung der Einrichtung und des individuellen
Forderbedarfs des Kindes,

e Leistungsgewdhrung auch durch Einsatz
von fiir die Aufgabe geeigneten Kriften
bzw. eine Kompensation fehlender Fach-
kréfte durch eine stirkere Gruppenreduzie-
rung und

e Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf ei-
nen Kita-Platz fiir alle Kinder.

Seit dem Verhandlungsbeginn im November
2024 wurden bislang vier Verhandlungsrun-
den gefiihrt. Bis zum Ende des Jahres 2025
sind zwei weitere Verhandlungsrunden ge-
plant. Trotz der komplexen Ausgangslage und
der Zustindigkeit iiber mehrere Rechtsberei-

Bis zum Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf
Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder —
zundchst im Schuljahr 2026/2027 fiir die 1.
Klasse und in den Folgejahren bis zur Klasse 4
- verbleibt nun gerade noch ein Jahr. Auch der
Sozialausschuss berét sich neben dem Schul-
und Kulturausschuss regelmidfig zum am
01.08.2026 in Kraft tretenden Rechtsanspruch
und dessen Auswirkungen auf die Landkreise.
Im Fokus steht dabei weiterhin die Finanzie-
rung der durch den Rechtsanspruch ausgelos-
ten Betreuungsangebote, insbesondere der
nach Abzug der Bundesmittel ungedeckten In-
vestitionskosten. Ebenso gilt es, die zu erwar-
tenden Betriebskosten sowie die aktuellen
Entwicklungen im Bereich der Betreuungsan-
gebote an Schulen in den Blick zu nehmen, die
nicht der Schulaufsicht unterstehen und keiner
Betriebserlaubnis bediirfen.

In der Sitzung des HLT-Sozialausschusses am
06.02.2025 konstatierte die HLT-Geschéftsstelle
die in den bislang achtzehn Sitzungen der AG
Ganztag im HMKB zu verzeichnende Stagnati-
on in den zentralen Fragen. Auch in den unter-
jéhrig stattfindenden Spitzengesprichen ist kein
Vorankommen erkennbar.

Zu Jahresbeginn 2024 hatten die drei hessi-
schen Kommunalen Spitzenverbinde im Kon-
text des Rechtsanspruchs gemeinsam eine Er-
hebung zum ungedeckten Investitionsaufwand,
der durch den Rechtsanspruch ausgelost wird,
durchgefiihrt. Im Ergebnis der Erhebung stand
ein ungedeckter Investitionsaufwand der hessi-
schen Schultrdger in Hohe von 1,2 Mrd. Euro
bis zum Schuljahr 2029/2030. Ziel der Erhe-
bung war es, der neuen Landesregierung kon-
krete Zahlen vorzulegen, um auf dieser Grund-
lage in fundierte Verhandlungen eintreten zu
konnen. Die Umfrage hatte hingegen nicht den
Anspruch einer wissenschaftlichen Studie. Da-
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zu hitte es der Durchfiihrung eines externen
Institutes bedurft, deren hohe Kosten aber
nicht zu rechtfertigen gewesen wéren, solange
es an Signalen des Landes zu einer Ubernah-
me des Defizits oder zumindest zu einer Be-
teiligung fehlte.

Der ungedeckte Aufwand der Schultrager
wurde gegeniiber dem Land auf allen erdenk-
lichen Kommunikationswegen kommuniziert,
so z. B. in gemeinsamen Schreiben der KSpV
an die zustdndigen Staatssekretére, in Présen-
tationen in der AG Ganztag im HMKB, in den
Spitzengesprachen zwischen den Staatssekre-
tdren mit den Hausspitzen der KSpV. Eine
Bewegung in der Sache ist bis heute nicht zu
verzeichnen. Ungeachtet der durch die KSpV
getitigten Erlduterungen, der Prédsentation ei-
niger Schulverwaltungsdmter zur Ermittlung
der Investitionskosten u. a. m. erachtet das
Land die dargelegte GroBenordnung von 1,2
Mrd. Euro fiir nicht plausibel, hegt Zweifel an
der Seriositdt der Umfrage bzw. den Angaben
der Landkreise und stellt die Vermutung an,
dass hier Bedarfe beziffert werden, die nicht
unmittelbar aus dem Rechtsanspruch resultie-
ren, vielmehr ggf. Sanierungstaus mit einge-
rechnet wurden und vermutet zuletzt, unnotige
rdumliche Erweiterungen einzupreisen statt
vorhandene Rdume multifunktonal nutzbar zu
machen.

Bis zum Redaktionsschluss des Geschéftsbe-
richtes hat das Land weder Bereitschaft er-
klart, sich aus Landesmitteln an den Investiti-
onskosten zu beteiligen, noch, die anteiligen
Bundesmittel in voller Hohe an die Schultra-
ger durchzureichen.

In Artikel 4 Ganztagsforderungsgesetzes (Ga-
F6G) ist der Anteil des Bundes an den laufen-
den Betriebskosten im Ganztag geregelt. Ab
dem Jahr 2026 sollen vom Bund aufsteigend
Mittel zum anteiligen Ausgleich fiir laufende
Belastungen der Léander zur Verfiigung ge-
stellt werden. Auch hier ist bislang keine Be-
wegung zu verzeichnen. Es fehlt an einer
Aussage des Landes, die zu erwartenden
Mehreinnahmen an den Umsatzsteuerpunkten
an die Schultridger weiterzugeben.

Eine weitere, mitunter gravierende Versor-
gungsliicke droht durch folgenden Sachverhalt
zu entstehen: Betreuungsangebote der Schul-
trager, die weder der Schulaufsicht unterste-
hen noch einer Betriebserlaubnis nach dem
SGB VIII bediirfen, diirften in den meisten
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Schultrdgerbezirken eine nicht unerhebliche
Rolle spielen. Obgleich sie nach den Investiti-
ons-Forderrichtlinien des Landes nicht forder-
fahig sind, haben viele Landkreise diese auf-
recht erhalten bzw. deren weiteren Ausbau
vorgesehen, um den Rechtsanspruch erfiillen
zu konnen. Diese Angebote kdnnen nach einer
Einschitzung des Bundes aus rechtlichen
Griinden nicht aufrechterhalten werden, sofern
sie nicht einer Betriebserlaubnis zugefiihrt oder
der Schulaufsicht unterstellt werden Die Prob-
lematik betrifft auch Angebote der Ferienbe-
treuung.

Das HMSI hat vor diesem Hintergrund ge-
meinsam mit dem HMKB eine Handreichung
zum gesicherten Status von Betreuungsangebo-
ten flir Schiilerinnen und Schiiler der Primar-
stufe unter den Vorgaben des Rechtsanspruchs
erarbeitet. Anhand dessen wurden Triger be-
stehender Angebote, deren aufsichtsrechtlicher
Status noch nicht den Anforderungen ent-
spricht, liber die Rechtslage und die Hand-
lungsoptionen informiert.

Weitergehende Gesprache zwischen dem
HMSI und den KSpV dazu sind fiir Anfang
Dezember 2025 vorgesehen. Dann soll abge-
klart werden, wie sich die Anfragen nach Ertei-
lung einer Betriebserlaubnis fiir Angebote der
Schulkindbetreuung darstellen und ob und ggf.
welche besonderen Schwierigkeiten dabei zu-
tage treten. Die Haltung der HLT-
Geschiftsstelle war bisher, die in Rede stehen-
den Angebote regelhaft der Schulaufsicht zu
unterstellen. Bislang kann diese Aufsichtsform
nur greifen, wenn die Schulleitung sich dazu
bereit erklirt. Eine Anderung des Hessischen
Schulgesetzes ist dahingehend geplant.

In der bundesrechtlichen Regelung des Rechts-
anspruchs auf ganztitige Betreuung fiir Kinder
im  Grundschulalter ab dem  Schuljahr
2026/2027 ist vorgesehen, dass die Lander be-
stimmen konnen, dass der Anspruch im Um-
fang von vier Wochen in den Ferienzeiten ein-
geschrinkt werden kann. Danach kann be-
stimmt werden, dass in diesem Umfang und in
dieser Zeitpanne Einrichtungen geschlossen
werden konnen. Um die Planbarkeit des Be-
treuungsangebotes fiir die zustindigen Kom-
munen zu erhohen, plant das Land in seinem
10. Anderungsgesetz zum HKJGB von diesem
Landesrechtsvorbehalt Gebrauch zu machen.
In § 25e ist vorgesehen, dass wihrend der Fe-
rienzeiten Einrichtungen nach § 24 Abs. 4 des



Achten Buches Sozialgesetzbuches im Um-
fang von bis zu vier Wochen im Jahr ge-
schlossen werden konnen.

Gliicksspielgesetz/ Hessisches Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuch

Nach dem Hessischen Gliicksspielgesetz er-
halten von den Spieleinsdtzen der vom Land
Hessen veranstalteten Zahlenlotterien und Zu-
satzlotterien u.a. die Trager der auBerschuli-
schen Jugendbildung nach dem Hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
anteilige Mittel. Zur Priifung der Anspruchs-
voraussetzungen sind geméf den Grundsétzen
zur Forderung der Kommunalen Jugendbil-
dungswerke nach dem HKJGB seitens der
Landkreise jahrlich sowohl die Bedarfsmel-
dungen als auch die Meldungen zur tatsachli-
chen Besetzung in den Jugendbildungswerken
bei der HLT-Geschiftsstelle einzureichen.
Ebenso sind alle unterjahrigen personellen
Verdnderungen in den Jugendbildungswerken
mitzuteilen. Die vorgenannten Informationen
bilden die Grundlage fiir die mit der Mittel-
verteilung beauftragte GFS-
Steuerberatungsgesellschaft, die jeweiligen
Anspriiche zu ermitteln und auszuzahlen. In
den Jahren 2023 und 2024 war bei den Mel-
dungen eine zunehmende Fehlerhdufigkeit zu
verzeichnen Dbeziehungsweise notwendige
Meldungen zu unterjihrigen Anderungen
blieben génzlich aus. HLT und HStT haben
dies zum Anlass genommen, die Grundsitze
entsprechend anzupassen.

HLT und HStT werden im Herbst 2025 dazu
eine digitale Informationsveranstaltung fiir die
kommunalen Jugendbildungswerke durchfiih-
ren.

Der aktuelle Gesetzentwurf zur Anderung des
HKJGB (Juli 2025) sicht auch Anderungen in
den Regelungen zur Forderung der Trager der
auBerschulischen Jugendbildung vor. Aner-
kannte Trager der auBerschulischen Jugend-
bildung sollen kiinftig bis zu 90% (bisher
80%) der Gesamtaufwendungen fiir Personal-
und Veranstaltungskosten aus den sogenann-
ten ,,Gliicksspielmitteln™ (§ 6 Abs. 1 Nr. 4
Hessisches  Gliicksspielgesetz) finanzieren
konnen. Zudem soll die bisherige Festlegung
einer maximalen Forderung pro Triager in H6-
he von 100.000 Euro aufgehoben werden.

Der Honorarvertrag zwischen der GFS, HLT
und HStT wurde unter der von der GFS gel-
tend gemachten Begriindung der Preissteige-
rungen in den beiden Vorjahren an die Ge-
schiftsstellen herangetragen. Eine Anpassung
wurde auf Grundlage des Beschlusses des
HLT-Sozialausschusses im Juli 2025 vorge-
nommen.

Ambulante kinder- und jugendpsychiatri-
sche Versorgung in Hessen

Im Gegensatz zur Zusténdigkeit des Landes fiir
die stationdre Versorgung im Bereich der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie obliegt die ambu-
lante kinder- und jugendpsychiatrische Versor-
gung der Kassendrztlichen Vereinigung Hessen
(KV-Hessen), die Aufsicht iiber diese hat das
Land. Die Bedarfsplanung wiederum verant-
wortet der Bund (GBA).

Im Dezember 2024 fand zur Situation in Hes-
sen ein Gesprach zwischen HLT, HStT und der
Prisidentin  der Psychotherapeutenkammer
Hessen statt. In dessen Verlauf schilderte sie
die Beobachtungen und Erkenntnisse, die sich
mit den Erfahrungen der Jugendédmter decken:
die ambulante kinder- und jugendtherapeuti-
sche Versorgung stellt sich mit langen Warte-
zeiten und der fehlenden Versorgung auch bei
akuten Féllen zwar mit regionalen Unterschie-
den, aber im Ergebnis flichendeckend als pre-
kér dar. Dies ist im Bereich des Kindes- und
Jugendalters aufgrund der Folgen fiir die wei-
tere Entwicklung noch weniger hinnehmbar als
bei erwachsenen Patientinnen und Patienten.
Auch hier hat die Nichtversorgung zur Folge,
dass die Jugendhilfe sich mit dem unversorgten
Personenkreis konfrontiert sicht und die Bedar-
fe mit den Mitteln der Jugendhilfe, statt mit
addquater therapeutischer Hilfe zu kompensie-
ren sucht. Auf dem Markt gibt es nach Infor-
mationen der Psychotherapeutenkammer mehr
als geniigend Therapeuten mit Hochschulab-
schluss, jedoch fehlt es diesen an der Zulas-
sung.

Wihrend der Corona-Pandemie gab es in Hes-
sen iiber die KV-Hessen eine Sonderzulassung
von 18 Kinder- und Jugendpsychotherapeuten.
Diese war auf zwei Jahre befristet und wurde
danach {iberwiegend wieder entzogen. Uber
eine solche Sonderzulassung konnte zumindest
als temporére Losung, bis zum Vorliegen einer
aktuellen Planung und auf deren Grundlage der
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Anpassung in der Versorgung erfolgt, erneut
nachgedacht werden. Dazu bedarf es einer
Forderung, die auch vom Land unterstiitzt
wird.

Der HLT-Sozialausschuss hat Bund, Land und
Kassen am 05.06.2025 aufgefordert, eine ak-
tuelle und nachvollziehbare Planung der am-
bulanten kinder- und jugendtherapeutischen
Bedarfe vorzunehmen und eine bedarfsge-
rechte Anpassung der Angebote auf den Weg
zu bringen und damit ihrer gesetzlich vorge-
sehenen  Planungshoheit nachzukommen.
Ebenso wurde das Land Hessen aufgefordert,
solange der Bund und die Krankenkassen
nicht auf Grundlage einer aktualisierten Pla-
nung weitere Kinder- und Jugendpsychothe-
rapeuten vorsehen, iiber eine Sonderbedarfs-
zulassung dafiir Sorge zu tragen, dass mehr
ausgebildete Psychotherapeuten eine Zulas-
sung zur Praktizierung erhalten.

Stationire kinder- und jugendpsychiatri-
sche Versorgung in Hessen

Mit der Ausgangssituation in der stationdren
kinder- und jugendpsychiatrischen Versor-
gung hatte sich der HLT-Sozialausschuss
erstmals am 21.11.2024 befasst. Bereits sei-
nerzeit erfolgte eine ausfiihrliche Diskussion
im Ausschuss, die den seitens der kommuna-
len Jugendhilfe immensen bestehenden Druck
in der stationdren Jugendhilfe allgemein und
im Kontext der stationdren kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Versorgung bestitigte.

Der ebenfalls im November 2024 eingeleitete
Austausch zwischen den Leitungen der hessi-
schen Kinder- und Jugendpsychiatrien, dem
Gesundheitsministerium dem Landeswohl-
fahrtsverband Hessen und einigen Jugend-
amtsleitungen sowie den beiden Geschéfts-
stellen der KSpV fand im Februar 2025 seine
Fortsetzung. Eine Einbindung der politischen
Akteure soll jedoch erst wieder zu einem
Zeitpunkt erfolgen, zu dem konkrete Vor-
schlédge erarbeitet wurden.

In der Gespréachsrunde im Februar erfolgte un-
ter Identifikation der Personenkreise und
Krankheitsbilder zunédchst eine Verstindigung
auf die Bedarfslage und bestehende Heraus-
forderungen.
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Die Teilnehmenden verstdndigten sich auf das
Erfordernis, die regionale Abstimmung zu op-
timieren und das Versorgungsnetz in Ginze
weiter auszubauen, um den Bedarfen und Her-
ausforderungen begegnen zu konnen. Dies
setzt richtige regionale Vernetzung voraus.
Insbesondere miissen die Angebote bedarfsge-
recht vorgehalten, gegebenenfalls neue be-
darfsgerechte Angebote konzeptionell entwi-
ckelt und ausgerichtet werden. Einrichtungen
unter gemeinsamer Verantwortung von Ju-
gendhilfe und KJP sollen vorrangig Eingang in
die weiteren Uberlegungen finden. Zur Frage
der (Teil-)Geschlossenheit von Jugendhilfeein-
richtungen als weiteres Modell zur Abhilfe der
Ausgangssituation erfolgter ebenso ein reger
Austausch. Eine Positionierung erfolgte jedoch
von kommunaler Seite nicht, da zundchst die
Gremien der KSpV eine grundsitzliche Hal-
tung zu dieser Form der Hilfe zur Erziehung
beraten und beschlieBen miissen.

Auch die Bedarfsplanung der Krankenkassen
muss gegebenenfalls aktualisiert werden. The-
rapeutische und andere ambulante Angebote
sind ebenfalls mitzudenken, wenngleich die
Verantwortung fiir deren Vorhaltung der Kas-
sendrztlichen Vereinigung Hessen obliegt. Es
liegt auf der Hand, dass eine unzureichende
ambulante Versorgung im Zweifelsfall in die
Notwendigkeit einer stationiren Behandlung
miindet.

Wihrend sich der Begriff der geschlossenen
Unterbringung im Laufe der Zeit zwar im all-
gemeinen Sprachgebrauch etabliert hat, spricht
sich die Jugendhilfe fiir die Bezeichnung der
LIntensivpadagogischen stationdren Hilfe™ aus.
Diese bedeutet nicht zwangslaufig ein ,,Weg-
sperren”, welches mit der ,,geschlossenen Un-
terbringung™ assoziiert wird, sondern beinhal-
tet ein umfassenderes Hilfeangebot in den Ein-
richtungen, von denen die strikte und aus-
schlieBliche Anwesenheitspflicht nur der erste
Schritt ist. Zu dieser Hilfeform hat sich die AG
der Jugendamtsleitungen im HLT in ihrer
Friihjahrstagung 2025 erneut beraten und sich
mehrheitlich fiir die Konzeptionierung einer
geschlossenen Unterbringung als eine Ldsung
im Kontext des bestehenden Problems Schnitt-
stelle KJP / Jugendhilfe positioniert. Als dau-
erhafte und einzige Losung wird diese Hilfe-
form jedoch kritisch gesehen. Die AG empfahl
dem HLT-Sozialausschuss, sich diesem Votum
anzuschlieen. Dem ist der Ausschuss in seiner
Sitzung am 05.06.2025 nicht gefolgt. Vorgese-



hen ist vielmehr, die Entwicklungen im Rah-
men der Gespriche mit den KJPs zunichst
weiter zu verfolgen. Diese sollen im Herbst
2025 fortgesetzt werden.

Kindergesundheitsschutzge-
setz/Pidiatrische Versorgung

Wenngleich die Versorgungslage im Bereich
der Péddiatrie thematisch vorrangig den Bera-
tungen im Gesundheitsausschuss zuzuschrei-
ben ist, bestehen jedoch auch Wechselwir-
kungen zum Bereich der Jugendhilfe.

Mit Einflihrung des Hessischen Kinderge-
sundheitsschutzgesetzes im Dezember 2007
wurden verbindliche Fritherkennungsuntersu-
chungen eingefiihrt. Deren Uberwachung
wurde dem Hessischen Kindervorsorgezent-
rum (HKVZ) ibertragen, welches die Eltern,
die ihr Kind nicht der entsprechenden U-
Untersuchung zufiihren, an die bestehende
Verpflichtung erinnert. Wird der Aufforde-
rung nicht Folge geleistet, informiert das Hes-
sische HKVZ das zustindige Jugendamt, das
seinerseits titig werden muss, um eine etwai-
ge Kindeswohlgefahrdung auszuschliefen.
Sowohl die verbindliche Einfiihrung zur Teil-
nahme an den U-Untersuchungen als auch die
den Jugenddmtern zugeschriebene Rolle wa-
ren von Anbeginn an hochstrittig. Aktuell soll
der Aspekt der unzureichenden pédiatrischen
Versorgung im Kontext der U-
Untersuchungen und sonstigen Auswirkungen
auf die Jugendhilfe beleuchtet werden.

Die Situation der kinderérztlichen Versorgung
stellt sich in Hessen regional sehr unterschied-
lich dar. Zuletzt im Rahmen der Evaluation
des Hessischen Kindervorsorgegesetzes im
Jahr 2024 wurde seitens des HLT erhoben, bei
wie vielen der eingehenden Meldungen im
Jahr 2023 ein Mangel an Kinderérzten ursiach-
lich fir die nicht wahrgenommene Untersu-
chung war. Da hier keine statistische Grofe
abgefragt wurde, konnten einige Jugenddmter
keine Angaben machen, andere hingegen zu-
mindest eine Schitzung vornehmen. Dabei
wurde mehrfach die GréBenordnung von ca.
20% benannt, wenn Eltern angaben, die Un-
tersuchung aufgrund des Kinderdrztemangels
nicht wahrgenommen zu haben. Diese Fall-
konstellation wird den Jugenddmtern jedoch
erst nach deren Tétigwerden bekannt (An-
schreiben an die Eltern, wenn keine Reaktion:

Hausbesuch). Die Frage nach der konnexitaren
Wirkung dréngt sich folglich erneut auf. Zu-
dem ist festzuhalten, dass das Téatigwerden der
Jugendémter nichts mit den Aufgaben der Ju-
gendhilfe zu tun hat, vielmehr ohne bestehende
Zustandigkeit nur der von der Kassenarztlichen
Vereinigung zu verantwortende Mangelsituati-
on begegnet.

Auch 1m Beirat des HKVZ, in dem die Ju-
gendhilfe einen Sitz innehat, wurde der absolu-
te Mangel an kinderdrztlicher Versorgung
thematisiert, dort auch durch das HKVZ selbst.
Die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter
der Arzteschaft, des Gesundheitswesens und
des Hessische Ministerium fiir Familie, Senio-
ren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG)
haben dies deutlich zur Kenntnis nehmen miis-
sen.

In ihrer Frithjahrstagung 2025 hat sich die AG
der Jugendamtsleitungen ebenfalls intensiv zur
Situation ausgetauscht und nachdriicklich be-
tont, dass obwohl die Zustandigkeit fiir die pa-
diatrische Versorgung nicht bei den Jugendam-
tern liegt, Kinder, Jugendliche und Familien
aber von der Unterversorgung betroffen sind.
Die Auswirkungen auf die Jugendhilfe sind er-
sichtlich und miissen dringend zum Positiven
abgewendet werden. So hatte der HLT-
Sozialausschuss am 05.06.2025 festgestellt,
dass entgegen der Behauptung der Kassenirzt-
lichen Vereinigung in Hessen Kinderérzte in
ausreichender Zahl fehlen, ebenso, dass es
nicht Aufgabe der Eingliederungshilfe und der
Jugendhilfe ist, fehlende medizinische Ange-
bote zu  kompensieren. Der  HLT-
Sozialausschuss hatte sodann in seinem Be-
schluss die Krankenkassen aufgefordert, nach-
vollziehbar zu belegen, dass ihre Behauptung,
es liege eine aktuelle Bedarfsplanung vor und
es seien geniigend entsprechende Angebote
vorhanden, zutrifft. Bund und Land modgen zu-
dem eine aktuelle und nachvollziehbare Pla-
nung der kinderdrztlichen Versorgung und eine
bedarfsgerechte Anpassung der Angebote auf
den Weg zu bringen und damit ihrer gesetzlich
vorgesehenen Planungshoheit nachzukommen.

Mit dem im Mai 2025 vorgelegten Entwurf
zum Gesetz zur Anderung des Hessischen
Kindergesundheitsschutz-Gesetz und der Mel-
dedateniibermittlungsverordnung konnte der
Landesgesetzgeber zwar nicht auf die padiatri-
sche Unterversorgung reagieren. Gleichwohl
ist eine lange seitens des HLT geforderte Zu-
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standigkeitsverlagerung vorgesehen: die Vali-
dierung von nicht wahrgenommenen Untersu-
chungen durch Personensorgeberechtigte so-
wie Fehlmeldungen sollen nicht mehr ver-
starkt im Aufgabenbereich der Jugendhilfe,
sondern primér iiber das Kindervorsorgezent-
rum (KVZ) wahrgenommen werden. Diese
Absicht hat der HLT in seiner Stellungnahme
an das HMFG im Juli 2025 auch ausdriicklich
begriifit.

Zur kinderarztlichen Versorgungslage wurde
an das Land adressiert, dies dringend in den
hessischen Gebietskorperschaften zu evaluie-
ren, um mit entsprechenden Zahlenmaterial
gegeniiber der Kassenidrztlichen Vereinigung
argumentieren zu kdnnen.

Neue Koordinierungsstelle SGB 1II:
Schwerpunkt Digitalisierung

Das HLT-Prasidium hat am 28.09.2023 be-
schlossen, fiir die Dauer von drei Jahren eine
weitere Koordinierungsstelle SGB 11 mit ei-
nem Stellenanteil von 75 % zu schaffen. Diese
wird iiber eine Sonderumlage von den Land-
kreisen und kreisfreien Stidten finanziert. Ne-
ben den origindren Aufgaben der HLT-
Geschiftsstelle steht vor allem die Koordinie-
rung und fachliche Unterstiitzung der Digitali-
sierungsstrategien der hessischen Kommuna-
len Jobcenter (KJC) im Fokus.

Die weitere ,,Koordinierungsstelle SGB 1I:
Schwerpunkt Digitalisierung™ konnte zum
01.05.2024 besetzt werden. Nach einer Son-
dierungsphase wurde - ankniipfend an die bis
2024 bereits eingeleiteten strategischen Digi-
talisierungsbemiihungen - an der Neuorgani-
sation der Zusammenarbeit, der Beschleuni-
gung der Prozesse und der Optimierung der
Entscheidungsvorbereitung gearbeitet. Hierfiir
wurde unter anderem unter Federfithrung der
Koordinierungsstelle der ,,Lenkungsausschuss
Digitalisierung® als neues Gremium der AG
KJC gegriindet. Dort sind alle wichtigen Be-
teiligten (AG KJC, AG III Digitalisierung,
KSpV, HMSI, K4K als Gast) vertreten. Der
Ausschuss trifft sich vierteljéahrlich und biin-
delt das weitere Vorgehen. Es wurde zudem in
der AG KIJC ein klares Rollenverstdndnis mit
Aufgabenverteilung der beteiligten Akteure
beschlossen. Zur Beschleunigung der Prozes-
se werden flexibel und schnell Sondersitzun-
gen organisiert. Die AG Il wurde als zentra-
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les fachliches Gremium gestirkt und beauf-
tragt, einen gemeinsamen Aktionsplan (Road-
map) zu entwickeln. Hier haben {iber die Ko-
ordinierungsstelle seit Marz 2025 bereits fiinf
strategische Workshops stattgefunden. Diese
dienen zugleich als team- und kompetenzbil-
dende Mafinahme. Angestrebt ist auch ein neu-
es Setting der Zusammenarbeit. Die Roadmap
soll bis Oktober 2025 finalisiert werden.

Die Koordinierungsstelle ist fiir den Bereich
Digitalisierung Schnittstelle und Bindeglied
zwischen und zu den Akteuren intern (AG
KJC, Lenkungssauschuss, AG III Digitalisie-
rung K4K, KSpV) und extern (Ministerien,
Kommunale Jobcenter aulerhalb Hessens und
deren Landesverbiande, DLT). Sie informiert
im Gemeinsamen Ausschuss der hessischen
KJC und vertritt die KSpV in weiteren Gremi-
en und Veranstaltungen zum Thema. Sie unter-
stiitzt kontinuierlich die K4K, beteiligt sich in
Steuerungsgruppen von Projekten wie z.B.
Chatbot und KI Hub_Kommunal und fordert
die weitere Vernetzung und innovatives Vor-
gehen. Hierfiir konnte zukiinftig verstarkt auch
crossfunktional gearbeitet werden. Weiterhin
werden die Entwicklung der Offentlichkeitsar-
beit und das Angebot von Fachveranstaltungen
unterstiitzt.

Als sehr forderlich wird eine starke Riickkopp-
lung der Digitalisierungsstrategien mit dem
gemeinsamen Geschiftsmodell, einer gemein-
samen Vision und gemeinsamen Geschéftslei-
tungszielen angesehen. Es braucht das effekti-
ve Zusammenwirken aller Akteure und In-
strumente. Im Fokus steht die Stirkung der
Gemeinschaft durch einen stabilen Verbund
zentraler Promotoren der Digitalisierung der
hessischen Kommunalen Jobcenter.

Zielvereinbarungsprozess nach dem SGB II
/ Hessisches Offensivgesetz

Im Verfahren um die Musterzielvereinbarung
SGB II und die sozialintegrativen Leistungen
gemill dem Hessischen OFFENSIVG fiir das
Jahr 2025 wurden fiir den Bereich des SGB 11
im Vergleich zum Vorjahr keine signifikanten
Anderungen vorgenommen. Im Bereich der
sozialintegrativen Leistungen, den auch die
Kommunaltrager - also Landkreise in gemein-
samer Einrichtung - mit dem Land abschlie-
Ben, wurden ebenfalls keine Verdnderungen
zum Vorjahr vorgenommen. Eine durchgefiihr-



te Abfrage zu dem ,,Entwurf einer Musterziel-
vereinbarung 2025“ ergab von Seiten der
Landkreise keine Bedenken. Lediglich eine
Ergéinzung fir die am BMAS-Pilotprojekt
,Forderung der Beschéftigungsfahigkeit und
Verbesserung der sozialen Teilhabe® teilneh-
menden Kommunalen Jobcenter wurde aufge-
nommen. Der Gemeinsame Ausschuss der
hessischen Kommunalen Jobcenter stimmte
am 03.12.2024 dem Entwurf zu. In der Folge
konnte dieser dem HMSI durch die HLT-
Geschiftsstelle bestdtigt werden.

sitzlicher Aspekt ist dabei das Netzwerken.
Weiter soll es einen Fachtag flir Mitarbeitende
geben, der gemeinsam mit der Hochschule
Fulda umgesetzt wird.

Fachtag Arbeitsmarktpolitischer Impuls
2025

Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
des Landes Hessen fiir die Kommunalen
Jobcenter

Im Rahmen der hessischen Landesforderung
stellte das HMSI dem HLT im Jahr 2025 fiir
die Offentlichkeits-, Vernetzungs- und Infor-
mationsarbeit der Kommunalen Jobcenter
(KJC) aus dem ,,Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsbudget” 45.000 Euro als Sachleistungs-
mittel zur Verfiigung. Insbesondere werden
damit die Domainkosten des gemeinsamen In-
ternetauftritts der KJC www.kjc-hessen.de
iibernommen. Zudem koénnen Fachveranstal-
tungen wie zum Beispiel SGB II-
Fachtagungen, themenbezogene Workshops
sowie einschldgige Fortbildungs- und Vernet-
zungsformate der Kommunalen Jobcenter eine
finanzielle Unterstiitzung erfahren. Diese Mit-
tel werden durch die Geschiftsstelle beantragt
und vollumfénglich verwaltet.

Am 31.03.2025 fand dieser unter dem Titel
,,20 Jahre SGB II: Blick zuriick und nach vorn
- Meilensteine und Innovationen* wieder im
Kreis GroB-Gerau statt, an dem 120 Teilneh-
mende begriiit werden konnten. Am Vormittag
hielt das IAB einen Vortrag ,,Wie weiter in der
Grundsicherung?. Das BMAS meldete sich
mit aktuellen Informationen aus Berlin zu
Wort. Den Nachmittag rundeten zwei Vortrige
zu den Themen ,,Wie bleiben Jobcenter und ih-
re Mitarbeitenden angesichts stindiger Verdn-
derungen handlungsfahig und wirksam?* und
,Von Biirokratie zu Innovation: Wie digitale
Losungen die Zukunft der Jobcenter gestalten"
den Tag ab. In letzterem wurde ein Einblick in
das gemeinsame Chatbot-Projekt der hessi-
schen KJC und dessen Einsatzmoglichkeiten
gegeben.

Fachtag der hessischen Kommunale Jobcen-
ter ,,Qualifikationen fordern — Perspektiven
schaffen*

UAG Fortbildungsakademie der hessischen
Kommunalen Jobcenter

Nach der coronabedingten Zwangspause hat
sich die UAG Fortbildungsakademie der hes-
sischen Kommunalen Jobcenter (KJC) am
14.04.2024 das erste Mal wieder in der HLT-
Geschiéftsstelle zusammengefunden. Schwer-
punkt der UAG ist der Ausbau des Schulungs-
und Weiterbildungsangebotes der hessischen
KJC. Der Input eines Jahres soll aus drei ein-
zelnen Aktionen bestehen. Den Rahmen bildet
der Arbeitsmarktpolitische Impuls, der ein
Jahresthema einleitet. Fiir Nachwuchsfiih-
rungskrifte sollen iiber ein Jahr verteilt drei
Module im Zusammenhang mit ,,Leadership*
angeboten werden. Es werden in einem Jahr
dieselben Fiihrungskrifte partizipieren und
miteinander ins Gespriach kommen. Ein zu-

Am 11.09.2025 fand der Fachtag ,,Qualifikati-
onen fordern — Perspektiven schaffen” an der
Hochschule Fulda statt, an dem rund 100 Teil-
nehmende begriiit werden konnte. Der Vor-
mittag wurde mit einem Vortrag des IAB
»Qualifikationen fordern — Perspektiven schaf-
fen: Weiterbildungsbeteiligung im SGB II-
Bereich® ausgestaltet. Dieser bildete auch den
Ubergang zu am Nachmittag stattfindenden
Workshops zu den Themen: Motivation ar-
beitsmarktferner Menschen, Arbeitsgeberarbeit
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie lésst
sich Beratung messen, Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Experten und wie man hierbei ge-
sund und zufrieden durch herausfordernde Zei-
ten kommen kann.

Festakt der KJC ,,20 Jahre SGB II*

Am 21.08.2025 haben sich rund 400 Personen
im Biirgerhaus Wiesbaden-Kostheim zusam-
mengefunden, um das 20-jahrige Bestehen der
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Kommunalen Jobcenter und des SGB Il zu
wiirdigen. Zu den Teilnehmenden zihlten
Mitarbeitende der hessischen KJC und Dezer-
nentinnen und Dezernenten der Landkreise
und kreisfreien Stddte. Auch ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen sind der Einladung der
Leitungen der KJC, der Kommunalen Spit-
zenverbiande (KSpV) und des Hessischen Mi-
nisteriums fiir Arbeit, Integration, Jugend und
Soziales gefolgt. Begriiit wurden die Teil-
nehmenden von der Hessischen Sozialministe-
rin wie den KSpV. Gemeinsam wurde sich auf
eine Zeitreise begeben, in der iiber Erfolge
wie auch tiber die Herausforderungen bei der
Umsetzung des SGB II gesprochen wurde.
Seit ihres Bestehens im Jahr 2005, haben die
KJC malBgeblich dazu beigetragen, Menschen
vor Ort in deren individuellen schwierigen
Lebenslagen zu unterstiitzen und ihnen neue
Perspektiven zu eroffnen.

diengang zwischen den KJC, potenziellen Stu-
dierenden, dem Landkreis Fulda und der
Hochschule Fulda sowie im Kostenabrech-
nungsverfahren auf.

Gemeinsame Pressearbeit der Kommunalen
Jobcenter

Dualer Studiengang BASS - Soziale Siche-
rung & Sozialverwaltungswirtschaft (B. A.)

Der duale Studiengang BASS wurde im Jahre
2010 zwischen der Hochschule Fulda, den
Kommunalen Jobcentern und unter Beteili-
gung der Geschéftsstelle gemeinsam und spe-
ziell fiir die Erfordernisse des Fallmanage-
ments im SGB II konzipiert. Seit dem Jahr
2022 schlieBen die Studierenden den Studien-
gang mit der Berufsbezeichnung ,,Sozialver-
waltungswirt/in B.A.“ ab. Zum Wintersemes-
ter 2024/25 konnten insgesamt 34 Studierende
und 3 davon berufsbegleitend begriiit werden.

Die Geschiftsstelle steht fortwdhrend fiir die
aufkommenden praktischen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Durchfithrung des Stu-
diengangs vor Ort zur Verfiigung. Alle Anfra-
gen werden durch die Geschiftsstelle aufge-
griffen. Sie werden im Rahmen einer Abfrage
von allen am Studiengang beteiligten Trigern
eruiert und diesen im Anschluss aufbereitet
zur Verfligung gestellt.

Weiter begleitet die Geschiftsstelle den Stu-
diengang durch die jéhrliche Koordinierung
der zur Verfiigung stehenden dualen Studien-
platze. Diese Koordinierungsarbeit gestaltet
sich in Form von Werbung, Bedarfsabfrage,
Platzverteilung und Unterstiitzung der Akteu-
re im jeweiligen Besetzungsverfahren. Eben-
falls tritt die Geschéftsstelle als Schnittstelle
und Ansprechpartner bei Belangen zum Stu-
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Um die Marke und Arbeit der hessischen
Kommunalen Jobcenter (KJC) stirker in der
Offentlichkeit zu prisentieren, vereinbarte der
Gemeinsame Ausschuss der hessischen Kom-
munalen Jobcenter im Jahr 2020 eine gemein-
same Offentlichkeitsarbeit. Ziel ist eine regel-
maBige konzertierte Presseaktion, an der sich
jedes einzelne KJC und gegebenenfalls auch
die Geschiftsstellen des Hessischen Landkreis-
tages und Hessischen Stddtetages individuell
beteiligen konnen. Hierfiir wurde, unter Feder-
fiihrung der HLT-Geschéftsstelle, eine Redak-
tionsgruppe gegriindet

Vor dem Hintergrund des diesjdhrigen 20-
jahrigen Jubildums des SGB II, hat sich die
Redaktionsgruppe zur Gemeinsamen Pressear-
beit der Kommunalen Jobcenter die Herausga-
be einer Broschiire zum Ziel gesetzt. Dazu
wurden Erfolgsgeschichten der hessischen
Kommunalen Jobcenter gesammelt und diese
in einem digitalen Booklet zusammengefasst,
dass auch als Druckversion veroffentlicht wur-
de. Zusitzlich haben sich fiinf KJC bereit er-
klart ihre Erfolgsgeschichten auch filmisch
umzusetzen. Die Broschiire sowie auch die
Filme wurden auf der gemeinsamen Veranstal-
tung der KJC ,,20 Jahre SGB 11 den Kollegin-
nen und Kollegen vorgestellt. Die Koordinie-
rung der gemeinsamen Pressearbeit l4uft {iber
die HLT-Geschéftsstelle.

Zustindigkeitsverlagerung der Forderung
der beruflichen Weiterbildung und Rehabi-
litation vom SGB II ins SGB 111

Zur Umsetzung der gesetzlichen Verlagerung
der beruflichen Rehabilitation fiir SGB II-
Empfanger in das SGB III bereitet die Bunde-
sagentur fiir Arbeit die inhaltlichen Schritte
vor. Dazu startete im Dezember 2023 ein
Workshopprozess mit den Kommunalen Spit-
zenverbdnden und Jobcenter-Praktikerinnen
und -Praktikern zur praktischen Ausgestaltung
der Verlagerung der Zustindigkeit. Hier setz-
ten sich die Kommunalen Spitzenverbiande un-



ter anderem dafiir ein, die Ortlichen Prozesse
nicht agenturseitig vorfestzulegen und im
Hinblick auf eine IT-gestlitzte Dateniibergabe
lediglich zusitzliche Angebote zu entwickeln.

Um die Frage nach der Ausgestaltung einer
gemeinsamen Datenschnittstelle zwischen der
Bundesagentur fiir Arbeit und den KJC zu
identifizieren, hat sich eine im Mérz 2024 ge-
bildete technische Arbeitsgruppe gebildet. Es
wurden zwei Ubertragungswege identifiziert,
die fiir die Umsetzung des Datenaustausches
im Aufgabengebiet FbW/Reha grundsitzlich
in Betracht kommen. Nach einem eindeutigen
Votum der KJC fiir eine Umsetzung iiber FIT-
Connect hat nun auch der BA-Vorstand die
Umsetzung tber diese Technologie bestitigt.
Damit geht die Entwicklung in die néchste
Phase iiber mit dem unverdnderten Ziel einer
Verfiigbarkeit ab November 2025. Bis dahin
soll es Ubergangslosungen geben.

HLT-Geschiftsstelle mit Stand  vom
05.09.2017 tiberarbeitet werden. Dazu traf sich
die UAG -Datenschutz seit dem 23.11.2023 in
monatlichen Abstinden. Organisiert wurde
dies durch die HLT-Geschéftsstelle. Die finale
iiberarbeitete Version der praktischen Arbeits-
hilfe Datenschutz wurde am 08.04.2025 dem
Hessischen Datenschutzbeauftragten durch die
HLT-Geschiftsstelle vorgelegt. Eine Riick-
meldung dazu steht noch aus.

Praktische Arbeitshilfe Kosten der Unter-
kunft

Biirgergeldgesetz — Reform SGB 11

Am 09.07.2024 informierte die HLT-
Geschiftsstelle iiber die Ankiindigung der
Bundesregierung zur Wachstumsinitiative und
einer Vielzahl von Anderungen beim Biirger-
geld in diesem Zuge. Unter anderem sollen
dadurch mehr Arbeitsanreize im Biirgergeld
geschaffen werden. Diese betreffen zum Bei-
spiel die Karenzzeit Vermogen, die Zumut-
barkeit einer Arbeitsaufnahme und das In-
strumentarium der Leistungsminderungen so-
wie die Mitwirkungspflichten. Die Umsetzung
soll  im  Rahmen des SGB III-
Modernisierungsgesetzes iiber einen Ande-
rungsantrag der Regierungsfraktionen erfol-
gen. Am 01.10.2024 bat die HLT-
Geschiftsstelle ihre Mitglieder um Kommen-
tierungen und Einschédtzungen, die an den
DLT {iibergeben wurden. Die Formulierungs-
hilfe, mit der die arbeitsmarktpolitischen
MaBnahmen der Wachstumsinitiative umge-
setzt werden soll, wurde im Oktober 2024
vom Bundeskabinett beschlossen.

Die Kosten der Unterkunft und Heizung sind
eines der zentralen Themen bei der Gewéhrung
von Leistungen nach dem SGB II und XII, ge-
rade im Hinblick auf die in den letzten Jahren
gestiegenen Energiekosten und damit untrenn-
bar verbunden auch der Betriebs- und Neben-
kosten. Eine fachlich und rechtlich einwand-
freie Gewahrung der Unterkunftskosten fiir die
Leistungsberechtigten durch die Sachbearbei-
tung ist von daher von groBer Bedeutung. Vor
diesem Hintergrund wird die aktuelle Prakti-
sche Arbeitshilfe ,,Kosten der Unterkunft™ des
HLT (Stand September 2018) unter Federfiih-
rung der HLT-Geschiftsstelle seit November
2024 im Rahmen einer kleinen AG tberarbei-
tet.

Biindnis Ausbildung Hessen

Praktische Arbeitshilfe Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
bildet seit ihrer Einfilhrung am 25.05.2018
den gemeinsamen Datenschutzrahmen in der
Européischen Union. Diesbeziiglich musste
die ,,Praktische Arbeitshilfe Datenschutz der

Das Biindnis Ausbildung Hessen soll garantie-
ren, dass allen gewillten Jugendlichen in Hes-
sen vorrangig ein betrieblicher Ausbildungs-
platz angeboten wird. Weitere Ziele sind ins-
besondere auch die Hinfilhrung zur Ausbil-
dung und die Gewihrleistung einer hohen
Ausbildungsqualitét. Das seit 2015 bestehende
Biindnis Ausbildung Hessen lief Ende 2024
aus und sollte ab dem Jahr 2025 mit einem
dritten Zeitraum fortgesetzt werden.

Am 14.06.2024 informierte die HLT-
Geschiftsstelle liber das Auslaufen des beste-
henden Biindnisses und bat um Anregungen
und Hinweise fiir eine Biindnisfortsetzung. Auf
dieser Grundlage sind die drei hessischen
Kommunalen Spitzenverbénde in die weiteren
Biindnisverhandlungen  eingestiegen. Am
31.10.2024 hatte das HLT-Priasidium die ge-
plante Fortsetzung des ,,Biindnisses Ausbil-
dung Hessen™ begrifit und die HLT-
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Geschiéftsstelle mit dessen Zeichnung beauf-
tragt, sofern der HLT-Sozialausschuss diesem
zustimmt. Der HLT-Sozialausschuss hat so-
dann am 21.11.2024 die Verabschiedung des
Biindnisse empfohlen, den Landkreisen den
Einsatz vor Ort nahegelegt sowie auf die Ge-
staltungs- und Finanzierungsverantwortung
gemill § 13a SGB VIII beim Land Hessen
hingewiesen. Am 25.04.2025 wurde das
,Dritte Biindnis Ausbildung Hessen (2025 bis
2029)“ von allen Beteiligten unterzeichnet.

im hoheren Alter nicht immer eindeutig zu
trennen. Welche Leistung im Vordergrund
steht, hat aber entscheidende Auswirkungen
auf die Zustandigkeit der Leistungstriger. Die
Vereinbarungspartner arbeiten deshalb seit An-
fang 2024 in einer Arbeitsgruppe daran, Eck-
punkte und Praxisbeispiele fiir die Unterschei-
dung zu entwickeln.

Sachstand und Weiterentwicklung des lan-
desweiten Berichts nach § 6 HAG / SGB IX

Novellierung der Hessischen Ausfiihrungs-
gesetze zum SGB IX / XII

Im Juni 2023 wurde die Novellierung der
Hessischen Ausfithrungsgesetze zum SGB 1X
und XII verkiindet, die in wesentlichen Teilen
ab dem 01.09.2023 in Kraft traten.

Besonders hervorzuheben ist die vom Hessi-
schen Landkreistag eingebrachte vollstindige
sachliche Zustindigkeit des {iberortlichen
Eingliederungshilfetriagers fiir Leistungen der
Eingliederungshilfe an Personen ab Beendi-
gung der Schulausbildung (Lebensabschnitte
2 und 3), die zum 01.01.2024 in Kraft getreten
ist. Ab diesem Zeitpunkt ist der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen (LWYV) vollstindig fiir
den sogenannten dritten Lebensabschnitt, d.h.
fiir alle Personen, welche die Regelaltersgren-
ze nach dem sechsten Sozialgesetzbuch (SGB
VI) erreicht haben, zustindig. Bisher waren
die ortlichen Triager der Eingliederungshilfe
fiir diesen Personenkreis zusténdig.

Um diese Personen von den ortlichen zum
iiberortlichen Eingliederungshilfetrager iiber-
zuleiten, wurde tiber die HLT-Geschiftsstelle
eine Verfahrensabsprache mit allen Partnern
erarbeitet. Seitdem lAuft der Ubergabeprozess
von den Landkreisen und kreisfreien Stadten
an den LWV Hessen kontinuierlich.

Ein Punkt der Verfahrensabsprache beinhalte-
te auch den Auftrag an beide Vereinbarungs-
partner, eine gemeinsame Sichtweise zur Ab-
grenzung von Eingliederungshilfe und Pflege
zu erarbeiten. Hintergrund ist die unterschied-
liche Zustdndigkeit im 3. Lebensabschnitt fiir
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem
SGB IX (LWV) und Leistungen der Hilfe zur
Pflege nach dem SGB XII (Landkreise und
kreisfreie Stddte). Dabei sind Pflege- und
Eingliederungshilfeleistungen  insbesondere
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§ 6 des Hessischen Ausfiihrungsgesetzes zum
SGB IX (HAG / SGB IX) sieht vor, dass eine
landesweite sozialrdumliche Berichterstattung
sowie eine vergleichende Betrachtung der
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der er-
brachten Eingliederungshilfeleistungen erstellt
wird. Dazu wurde eine Arbeitsgemeinschaft
mit dem Land und den kommunalen Spitzen-
verbanden unter Federfiihrung des Landes-
wohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) einberu-
fen.

Bereits Ende 2023 haben die Arbeiten in der
AG nach § 6 HAG/ SGB IX an der Weiterent-
wicklung der Berichtsstruktur fiir die Jahre
2025 bis 2028 begonnen. Gemeinsam mit dem
Land haben der LWV Hessen und Vertreter
der kommunalen Gebietskorperschaften die
Berichtsstruktur fiir die Jahre 2025-2028 {iber-
arbeitet. Derweilen laufen die letzten Abstim-
mungen in der Arbeitsgemeinschaft zum Be-
richt fiir die Jahre 2022 bis 2023, der bereits in
seiner Entwurfsfassung vorliegt.

Finanzevaluation nach § 11 HAG / SGB IX

§ 11 (chemals § 12) des Hessischen Ausfiih-
rungsgesetzes zum SGB IX (HAG / SGB IX)
sieht vor, dass die finanziellen Auswirkungen
des Bundesteilhabegesetzes untersucht werden.
Das damit beauftragte ISG Institut fiir Sozial-
forschung (ISG) hat die Untersuchung wie ge-
plant fortgefiihrt. Im Januar 2025 wurde der
Abschlussbericht iiber die Jahre 2018-2023
vorgelegt. Fiir den Zeitraum kommt das ISG zu
dem Fazit, dass in den acht Untersuchungsfel-
dern den Tragern der Eingliederungshilfe
Mehrbelastungen in Héhe von insgesamt rund
120 Millionen Euro entstanden sind.



Das HLT-Prasidium hat daraufhin, wie bereits
bei den Zwischenberichten, beschlossen, vom
Land mindestens den Ausgleich der Mehrbe-
lastungen der 120 Millionen Euro zu fordern.
Dartiber hinaus wird eine Zusage gefordert,
wie die zukiinftigen jahrlichen Mehrbelastun-
gen ausgeglichen werden sollen.

Das HMSI hat auf die Forderung reagiert und
deutlich gemacht, dass es zum aktuellen Zeit-
punkt keine konnexitétsrelevanten Sachver-
halte, die durch die Bestimmungen des Hessi-
schen Ausfilhrungsgesetzes zum Neunten
Buch Sozialgesetzbuch entstanden sind, fest-
stellen kann. Es fithrt die Mehrkosten aus-
schlieBlich auf bundesgesetzliche Regelungen
zuriick. Der HLT-Sozialausschuss und das
HLT-Priasidium haben daraufhin deutlich ge-
macht, an den Forderungen festzuhalten.

Landesrahmenvereinbarung allgemeine
Friihforderung und spezielle interdiszipli-
nére Friihforderung

Die Landesrahmenvereinbarung zur Friiher-
kennung und Frithforderung nach § 46 Abs. 4
SGB IX (LRV FF) regelt die Leistungen der
Fritherkennung und Friihforderung fiir Kinder
mit Behinderung und von Behinderung be-
drohter Kinder in Verbindung mit der
Frithforderverordnung (FriihV). Kostentrager
sind hier die Kommunen als Eingliederungs-
hilfetrdger sowie die Krankenkassen fiir me-
dizinisch-therapeutische Leistungen. Diese
erweiterte Kostentrdgerschaft ist auch der
Grund, warum diese Leistungen nicht im
Rahmenvertrag 1 nach § 131 SGB IX geregelt
werden.

Die bisher giiltige Rahmenvereinbarung lief
zum 31.12.2021 aus und wurde mehrfach
iibergangsweise verldngert, zuletzt bis zum
Jahresende 2024. Ab dem 01.01.2025 trat die
neue Landesrahmenvereinbarung in Kraft,
nachdem die Verhandlungspartner sich eini-
gen konnten und der HLT-Sozialausschuss
per Umlaufbeschluss zugestimmt hatte.

Dabei wurde von Seiten der HLT-
Geschiftsstelle insbesondere darauf geachtet,
dass die heterogenen Finanzierungsmodelle
durch die Landkreise weiterhin ermoglicht
werden. Es wurden moglichst offene Formu-
lierungen gewihlt, so dass die Ubernahme der
Leistungen moglichst auf Grundlage von Ver-

handlungen mit den Leistungserbringern vor
Ort erfolgt. Zudem ist die Trennung der medi-
zinisch-therapeutischen Leistungen, die durch
die Krankenkassen bezahlt werden, von den
heilpddagogischen Leistungen, die durch den
ortlichen FEingliederungshilfetridger finanziert
werden, nun transparenter.

Die Vereinbarung iiber die spezielle interdis-
ziplindre Frithférderung von Kindern mit einer
Sinnesbehinderung hingegen konnte bereits im
Sommer 2023 abschlieBend verhandelt wer-
den. Im Nachgang dazu haben sich Land, Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen und Kommunale
Spitzenverbénde dariiber ausgetauscht, wie die
Sockelforderung des Landes fiir die spezielle
interdisziplindre Frithforderung in Zukunft
ausbezahlt werden soll. Zeitgleich musste fiir
2025 ein Verfahren gefunden werden, wie die
Tarifabschliisse  der  Eingliederungshilfe-
Kommission an die Leistungserbringer der
speziellen interdisziplindren Frithforderung
weitergegeben werden. Dafiir haben die Ge-
schiftsstellen des HLT und HStT einen Vor-
schlag auf Basis der Vereinbarung erstellt, des-
sen Anwendung der HLT-Sozialausschuss am
05.06.2025 verabschiedet hat.

AG § 94 Abs. 7 SGB IX: Entwicklung der
Teilhabeassistenzen in den Landkreisen

Der HLT-Sozialausschuss hat sich seit dem 2.
Halbjahr 2023 in jeder Sitzung iiber die Ent-
wicklung der Teilhabeassistenzen (THA) in
den Landkreisen beraten. Es wurde durch die
HLT-Geschiftsstelle berichtet, dass die Zahlen
der Inanspruchnahme der THA seit dem Jahr
2017, unter fortsetzender Tendenz, stetig an-
steigen. Dies hat der HLT in die AG § 94 Abs.
7 SGB IX eingebracht, in der der Bericht nach
§ 6 HAG/ SGB IX beraten wird.

Aus dem Kennzahlenvergleich SGB VIII und
XII der Landkreise und dem Bericht nach § 6
HAG/ SGB IX wird deutlich, dass die Inan-
spruchnahme und damit auch die Kosten in
den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Auch
steht beziiglich des geplanten Rechtsanspruchs
auf Ganztagsbetreuung ab August 2026 eine
weitere Ausdehnung der Inanspruchnahme zu
befiirchten.

Der HLT-Sozialausschuss hat deswegen im
Juni 2024 das Land aufgefordert, mehr Ver-
antwortung bei der Beschulung von Kindern
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mit Beeintrachtigung zu {ibernehmen und ei-
nen strukturellen sozialleistungsunabhingigen
Schulbesuch zum Wohle aller Kinder in Hes-
sen, unabhéngig von moglichen Beeintrichti-
gungen, zu erreichen. Dazu miisse der ,,Cam-
pus Schule* an Regel- und Forderschulen neu
gedacht werden.

Im HLT-Sozialausschuss am 06.02.2025 hat
der Landkreis Darmstadt-Dieburg einen Lo-
sungsansatz flir gelingendes Pooling (und da-
mit Kosteneinsparung) mit Blick auf die THA
an Schulen vorgestellt. Im Nachgang wurde
durch Geschiftsstelle und auf Initial der Be-
zirksversammlung Siid, iiber den Sozialaus-
schuss ein Workshop zum Thema Kostenent-
wicklung in der Eingliederungshilfe organi-
siert. Hierbei standen die mdglichen Griinde
fiir die exorbitanten Kostensteigerungen, ins-
besondere durch die Triger, verbunden mit
der Frage nach Handlungsmdoglichkeiten im
Fokus. Der Workshop fand am 28.08.2025
mit dem Schwerpunkt auf die Teilhabeassis-
tenzen im SGB VIII statt. Die Aufarbeitung
der Arbeitsergebnisse steht zum Redaktions-
schluss des Geschéftsberichtes noch aus.

Geschéftsfiilhrung von den Leistungserbringern
iibernommen. Die Amtszeit betrdgt zwei Jahre
und wird voraussichtlich im Herbst 2025 aus-
laufen. Die AG ambulante Pflege berit zu allen
Angelegenheiten der ambulanten Pflege und
wird von Leistungstragern und Leistungser-
bringern paritétisch besetzt.

Stationiire Pflege

Ambulante Pflege

Ende 2018 hatten die Vereinbarungspartner
mit den Verhandlungen zu einem Rahmenver-
trag liber die ambulante pflegerische Versor-
gung gemil § 75 Abs. 1 SGB XI fiir das Land
Hessen begonnen. Die Verhandlungen dar-
iber wurden Anfang 2020 auf Grund der
Corona-Pandemie ausgesetzt.

Ein erstes Sondierungsgespriach zur Wieder-
aufnahme der Verhandlungen hat im Sommer
2023 stattgefunden. Dabei wurde vereinbart,
die damaligen Verhandlungen als ergebnislos
beendet zu betrachten und auf neuer Grundla-
ge erneut anzufangen. Die Leistungserbrin-
gerverbande wollten noch 2023 formal zu
Verhandlungen auffordern, was aber nicht ge-
schehen ist. Seit Anfang 2024 haben sich die
Kostentrdger (Spitzenverbande der Kranken-
kassen und der kommunalen Seite) zusam-
mengesetzt, um einen eigenen Entwurf vorle-
gen zu konnen.

Dariiber hinaus hat ein turnusméBiger Wech-
sel im Vorsitz und in der Geschiftsfiihrung
der AG ambulante Pflege stattgefunden. Seit
Herbst 2023 hat der HLT den Vorsitz und die
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Der aktuell giiltige Hessische Rahmenvertrag
zu den Leistungs-, Vergiitungs- und Priifungs-
vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII ist
aus dem Jahr 2008. Seitdem hat sich die
Rechtslage durch mehrere Pflegereformen ent-
scheidend gedndert. Die Umsetzung des neuen
Personalbemessungsinstruments nach § 113c
SGB XI zum Beispiel gestaltet sich aus Sicht
aller Beteiligten derart kompliziert, dass sie
nicht ohne weitere Anderungen des Rahmen-
vertrags umgesetzt werden kann. Dahingegen
konnte im Sommer 2024 in der AG stationire
Pflege die Umsetzung der Gemeinsamen Emp-
fehlungen nach § 88a SGB XI zur Sicherstel-
lung einer wirtschaftlich tragféhigen Vergii-
tung in der Kurzzeitpflege abschlieBend ver-
handelt werden.

Im Juli 2024 haben die Leistungserbringer of-
fiziell zu Verhandlungen iiber den Rahmenver-
trag aufgerufen. Nach ersten Sondierungsge-
sprichen haben die Vertragspartner sich auf
eine Vorgehensweise geeinigt. In der Folge
formierten sich die Arbeitsgruppen und bereits
Anfang Juli kamen die Beteiligten zu einer ers-
ten zweitdgigen Klausurtagung zusammen.
Schwerpunkt der Verhandlungen sind die Fra-
gen zur Personalausstattung, insbesondere un-
ter Beriicksichtigung der gesetzlichen Vorga-
ben zum Personalbemessungsverfahren.

Dariiber hinaus hat ein turnusméBiger Wechsel
im Vorsitz und in der Geschéiftsfithrung der
AG stationére Pflege stattgefunden. Seit Herbst
2023 hat der HLT den Vorsitz und die Ge-
schiftsfiihrung von den Leistungserbringern
iibernommen. Die Amtszeit betrdgt zwei Jahre
und wird voraussichtlich im Herbst 2025 aus-
laufen. Die AG stationdre Pflege berét zu allen
Angelegenheiten der stationdren Pflege und
wird von Leistungstrigern und Leistungser-
bringern paritétisch besetzt.



Gemeinsame Modellvorhaben fiir Unter-
stiitzungsmaflinahmen vor Ort nach § 123
SGB XI (neu)

Ein bundesweit neues Forderbudget ermog-
licht Landern und Kommunen zusammen mit
der Pflegeversicherung, in Modellprojekte zu
investieren, um Pflegebediirftige und Angehd-
rige zu entlasten, Transparenz zu schaffen und
den Zugang zu Hilfsangeboten zu verbessern.
Uber das Forderbudget sollen ,,Modellvorha-
ben fiir innovative Unterstiitzungsmafnahmen
und -strukturen vor Ort und im Quartier* an-
gestoflen werden, um die Situation von Pfle-
gebedirftigen und ihren Angehérigen und
vergleichbar Nahestehenden zu erleichtern,
mehr Transparenz zu schaffen und den Zu-
gang zu vorhandenen Hilfemdglichkeiten so-
wie die Pflegeprivalenz zu verbessern.

Fiir diese Zwecke stehen gemill § 123 SGB
XI im Zeitraum von 2025 bis 2028 bis zu 30
Millionen Euro pro Kalenderjahr bundesweit
iiber die soziale Pflegeversicherung und die
private Pflege-Pflichtversicherung zur Verfii-
gung. Laut Konigsteiner Schliissel stehen da-
mit in Hessen ca. 2,2 Millionen Euro an Bun-
desmitteln zur Verfiigung, die stets in gleicher
Hohe von kommunaler Seite, dem Land oder
gemeinsam kofinanziert werden miissen.

Um die Umsetzung auch in Hessen zu ermog-
lichen und die notwendigen Absprachen unter
den Vereinbarungspartnern abzustimmen,
wurde im ersten Halbjahr 2025 eine Rahmen-
vereinbarung ausgearbeitet. Diese wurde am
05.06.2025 vom HLT-Sozialausschuss bera-
ten und am 03.07.2025 durch das HLT-
Prasidium beschlossen. Die HLT-
Geschiéftsstelle wurde mit der Unterzeichnung
beauftragt. Das daran anschlieBende Unter-
schriftsverfahren sollte bis zum Herbst 2025
abgeschlossen sein.

4. Gesundheit

Krankenhausreform und Krankenhausfi-
nanzierung

Im vergangenen Geschéftsbericht wurde aus-
fiithrlich {iber die Krankenhausreform und die
Krankenhausfinanzierung bis hin zum Stand
Juli 2024 berichtet.

Am 05.07.2024 fand eine Sondersitzung des
HLT-Gesundheitsausschusses iiber die aktuellen
Entwicklungen Krankenhausreform statt. Konk-
ret wurde dariiber gesprochen, wie sich die ak-
tuelle Situation in den Krankenhdusern vor Ort
darstellt und/oder kiinftig darstellen soll. Ab-
schlieBend wurden die Kernaussagen und mog-
liche Arbeitsauftrige wie folgt zusammenge-
fasst:

e Die Budgetverhandlungen miissen zeitnah
abgeschlossen und Mittel des Landes fiir die
vergangenen Jahre gezahlt werden.

e Die im Koalitionsvertrag angekiindigten In-
vestitionsmittel in Hohe von 550 Millionen
Euro jdhrlich miissen zeitnah ausgezahlt
werden.

e Beziiglich des Hilfsangebot des Landes fiir
in finanziellen Schwierigkeiten geratene
Krankenhauser solle sich der HLT gegeniiber
dem Land fiir die Gewéhrung zinsfreier Dar-
lehen sowie transparenten Erkladrungen und
einheitlichen Regeln, anstelle von nicht 6f-
fentlichen Einzelgesprichen und Einzelfall-
regelungen, einsetzen.

e Dic prekdre besondere Situation bei den
Krankenhauskosten muss endlich innerhalb
der Haushaltsgenehmigungen bzw. aufer-
halb dieser Beriicksichtigung finden.

e Nach Vorlage der Abfrageergebnisse der
Hessischen Krankenhausgesellschaft sollen
diese in einer gemeinsamen Sitzung mit dem
Land, gegebenenfalls nach vorheriger inter-
ner Beratung ohne das Ministerium, erdrtert
werden.

e Der Ausschuss erwartet eine zeitnahe Vorla-
ge des Krankenhausplanes des Landes Hes-
sen und Klarstellungen von Bund und Land
zu den Auswirkungen der aktuellen Reform
auf den Landesplan.

Ebenso hatte der Bundesrat (BR) am 05.07.2024
den Entwurf des Krankenhausversorgungsver-
besserungsgesetzes (KHVVGsowie zur Reform
der Vergilitungsstrukturen diskutiert und eine
umfassende Stellungnahme beschlossen. Der
BR begriifite die Reform grundsétzlich, da viele
Kliniken in finanziellen Schwierigkeiten ste-
cken. Im Wesentlichen forderten die Lénder
aber zahlreiche Anderungen und Erginzungen.
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Insbesondere miisse die vorgesehene Vergii-
tungssystematik grundlegend iiberarbeitet wer-
den: Biirokratische Mehrbelastungen und Dop-
pelstrukturen sollen abgebaut und die Kran-
kenhausplanung effizienter gestaltet werden.
Zudem sollten die im Entwurf vorgesehenen
Fristen verlangert werden, um den Zeitbedarf
fiir die Uberarbeitung der Krankenhauspline
und -gesetze der Lénder zu beriicksichtigen.
Auch die Regelungen fiir sektoreniibergreifen-
de Versorgungseinrichtungen miissten zeitnah
weiterentwickelt werden. In der Folge hatte der
Deutsche Landkreistag die Ministerprasiden-
tinnen und Ministerprasidenten der Léander
noch einmal aufgefordert, im Bundesrat am
22.10.2024 aus finanziellen wie inhaltlichen
Griinden fiir die Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses zum KHVVG zu stimmen. In Er-
ginzung dazu hat der Hessische Landkreistag
entsprechend an das Hessische Gesundheitsmi-
nisterium angeschrieben. Auch hatte sich das
HLT-Prasidium, gerade mit Blick auf die deso-
late finanzielle Situation, in seiner Sitzung am
31.10.2024 weiter kritisch zu dem bis dato vor-
liegenden Entwurf des KHVVG ausgespro-
chen.

Am 22.11.2024 hatte der BR in einer Ent-
schlieBung zentrale Kritikpunkte am Gesetz
noch einmal aufgefiihrt und kurzfristige Ande-
rungen zu den folgenden Punkten angemahnt:

e Biirokratieabbau fortsetzen und Doppelrege-
lungen vermeiden

e Anforderungen an die Facharztbesetzung
mit Augenmal} umstellen

e Vorhaltevergiitung weiterentwickeln und
Ubergangsfinanzierung sicherstellen.

Den Rahmen des HLT-Gesundheitsausschusses
am 27.11.2024 nutzte die hessische Gesund-
heitsministerin, um tber den aktuellen Stand
der Krankenhausreform zu informieren. Sie be-
tonte, dass der in Kraft tretende Entwurf einige
erhebliche Méngel habe, dies zum Beispiel bei
der Ubergangsfinanzierung, enge Definitionen
zu Kooperationen und eine Einschrinkung der
Planungsmoglichkeit der Lander. Sie wolle sich
auch weiterhin fiir fachliche Anderungen ein-
setzen.

Das KHVVG trat am 01.01.2025 in Kraft. Das
HMFG berief darauthin im I. Quartal 2025 in
den sechs hessischen Versorgungsgebieten
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Versorgungskonferenzen ein. Ziel des HMFG
war es, frithzeitig iiber das weitere Verfahren
zur Umsetzung der Krankenhausreform in Hes-
sen und die Rahmenbedingungen der Bundesge-
setzgebung informieren. Zudem wollte es ge-
meinsam mit allen Akteuren die entsprechenden
Chancen und Herausforderungen vor Ort identi-
fizieren, um auf dieser Grundlage eine tragfahi-
ge Krankenhausplanung zu entwickeln und dau-
erhaft eine flichendeckende Versorgung fiir die
Biirgerinnen und Biirger gewihrleisten zu kon-
nen. Im Anschluss daran fanden Einzelgespra-
che zu den individuellen Krankenhausstandorten
zwischen den Krankenhdusern und dem HMFG
statt.

In der nachfolgenden Zeit bis hin zu den Som-
merferien 2025 fanden diverse Sitzungen der
AG zur Erarbeitung des neuen Landeskranken-
hausplanes (AG LKHP) statt. Aus diesem sollen
die grundsitzlichen Regeln zur Vergabe der
Leistungsgruppen entnommen werden konnen.
Regelungen zu den einzelnen Hausern enthilt
dieser nicht. Im Rahmen der Erarbeitung wur-
den die einzelnen Kapitel sukzessive den Mit-
gliedern der AG zur Stellungnahme iibersendet.
Diesbeziiglich fand iiber die Geschiftsstelle eine
enge Einbindung der Landriatinnen und Landra-
te, der Mitglieder des Gesundheitsausschusses
sowie dem Klinikverbund Hessen e. V. statt.

Aufgrund der stringenten Vorgaben des Bundes
plante das HMFG die Anhoérung zum neuen
LKHP in den anstehenden hessischen Sommer-
ferien innerhalb von zwei Wochen durchzufiih-
ren. Am 10. Juli 2025 informierte die HLT-
Geschiftsstelle die Landritinnen und Landrite
sowie den Gesundheitsausschuss dariiber, dass
es keine kurzfristige Anhérung geben wird. Hin-
tergrund hierfiir war eine zwischen Bund und
Liandern vereinbarte zeitliche und inhaltliche
Anderung der Krankenhausreform.

Zuletzt wurde innerhalb der hessischen Som-
merferien 2025 um Riickmeldungen zum Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung der
Krankenhausreform (KHAG) gebeten. Ferner
beriet sich das HLT-Présidium in seiner Sitzung
am 03.07.2025 iiber die Frage des stationédren
Sicherstellungsauftrages und den Versorgungs-
auftrag der Landkreise. Im Ergebnis wurde be-
tont, dass die Landkreise alles unternehmen, um
ihrem Sicherstellungsauftrag in der stationiren
Versorgung gewissenhaft nachzukommen. Je-
doch haben sich die finanziellen wie organisato-
rischen Rahmenbedingungen der Krankenhduser



in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert.
Damit die Landkreise ihrem Sicherstellungs-
auftrag auch weiter nachkommen kdnnen, ap-
pellierte der Hessische Landkreistag an das
Land, die Landkreise in finanzieller Hinsicht
wie bei der Hinterfragung von Rahmenbedin-
gungen nachhaltig zu unterstiitzen. Daraufhin
hat die HLT-Geschiéftsstelle die hessische Ge-
sundheitsministerin am 27.08.2025 angeschrie-
ben und um einen gemeinsamen Gesprachster-
min gebeten.

Kurz vor Redaktionsschluss des Geschéftsbe-
richtes, am 12.09.2025, kam die AG LKHP
kurzfristig zusammen. Entgegen der bisherigen
Annahme hatte das Bundeskabinett am
10.09.2025 nicht den Referentenentwurf eines
Gesetzes KHAG verabschiedet. Somit gilt das
KHVVG. In der Folge startete das HMFG am
12.09.2025 das verkiirzte formale Anhdrungs-
verfahren zum neuen LKHP. Ebenso miissen
die Krankenhduser noch bis Ende September
2025 ihre Antrige auf die Leistungsgruppen
stellen.

Umsetzung des Paktes fiir den Offentlichen
Gesundheitsdienst

Die Umsetzung des ,,Pakt fiir den Offentli-
chen Gesundheitsdienst“ (Pakt OGD) war
auch im Berichtszeitraum weiter ein wichtiges
Thema. Mit dem Pakt OGD erhalten die un-
terschiedlichen Verwaltungsebenen Mittel fiir
Personalaufstockungen und fiir die Umset-
zung von Digitalisierungsmalinahmen. Bis
Ende des Jahres 2026 flieBen insgesamt vier
Milliarden Euro in den Offentlichen Gesund-
heitsdienst (OGD). Wie es nach dem Auslau-
fen des Paktes nach 2026 weitergeht, ist das
beherrschende Themen in den Gesundheits-
amtern und beschéftigte auch die Gremien des
HLT.

Die Arbeitsgemeinschaft zum Pakt OGD hat
mit den Kommunalen Spitzenverbianden zu-
letzt am 30.04.2025 getagt. Dabei wurde auch
die Anschlussfinanzierung nach dem Auslau-
fen des Paktes ab 2026 beraten. Die KSpV
haben wiederholt darauf gedridngt, dass das
Land Hessen dazu mit dem Bund ins Ge-
sprich kommt, um hier eine Perspektive fiir
die Gesundheitsimter zu entwickeln. Dieses
Thema ist insbesondere fiir den Personalauf-
wuchs bei den Gesundheitsimtern, die mit
den Paktmitteln finanziert wurden, von Be-

deutung. Die KSpV hatten das Hessische Mi-
nisterium fiir Familie, Senioren, Sport, Ge-
sundheit und Pflege (HMFG) zuletzt am
10.04.2025 angeschrieben und dabei die For-
derungen der Landkreise und kreisfreien Stidte
zur finanziellen Unterstiitzung des OGD vor-
gebracht.

Ebenfalls wurde iiber die Geschiftsstelle im
ersten Quartal 2025 eine Umfrage an die Ge-
sundheitsdmter der Landkreise und kreisfreien
Stiidte zum Pakt OGD auf den Weg gebracht,
um deren Finanzbedarf ab 2027 zu ermitteln.
Als Ergebnis wurde ein Finanzbedarf in Hohe
von 45.448.047 Euro bei einem Personalbedarf
von 505 gemeldeten Stellen ermittelt. An der
Umfrage konnten sich 19 von 21 Landkreisen
sowie zwei von finf kreisfreien Stiddten betei-
ligen.

Kurz vor Redaktionsschluss des Geschéftsbe-
richts erreichten die Geschiftsstelle Signale
aus dem HMFG, dass nach derzeitiger Ein-
schiatzung nicht davon auszugehen sei, dass
weitere Bundesmittel {iber das Jahr 2026 hin-
aus zur Verfiigung gestellt werden. Eine struk-
turelle Ubernahme der bisherigen Bundesleis-
tungen durch das Land sei nicht moglich.

Rahmenvereinbarung zur technischen Mo-
dernisierung / Einheitliche Software fiir die
Gesundheitsimter

Die Ausgestaltung der Einheitlichen Software
durch das Projektteam der Stadt Frankfurt und
die Frage der Kosten nach dem Auslaufen des
Forderzeitraums durch den Bund ab Ende Ap-
ril 2026 stand im Berichtszeitraum im Vorder-
grund. Inzwischen haben viele Landkreise ein
Verfahren zur Interessensbekundung gegen-
tiber der Projektleitung des Stadtgesundheits-
amtes Frankfurt abgegeben. Uber die hessische
Landesgrenze hinaus haben weitere 100 Ge-
sundheitsamter bekundet, Interesse an der Nut-
zung der Einheitlichen Software zu haben.

Die Umsetzung des Projektes ,,Einheitliche
Software”, welche auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem HMFG und der
Stadt Frankfurt entwickelt wurde, konnte mit
seinen ersten Fachmodulen am 30.09.2024 ab-
geschlossen werden. Das Roll-Out fiir diejeni-
gen Landkreise, die ihr Interesse an der Teil-
nahme bis dahin kundgetan hatten, begann
termingerecht zum 01.10.2024. Gegenwdrtig
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laufen Gespriache zwischen den KSpV, der
Stadt Frankfurt und dem HMFG beziiglich ei-
ner zukiinftigen Finanzierung des Projektes.
Dies gerade auch vor dem Aspekt, dass sich
alle hessischen Gesundheitsdmter daran betei-
ligten kdnnen.

Rahmenvereinbarung zur Forderung der
Gruppenprophylaxe insbesondere in Ta-
geseinrichtungen fiir Kinder, Kindertages-
pflege und Schulen des Landes Hessen

Zur Durchfiihrung gemeinsamer und einheitli-
cher MaBnahmen zur Verhiitung von Zahner-
krankungen bei Kindern und Jugendlichen
wurde bereits 1990 eine Landesarbeitsgemein-
schaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) in
Form eines nicht-rechtsfahigen Vereins ge-
griindet. Die LAGH verfolgt das Ziel einer fla-
chendecken-den, systematischen und kontinu-
ierlichen Umsetzung der zahnmedizinischen
Gruppenprophylaxe (insbesondere Mundhygie-
ne, Untersuchung der Mundhdhle, Erhebung
des Zahnstatus, Erndhrungsberatung sowie
Zahnschmelzhirtung) in Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung und in Schulen. Zu die-
sem Zweck fordert sie die Arbeit der regiona-
len Arbeitskreise Jugendzahnpflege (AKJ). Zur
Sicherstellung der Durchfithrung der zahnme-
dizinischen Gruppenprophylaxe nach einheitli-
chen Grundsitzen entwickelt sie entsprechende
Richtlinien. Der Offentliche Gesundheitsdienst
(OGD) soll diese Richtlinien ebenfalls umset-
zen.

Die Erarbeitung eines neuen Entwurfs zur
Rahmenvereinbarung beschiftigte den HLT-
Gesundheitsausschuss fortwiahrend seit dem
Jahr 2021. Dort wurde am 12.06.2024 ein
durch die KSpV geeinter Entwurf fiir eine neue
Rahmenvereinbarung (RV) verabschiedet, der
in der ersten Jahreshélfte 2024 gemeinsam er-
arbeitet wurde. Bis hier hin wurde im letzten
Geschiftsbericht ausfiihrlich berichtet.

Der erarbeitete Entwurf wurde sodann als
Grundlage fiir die Verhandlungen allen an der
RV beteiligten Akteuren iibersendet. Ab Okto-
ber 2024 hatten die KSpV die bisher schlep-
penden Verhandlungen {ibernommen und strin-
gent vorangetrieben. Dies spiegelte sich in vier
Sitzungen und unterjdhrigen Abstimmungen
wider. Die letzte Sitzung fand am 26.05.2025
statt.
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Um einen nunmehr neu verhandelten Entwurf
und das weitere Verfahren fachlich zu bespre-
chen, fanden zudem am 18.02.2025 sowie am
13.03.2025 zwei Sitzungen unter dem Dach der
Geschiftsstellen der KSpV statt, an denen von
den Gesundheitsémtern benannte Kolleginnen
und Kollegen teilnahmen. Im Wesentlichen
wurden die Themen Umgang mit Fluoridierung,
die Sitzverteilung im geplanten Fachbeirat und
die Beauftragung der Patenschaftszahnirzte eru-
iert, sowie der aktuelle Kostenplan fiir die Ab-
rechnung tberarbeitet. Ebenfalls fand ein In-
formationsaustausch beziiglich der praktischen
Umsetzung der LAGH statt und es wurden offe-
ne Fragen eruiert. In diesem Zusammenhang
konnte untereinander auch iiber die sehr hetero-
genen Strukturen der AKJ vor Ort gesprochen
werden.

Am 26.05.2025 lag ein konsensféhiger Entwurf
vor. Hierzu kann im Wesentlichen festgehalten
werden, dass es gelungen ist, die bisherige Hete-
rogenitit aller hessischen AKJ darin abzubilden.
Auch ist es nun jedem AKJ freigestellt, wie er
sich vor Ort organisiert (ob als Verein oder auch
iiber eine Gebietskorperschaft organisiert). Das
von der Fachebene kritisierte Thema der Sitz-
verteilung im Fachbeirat sowie die Entwicklung
von verbindlichen Grundsétzen bei der Durch-
fihrung der Gruppenprophylaxe konnte im
Rahmen der Verhandlung insofern gelost wer-
den, dass der Fachbeirat vor einer mehrheitli-
chen Entscheidung alles unternommen hat, ei-
nen Konsens anzustreben. Ferner wurde er-
reicht, dass die Patenschaftszahnirzte durch den
AKIJ koordiniert und nicht ,,beauftragt™ werden.
Mit Blick auf den MaBnahmen- und Kostenplan
ist auch vorgesehen, dass anfallende Sachkosten
(wie z. B. fir Fluoridierung) geltend gemacht
werden konnen. Zudem wird damit eine ge-
wiinschte Transparenz im Rahmen der Zahlfliis-
se hergestellt. Mit Blick auf die Fristen des In-
krafttretens steht indes noch die abschlieBende
Kldrung aus, ab wann das Hessische Landesamt
fiir Gesundheit und Pflege (HLfGP) die Ge-
schéftsstelle iibernehmen kann.

Aus Sicht der Geschiftsstellen des HLT und
HStT ist der nun vorliegende Entwurf — unab-
héngig vom Inkrafttreten — ausverhandelt. Der
HLT-Gesundheitsausschuss hat diesen Entwurf
am 11.06.2025 verabschiedet. Das HLT-
Priasidium folgte am 03.07.2025 dessen Emp-
fehlung und  beauftragte  die  HLT-
Geschiftsstelle mit der Zeichnung. Gegenwirtig
wird noch die Aufgabeniibertragung an das



HLfGP und das damit in Verbindung stehende
Inkrafttreten sondiert.

Hebammenversorgung in Hessen

Im Berichtszeitraum hat der Runde Tisch
Hebammenversorgung am 25.10.2024 mit
Vertreterinnen und Vertretern der Fachebene
und den Kommunalen Spitzenverbidnden ge-
tagt. Themen waren die Forderung des ,,Heb-
ammengeleiteten Kreiflsaals“ und das Wie-
dereinstiegsprogramm fiir Hebammen am
Biirgerhospital Frankfurt. Zwischenzeitlich
hat das Institut fiir Hebammenwissenschaft an
der medizinischen Fakultdt der Universitit
Ko6lIn das Projekt evaluiert.

Als weiterer wichtiger Baustein wurde die
Hebamme in der Primérversorgung themati-
siert. Das bedeutet, dass eine Versorgung von
Frauen und Babys in Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett in erster Linie durch eine
Hebamme stattfindet.

Die Niederlassungsforderung fiir Hebammen
wurde im Berichtszeitraum ebenfalls sehr gut
angenommen. Es konnten seit Forderaufruf
am 30.08.2024, 15 Hebammen eine Férderung
mit einem Gesamtvolumen von 75.000 Euro
bewilligt werden. Hebammen, die aufgrund
von Familienplanung oder anderen Griinden
eine Unterbrechung eingelegt haben, konnten
so gezielt unterstiitzt werden und verbleiben
so im Gesundheitssystem.

Novellierung der Landesrahmenvereinba-
rung Privention

Das Dialogforum zur Umsetzung der Landes-
rahmenvereinbarung Privention hat sich am
13.05.2025 zu einem landesweiten im Lan-
dessportbund in Frankfurt getroffen. Im
Rahmen von sogenannten World-Cafés konn-
ten Impulse fiir die zukiinftige Arbeit der
Fachforen gesammelt werden. In dem Dialog-
forum Pravention sind die kommunalen Spit-
zenverbédnde beteiligt und haben gemeinsam
mit den weiteren Akteuren aus den Landkrei-
sen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiir
die verschiedenen Fachforen des Dialogfo-
rums benannt. Diese Fachforen sind: ,,Gesund
aufwachsen®: ,,Gesund bleiben® und ,,Gesund
im Betrieb® und ,,Gesund élter werden®: So

wurde beispielsweise der Flyer des Fachfo-
rums Gesund im Betrieb, ,,Menopause® vorge-
stellt, und weitere Schritte der Zusammenarbeit
sowie der Offentlichkeitsarbeit besprochen.
Weitere Themen der Fachforen waren ein
Uberblick zu den Angeboten fiir Alleinerzie-
hende sowie tliber die Beratungsangebote fiir
psychische Erkrankte im Betrieb zu schaffen.

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz und Ent-
wicklung hessischer Krisenhilfen

Die Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetzes (PsychKHG), und hier insbesondere
die Entwicklung der hessischen Krisenhilfe mit
einem Eckpunktepapier des Hessischen Minis-
teriums fir Soziales und Integration (HSMI),
war lange Thema in den Gebietskorperschaf-
ten, dem Hessischen Landkreistag und dem
HMSI. Auf mehrfaches Nachfragen des Hessi-
schen Landkreistages beim HMFG wurde er-
klart, dass das Eckpunktepapier Krisenhilfe
nicht mehr die Grundlage fiir einen Aufbau der
Krisenhilfe darstelle. Die Krisenhilfe miisse
nach Aussagen des Ministeriums neu aufgelegt
werden, denn die Aufgabe Krisendienste ein-
zurichten sei im PsychKHG festgeschrie-
ben. Das Land hat im Berichtszeitraum miind-
lich geduBlert, den Landkreisen ein Konzept
vorzustellen, nachdem Krisendienste entspre-
chend den Bedarfen vor Ort aufgebaut werden
kénnen. Die Landkreise, die sich diesem Kon-
zept anschliefen konnen, erhalten zu den Ei-
genmitteln des Kreises, eine Erhohung des
Mehrbedarfs von 25 Cent pro Einwohner. Im
Berichtszeitraum wurde allerdings noch kein
beratungsreifes Konzept dazu seitens des Mi-
nisteriums vorgelegt.

Ein weiteres aktuelles Thema ist die Rolle der
Sozialpsychiatrischen Dienste im Umgang mit
Personen, die sich oder andere durch den Um-
gang mit Waffen gefdhrden konnten. Dies be-
trifft zum einen das Entlassungsmanagement
von psychiatrischen Krankenhdusern, zum an-
deren aber auch die Unterbringung in weiteren
psychiatrischen  Einrichtungen. Aus dem
PsychKHG wurde dazu eine Meldepflicht ab-
geleitet. Das Gesetzesverfahren wird gegen-
wirtig parlamentarisch vorangetrieben. Es
wirft Umsetzungsfragen auf, unter anderem,
was eine entsprechende Meldung im Rahmen
des Entlassungsmanagements fiir die ortlichen
Behorden fiir Konsequenzen nach sich zieht.
Die HLT-Geschiftsstelle hat dies mit Stel-
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lungnahme vom 22.08.2025 gegeniiber dem
Gesundheits- und Familienpolitischen Aus-
schuss des Hessischen Landtages vorgetragen.

Feststellung der ,,Quote“ besonderer Be-
darf im 6ffentlichen Gesundheitswesen

Das Gesetz zur Sicherung der hausérztlichen
Versorgung und des offentlichen Gesund-
heitsdienstes in Hessen (GHVOG) soll unter
anderem dazu beitragen, dass die Besetzung
entsprechender drztlicher Stellen mittelfristig
gesichert wird. Vor diesem Hintergrund wur-
de ab dem Jahr 2022 neben der ,,Landarztquo-
te® zur Sicherstellung der hausirztlichen Ver-
sorgung fiir den Offentlichen Gesundheits-
dienst (OGD) auch eine ,,0GD-Quote* einge-
fiihrt. Bewerbende sollen sich nach ihrem
Studium 10 Jahre lang fiir die Ausilibung ihrer
Tétigkeit im gewéhlten Fachgebiet in Hessen
verpflichten und werden dafiir bei der Stu-
dienplatzvergabe bevorzugt. HSGB, HStT,
HLT sowie der Landesverband Hessen des
Bundesverbandes der Arztinnen und Arzte des
OGD sollen jihrlich den besonderen Bedarf
beziiglich der OGD-Quote feststellen. Dieser
muss dem Hessischen Landesamt fiir Gesund-
heit und Pflege (HL{fGP) bis vier Wochen vor
Ende des jeweiligen Sommersemesters ge-
meldet werden.

Unter Federfiihrung der HLT-Geschéftsstelle
wurden - wie auch im Vorjahr - die besonde-
ren Bedarfe 2025 (zum Wintersemester
2026/27) mit den Beteiligten ermittelt, abge-
stimmt und an das HLfGP gemeldet. Im Er-
gebnis wurde festgestellt, dass die OGD-
Quote wie in den Vorjahren voll ausgeschopft
werden kann.

Arbeitsausschuss Soziotherapie des Lan-
desgremiums nach § 90 a

Das gemeinsame Landesgremium nach § 90 a
SGB V hat im Berichtszeitraum beschlossen,
einen Arbeitsausschuss Soziotherapie einzu-
richten, an dem die HLT-Geschéftsstelle be-
teiligt ist. Inzwischen haben im Berichtszeit-
raum mehrere Sitzungen der AG Soziothera-
pie stattgefunden. Ein Abschlussbericht wurde
im Berichtszeitraum erstellt, der dem Landes-
gremium § 90 a zur weiteren Beratung und
Beschlussfassung vorgestellt werden soll.
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Demnach wird die Versorgung mit Soziothera-
pie in Hessen als nicht zufriedenstellend und
verbesserungswiirdig bezeichnet. In Hessen
sind 45 Soziotherapeuten zugelassen. Die Ho-
he der Vergilitung von Soziotherapie wurde in
Sitzungen des Arbeitsausschusses zwar kritisch
angesprochen. Dieser Punkt fillt jedoch in die
alleinige und vom Arbeitsausschuss zu respek-
tierende Zustidndigkeit der Vertragspartner
nach § 132b SGB V.

Hessischer Hitzeaktionsplan (HHAP)

Der Hessische Hitzeaktionsplan (HHAP) war
bereits mehrfach Gegenstand der Erdrterungen
in den Gremien des Hessischen Landkreista-
ges. In der dazu gegriindeten Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) HHAP wirken die Vertre-
tungen der Gesundheitsdamter sowie die kom-
munalen Spitzenverbidnde mit. Hierbei werden
Handlungsbedarfe, Maflnahmen und Ideen er-
ortert. Auf Landesebene ist der Hessische Hit-
zeaktionsplan eine Maflnahme des Integrierten
Klimaschutzplans Hessen 2025 (IKSP) und des
Klimaplans Hessen und tragt zur Klimaanpas-
sung im Gesundheitsbereich sowie zum Errei-
chen der Klimaziele.

Der Hessische Landkreistag hat zum Stand der
Einrichtung der Koordinierungsstellen “Hitze-
aktionsplan“ in den Gesundheitsdmtern eine
Umfrage unter den Landkreisen auf den Weg
gegeben. Diese hat ergeben, dass zum Stichtag
25.02.2025 alle 21 Landkreise Ansprechperso-
nen in den Gesundheitsdmtern fiir den Bereich
des kommunalen Hitzeschutzes benannt haben.
Weitere 13 Landkreise haben zudem Koordi-
nierungsstellen bei den Gesundheitsimtern
eingerichtet. Weitere Landkreise haben die
Koordinierungsstellen in anderen Abteilungen
ihres Hauses angesiedelt, zum Beispiel bei der
Abteilung Grundsatz und Kreisentwicklung.
Bei weiteren zwei Landkreisen stehen die Ent-
scheidungen dazu noch aus. Der aktuelle Hit-
zeaktionsplan 2025 wurde noch vor der Som-
merpause beschlossen.

Interdisziplinirer Austausch zur Digitalisie-
rung der Gesundheitsimter

Gemeinsam mit dem Referat Digitalisierung
des Hessischen Landkreistages und dem Hessi-
schen Landesamt fiir Gesundheit und Pflege



wurde ein interdisziplindrer Austausch fiir die
Gesundheitsdmter angeboten. Die Veranstal-
tung richtete sich an die Fachebene in den Ge-
sundheitsdmtern sowie die Digitalisierungsbe-
auftragten der Landkreise, die vor Ort ge-
meinsam an digitalen Losungen arbeiten. Da-
bei ging es neben dem Sachstand zum Projekt
der Einheitlichen Software auch um die Um-
setzung des OZG, die Umsetzung der soge-
nannten EFA (Einer fiir Alle) Leistungen bei
den Gesundheitsimtern, die Weiterentwick-
lung der Telematik Infrastruktur sowie Her-
ausforderungen, die mit den Moglichkeiten
des Programms AGORA, verbunden sind. Der
fachiibergreifende Veranstaltung wurde als
sehr hilfreich bewertet und soll bei Gelegen-
heit wieder angeboten werden.

Positionspapier Digitalisierung der Ge-
sundheitsimter

Die Geschiftsstelle hat an der Arbeitsgemein-
schaft Digitalisierung des Deutschen Land-
kreistages und des Deutschen Staddtetages teil-
genommen. Es wurde ein gemeinsamer Forde-
rungskatalog erstellt, wie perspektivisch nach
dem Auslaufen des Paktes OGD im Jahr 2026
mit den Digitalisierungsvorhaben und Projek-
ten weitergehen konnte. Es wurden sechs For-
derungen aufgestellt, die sich an die Gesund-
heitsminister von Bund und Léndern richten.
Dabei geht es um die Erarbeitung eines kon-
sensfahiges Zukunftsbilds fiir die Digitalisie-
rung der Gesundheitsdmter, die Bereitstellung
von digitalen Musterprozessen, eine Erarbei-
tung von Standards fiir den Informations- und
Datenaustausch, die Sicherstellung der An-
schlussfinanzierung flir laufende Digitalisie-
rungsprojekte liber 2026 hinaus, etablierte
Netzwerke verstetigen sowie ein bundesweites
Wissensmanagement.

die Arbeit mit dem Ziel der technischen Ver-
kniipfung der Leitstellen des Rettungsdienstes
und der KV Hessen aufgenommen. Anfang
2024 wurde auf der Fiithrungsebene des Projek-
tes eine detailliertere Rahmenvereinbarung
ausgearbeitet, in der die Ziele und Aufgaben
sowie die aktuellen Sachstinde beschrieben
werden. In der Folgezeit kam es durch ver-
schiedene Umstinde zu Verzogerungen in der
Umsetzung. So war der Verband der Ersatz-
kassen Hessen (vdek) zuvor nicht Projekt-
partner, ist jedoch fiir die weitere Umsetzung
und insbesondere die Abrechnung der entste-
henden Kosten unabdingbar. Schnittstellen-
probleme bei der KV und Personalfluktuation
sorgten ebenfalls fiir Verzogerungen.

Seitens des HLT wurde zudem thematisiert,
dass die Anzahl der teilnechmenden Vertrags-
arzte der KVH noch ausbaufihig erscheint.
Insbesondere aus den genannten Griinden wird
das Projekt um zwei Jahre bis 31.03.2026 ver-
langert.

Aus dem Halbjahresbericht zum SaN-Projekt
der KV Hessen vom Friihjahr 2025 geht her-
vor, dass die notwendige technische Vernet-
zung alsbald erreicht sein soll. Inzwischen
konnten zwei Krankenhduser in Gieflen und
Hanau fiir die Teilnahme gewonnen werden.
Da das SaN-Projekt eine umfassende Vernet-
zung im Gesundheitssektor anstrebt, ist die
Teilnahme von einzelnen Krankenhdusern be-
sonders bedeutsam.

Reform der Notfallversorgung

Aktuelle Entwicklungen im Bereich des
Rettungsdienstes

Sektoreniibergreifende ambulante Notfallver-
sorgung - SaN

Wie bereits im letzten Geschéftsbericht erldu-
tert, hat das Modellvorhaben zur Sektoren-
iibergreifenden ambulanten Notfallversorgung
(SaN-Projekt) mit den drei Pilotlandkreisen
Main-Kinzig, Main-Taunus und Gieflen 2022

Die Reform der Notfallversorgung auf Bun-
desebene war erneut Thema im Berichtszeit-
raum. Nachdem im Juni 2024 ein Referenten-
entwurf fiir ein Gesetz zur Reform der Notfall-
versorgung aus dem Bundesministerium fiir
Gesundheit (BMG) bekannt geworden war, das
u. a. die vor allem fiir Krankenhduser und Kas-
sendrztliche Vereinigungen relevanten Rege-
lungen zu den sogenannten integrierten Not-
fallzentren enthdlt, hat der Bundesrat am
27.9.2024 seine Stellungnahme zum Regie-
rungsentwurf beschlossen. In seinen Ausfiih-
rungen zum Gesetzentwurf legte er dar, dass er
keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes
sieht, soweit fachliche und qualitative Anfor-
derungen fiir den Rettungsdienst normiert wer-
den. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren ge-
plante Bezilige zum Rettungswesen konnen da-
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her nur in engen Grenzen als zuldssig angese-
hen werden.

Anlésslich einer Anhdrung des Gesundheits-
ausschusses des Bundestages am 06.11.2024
haben sich in einer gemeinsamen Stellung-
nahme der Hessische Landkreistag und DRK-
Landesverband Hessen e.V. flankierend zur
Bundesebene kritisch zu dem Vorhaben des
Bundesgesetzgebers geduBert. Zum einen
muss wegen der sehr unterschiedlichen Struk-
tur in Hessen - ldndlich geprégt verbunden mit
starken stddtischen Strukturen - besonders in
den Flachenregionen die Versorgung der Pati-
enten sichergestellt sein, indem Vorhaltekos-
ten im Rettungsdienst finanziert werden. Zum
anderen lésst die angedachte Reform die Be-
lange des Brand- und Katastrophenschutzes
vollig auBer Betracht. Der bei den Landkrei-
sen angesiedelte Rettungsdienst ist ein wichti-
ger Teil des durch die Landkreise sowie die
Stadte und Gemeinden getragenen, integrier-
ten Systems des Bevdlkerungsschutzes mit
den zumeist ehrenamtlichen Strukturen bei
den Feuerwehren und im Katastrophenschutz.
Die Zusammenarbeit wird insbesondere bei
den Leitstellen deutlich, die der Bevolkerung
mit der Rufnummer 112 die passgenaue Hilfe
mit Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ret-
tungsdienst zuverldssig und schnell zur Ver-
fligung stellen. Der Gesetzentwurf nimmt hin-
gegen eine viel zu einseitige medizinbezogene
Betrachtung vor, ohne andere Belange zu be-
riicksichtigen.

Aktuelle Entwicklungen im Rettungsdienst
auf Landesebene

Im Rahmen der geplanten Novellierung des
Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG)
sowie der dazugehorigen Verordnungen haben
die Kommunalen Spitzenverbidnde die Gele-
genheit erhalten, bis Ende Oktober 2025 eine
fachliche Riickmeldung zu den bestehenden
Rechtsgrundlagen zu geben. Im August hat
die AG Rettungsdienst des HLT bei einer
Sondersitzung die vom Land geplanten Ande-
rungen bereits vorberaten und wird die Ge-
schiftsstelle bei einer Stellungnahme unter-
stiitzen.

Parallel dazu hat zu Beginn der Sommerpause
der vdek-Hessen zu einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz u.a. mit der AOK Hessen, der KV
Hessen sowie der Bjorn Steiger Stiftung am
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08.07.2025 eingeladen. Die Triger des Ret-
tungsdienstes haben von der Pressekonferenz
lediglich am Vortag Kenntnis erhalten, wurden
aber nicht im Vorfeld beteiligt. In der Presse-
konferenz {ibten die Beteiligten harsche Kritik
an den bestehenden Rettungsleitstellen . An-
geblich werde durch die aktuelle Struktur des
Rettungsdienstes in Hessen die Versorgung
von Patientinnen und Patienten durch unter-
schiedliche Versorgungsstandards und unnéti-
ge Kommunikationswege im Einsatzfall ge-
fahrdet und nennt angebliche strukturelle Defi-
zite im Rettungsdienst.

Diesen Aussagen ist der HLT mit einer Pres-
semitteilung entgegengetreten. Frau Présiden-
tin Landritin Anita Schneider erldutert darin
die besondere Funktionsweise und Vorteile der
Hessischen Leitstellen. Entgegen der Behaup-
tung im Priifbericht des vdek sei bei Ausfall
einzelner Leitstellen eine Ubernahme durch ei-
ne definierte Partnerleitstelle gewahrleistet,
auch werde etwa bei einer starken Inanspruch-
nahme einer Leitstelle bei benachbarten Leit-
stellen das erforderliche Rettungsmittel iiber
die Kreisgrenzen hinaus angefordert, so dass
der Sicherstellungsauftrag keinesfalls geféhr-
det sei. Der vdek beziehe sich in seinem Priif-
bericht nur auf den Bereich der Rettungsleit-
stellen und beleuchte die Vorteile der Integrier-
ten Leitstellen nicht. Dies sei aber fiir die Ein-
satzbedarfe der nichtpolizeilichen Gefahren-
abwehr von besonderer Bedeutung.

Diese Einschitzung wurde auch von Innenmi-
nister Prof. Dr. Poseck geteilt, der bei der Ta-
gung der AG Kreisbrandinspektoren im Hessi-
schen Landkreistag am 21.08.2025 auf das
Thema angesprochen wurde und sich dort
deutlich hinter den Gedanken der Integrierten
Leitstellen stellte.

Gleichwohl ist zu befiirchten, dass der vdek
seine Position weiterhin vernehmbar vertreten
wird. Im Prifbericht wird deutlich, dass be-
nannte Fehlerquellen nur punktuell im Land
auftreten, vom vdek dann aber verallgemeinert
werden und damit das Bild einer minderper-
formanten Leitstellenlandschaft bieten. Nicht
zuletzt ist zu bemerken, dass sich der Priifbe-
richt auf teils {iberholte Daten stiitzt und Ande-
rungen, die in den Leitstellen zwischenzeitlich
vorgenommen worden sind, um eine stindige
Modernisierung zu gewihrleisten, iiberhaupt
nicht berticksichtigt.



5. Wirtschaft, Planung, Bauen,
Umwelt und Verkehr

Der vergangene Berichtszeitraum war erneut
von besonderen Herausforderungen geprégt,
die die regionale Wirtschaft und damit auch
kommunale Ebene mittelbar und unmittelbar
malgeblich beeinflussen. So stand die Wirt-
schaft in Hessen teils immer noch unter dem
Eindruck der mithsam bewaltigten Folgen der
Corona-Pandemie, was insbesondere auch in
den Bereichen Einzelhandel, Tourismus und
Gastronomie deutlich wurde. Hinzu kommen
insbesondere auch die Auswirkungen durch
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und
die hierdurch bedingte Energiekrise. Diese
geht mit weiteren aktuellen Herausforderun-
gen und Entwicklungen einher. Ausdruck der
krisenhaften Entwicklung sind insbesondere
gestiegene Energie- und Rohstoffkosten. Hin-
zu kommen unterbrochene Lieferketten, ver-
schlossene Mirkte, steigende Preise und hohe-
re Kosten der industriellen Produktion. Diese
stellen eine erhebliche Belastung dar. Die teils
erheblichen, korrespondierenden Kostenstei-
gerungen haben 2024 die Inflation und damit
die Zinsen in Deutschland deutlich ansteigen
lassen. Dies treibt auch die Lohnerwartungen
der Mitarbeitenden immer weiter an und be-
wirkt nicht zuletzt Auswirkungen auf die
Entwicklung des Mindestlohns. Angesichts
vielfach zurtickgehender Umsitze und Ertrage
hat dies, gerade auch in der Gastronomie oder
in der Landwirtschaft zusétzliche Belastungen
zur Folge.

Hinzu kommt ein multifaktoriell bedingter
Fachkriftemangel. Die Wachstumschancen
der Wirtschaft insgesamt haben sich im ver-
gangenen Berichtszeitraum weiter verdiistert.
Als kritische weitere Faktoren gelten u.a.
Uberalterung, zunehmender Renteneintritt der
sog. ,,.Boomer-Generation“, veraltete Infra-
struktur, hohe Energiekosten, Digitalisie-
rungsriickstand, Abgabenlast, Biirokratie-
Dickicht sowie politische Entwicklungen,
welche das Investitionsklima in Deutschland
negativ beeinflussen. Auch mittelstdndische
Firmen suchen zwischenzeitlich nach attrakti-
veren Standorten auflerhalb Deutschlands.

Die problematische Lage trifft den im Ver-
gleich zu den Wirtschaftszentren ohnehin
schwicheren ldndlichen Raum in besonderem

Malfle. Betriebe und Arbeitsplitze, die im 14nd-
lichen Bereich erst einmal verloren sind, lassen
sich, wenn iiberhaupt, dann nur mit groffem
Aufwand wiederherstellen. Vorteil der landli-
chen Ridume ist aber, dass sie in ihrer struktu-
rellen Vielfalt tiber zahlreiche Qualititen und
Potenziale verfiigen, um in den Herausforde-
rungen auch Chancen fiir eine zukiinftige Ent-
wicklung zu erkennen und zu bewdltigen. Sie
haben die Mdglichkeiten, eine regional veran-
kerte, nachhaltige Wirtschaftsweise zu entwi-
ckeln, die regionale Stoffkreisldufe und Wert-
schopfungsketten stirkt. Ein erfolgreicher
Transformationsprozess zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise kann in den landlichen Réu-
men auch okonomische Entwicklungsvorteile
bewirken und die Anfilligkeit gegeniiber zu-
kiinftigen Krisen reduzieren.

Es gilt mithin die Rahmenbedingungen im
Rahmen der Mdglichkeiten so mitzugestalten,
dass auch kleine und mittelstindische Unter-
nehmen (weiterhin) prosperieren konnen.

Eine Besonderheit stellt dabei dar, dass Hessen
ein flichengeprédgtes Land ist, das nahezu zur
Hilfte von Wald bedeckt ist. Uber 60 % der
weiteren Flache weisen ldndliche Strukturen
auf. Mit dem Rhein-Main-Gebiet existiert ein
starker wirtschaftlicher Kern, daneben beste-
hen aber eine Vielzahl groBerer, mittlerer und
kleinerer wirtschaftlicher Zentren, die flachig
iiber das Land verteilt sind. Die Mehrheit der
hessischen Bevolkerung, nédmlich rund 77 %
wohnt im Bereich der Landkreise — d.h. in ei-
nem liberwiegend ldndlichen Umfeld. Dennoch
ist festzustellen, dass der lindliche Raum da-
von profitiert, dass die Mehrzahl der kleinen
und mittleren Unternehmen in der Flache an-
gesiedelt sind.

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig,
dass der Hessische Landkreistag (HLT) sich
traditionell der Stirkung und Erhaltung dies
landlichen Raums als vitalem Wirtschafts- und
Lebensraum verschrieben hat und dies als eine
seiner zentralen Aufgaben ansieht. Ziel ist, die
gegebenen Potentiale an wirtschaftlichen, na-
tirlichen und sozialen Ressourcen zu erhalten
und fortzuentwickeln. Angestrebt wird eine
»Starkung der Stirken* von bereits aktivierten
oder noch ruhenden Potenzialen. Dabei geht es
insbesondere um die Schwerpunkte: ,,Erhalten*
und ,,Ausbauen.
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Die Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungs-
fahigkeit, verbunden mit der Er6ffnung von
Zukunftsperspektiven fiir periphere ldndliche
Réaume ist eng mit Stichworten wie ,,Demo-
grafische Entwicklung®, ,,Landflucht sowie
,»Gewihrleistung von Infrastrukturen™ ver-
bunden. Hier stellen sich mittel- und langfris-
tig besondere Herausforderungen. Bereits der-
zeit werden die Notwendigkeiten in vielen
Regionen augenfillig. Es miissen deshalb
praktikable Losungen gefunden werden, wie
fiir und im Zusammenwirken aller Beteiligten
alle Regionen Hessens als attraktiver Wirt-
schaftsraum erhalten werden konnen. Vor die-
sem Hintergrund ist es aus Sicht der hessi-
schen Landkreise erforderlich, den Bereich
der kommunalen, der sozialen und gesell-
schaftlichen Entwicklung in besonderem Ma-
3e im Blick zu behalten.

Die Situation wird maBgeblich dann kritisch,
wenn bei einem Riickzug von Infrastruktur
aus der Fliche das tdgliche Leben erschwert
wird. Aus Sicht der Landkreise muss es des-
halb ein zentrales Ziel sein, den Menschen in
allen Teilrdumen des Landes gleichwertige
Lebensverhéltnisse im Verhéltnis zu verdich-
teten Gegenden und Ballungszentren zu si-
chern und sie nicht von den wirtschaftlichen
Entwicklungsmdglichkeiten — abzuschneiden.
Dies gilt sowohl fiir die wirtschaftliche Ent-
wicklung (der Erhohung des Arbeitsplatzan-
gebots in der Fliche kommt hierbei eine
Schliisselrolle zu) als auch fiir kommunale
Infrastrukturen wie z.B. Breitband, Strafen,
Kinderbetreuung oder Gesundheitsversor-

gung.

Insgesamt ist die Perspektive jedoch keines-
wegs hoffnungslos. Zwar hat sich ,,Politik
insgesamt® immer noch zu sehr auf den Bal-
lungsraum fokussiert. Hier zeigt sich jedoch
nach und nach ein Umdenken. Nun gilt es,
umso mehr auch die lindlichen Bereiche ver-
starkt im Blick zu halten und die Potentiale zu
erschlieBen. Hierzu gehdrt nicht zuletzt eine
solide finanzielle Ausstattung, um den Her-
ausforderungen begegnen zu konnen. Benotigt
werden Malnahmen, die die Chancen der
landlichen Raume greifbar machen und fiir die
anstehenden Herausforderungen zu prakti-
schen Losungen fiihren: Insbesondere in Zei-
ten der zunehmenden Digitalisierung, die es
vielen Branchen ermdglicht, ortsunabhingig
zu arbeiten, bietet der ldndliche Raum auch
interessante Vorteile.
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Festzuhalten ist somit, dass der landliche
Raum grundsétzlich iiber Stirken und ein dy-
namisches wirtschaftliches Potenzial verfiigt:
Hier stehen Flichen zur Verfligung, es sind
Transportwege vorhanden und es sind giinsti-
gere Bodenpreise zu verzeichnen als in den
Metropolen. Investitionen lohnen sich deshalb
gerade in der Fliache, die den Ballungszentren
insgesamt in vieler Hinsicht nicht nachsteht.
Selbstverstandlich gibt es Unterschiede zu
stadtischen Ballungsrdumen. Die je nach
Sichtweise gegebenen Nachteile lassen sich je-
doch durchaus in Vorteile wandeln.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Verbandes ste-
hen deshalb auch im Bereich Wirtschaft und
Umwelt Themenstellungen, die unmittelbaren
Einfluss auf die Entwicklung der Rdume ha-
ben, so u.a. der demografische Wandel, sich
verdndernde Arbeits-, Familien- und Versor-
gungsstrukturen, eine zunehmende Individuali-
sierung der Lebensstile, Fragen der Sicherstel-
lung der Mobilitdt usw. Alles dies sind nur
Beispiele fiir vielfaltige Herausforderungen der
Arbeit des Verbandes. Alle Mallnahmen, die
auf eine Steigerung der Attraktivitit des landli-
chen Raums zielen, miissen zudem verstirkt
den {ibergeordneten Zielen der Nachhaltigkeit
und des Klimaschutzes entsprechen, um lang-
fristig Verbesserungen erzielen zu kdnnen.

Die Menschen im landlichen Raum von ,,ih-
ren Landkreisen Antworten u.a. darauf, wie
sich die Lebensbedingungen im ldndlichen
Raum in den kommenden Jahren entwickeln
werden. Die entscheidende Frage ist, ob der
landliche Raum Perspektiven bieten kann oder
ob es dort im Zuge des Abbaus von Strukturen
immer weniger Entwicklungschancen geben
wird. In den ldndlichen Rdumen ist somit ge-
zieltes politisches Handeln erforderlich, um die
Weichen fiir die Zukunft zu stellen.

Im Zusammenwirken mit dem Bund, dem
Land und den Kommunen ist die gemeinsame
Aufgabe zu bewiltigen, auch in Zukunft in pe-
ripheren Raumen fiir die genannten, gleichwer-
tigen Lebensbedingungen zu sorgen.

Biirokratieabbau, wirtschaftliche Entwicklung
und gleichwertige Lebensbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung steht in einem
unmittelbaren Kausalzusammenhang mit der
allgemeinen Entwicklung in den Landkreisen.



Der neu gewihlte Pradsident des Deutschen
Landkreistages, Landrat Dr. Brotel fiihrte in
diesem Zusammenhang im Rahmen der HLT-
Jahrestagung 2024 aus, die deutsche Wirt-
schaft schwéchele und suche regelrecht nach
neuem Geschift. Die kommunalen ,,Auftrags-
biicher seien hingegen bis zum Anschlag ge-
fiillt und wiirden quasi tdglich noch weiter be-
fiillt. Die Auftraggeber ,,sitzen in Briissel, in
Berlin und in Wiesbaden - und sie meinen, in
einer inzwischen nahezu grenzenlosen Detail-
und manchmal auch Selbstverliebtheit, insbe-
sondere aber in typisch deutscher Griindlich-
keit am besten alles und jedes bis zur mindes-
tens vierten Nachkommastelle regeln und die
Menschheit dann womdglich auch noch mit
erhobenem Zeigefinger belehren zu miissen.
Schone und wohlklingende Namen fiir ein
Gesetz seien sicher nicht schlecht. ,,Ein guter
und vor allem ein wohldurchdachter Inhalt
wire aber zweifelsohne noch sehr viel bes-
ser.“ Vielfach seien wir inzwischen gefangen
in einem immer dichter werdenden Netz von
Gesetzen und Verwaltungsvorschriften, die an
filigraner Ausdifferenzierung kaum mehr zu
iiberbieten seien.

Die kommunale Ebene miisse sie in die Le-
benswirklichkeit tibersetzen. Dabei reichten
aber keine theoretischen Antworten mehr. Die
Uberbiirokratisierung von immer mehr Le-
bensbereichen und die ,schleichende Ent-
miindigung der Praxis durch die Theorie*
stellten groe Probleme dar.

Zudem sei nicht alles, was der Gesetzgeber in
den letzten Jahren beschlossen habe, auch mit
den zur Verfiigung stehenden finanziellen und
personellen kommunalen Mitteln {iberhaupt
noch leistbar. Auch die auf dem Arbeitsmarkt
verfligbaren personellen Ressourcen seien
schlicht und ergreifend endlich. ,,Selbst wenn
es morgen Goldstiicke regnen wiirde, hétten
wir dadurch allein ndmlich noch keine einzige
Mitarbeiterin und keinen einzigen Mitarbeiter
mehr, um einer solchen Aufgabenflut iiber-
haupt noch Herr werden zu konnen.*

Deshalb miisse endlich Schluss sein damit,
»dass der Gesetzgeber so tut, als ginge es
ewig so weiter wie bisher. ,,Wer meint, auch
morgen und iibermorgen noch ein Fiillhorn
von Wohltaten oder ein Fass voller neuer
Vorschriften und Regulierungen iiber der
Menschheit ausgieBen zu kénnen, muss nim-
lich zwingend auch sagen, wer das am Ende
iiberhaupt noch leisten und wer es vor allem

bezahlen soll. Jeder Euro ldsst sich nur einmal
ausgeben und jede Fachkraft nur einmal ein-
setzen. Die Politik vermag sicher vieles. Die
Grundrechenarten kann sie aber definitiv auch
nicht au3er Kraft setzen.*

,,Die Gemeinden, Stidte und Landkreise sind
das Fundament, das den gesamten Staat trigt
und das ihn vor allem auch immer wieder neu
mit Leben erfiillt. Dieses Fundament darf des-
halb nicht brockeln, sondern es muss auch vom
Land verldsslich, nachhaltig und zukunftsfest
gestirkt werden. Oder mit anderen Worten:
,,Es kann einfach nicht sein, dass der Esel, der
jeden Tag den Karren ziehen muss, zwar stin-
dig neue Pakete aufgeladen bekommt, zum
,,Dank* dafiir dann aber nichts mehr zu fressen
kriegt. Das wird iiber kurz oder lang ndmlich
nur dazu fithren, dass selbst der stirkste Esel
irgendwann in die Knie geht.

Dies spiegelt sich auch in dem im Juli 2025
vorgelegten Abschlussbericht der ,Initiative
fiir einen handlungsfdhigen Staat™. Dieser ent-
hilt zahlreiche wichtige und richtige Vorschla-
ge zur Anderung der beschriebenen Situation.
Aus Landkreissicht wird deutlich: Ohne die
Landkreise, Stidte und Gemeinden wird eine
Staatsmodernisierung nicht gelingen. Die
kommunale Ebene erbringt mehr als 80 % aller
Verwaltungsdienstleistungen. Ob die Men-
schen ihren Staat als handlungsfdhig wahr-
nehmen, entscheidet sich deshalb ganz mal-
geblich auf der ortlichen Ebene. Wenn dort das
Vertrauen in die Handlungsfahigkeit verloren
geht, leidet auch der Rechtsstaat insgesamt.
Deshalb begleiten die Landkreise die Vor-
schldge der Initiative konstruktiv.

Dazu gehort allerdings auch ein Gesetzgeber,
der den Kommunen nicht fortlaufend neue
Fullfesseln anlegt, sondern ihnen umgekehrt
die dringend benétigten Freirdume belésst, in-
dem er iiberfliissige, unnotig komplizierte oder
lebensferne Gesetze abschafft, d.h. Biirokratie-
abbau bendétigt zwingend auch einen entspre-
chenden Gesetzesriickbau. Das typisch deut-
sche Phidnomen der Einzelfallgerechtigkeit
statt sinnvoller Pauschalierungen oder aber
tiberzogene Standards muss endlich der Ver-
gangenheit angehdren.

Zu betonen ist, dass das uniibersichtliche Ge-
flecht aus Aufgabeniibertragungen, Mischfi-
nanzierungen und Steuerungsambitionen von
Bund und Léandern gegeniiber den Kommunen
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deren Gestaltungsspielraum nicht ldnger ein-
schrianken darf. Deshalb ist es nur folgerich-
tig, Vorschldge zu erarbeiten, wie die Zustin-
digkeiten bei der Aufgabenerfiillung im fode-
ralen Staat stirker entflochten und eindeutiger
zugeordnet werden konnen.

Zudem ist die Zahl der Gemeinschaftsaufga-
ben von Bund und Landern zu begrenzen. Ge-
rade auch im Bereich der Digitalisierung muss
an Geschwindigkeit zugelegt werden. Dazu
gehort dringend auch ein neuer Blick auf den
Datenschutz, der in vielen Bereichen zu einem
in der Sache unndtigen und unangemessenen
Hemmschuh wird.

Beachtenswert ist daher die Idee, in Modell-
kommunen Reformvorschldge fiir eine umfas-
sende Modernisierung der Verwaltung zu er-
proben.

Insgesamt ist der Bericht ein deutliches Warn-
signal an alle staatlichen Ebenen. Das staatli-
che Gesamtgefiige ist bedroht: Wenn die 6f-
fentliche Infrastruktur zunehmend marode
wird, Briicken zusammenbrechen oder von ei-
nem Tag auf den anderen gesperrt werden
miissen, Offentliche Bauvorhaben sich in die
Lénge ziehen, neue Infrastrukturen fiir schnel-
les Internet und Elektromobilitit nur unzu-
reichend umgesetzt werden, Ubertragungsnet-
ze und Wasserstofflogistik fiir die Energie-
wende fehlen und die Digitalisierung der Be-
horden stockt, dann gefdhrdet das nicht nur
Wohlstand und Lebensqualitit: Solche Erfah-
rungen nagen am Vertrauen in den Staat, seine
Institutionen und ihre Repréisentanten. Die ge-
gebene Situation droht das Vertrauen der Biir-
gerinnen und Biirger in die Handlungsféhig-
keit des Staates und damit auch in die Demo-
kratie zu zerstéren. Wo dieses Vertrauen ver-
loren geht, droht auch die Demokratie selbst
Schaden zu nehmen.

Dabei manifestiert sich ein eigentiimliches Pa-
radoxon: Einerseits erwarten die Biirger um-
fassende staatliche Fiirsorge und Risikoabsi-
cherung. Andererseits sehen sich oftmals die
gleichen Biirger in ihrer Freiheit einge-
schriankt und gehen schnell in Abwehrhaltung
gegeniiber tatsdchlichen oder blo empfunde-
nen Ubergriffen iiber. Dieser Widerspruch
wird bislang nicht produktiv aufgelost. Im
Gegenteil: ,,Systemgegner und selbsternannte
Moral-Eliten sden Misstrauen und schiiren
Ressentiments gegen staatliche Institutionen
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und demokratisch legitimierte politische Ent-
scheidungstriager. Soziale Medien verstirken
diesen Trend. Partikularinteressen erhalten
Vorrang. Statt Meinungsvielfalt entstehen
Echokammern, Foren aus Gleichgesinnten, in
denen man sich fiir die Welt auBlerhalb der ei-
genen Lebensrealitéit nicht mehr interessiert*.

Verschirft wird dieses Reizklima durch den
harten Konflikt zwischen Gegenwarts- und
Zukunftsinteressen. Politik vermittelt den Ein-
druck, dass keine Priorititen gesetzt werden
miissen, sondern alles auf einmal zu haben ist.
Wer es jedem und allen recht machen und bei
jeder Reform ein Hochstmall an Einzelfallge-
rechtigkeit gewéhrleisten mochte, tappt unwei-
gerlich in die Perfektionismusfalle. Das Ergeb-
nis sind kaum lesbare, {iberkomplexe Gesetzes-
texte mit einem riesigen Vollzugsaufwand.

An dieser Stelle besteht sehr groBer und unmit-
telbarer Handlungsbedarf. Die Hessischen
Landkreise mahnen diesen intensiv an und ha-
ben sich sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-
desebene mit konkreten Problembeschreibun-
gen und Losungsvorschligen zu Wort gemel-
det. Der Hessische Landkreistag wird die not-
wendigen Anderungen auch weiterhin unter-
stiitzen. Dies geht mangels Praxiskenntnis der
tibergeordneten staatlichen Ebenen vielfach
nur von ,,unten nach oben®.

Dieser Geschiftsbericht zeigt an vielen Stellen
im Detail, an welcher Stelle Abhilfe dringend
Not tut — z.B. im Bereich des Vergaberechts,
im Denkmalschutzrecht, im Schulbereich ein-
schlieBlich der Ganztagsbetreuung und vielen
weiteren Aufgabenstellungen.

ELER/EPLR-Entwicklungsplan fiir den landli-
chen Raum /LEADER

Die EU leistet der Entwicklung des ldndlichen
Raumes mit verschiedenen Programmen Hilfe-
stellung. So setzte der EPLR 2014-2020 die
Forderung der Europdischen Union mit einem
Biindel unterschiedlicher Maflnahmen in Hes-
sen um, die mit dem Europidischen Landwirt-
schaftsfonds flir die Entwicklung des Léandli-
chen Raums (ELER) gewéhrt wird. Beide Pro-
gramme betrafen und betreffen die Landkreise
unmittelbar. Dem entsprechend engagierte sich
der HLT auch im Berichtszeitraum 2024/2025
als aktives Mitglied im ELER-Begleitaus-
schuss. In diesem Gremium wird regelméfig



eine hessenspezifische Uberpriifung und An-
passung der Programme an die aktuellen An-
forderungen und Entwicklungen vorgenom-
men. Die Zusammenarbeit mit der ELER-
Verwaltungsbehorde war dabei stets eng und
sehr erfreulich. Traditionell berichtet die Lei-
tung in diesem Zusammenhang einmal jéhr-
lich auch im HLT-Wirtschafts- und Umwelt-
ausschuss iiber die Entwicklung der Mafinah-
men.

Die Forderperiode 2014-2020 wurde EU-
seitig um zwei Jahre bis zum Ende des Jahres
2022 verldngert und mit zusétzlichen Mitteln
ausgestattet. Die Abfinanzierung der zur Ver-
fiigung stehenden 900,9 Millionen Euro hat
eine Laufzeit bis zum Jahr 2025 (weshalb der
ELER-Begleitausschuss fiir diese Forderperi-
ode noch tagt).

Forderbereiche sind die Verbesserung der
Wettbewerbsfahigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft, die Forderung der Verarbeitung
und Vermarktung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse, die Wiederherstellung, Erhaltung
und Verbesserung der von der Land- und
Forstwirtschaft verbundenen Okosysteme und
die Forderung der sozialen Eingliederung, der
Armutsbekdmpfung und der wirtschaftlichen
Entwicklung.

Schwerpunkte dabei waren - und sind - die
Steigerung der Wirtschaftsleistung land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Stirkung
der Wertschopfungskette, eine bessere Einbe-
ziehung der Primédrerzeuger in die Nahrungs-
mittelkette, der Erhalt und die Verbesserung
der biologischen Vielfalt, der Wasserwirt-
schaft sowie der Bodenbewirtschaftung. Hin-
zu kommt der Bereich der Foérderung von
Diversifizierung, lokalen Entwicklungen so-
wie Informations- und Kommunikationstech-
nologien.

Parallel dazu lauft die Forderperiode 2023-
2027. Fiir die Forderperiode ab 2023 erfolgt
die ELER-Forderung nach dem , GAP-
Strategieplan®. GAP steht fir Gemeinsame
Agrarpolitik der Europdischen Union. Der
GAP-Strategieplan hat den Entwicklungsplan
fiir den ldndlichen Raum (EPLR) als Umset-
zungsinstrument abgeldst. Im Vorfeld wurde
es erforderlich, anstelle der Landerplédne einen
gemeinsamen Plan zu erstellen, der alle natio-
nalen bisherigen ELER-FordermaBnahmen
umfasst. Deutschland hatte mit Blick hierauf

einen iiberarbeiteten und um technische An-
passungen  ergidnzten  GAP-Strategieplan-
Entwurf eingereicht, der schlieBlich im No-
vember 2022 von der EU-Kommission geneh-
migt wurde. Damit stehen dem Land Hessen
(so das Umweltministerium) auch in den
néchsten Jahren wichtige EU-Mittel fiir den
Agrarsektor und den landlichen Raum zur Ver-
fiigung, die im Bereich des ELER bis auf Aus-
nahmen mit nationalen Mittel kofinanziert
werden miissen. Insgesamt stehen dem Land
Hessen in der Forderperiode 2023 - 2027 rund
357 Mio. Euro aus dem ELER-Fonds fiir 12
Maflnahmen/Interventionen (einschlieBlich
Teilinterventionen bzw. Fordergegenstinden)
sowie dariiber hinaus knapp 6,2 Mio. Euro aus
dem EGFL-Fonds fiir 7 MaBnahmen in den
zwei Sektor-programmen ,,Wein“ und ,,Bie-
nenerzeugnisse® zur Verfligung.

Ein zentrales neues Instrument, mit dem die
Direktzahlungsmittel aus der 1. Sdule der GAP
noch stirker an Umwelt- und Klimaleistungen
gekniipft werden, stellen die ,.einjihrigen Oko-
Regelungen* dar. Mit Hilfe dieser Regelungen
sollen die landwirtschaftlichen Betriebe fiir die
Erbringungen von Umweltleitungen, wie bei-
spielsweise die Griinlandextensivierung, den
Anbau vielfaltiger Ackerkulturen und /oder die
Anlage von Bliihfldchen, finanziell entschidigt
werden. Die Inanspruchnahme durch die land-
wirtschaftlichen Betriebe erfolgt freiwillig und
flankiert die vom Land Hessen im Rahmen des
Agrarumweltprogramms

Neben der genannten Forderung erhalten die
landwirtschaftlichen Betriebe aus dem EGFL
jéhrliche Direktzahlungen fiir die von ihnen
bewirtschafte Fldchen im Umfang von rund
215 Mio. Euro.

Insgesamt soll der GAP-Strategieplan weitere
Schritte auf dem in Deutschland eingeschlage-
nen Weg einer Transformation hin zu einem
nachhaltigen und resilienten Agrar- und Ernéh-
rungssystem ermdglichen. Daneben sollen at-
traktive Rdume geschaffen und eine Reihe na-
tionaler und regionaler Initiativen auBerhalb
des GAP-Strategieplans flankiert werden.

In Hessen wurde zur Umsetzung des Nationa-
len GAP-Strategieplans ein ,,Regionaler Be-
gleitausschuss® eingerichtet. Der Hessische
Landkreistag beteiligt sich auch hieran aktiv.
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LEADER-Fo6rderung 2023 - 2027

Auch LEADER ist ein Maflnahmenprogramm
der Europédischen Union. Es steht fiir ,,Liaison
Entre Actions de Développement de 1'Econo-
mie Rurale”, also fiir die ,,Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Entwicklung der léndli-
chen Wirtschaft®. Ziel der Forderung ist die
aktive Gestaltung des strukturellen Wandels
sowie die Mobilisierung der sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Potenziale zur Si-
cherung und Weiterentwicklung des landli-
chen Raums als attraktiven Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturraum. Finanziert wird
dieser methodische Ansatz fiir die Regional-
entwicklung durch den Européischen Land-
wirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raums (ELER), ergédnzt durch Mit-
tel von Bund, Liandern und Kommunen.

In der neuen fiinfjahrigen Forderperiode ab
2023 gibt es erneut 24 LEADER-Regionen in
Hessen, welche sich — mit teilweise verander-
ten Gebietszuschnitten — weiterhin weitestge-
hend flichendeckend in die Gebietskulisse
landlicher Raum einfiigen.

Mafgebliche Grundlage zur Anerkennung der
LEADER-Regionen sind die Lokalen Ent-
wicklungsstrategien (LES), welche in einem
partizipativen Prozess und unter Beachtung
klarer inhaltlicher Richtlinien und Grundsétze
entwickelt und in das Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren eingereicht wurden.

Ergdnzung des Gemeindewirtschaftsrechts,
§ 121 HGO

Problembereiche der Forderprogramme Dorf-
entwicklung und LEADER

Im Bereich Dorfentwicklung wird aus der
Praxis vielfach eine Unterfinanzierung be-
klagt. Grund dafiir ist, dass der nominale Be-
trag fir die Dorferneuerungsmafinahmen im
hessischen Landeshaushalt in den letzten Jah-
ren zwar stabil geblieben, die Preise fiir die
UmsetzungsmalBinahmen jedoch u.a. inflati-
onsbedingt massiv angestiegen sind. Eine wei-
tere Anpassung der Mittel wire forderlich.
Dies gilt auch fiir das Mittel-Kontingent fiir
die Forderung von privaten MaBBnahmen, denn
die Aussicht auf Privatforderung wird allge-
mein als Anreiz fiir eine Programmteilnahme
geschen.
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Das Recht der Kommunen auf wirtschaftliche
Betitigung zur Erfiillung offentlicher Aufga-
ben zdhlt zum Kernbereich der Selbstverwal-
tungsgarantie des Grundgesetzes (Art. 28 Abs.
2 GG). Die Gemeindewirtschaft hat sehr alte
Wurzeln und Traditionen. Sie hatte vor der
Entwicklung entsprechender privater Markte
die ,,Daseinsvorsorge" der Bevolkerung sicher
zu stellen. Auf diese Weise deckte sie einen
breit gefiacherten Bedarf der Einwohnerschaft
ab, der sich im Laufe der Jahrzehnte stidndig
gewandelt hat. Heute steht die ,,Daseinsvorsor-
ge" der Kommunen teils im Wettbewerb mit
privaten Anbietern. Die Regelungen wurden
daher lange Zeit recht eng gefasst. Der HLT
hat sich deshalb fiir eine Novellierung des §
121 der Hessischen Gemeindeordnung einge-
setzt, damit dringend noétige Investitionen
kiinftig einfacher getitigt werden.

Insbesondere in ldndlichen Raum, wo auf gro-
Ber Flache relativ wenige Menschen erreicht
werden, sind die Investitionskosten entspre-
chend hoch und Renditemdglichkeiten einge-
schriankt. Folglich finden sich nicht so leicht
privatwirtschaftliche = Investoren.  Deshalb
kommt der Betitigungsmdglichkeit der Kom-
munalen Ebene grofle Bedeutung zu. Nur so ist
es der kommunalen Ebene moglich, auf die ak-
tuellen Herausforderungen.

Im Rahmen des Koalitionsvertrages zwischen
CDU und SPD fiir die 21. Legislaturperiode
wurden deshalb Reformen im Kommunalver-
fassungs- und Kommunalwahlrecht vorge-
zeichnet, die auch den Bereich des Gemeinde-
wirtschaftsrechts / Kommunalen Wirtschafts-
rechts (§ 121 HGO) umfasst.

Die Anderungen wurden mit dem in GVBI Nr.
24 vom 04.04.2025 verkiindeten ,,Gesetz zur
Verbesserung der Funktionsfdhigkeit der
kommunalen Vertretungskorperschaften und
zur Anderung kommunalrechtlicher Vorschrif-
ten vorgenommen®. § 121 wurde wie folgt ge-
andert: ,,Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich
betdtigen, wenn der 6ffentliche Zweck die Be-
tatigung rechtfertigt, die Betdtigung nach Art
und Umfang in einem angemessenen Verhalt-
nis zur Leistungsfihigkeit der Gemeinde und
zum voraussichtlichen Bedarf steht und der
Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich
durch einen privaten Dritten erfiillt wird oder



erfiillt werden kann. Als wirtschaftliche Beta-
tigung gelten nicht Tatigkeiten, zu denen die
Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, auf den
Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und So-
zialwesens, der Kultur, des Sports, der Erho-
lung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung,
der Breitbandversorgung, bei der Wohnraum-
versorgung, sofern die bauliche Errichtung auf
private Dritte beschrinkt ist, der Energiever-
sorgung bis zum Hausanschluss sowie zur
Deckung des Eigenbedarfs.

Die Gremien des Hessischen Landkreistages
sprachen sich im Ergebnis fiir die angeregten
Anderungen im Bereich des kommunalen
Haushalts- und Wirtschaftsrechts aus.

Vergaberecht — HLT-Forderung nach neuen
hessischen Vergabefreigrenzen

Die derzeitigen hessischen Vorgaben im
Vergaberecht, insbesondere die gesetzten Frei-
grenzen, bedeuten fiir die kommunalen Verwal-
tungen einen erheblichen Aufwand, ohne dass
sich dadurch aus rechtlicher und gesamtstaatli-
cher Sicht signifikante Vorteile ergeben.

Der Hessische Landkreistag wandte sich daher
mit der Forderung an das Hessische Ministeri-
um flir Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen
und landlichen Raum, im Rahmen einer Neu-
ordnung des Vergaberechts eine situationsada-
quate Anpassung der Vergabe-Schwellenwerte
vorzunehmen.

Derzeit sieht der Gemeinsame Runderlass zum
offentlichen Auftragswesen (Vergabeerlass)
vom 10.08.2021 beispielsweise unter Ziffer 2.2
vor, dass Beschaffungen mit einem geschitzten
Auftragswert von bis zu 10.000 Euro ohne
Pflicht zur Einholung von férmlichen Angebo-
ten bei Lieferleistungen durchgefiihrt werden
konnen. Dieser Schwellenwert entspricht an-
gesichts der aktuellen Preisentwicklung bei
weitem nicht mehr den Anforderungen der Pra-
xis. Er sollte auf mindestens 100.000 Euro an-
gehoben werden.

In Bayern wurden die Vergabefreigrenzen vor
diesem Hintergrund bereits im Jahr 2021 er-
folgreich und ohne erkennbare negative Folge-
wirkungen erhoht. Diese Anpassung trat bereits
am 01.01.2021 in Kraft und betrifft die Verga-
be von Auftragen im Bereich der Bauleistungen
sowie der Liefer- und Dienstleistungen. Ein Di-
rektauftrag ohne Durchfiihrung eines Vergabe-

verfahrens ist danach zuléssig bei einer Vergabe
von Bauleistungen bis zu einer Wertgrenze von
einschlieflich 250.000 Euro (ohne Umsatzsteu-
er) und bei der Vergabe von Liefer-, Dienst- o-
der freiberuflichen Leistungen bis zu einer
Wertgrenze von einschlieflich 100.000 Euro
(ohne Umsatzsteuer).

Eine entsprechende Anpassung fiir Hessen ist
aus Verbandssicht nicht nur sinnvoll, sondern
auch notwendig, um die Effizienz und Effektivi-
tdt der kommunalen Verwaltung zu steigern und
die ndtige Entbiirokratisierung in Hessen einen
Schritt voranzubringen. Die HLT-Gremien
sprachen sich deshalb ausdriicklich fiir eine An-
passung der Vergabefreigrenzen aus.
Zwischenzeitlich liegt ein Gesetzentwurf der
FDP-Fraktion im Hessischen Landtag (LT-Drs.
21/2198) vor, der eine entsprechende Gesetzes-
anderung zum Ziel hat.

»Vorzeitiger Malnahmenbeginn® als Aus-
schlusskriterium bei Férderprogrammen

Zur Behandlung im Rahmen der ,.Zukunfts-
werkstétten™ des von Ministerpriasident Rhein
vorgeschlagenen Zukunftspakts wurde zudem
das Thema ,,Vorzeitiger Mallnahmenbeginn®
bei Forderungen angemeldet.

Hintergrund ist, dass entsprechende Aus-
schlusstatbestédnde in Forderrichtlinien regel-
haft zu einem unnotig hohen Verwaltungsauf-
wand flihren. Wahrend frither oft davon ausge-
gangen wurde, dass Kommunen, die vorzeitig
eine MaBBnahme begonnen haben, selbst iiber
die entsprechenden Mittel zur Umsetzung ver-
fiigen und daher einer weiteren Forderung
nicht bediirfen, haben sich die Gegebenheiten
in der Praxis maflgeblich gedndert. Heute wer-
den Fordermittel als zusitzlicher Anreiz und
als Umsetzungsimpuls fiir Malnahmen gese-
hen, die seitens des Staates besonders ge-
winscht sind und daher zusétzlich unterstiitzt
werden sollen. Mit Blick hierauf hat sich das
Instrument der Versagung von Fordermitteln
im Fall eines vorzeitigen Malnahmenbeginns
tiberholt — im Gegenteil es wirkt abseits des
Verwaltungsaufwandes auch in tatsdchlicher
Hinsicht hinderlich und steht der Umsetzung
staatlicherseits gewlinschter Maflnahmen ent-
gegen. Dies steht im Widerspruch zu den auf
der politischen Ebene erkannten Notwendig-
keiten zu einem raschen Ausbau, bzw. einer
Erneuerung der Infrastruktur.
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Der HLT wird sich fiir eine Anderung einset-
zen.

Tourismus / Tourismuspolitischer Hand-
lungsrahmen (TPH)

Der Tourismuspolitische Handlungsrahmen
Hessen (TPH) definiert gemeinsame Ziele und
langfristige Strategien der touristischen Ak-
teure in Hessen.

Im Jahr 2023 wurde der urspriinglich 2015
entstandene TPH fortgeschrieben. Dabei tragt
der fortgeschriebene TPH 2023 veradnderten
Rahmenbedingungen Rechnung und setzt
neue Leiplanken fiir die Tourismusentwick-
lung in Hessen. Im Ergebnis zeigt er auf, wel-
che Aufgabenbereiche mit welcher Ressour-
cenausstattung vor dem Hintergrund der heu-
tigen Anforderungen erfiillt werden miissten,
um eine vollumféangliche Tourismusarbeit und
ein optimales System Tourismus in Hessen zu
erreichen.

Seit Fortschreibung des TPHs und Festset-
zung der Kriterien haben sich die Rahmenbe-
dingungen jedoch massiv verdndert: knappe
kommunale Haushalte auf Landes- und kom-
munaler Ebene fithren dazu, dass die Umset-
zung des TPHs alle Ebenen vor grofle Heraus-
forderungen stellt. Einem durch die erweiter-
ten Aufgaben und Kostensteigerungen deut-
lich erhohten Ressourcen- und Mittelbedarf in
den Destinationen steht eine deutlich einge-
schrinkte Mittelverfiigbarkeit gegeniiber, was
die Finanzierungsbasis des hessischen Tou-
rismus stark unter Druck setzt. Die umfassen-
de Weiterentwicklung fiir die touristischen
Organisationen auf allen Ebenen, wie sie im
TPH vorgesehen ist, ist unter diesen Bedin-
gungen aktuell nicht realisierbar. Aus diesem
Grund werden derzeit Handlungsfelder neu
priorisiert, eine Stirkung der Anreiz- und Im-
pulsfunktion des Landes in Bezug auf die
Destinationsforderung fokussiert und die Aus-
schopfung bestehender sowie die Erschlie-
Bung neuer Finanzierungsquellen eruiert.

Aktuell und in der néheren Zukunft sollte der
Fokus im hessischen Tourismus maBgeblich
neben der Schaffung bzw. Verbesserung des
Bewusstseins fiir Tourismus als Standortfak-
tor fiir Wertschopfung und Lebensqualitit auf
der Erarbeitung neuer Finanzierungsmodelle
liegen. Derzeit kommt ca. die Hélfte der Mit-
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tel im touristischen System in Hessen von den
Landkreisen. Da hier keine Steigerung, son-
dern im Gegenteil eher riicklaufige Mittel zu
erwarten sind, muss das Finanzierungssystem
grundlegend tiberarbeitet werden.

Die TMH Tourismus Management Hessen UG
(TMH) als Umsetzungsmanagement zum Tou-
rismuspolitischen Handlungsrahmen (TPH) hat
im Auftrag des Hessischen Ministeriums fiir
Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und
landlichen Raum (HMWVW) eine vierteilige
Serie von Umsetzungshilfen fiir die touristi-
schen Akteure in Hessen erarbeitet. Der vierte
Teil mit Fokus auf die touristischen Strukturen
in den Landkreisen wurde Im Friihjahr 2025
verOffentlicht. Auf Basis einer Befragung aller
hessischen Landkreise im Jahr 2023, an der
sich alle 21 hessischen Landkreise beteiligten,
konnte der Status Quo der Tourismusarbeit in
den hessischen Landkreisen fundiert erfasst,
praxisnahe Empfehlungen zur Optimierung
und Weiterentwicklung der touristischen
Strukturen abgeleitet und in der Umsetzungs-
hilfe ,,Perspektiven der Landkreise im Touris-
mus in Hessen dokumentiert werden.

Abgerundet wird dieses Projekt durch ein be-
gleitendes Gesprachsangebot der TMH mit
dem Ziel, die individuellen Ergebnisse der
Landkreisbefragung im hessenweiten Kontext
einzuordnen. So sollen gezielte Optimie-
rungsmoglichkeiten zur Nutzung der Potenzia-
le des Tourismus in den hessischen Landkrei-
sen sowie zur Optimierung der Strukturen und
der von den Landkreisen eingesetzten Res-
sourcen gemeinsam herausgearbeitet werden.
Dieses Angebot wurde ab Sommer 2025 von
den ersten Landkreisen angenommen, die dann
im Rahmen der erfolgten Landkreisgespriche
durch die individuelle Einordnung der Ergeb-
nisse jeweils wertvolle Erkenntnisse fiir die
touristische Arbeit in ihren Landkreisen selbst
gewinnen konnten.

Uber die Einbindung als Mitglied der TPH-
Lenkungsgruppe ist der HLT fortwéhrend in
die laufenden Prozesse eingebunden.

Aktionsplan fiir den ldndlichen Raum

Die hessische Landesregierung setzt mit dem
Aktionsplan fiir den léndlichen Raum auf die
Forderung der landlichen Réume. Ziel ist die
Schaffung gleichwertiger Lebensverhéltnisse



in der Stadt und auf dem Land. Unter Leitung
des hessischen Landwirtschafts- und Um-
weltministeriums werden in dem Programm
,Land hat Zukunft“ die Beitrdge aller Ministe-
rien gebiindelt.

Der Aktionsplan "Starkes Land - Gutes Le-
ben" umfasst alle Bereiche der offentlichen
Daseinsvorsorge und bietet breitgefacherte
Angebote unter anderem in den Bereichen Di-
gitalisierung, Mobilitdt sowie Gesundheits-
und Lebensmittelversorgung. Er zeigt auf,
welche vielfdltigen Fordermafnahmen es gibt,
was damit alles vor Ort bewirkt werden kann
und wer bei der Umsetzung unterstiitzt. Hin-
tergrund ist neben dem {iibergeordneten Ziel
der gleichwertigen Lebensverhiltnisse in
Stadt und Land die Erkenntnis, dass von ei-
nem starken Land auch die Menschen in den
angrenzenden Ballungsrdumen profitieren.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 hat die Landes-
regierung in diesem Zusammenhang insge-
samt knapp 3 Milliarden Euro zur Stirkung
der landlichen Raume in Hessen bereitgestellt.
— eine deutliche Steigerung um circa 25% ge-
geniliber den beiden vorangegangenen Haus-
haltsjahren.

Klimawandel

Bereich Umwelt / Klima

Trotz einer bislang beispiellosen dagewesenen
finanziellen Krise auf der kommunalen Ebene
- im Jahr 2024 verzeichnete Hessen mit rund
2,6 Mrd. Euro das hochste kommunale Fi-
nanzdefizit seit Nachkriegszeiten - in der die
Mittel kaum ausreichen, um die Pflichtaufga-
ben zu erfiillen, bleibt auch der Umwelt- und
Klimaschutz im Fokus. Das Beispiel der ver-
heerenden Flutkatastrophe im Aartal 2021
zeigt deutlich, wie dringend préventive MaB-
nahmen und nachhaltige Infrastrukturinvesti-
tionen notwendig sind, um zukiinftige Kata-
strophen zu verhindern oder abzumildern.
Auch wenn die finanziellen Spielrdume stark
eingeschrénkt sind, bleibt das Ziel, den Folgen
des Klimawandels entgegenzuwirken, présent.
Langfristig sind diese Anstrengungen essenzi-
ell, um die Sicherheit und Lebensqualitit der
Biirgerinnen und Biirger zu sichern, denn heu-
tige Einsparungen in diesem Bereich miissten
mit unverhéltnismaBig hoheren Aufwendun-
gen in den Folgejahren ,,bezahlt* werden.

Nach nahezu sieben Diirrejahren in Folge in
Kombination mit herausragenden punktuellen
Starkregen- und Sturmereignissen, Waldbrin-
den, Niedrigwasser in Fliissen und verdorrten
Ackern zeigten sich auch 2024 tiglich mehr
sichtbare Folgen. Es wurde eindringlich deut-
lich: Der Klimawandel ist kein theoretisches
Konstrukt, sondern er ist in Europa, Deutsch-
land und damit auch in Hessen angekommen.
Hitze, Wassermangel und die damit verbunde-
nen Folgewirkungen wie Grundwasserabsen-
kung, Niedrigpegel der Fliisse und Gewdésser,
Bodenerosion, Waldsterben, Ernteausfille usw.
werden nicht nur voriibergehende Erscheinun-
gen bleiben, sondern zur Dauerproblematik.
Auch wenn das Jahr 2024 mehr Niederschlige
und moderatere Temperaturen gebracht hat,
zeigt sich dennoch, dass die Wetterstabilitdt im
Wandel ist und anstelle kontinuierlicher mode-
rater Niederschlige immer mehr lokale
Starkregenereignisse / Unwetter mit teils er-
heblichen Uberschwemmungsfolgen zu regist-
rieren sind. Diese haben erhebliche Folgen und
erfordern Anpassungsmalinahmen.

Der Klimawandel ist deshalb eine der drén-
gendsten aktuellen Herausforderungen im
Umweltbereich — auch auf kommunaler Ebene.
Kein Lebensbereich, seien es Natur, Verkehr,
Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Tou-
rismus oder die Wasserwirtschaft ist davon
ausgenommen. Insgesamt ist daher auf allen
Ebenen ein entschlossenes Handeln im Bereich
des Klimaschutzes wesentliche Voraussetzung
fiir den Erhalt der Lebensgrundlagen. Es kann
dartiber einen wichtigen Beitrag zu umweltver-
triglichem und nachhaltigem Wirtschaften
leisten.

Der Hessische Landkreistag hat die Bedeutung
des Themas erkannt und beteiligt sich im
Rahmen seiner Mdglichkeiten durch eine Mit-
arbeit in einschlidgigen Gremien, z.B. der
Nachhaltigkeitskonferenz im Rahmen der
Nachhaltigkeitsstrategie. Zudem engagiert sich
der HLT weiter im Rahmen der Umweltallianz
Hessen.

Energie-Umweltgesetzgebung

Der Hessische Landkreistag war {iber den
Deutschen Landkreistag an verschiedenen
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energiepolitischen  Gesetzgebungsvorhaben
beteiligt. Diese betreffen Anderungen des
Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von
temporiren Erzeugungsiiberschiissen, Ande-
rungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
zur Flexibilisierung von Biogasanlagen und
Sicherung der Anschlussforderung, Anpas-
sungen des Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetzes an die Anderung der Richtlinie
2003/87/EG sowie Anderungen des Kraft-
Wiérme-Kopplungsgesetzes.

Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur
Vermeidung von tempordren Erzeugungs-
iiberschiissen: Mit der Anderung soll den Her-
ausforderungen temporirer Uberschiisse bei
der Stromerzeugung begegnet und die Flexibi-
litdt im Stromsystem erhoht werden. So sollen
im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die
Direktvermarktung ausgeweitet und entbiiro-
kratisiert, Regelungen zur Vergiitung von EE-
Anlagen in Zeiten negativer Preise angepasst
sowie die Vermarktung kleinerer Anlagen
durch die Ubertragungsnetzbetreiber refor-
miert werden. Dartliber hinaus ist vorgesehen,
dass durch eine Ausweitung der Steuerbar-
keitsanforderungen gewihrleistet wird, dass
erneuerbare Energien zunehmend mehr Funk-
tionen flir die Systemsicherheit tibernehmen.

Parallel wurde der Entwurf eines Gesetzes zur
Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
zur Flexibilisierung von Biogasanlagen und
Sicherung der Anschlussférderung beschlos-
sen. Mit den Anderungen sollen die Zukunfts-
perspektiven flir die Anlagenbetreibender, vor
allem solche mit Anschluss an eine Wérme-
versorgung, verbessert und eine systemdienli-
che Flexibilitdt ermoglicht werden, damit Bi-
ogas den Strom aus Wind und Photovoltaik
ergidnzen und zur Versorgungssicherheit bei
Dunkelflauten beitragen kann. Vorgesehen
sind die Anhebung der Ausschreibungsmen-
gen um 75 Prozent, die Verlangerung der Frist
zur Umstellung bestehender Biomasseanlagen
und hinsichtlich der Forderung ein System-
wechsel von der Bemessungsleistung hin zu
forderfahigen Betriebsstunden als mafgebli-
cher Einheit.

Beschlossen wurde auch der Entwurf eines
Gesetzes zur Anpassung des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes an die Anderung
der  Richtlinie  2003/87/EG ~ (TEHG-
Europarechtsanpassungsgesetz  2024). Das
Gesetz dient der Umsetzung verschiedener
EU-rechtlicher Vorschriften hinsichtlich des
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CO»-Grenzausgleichssystems und legt einen
einheitlichen Rechtsrahmen fiir alle Sektoren
fest, die kiinftig vom EU-Emissionshandel er-
fasst sind. Das Emissionshandelssystem im Be-
reich ortsfester Anlagen und Luftverkehr
(,,ETS-1%) wird dahingehend geédndert, dass die
Gesamtemissionsmengen bis zum Jahr 2030
im Vergleich zur vorherigen Regelung stirker
sinken.

Aus Landkreissicht wurden die CO»-
Bepreisung und der Emissionshandel als wich-
tige Instrumente fiir den Klimaschutz hervor-
gehoben und betont, dass es auf einheitliche
europdische Verfahren ankomme, weshalb die
geplante Uberfilhrung des nationalen Brenn-
stoffemissionshandels in ein europaweites
Emissionshandelssystem zu begriien ist. Kri-
tisiert wurde dagegen die geplante Opt-in-
Regelung von  Abfallverbrennungsanlagen,
denn ein nationaler Alleingang Deutschlands
wiirde dem bis 2026 laufenden Priifauftrag an
die Kommission vorgreifen und mdgliche Ab-
fallexporte in Lidnder mit geringeren Umwelt-
standards begiinstigen.

Zu beachten ist weiter, dass Abfille nicht pro-
duziert werden, um Energie zu erzeugen, son-
dern die Abfille bei Produktions- und Kon-
sumptionsprozessen anfallen. Abfille werden
grundsitzlich, soweit moglich, recycelt oder
anders verwertet. Gerade die nicht recycleba-
ren Restabfille aber werden und miissen einer
ordnungsgemifien und schadlosen Entsorgung
zugefiihrt werden, wofiir sich die thermische
Abfallbehandlung anbietet. Deshalb ist es ziel-
filhrend, als Ausweichbewegung die Deponie-
rung mit ihren schédlichen Folgen fiir Rohstof-
fe, Flachenverbrauch und Klimaschutz in Kauf
zu nehmen.

Abfallvermeidung kann hier kein Argument
sein, denn dazu sind vielmehr Maflnahmen am
Beginn der Produktkette notwendig. Insofern
ist es notwendig, die Einbeziehung der thermi-
schen Abfallbehandlung wieder aus dem Ent-
wurf herauszunehmen und sich stattdessen fiir
eine europdische Losung einzusetzen.

Seitens der Landkreisebne wurde begriifit, dass
die Forderungen fiir KWK-Anlagen, Netze und
Speicher losgelost vom Kraftwerkssicherungs-
gesetz und im Sinne einer Ubergangsldsung im
KWKG umgesetzt werden sollen. Allerdings
wurde gefordert, die KWK-Forderung bis 2035
zu verldngern.



Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie

Die Bundesregierung hat eine Nationale
Kreislaufwirtschaftsstrategic (NKWS) erar-
beitet und am 04.12.2024 verdffentlicht. Die
Strategie biindelt alle Ziele und MaBinahmen
der Bundesregierung auf dem Weg zu einer
umfassenden Kreislaufwirtschaft. Alle Statio-
nen des Kreislaufs werden dabei beriicksich-
tigt: die Gestaltung von Produkten, die Aus-
wahl der Materialien, die Produktion, die
moglichst lange Nutzungsphase und schlief3-
lich die Wiederverwendung oder das Recyc-
ling. Die NKWS soll dazu beitragen, dass Ab-
fall moglichst gar nicht erst entsteht. Rohstof-
fe verursachen oft hohe Kosten — fiir die Um-
welt, das Klima und fiir die Wirtschaft.

Eine Wirtschaft, die immer mehr neue (primaé-
re) Rohstoffe braucht, ist auf Dauer weder
6konomisch noch okologisch tragfiahig. Die
Wirtschaft der Zukunft wird eine Kreislauf-
wirtschaft sein und den Wert von Rohstoffen
und Produkten so lange wie moglich erhalten.
Das schiitzt Umwelt und Klima, macht die
Versorgung mit Rohstoffen sicherer. Das kann
gelingen, wenn Produkte klug designt, langer
nutzbar und einfacher zu reparieren sind und
indem alle Rohstoffe soweit es geht im Kreis-
lauf gefithrt werden, von Baustoffen {iber
Textilien bis hin zu Industriemetallen. Das ist
technisch moglich und auch wirtschaftlich
sinnvoll.

Aus Sicht der Landkreise wurde in diesem
Zusammenhang insbesondere die Notwendig-
keit einer stidrkeren Beriicksichtigung des
kommunalen Vollzuges und einer umfassen-
deren Produktverantwortung von Herstellern
und Héndlern betont. Daneben wurde u.a. auf
Herausforderungen des Dualen Systems, Ein-
satzmoglichkeiten der thermischen Abfall-
verwertung und einzelne Aspekte der Strate-
gie hingewiesen.

Grundsétzlich wird die Weiterentwicklung der
Kreislaufwirtschaft begriifit. Angesichts eines
nicht unerheblichen Aufgaben- und Organisa-
tionszuwachses durch stetig neue Regelungen,
Fristverkiirzungen und Fiktionsvorschriften
wurde jedoch betont, dass die Kapazititen und
Erfahrungen des Vollzuges angemessen be-
riicksichtigt werden miissen, um die Hand-
lungsfahigkeit der Verwaltung gewéhrleisten
zu konnen. Dariiber hinaus wurde angemahnt,
dass das Ziel des Ressourcenschutzes und eine

notwendige Abnahme der Abfallmengen mit
einer stirkeren Verantwortung von Herstellern
und Héndlern fiir langlebige, reparaturfreund-
liche, recyclingfiahige und verpackungsiarmere
Produkte unterlegt werden muss.

Hessischer Klimaschutzplan 2030

Hessen hat sich zum Ziel gesetzt, bis spétes-
tens 2045 die Klimaneutralitdt erreichen. Bis
dahin werden eine Reihe von Zwischenzielen
verfolgt: Bis 2030 sollen die Treibhaus-
gasemissionen um 65 Prozent und bis 2040 um
88 Prozent reduziert werden — jeweils im Ver-
gleich zum Jahr 1990. Der 2024 vorgelegte,
neue Klimaplan Hessen ist ein zentraler Bau-
stein auf dem Weg dorthin. Er umfasst ein am-
bitioniertes MaBBnahmenpaket. Damit wird der
Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025
(IKSP 2025) konsequent fortgesetzt.

Der MaBnahmenkatalog umfasst 57 neue, ziel-
gerichtete Maflnahmen in zehn Handlungsfel-
dern, die in den acht beteiligten hessischen
Ressorts gemeinsam mit dem wissenschaftli-
chen Fachkonsortium und im Rahmen einer
Offentlichkeitsbeteiligung erarbeitet wurden.
Diese Maflnahmen wurden mit den weiterlau-
fenden MafBnahmen des Integrierten Klima-
schutzplans Hessen 2025 (IKSP 2025) kombi-
niert. Zusammen bilden sie die 90 Mafinahmen
des Klimaplans Hessens. Der Klimaplan Hes-
sen hat eine Laufzeit bis 2030. Mit der Umset-
zung soll moglichst schnell begonnen werden.

Die Ziele werden mit Blick auf das neue Zwi-
schenziel fiir 2030 tiiberarbeitet, diec Malinah-
men werden in den folgenden Jahren stetig
weiterentwickelt. Dazu dient auch das im Hes-
sischen Klimagesetz beschlossene Monitoring.
Der Klimaplan Hessen adressiert sowohl Kli-
maschutz als auch Klimawandelanpassungsas-
pekte.

Der Hessische Landkreistag bringt sich im
Rahmen der Moglichkeiten in die Umsetzung
ein.

Waldschutzlage

Wildern kommt insgesamt fiir die Klimastabi-
lisierung und -erhaltung, d.h. fiir den gesamten
Klimahaushalt eine groe Bedeutung zu. Der
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Bestand der Wilder und das globale Klima
sind eng miteinander verkniipft, denn der
Wald spielt eine zentrale Rolle beim Erhalt
der Biodiversitidt und zur Entwicklung nach-
wachsender Rohstoffe. Umso dramatischer ist,
dass der Klimawandel in Form von unge-
wohnlicher Warme und Wassermangel immer
haufiger auch in Hessens Wildern erhebliche
negative Auswirkungen zeigt.

In Hessen lautet der Befund des Waldzu-
standsberichts 2024 des Hessischen Umwelt-
ministeriums, dass der hessische Wald in sei-
ner Stabilitdt beeintréchtigt ist. Die Ergebnisse
der Waldzustandsaufnahmen 2024 belegen fiir
den hessischen Wald einen seit 2019 weiter-
hin anhaltend schlechten Vitalitdtszustand.

Insbesondere die Folgen von Hitze und Tro-
ckenheit setzen dem hessischen Wald zu,
ebenso Schiaden durch Kéfer und Pilze. Wet-
terextreme der vergangenen Jahre schwichen
und verdndern den Wald in rasantem Tempo.
Zwar sei das Vegetationsjahr 2024, so der
Waldzustandsbericht, relativ feucht gewesen,
es war aber auch gleichzeitig das wérmste
Jahr seit Aufzeichnungsbeginn 1961.

Die Kronenverlichtung — ein Schliisselindika-
tor fiir die Waldgesundheit — zeigt sich kaum
verdndert: Im Vergleich zu 2023 habe sich die
Kronenverlichtung aller Baumarten nur um
ein Prozent verbessert. Mit 28 Prozent sei das
einer der hochsten Werte seit 1984. Die Ver-
lichtung der Baumkrone ist laut Forstministe-
rium ein wichtiger Indikator, um den Gesund-
heitszustand von Baumen beurteilen zu kon-
nen. Gesunde Biaume mit dichter Krone hétten
eine geringe Kronenverlichtung. Auch der
Anteil starker Schiden bleibe iiber alle Baum-
arten hinweg auf alarmierendem Niveau. Zu-
dem ist etwa ein Prozent aller Baume im hes-
sischen Wald abgestorben.

Besonders kritisch stellt sich der Waldzustand
in der Rhein-Main-Ebene dar. An vielen Stel-
len kénne von richtigem Waldbestand teilwei-
se gar keine Rede sein. So geht es in weiten
Teilen dort heute nur noch um Walderhalt.

Es besteht dringender Handlungsbedarf: ,,Die
Entscheidungen, die heute getroffen werden,
sind fiir die kommenden 150 Jahre relevant.

Mit einem Andauern der Folgewirkungen von
Hitze und Trockenheit ist zu rechnen. Ziel ist
deshalb, den Wald klimastabil zu machen.
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Das Land Hessen hat erhebliche Mittel fiir
Wiederbewaldung und den Waldumbau vorge-
sehen. Dort wo aufgeforstet wird, soll eine Mi-
schung mehrerer standortgerechter und mog-
lichst heimischer Baumarten zum FEinsatz
kommen.

Wasserressourcen-Management Rhein-Main -
Leitbildprozess

Die Praambel des Leitbildes fiir ein integriertes
Wasserressourcenmanagement Rhein-Main
lautet in seinen einleitenden Sitzen: ,,Viele
Regionen der Welt steuern auf eine dramati-
sche Wasserknappheit zu. ,,Wasser ist dabei
mehr als nur ein Rohstoff, es ist die Quelle al-
len Lebens. Ohne Wasser konnte die Welt, wie
wir sie kennen, nicht existieren. Es ist daher
unsere Aufgabe mit diesem wertvollen Gut
verantwortungsbewusst und achtsam umzuge-
hen.*

Angesichts dieser Perspektive sind die Teil-
nehmer des Leitbildprozesses iiberzeugt, dass
Verfligbarkeit und der nachhaltige Umgang
mit der Ressource Wasser fiir die Sicherung
der Lebensgrundlagen der Bevoélkerung, die
biologische Vielfalt und die weitere gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in
der Region essenziell sind. Der Klimawandel,
der demografische Wandel und der Schutz der
Grundwasserressourcen werden die Bewirt-
schaftung der Wasserressourcen und die Si-
cherstellung der Wasserversorgung in den
nichsten Jahren vor groBe Herausforderungen
stellen. Heute getroffene Grundlagenentschei-
dungen werden die Bewirtschaftung der Was-
serressourcen und die Sicherstellung der Was-
serversorgung und damit auch die Region auf
lange Zeit hin pragen.

Auch in Hessen wird vor dem Hintergrund die-
ser Ausfithrungen ein Aspekt immer deutlicher:
Die lange Zeit als Selbstverstiandlichkeit ange-
sehene Sicherstellung einer umweltgerechten
und gesellschaftlich anerkannten o6ffentlichen
Wasserversorgung ist keineswegs selbstver-
standlich, sondern eine komplexe und perspek-
tivisch immer schwieriger werdende Dauerauf-
gabe. Die kommunalen Wasserversorger miis-
sen deshalb ihre Systeme noch klimarobuster
ausgestalten, z.B. mit anderen Wasserversorgern
und weiteren Akteuren kooperieren und so ge-
meinsam die Trinkwasserversorgung sichern.



Daneben sind neue Wege der Wassereinspa-
rung bzw. effizienteren Nutzung erforderlich.

Der Hessische Landkreistag ist im Beirat und
der zugehodrigen Steuerungsgruppe vertreten
und damit engagierter Teil des begonnenen
Dialogprozesses zur Bewirtschaftung und
Nutzung der Wasserressourcen der Metropol-
region Rhein-Main.

Naturschutz

Wihrend in den vergangenen Berichtszeit-
rdumen iiber ein neues eigenstindiges Hessi-
sches Naturschutzgesetz mit der Zielsetzung
einer stirkeren materiell-rechtlichen Ausrich-
tung und einem Mehr an Artenschutz, die
Stiarkung des Ehrenamts im Naturschutz durch
die Ausweitung von Beteiligungsmoglichkei-
ten fir Naturschutzbeirdte und -verbédnde im
Mittelpunkt stand, hat sich die neue Regie-
rungskoalition bislang auf punktuelle Anpas-
sungen konzentriert. Hierzu gehdren Anpas-
sungen des Artenschutzrechts und des Jagdge-
setzes.

Verordnung zum Vollzug des Artenschutz-
rechts Jagdverordnung

Die Verordnung iiber die Zustdndigkeit fiir
den Vollzug des Artenschutzrechts soll derge-
stalt angepasst werden, dass zustindige Be-
horde fiir den Vollzug des Artenschutzrechts,
soweit dieses die Art Wolf (Canis lupus) be-
trifft, die Obere Naturschutzbehorde ist. Der
HLT stimmte dem im Rahmen seiner Stel-
lungnahme zu.

Zudem plant die Landesregierung die Ande-
rung der Hessischen Jagdverordnung. Der
Hessische Landkreistag hat das Vorhaben in
seiner Stellungnahme begriift. Insbesondere
fiir invasive Arten wie z.B. den Waschbaren
soll nun eine ganzjdhrige Bejagung ermdg-
licht werden. Ein Verbringen gefangener
Waschbéren zum Zweck des Erlegens auf be-
jagbare Flachen des umliegenden Jagdbezirks
wird damit erleichtert. Das Erlegen an Ort und
Stelle und die hierfiir erforderliche SchieBer-
laubnis nach § 10 Abs. 5 WaffG wire dann
entbehrlich.

Dariiber hinaus wurde die Ausweitung der
Jagdzeiten fiir Elster, Rabenkrihe, Kanadagans
und Nilgans begriiit. Allerdings geht die vor-
gesehene Regelung aus Landkreissicht noch
nicht weit genug. Gefordert wurde, die nach
wie vor eingeschriankte Jagdzeit fiir Ringeltau-
ben, Rabenkrdhen und Génse ginzlich aufzu-
heben. Diese Arten kommen in Hessen héufig
vor und verursachen in der Landwirtschaft bei
Einsaaten teils erhebliche Schiden. Durch die
Beibehaltung der eingeschrinkten Jagdzeit ge-
rade in der Zeit der Aussaat wire auch zukiinf-
tig mit einer erheblichen Anzahl an Antrdgen
zur Bejagung innerhalb der Schonzeit zu rech-
nen, was weiterhin einen erhohten Sach- und
Verwaltungsaufwand zur Folge hitte.

Waschbédrenmanagement

Insbesondere das bereits genannte Thema
»Waschbér* beschéftigte die Verbandsgremien
in diesem Zusammenhang in besonderer Wei-
se. Landkreise aus dem Bereich Mittelhessen
berichteten tiiber erhebliche Praxisprobleme
und Herausforderungen im Zusammenhang mit
der Ausbreitung des Waschbdren. Genehmi-
gungsfragen bei der Entnahme von Waschbi-
ren fithrten zu intensiven Diskussionen, denn
in Hessen gelten derzeit fiir die Entnahme von
Waschbiaren Genehmigungsvoraussetzungen,
die sich aus dem hessischen Jagdrecht sowie
aus dem Waffenrecht und den damit korres-
pondierenden Verordnungen ergeben.

So war es bis Herbst 2022 {iblich, dass die Un-
teren Jagdbehorden in Hessen in Fillen, in
welchen  Waschbiaren auf  Grundstiicken
und/oder an Gebduden Schidden anrichteten,
fiir die Biirger den Kontakt zu den Ortlichen
Jagdausiibungsberechtigten herstellten. Diese
legten dann eine Falle auf dem Grundstiick
aus. Die Waschbdren wurden nach dem Fang
ins jeweilige Jagdrevier transportiert und dort
erlegt. Nach HLT-Information hatte sich das
damalige HMUKLYV in einer Fachbesprechung
der hessischen Jagdbehdrden am 15.11.2022
jedoch dahingehend positioniert, dass ein Ver-
bringen des Waschbédren ins Revier aus Tier-
schutzgriinden nicht mdglich sei. Spéter erklar-
te das damalige HMUKLYV davon abweichend,
dass nicht Tierschutzgrinde gegen einen
Transport gefangener Waschbéren (und ande-
rer Beutegreifer) ins Jagdrevier sprichen, es
sei vielmehr ein klarer Hinweis auf das Jagd-
recht erforderlich. Als Begriindung wurde an-
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gefiihrt, beim Fang eines Waschbdren im be-
friedeten Bezirk handele es sich explizit
,hicht um Jagdausiibung, sondern um eine
privilegierte Form des Fangens, Totens und
sich Aneignens“. Insofern gelten dort keine
Schonzeiten. Beim Transport und der Erle-
gung im Revier handele es sich dann jedoch
wieder eine um Jagdausiibung. Es konne da-
her zu Schonzeitverstofen kommen. Um dem
vorzubeugen, diirften die Waschbiren nicht
mehr ins Revier transportiert werden.

Den Unteren Jagdbehdrden wurde es dadurch
erheblich erschwert, vom Waschbiren be-
troffenen Biirgern pragmatisch helfen zu kon-
nen, denn § 31 Abs. 3 HlJagdV regelt, dass le-
bendgefangenes Wild ausschlieBlich mit
Schusswaffen getotet werden darf. Da ein
Transport ins Revier nicht erlaubt ist, kann die
Erlegung mit Schusswaffen nur auf den
Grundstiicken — und somit in befriedeten Be-
zirken — stattfinden. Die Unteren Waffenbe-
horden werden folglich in einer zunehmenden
Anzahl von Féllen dazu aufgefordert, zu prii-
fen, inwieweit waffenrechtliche Schieflerlaub-
nisse flir befriedete Bezirke erteilt werden
kann.

Hierbei stehen sie bislang speziell vor der
Problemstellung, dass nach der gingigen
Rechtsauffassung eine solche Schieflerlaubnis
nur im Einzelfall ergehen kann. Das bedeutet,
dass diese beispielsweise grundstiicksindivi-
duelle Auflagen enthalten muss, um eine Ge-
fahr durch den Schusswaffengebrauch im be-
friedeten Bezirk fiir die 6ffentliche Sicherheit
und Ordnung ausschlieen zu kdnnen. Daraus
folgt wiederum, dass die Unteren Waffenbe-
horden eine sehr hohe Anzahl solcher Erlaub-
nisse (inklusive Ortsbesichtigungen etc.) ertei-
len miissen. Dies bedeutet einen unnétig ho-
hen Verwaltungsaufwand.

Aus Sicht der HLT-Gremien ist es dringend
erforderlich, zeitnah eine praktikable Losung
zu finden, die sowohl den Schutz der heimi-
schen Arten als auch die Kontrolle der
Waschbérenpopulation beriicksichtigt, den be-
troffenen Biirgern entgegenkommt, nicht zu-
letzt aber auch verzichtbare biirokratische
Hiirden abbaut. Eine Anderung der Jagdver-
ordnung (s. oben) konnte die Situation deut-
lich verbessern.
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Kommunalisierte Bereiche / Veterindrwesen

Mehrbelastungen der Landkreise im Bereich
des Veterindrwesens, der Lebensmitteliiberwa-
chung und des Verbraucherschutzes

Die Landkreise fithren die Aufgaben des Vete-
rindrwesens, der Lebensmitteliiberwachung
und des Verbraucherschutzes als Auftragsan-
gelegenheit des Landes aus. § 4 Abs. 2 Satz 2
HKO formuliert: ,,[...] kdnnen durch Gesetz
weitere Aufgaben als Auftragsangelegenheit
tibertragen werden; das Gesetz hat die Auf-
bringung der Mittel zu regeln®. Das Gesetz
sieht zwar einen Ausgleich vor, dieser war je-
doch von Beginn an nicht auskdmmlich. Die
Frage eines addquaten Ausgleichs fiir die zwi-
schenzeitlich eingetretenen Mehrbelastungen
der Landkreise in diesen Bereichen ist nach
nahezu fiinfzehn Jahren der Diskussion nach
wie vor ungeldst. Allerdings geben die bisheri-
gen Kontakte mit der neuen Landesregierung
Anlass zu der Hoffnung, dass zumindest Of-
fenheit fiir entsprechende weitere Gesprache
besteht.

Aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbédnde
ist das Land Hessen nach dem Kommunalisie-
rungsgesetz verpflichtet, eine auskommliche
Erstattung der Budgets der Auftragsverwaltung
zu gewdhren und hierbei auch die seit der
Kommunalisierung eingetretenen Mehrbelas-
tungen durch das Setzen zusétzlicher Standards
und gesetzliche Verschiarfungen, vor allem
durch neue EU- und bundesrechtliche Vorga-
ben, zu beriicksichtigen und diese vollumféng-
lich zu erstatten.

Sinnvoll wére es, die bisherigen Positionen
nun einer einvernehmlichen Losung zufiihren
zu konnen. Eine verbesserte Ausstattung ist
dringend notwendig, damit die zustdndigen
Amter z.B. nicht zuletzt auch im Zusammen-
hang mit dem Ausbruch der Afrikanischen
Schweinepest (ASP), aber auch anderen Tier-
seuchen angemessene Bekdmpfungsmafnah-
men bewirken kdnnen.

Das Thema bleibt deshalb weiterhin auf der
Agenda des Hessischen Landkreistages.



Afrikanische Schweinepest

Im Juni 2024 wurde im Landkreis Grof3-Gerau
erstmals bei einem verendeten Wildschwein
in Hessen das Virus der Afrikanischen
Schweinepest nachgewiesen. Da diese Tier-
seuche im Osten Deutschlands bereits seit
mehreren Jahren grassiert, haben sich der
Wirtschafts- und Umweltausschuss des HLT
und die die hessischen Landkreise bereits auf
einen moglichen Ausbruch in Hessen vorbe-
reitet und konnten so unverziiglich nach Be-
stitigung des positiven Fundes reagieren. Ne-
ben der Einzdunung des Ursprungsgebiets mit
Elektroziunen zur Verhinderung eines Uber-
trags in weitere Gebiete wurden Kadaversu-
chen mit ausgebildeten Kadaversuchhunden
und Drohnen durchgefiihrt, spezielle Kada-
versammelstellen eingerichtet und je nach
Verlauf  verschiedenen Restriktionszonen
festgelegt, in denen verschirfte Regeln fiir
Landwirte, Jager und die Bevolkerung durch
Allgemeinverfiigungen erlassen wurden.

Zusitzlich wurde im Hessischen Ministerium
fiir Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau,
Forsten, Jagd und Heimat unverziiglich eine
ASP-Koordinationsgruppe sowie ein Tierseu-
chenstab eingerichtet, um die verschiedenen
EinddmmungsmafBnahmen des Seuchenge-
schehens bestmdglich zu steuern.

Nachdem die ersten Elektrozdune nach der In-
stallation von Festzaun-Trassen bereits zu-
riickgebaut wurden, hat inzwischen auch die
Einrichtung sogenannter ,Weiller Zonen*
durch das Landwirtschaftsministerium begon-
nen. Dabei wird rund um das Seuchengesche-
hen mit Abstand von 500-2000 Metern zum
bestehenden Festzaun ein weiterer Festzaun
gestellt. Die Zone dazwischen wird dann
durch Bejagung ,,wildschweinfrei gemacht®,
um so die Infektionsketten zu unterbrechen
und eine weitere Ausbreitung zu vermeiden.

Trotz aller Bemithungen zum Schutz vor einer
Ausbreitung der ASP nimmt das Seuchenge-
schehen in Hessen weiter einen dynamischen
Verlauf. Nach 15 Monaten sind in Hessen bis-
lang iiber 2.200 positive Fille bestdtigt wor-
den. Noch ist die ASP dank der umfangrei-
chen und aufwindigen MafBlnahmen weitge-
hend auf Sidhessen beschrinkt; Nord- und
Mittelhessen ist weiterhin frei von einem Ein-
trag der Tierseuche. Allerdings haben mitt-
lerweile auch die angrenzenden Bundesldander

Baden-Wiirttemberg, Rheinland-Pfalz und zu-
letzt sogar seit Juni 2025 auch Nordrhein-
Westfalen nahe der Grenze zu den hessischen
Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Waldeck-
Frankenberg, und Lahn-Dill mit einem Aus-
bruch der ASP zu kdmpfen.

Unklar ist derzeit, wie sich die weiteren Kosten
darstellen und wie und von wem diese letztlich
bestritten werden.

Das Landwirtschaftsministerium informiert
den HLT in regelméBigen Videokonferenzen
iiber die aktuelle Lage, so dass dieser bei Be-
darf gezielt Informationen an seine Mitglieder
weitergeben kann. In diesem Zusammenhang
ist die gute und intensive Zusammenarbeit des
Ministeriums und der Fachverwaltungen sowie
die unterstiitzende und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit der Veterindrverwaltungen un-
tereinander  hervorzuheben. Die  HLT-
Geschiftsstelle bietet in den Gremien und AGs
weiterhin das erforderliche Forum.

Verkehr

Fordermittel Kreisstralen

Gem. § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Mobilitits-
forderung und zur Anderung des Gesetzes iiber
den offentlichen Personennahverkehr in Hes-
sen (Mobilitdtsfordergesetz- MobFoG) ge-
wihrt das Land Hessen fiir Vorhaben zur Ver-
besserung der Verkehrsverhdltnisse und der
nachhaltigen Mobilitdtsentwicklung in den
hessischen Gemeinden Fordermittel. Antrags-
berechtigt sind u.a. die Landkreise. Forderféhi-
ge Vorhaben sind gem. § 3 Ziff. 2 b MobFoG
im kommunalen Stralenbau der Bau oder
Ausbau von Kreisstralen. Die Fordermittel in
diesem Bereich belaufen sich auf in Héhe von
rund 18 Mio. Euro jdhrlich. Da es sich jedoch
um Projektfordermittel handelt, gelten die Re-
gelungen der Landeshaushaltsordnung. Die
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO regeln
unter anderem die Notwendigkeit eines Antra-
ges, das Bewilligungsverfahren usw.

Andererseits ist festzustellen, dass rein rechne-
risch bei 21 Landkreisen (unterschiedliche
KreisstraBenldngen auflen vor gelassen) und
bei einer Forderhéhe von 18 Mio. Euro die auf
jeden Landkreis entfallenden Betrége relativ
iiberschaubar sind. Diesen Mitteln steht auf-
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grund der genannten Regelungen ein erhebli-
cher Arbeitsaufwand gegeniiber. Die Land-
kreise miissen nicht nur Antriage stellen, be-
griinden und durchgefiihrte MaBBnahmen de-
tailgenau belegen. Die Unterlagen werden
auch auf Landesseite bei HessenMobil umfas-
send gepriift und gegebenenfalls genehmigt.
Insgesamt unterliegt die Projektforderung ei-
ner weiteren abschlieBenden Priifung durch
den Hessischen Rechnungshof. Die Kosten fiir
das Genehmigungs- und Priifverfahren stehen
letztlich in keinem Verhéltnis zur Hohe der
Fordermittel.

Die hessischen Landkreise verhandeln daher
seit mehreren Jahren mit der Landesregierung
iiber die Moglichkeit einer Verwaltungsver-
einfachung, die bei allen genannten Beteilig-
ten zu Einsparungen und somit zu einer ,,win-
win-Situation” fithren konnte. Die Ldsung
konnte in einer an KreisstraBenldngen orien-
tierten, pauschalierten Zuweisung der For-
dermittel liegen, welche eine Detailiiberprii-
fung entbehrlich machen wiirde. Dem steht al-
lerdings noch die gegenwirtige Rechtslage
entgegen. Erforderlich ist daher in diesem Be-
reich ein grundlegender Systemwechsel.

Ein Vorbild hierfiir ist in § 43 Finanzaus-
gleichsgesetz (HFAG) bereits gegeben. Da-
nach erhalten die Landkreise als Trager der
Baulast von Straflen jahrliche Zuweisungen (§
43 Abs. 1 HFAG), wobei die Zuweisung nach
der Léange der jeweiligen Stralen berechnet
wird (§ 43 Abs. 2 HFAG).

Trotz der von allen Seiten erkannten Rege-
lungsnotwendigkeit ist die erforderliche ge-
setzliche Umsetzung zwar bislang unterblie-
ben. Allerdings sieht der Koalitionsvertrag
zwischen CDU und SPD fiir die 21. Legisla-
turperiode folgenden Passus vor: ,,Zudem
werden wir die Pauschalfinanzierung der
KreisstraBen nach MobilF6G einfiihren”. Es
bleibt somit zu hoffen, dass die neue Landes-
regierung nun auch in diesem Bereich die
Chance auf Verwaltungsvereinfachung und
damit einhergehend die Moglichkeit wahr-
nimmt, auf allen beteiligten Ebenen Kosten
fiir unndtige Arbeitsaufwendungen einzuspa-
ren.
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Arbeitsgemeinschaft Nahmobilitdt Hessen
(AGNH)

Ziel der AGNH ist, die Nahmobilitdt in Hessen
als integralen Bestandteil des gesamten Ver-
kehrssystems umfassend zu fordern. Es sollen
neue Ideen entwickelt und umgesetzt sowie
beispielhafte Konzepte bekanntgemacht wer-
den. Zentrales Anliegen ist eine Verbesserung
der Bedingungen fiir den Fu3- und Fahrradver-
kehr und deren Verkniipfung mit anderen Ver-
kehrsmitteln. Die AGNH versteht sich in die-
sem Zusammenhang als Kompetenznetzwerk,
in dem sich Vertreter von Kommunen, Ver-
bianden und Organisationen der Mobilitdt und
der Wissenschaft gemeinsam fiir die Belange
der Nahmobilitit einsetzen.

Der HLT ist aktives Mitglied der AGNH und
engagiert sich zudem im Lenkungskreis.

Bauen / Wohnen

Wohnungslage in Deutschland und Hessen

Angesichts steigender Inflation, eines steigen-
den Hypothekenzinsniveaus, einer Zunahme
der Anzahl der Wohnungssuchenden, die nicht
zuletzt aufgrund der Fliichtlingssituation infol-
ge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukra-
ine, aber auch steigender internationaler
Fliichtlingsstrome determiniert ist und der Tat-
sache, dass zunehmend sozial geforderte Woh-
nungen aus der Sozialbindungsfrist herausfal-
len, hat sich die Wohnungslage in der Bundes-
republik insgesamt, aber auch in Hessen dra-
matisch zugespitzt. Auch das Mietniveau bis-
lang ,,noch bezahlbaren Wohnraums® steigt
zwischenzeitlich auch im léndlichen Bereich in
Regionen, die fiir die ,,normalverdienende Be-
volkerung® oft kaum noch erschwinglich ist.

Dies fiihrt insgesamt zu gesellschaftlichen
Spannungen, die auch das politische Klima be-
einflussen. Die Versorgung der Menschen mit
bezahlbarem und auf ihre Bediirfnisse zuge-
schnittenem Wohnraum in einem attraktiven
Umfeld muss vor diesem Hintergrund zentrales
Anliegen der politisch Verantwortlichen sein.
Zwar hat sich die Bautdtigkeit in den letzten
Jahren bundesweit deutlich erhoht, dennoch
klafft zwischen den Baugenehmigungszahlen,
der Zahl der fertiggestellten Wohnungen und



dem realen Bedarf auch in Hessen nach wie vor
eine Lucke.

HBO-Novelle

Allianz fiir Wohnen in Hessen / Biindnis fir
Wohnen in Hessen

Mit dem Ziel, Strategien fiir guten und be-
zahlbaren Wohnungsbau in Hessen zu entwi-
ckeln, wurde daher bereits im Jahr 2015 ein
Biindnis fiir bezahlbares Wohnen, die Allianz
fiir Wohnen in Hessen, ins Leben gerufen, die
Allianz fir Wohnen in Hessen. Seit 2024
Hfirmiert™ dieser Zusammenschluss unter dem
Namen Biindnis fiir Wohnen in Hessen. Die
Allianz beschéftigt sich mit der Entwicklung
von Strategien flir nachfragegerechten Woh-
nungsbau in Hessen. Die Partner des Biindnis-
ses haben gemeinsam einen Prozess zur zu-
kunftsfahigen Weiterentwicklung der Wohn-
quartiere und Wohnungsbestinde in den hes-
sischen Stiddten und Gemeinden begonnen.
Gefragt waren und sind neue Ideen, innovati-
ve Herangehensweisen sowie konkrete und
praktikable Losungsmoglichkeiten, um die
Wohnqualitit der Menschen, die in Hessen
leben, zu gewaihrleisten. Auflerdem werden
notwendige Rahmensetzungen und Prozesse
sowie politische und rechtliche Vorgaben auf
ihre technische und wirtschaftliche Umsetz-
barkeit hin gepriift. Ziel ist es, weitere Investi-
tionen in den Wohnungsbau und in die nach-
haltige Umgestaltung von Wohnquartieren zu
ermdglichen.

Der HLT ist aktives Mitglied des Lenkungs-
ausschusses. Die Geschiftsstelle informierte
iiber die jeweils aktuellen Entwicklungen. So
wurde im Jahr 2024 zum Zweck eine hohe
Qualitdt im Wohnungsbau mit weniger Res-
sourcen-aufwand zu erreichen, die sog.
Kommission ,,Innovation im Bau® einberufen.
Sie soll ibermiBig baukostensteigernde Vor-
schriften ermitteln und innovative Vorschlage
fiir den Biirokratieabbau erarbeiten. Dadurch
sollen auch weitere organisatorische, techni-
sche und bauliche Innovationen im Bau er-
moglicht werden.

Der Hessische Landkreistag wurde in der
Kommission ausdriicklich nicht beteiligt, was
gegeniiber dem Zustindigen Wirtschaftsmi-
nisterium mit Nachdruck kritisiert wurde.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Not-
wendigkeiten zur Beschleunigung des Bauens
in Hessen wurden verschiedene Gesetzentwiir-
fe zur Anderung der Hessischen Bauordnung
beraten. So lagen der Geschéftsstelle liegen ein
Entwurf des Hessischen Wirtschaftsministeri-
ums (HMWEVWL) fiir ein 3. Gesetz zur An-
derung der Hessischen Bauordnung — Baupa-
ket I, ein Gesetzentwurf der FDP-Fraktion im
Hessischen Landtag, LT-Drs. 21/1701 fiir ein
2. Gesetz zur Anderung der Hessischen Bau-
ordnung (Erste-Hilfe-Set HBO) und ein Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU und der
SPD im Hessischen Landtag fiir ein 2. Gesetz
zur Anderung der Hessischen Bauordnung,
LT-Drs. 21/1705 zur Stellungnahme vor.

Insbesondere das Verfahren zum Gesetzent-
wurf der Landesregierung zur Novelle der
HBO wurde seitens der Verbandsgremien
nachdriicklich kritisiert. Das seitens der Lan-
desregierung gewéhlte Beteiligungsverfahren
im Zusammenhang mit der Einsetzung der
,~Expertenkommission Innovation im Bau®
wurde als inakzeptabel angesehen.

Zu dem auf Basis der Kommissionsarbeit erar-
beiteten Gesetzentwurf wurde den kommuna-
len Spitzenverbdanden unter Vernachldssigung
der Vorgaben des Hessischen Beteiligungsge-
setzes (Anhorungsfrist in der Regel zwei Mo-
nate) lediglich die Moglichkeit zur Stellung-
nahme innerhalb vier Wochen {iiber die Oster-
ferien und die Osterfeiertage hinweg einge-
rdumt. Zudem wurde diese Frist als Aus-
schlussfrist ausgestaltet. Es handelt sich um ei-
ne grundsétzliche Frage des Umgangs mit den
Landkreisen und ihren Fachleuten. Da unter
diesen Umstidnden eine abgewogene Positio-
nierung aller Landkreise nicht moglich war,
wurde dem Wirtschaftsministerium mitgeteilt,
dass sich der HLT an der Anhorung nicht in-
haltlich beteiligt.

Unabhéngig davon wurde der grundsitzliche
Ansatz einer Beschleunigung und Entbiirokra-
tisierung des Baugenehmigungsverfahrens
wurde begriifit. Ob einige der angestrebten
Verfahrenserleichterungen in der Praxis tat-
sdchlich zu einer Verfahrensbeschleunigung
fiihren werden, erscheint jedoch in Teilen
zweifelhaft.

Beispielhaft sei hier die Genehmigungsfreistel-
lung bestimmter AbbruchmaBnahmen nach §
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63a HBO genannt. Zugunsten von ,,Verfah-
rensfreiheit“ und ,,Verfahrenserleichterung*
riicken an die Stelle einer bislang biindelnden
Baugenehmigung, welche alle weiteren not-
wendigen Genehmigungen inkludiert hatte, in
der Folge einzelne naturschutzrechtliche Ein-
griffs- bzw. Artenschutzgenehmigungen so-
wie ggf. auch denkmalrechtliche Abbruchge-
nehmigungen, womit letztendlich ein Geneh-
migungsverfahren fiir die Bauherrschaft nur
an andere Stellen verlagert und nicht erspart
wird. Dass derartige Verdnderungen im Er-
gebnis zu Verfahrensbeschleunigungen bei-
tragen, wird stark bezweifelt.

Dies zeigt sich ebenso in der neu in dem Ge-
setzentwurf aufgenommen Einrichtung einer
,einheitlichen Stelle* (§ 70 Abs. 4 HBO) zur
,verfahrensbezogenen Koordination® und Er-
bringung von ,,Serviceleistungen®. Die offen-
bar erkannte Notwendigkeit einer einheitli-
chen Stelle zeigt, dass sich durch die voran-
schreitende Genehmigungsfreiheit im Bau-
recht ein System herausbilden wird, welches
wenig zielfihrend eine neue Stelle bendtigt,
um Projektierer durch das verbleibende Ge-
nehmigungssystem zu fiithren.

Zusétzlich konterkarieren einige im Entwurf
enthaltenen Anderungen in Teilen die Interes-
sen der Landkreise, Stidte und Gemeinden
und lassen entsprechende Erleichterungen o-
der Einsparungen vermissen. So ist z.B. durch
den Wegfall von Verpflichtungen (z.B. Stell-
plitze) oder die Einfilhrung von Genehmi-
gungsfreistellungen mit finanziellen Austfillen
bei den Bauaufsichtsbeh6rden zu rechnen, oh-
ne dass diese durch parallele Einsparungen
kompensiert wiirden.

Auch neue temporire Regelungstatbestéinde in
Form von Experimentierklauseln sind geeig-
net, Rechtsunsicherheit zu erzeugen oder zu
spéteren Zeitpunkten Mehraufwand zu gene-
rieren, und stehen damit einer Entbiirokratisie-
rung kontraproduktiv gegeniiber (z.B. § 52
Abs. la oder Abschaffung Teilungsgenehmi-

gungen).

Gesetzentwurf der Landesregierung fiir ein
Drittes Gesetz zur Anderung der Hessischen
Bauordnung, LT-Drs. 21/2380

Auch das Dritte Gesetz zur Anderung der
Hessischen Bauordnung greift 18 der 20 For-

70

derungen der Kommission ,Innovation im
Bau" auf. 2025 Nr. 29) verkiindet worden
sind. Die entscheidenden Maflnahmenschwer-
punkte sind, die bauordnungsrechtliche Er-
leichterung des Bauens im Bestand, um die in
Hessen bestehenden =~ Wohnraumpotenziale
beispielsweise durch die Umnutzung oder
Aufstockung besser nutzen zu konnen, die
unbiirokratische Ausweitung der genehmi-
gungsfreien Wohnungsbau- und Abbruchvor-
haben, der Verzicht auf zusétzliche notwendi-
ge Stellplatze beim Ausbau von Bestandsge-
béduden und ein befristeter Stellplatzverzicht
fiir Wohnungsneubauten in groferen Stédten,
die bessere Ausnutzung von Grundstiicksfla-
chen zum Wohnungsbau durch reduzierte Ab-
standsflachen und den Verzicht auf die Errich-
tung von Kinderspielpldtzen, das leichtere
Abweichen von bauordnungsrechtlichen An-
forderungen durch eine Innovationsklausel zur
Unterstlitzung des zivilrechtlichen "Gebéude-
typs-E", die Verbesserung rechtlicher Rah-
menbedingungen zur Entbiirokratisierung und
Digitalisierung des Baugenehmigungsverfah-
rens und zur Abgrenzung bauaufsichtlicher
Zustandigkeiten.

Auch dieser Gesetzentwurf wurde dem HLT
kurzfristig mit der Gelegenheit zur Stellung-
nahme {iber die Zeit der Schulsommerferien
zur Verfliigung gestellt. Dadurch ist die Mdg-
lichkeit zu einer vertieften fachlichen Beurtei-
lung nur eingeschrinkt gegeben.

6. Digitalisierung

Forderprojekt wHDigitalisierungsstrategie
Landkreise — Entwicklung von Umset-
zungsprojekten®

Abschlussveranstaltung zum Projekt

Der Hessische Landkreistag (HLT) fiihrte am
20.05.2025 eine Abschlussveranstaltung mit
ca. 70 Teilnehmenden aus Kreisverwaltungen,
Ministerien und Projektpartnern zur Vorstel-
lung der Ergebnisse aus dem Vorhaben ,,Digi-
talisierungsstrategie Landkreise — Entwicklung
von Umsetzungsprojekten® durch. Die Veran-
staltung fand im Haus der kommunalen Selbst-
verwaltung in Wiesbaden statt. Im Rahmen des
Forderprojektes haben die 21 Landkreise in
den vergangenen zwei Jahren in Zusammenar-



beit mit dem HLT und der aconium GmbH als
Kooperationspartner acht Umsetzungsprojekte
entwickelt und umgesetzt.

Das Projekt ,,Digitalisierungsstrategie Land-
kreise — Entwicklung von Umsetzungsprojek-
ten® wurde vom Main-Taunus-Kreis initiiert
und vom Hessischen Ministerium fiir Digitali-
sierung und Innovation (HMD) aus dem Pro-
gramm ,,Starke Heimat Hessen® gefordert.

Zur Durchfiihrung des Digitalisierungsvorha-
bens wurden drei Schwerpunktthemen identi-
fiziert: ,,moderner Arbeitsplatz/New Work",
,Cyber- und Datensicherheit sowie Cloudld-
sungen® und ,digitales Management von
(Schul-) Gebiuden“. Die Ergebnisse und Er-
fragungen wurden am Tag der Abschlussver-
anstaltung von den Kreismitarbeitern prisen-
tiert und zur weiteren Nutzung zur Verfiigung
gestellt.

Ergebnisbericht zum Projekt

Im Folgenden werden die Ergebnisse und Er-
fahrungen aus dem Forderprojekt dargestellt
und erldutert.

AG 1: Moderner Arbeitsplatz/New Work:

In der AG 1 moderner Arbeitsplatz/New
Work wurden die Teilprojekte ,,Digitales
Verwaltungszentrum®, ,,Robotic Prozess Au-
tomation (RPA) sowie ,,gemeinsame Beschaf-
fungsgemeinschaft fiir eine Prozessmodellie-
rungssoftware und ein Raum- und Ressour-
cenbuchungssystem* bearbeitet.

Das Projekt ,,Digitales Verwaltungszentrum*
beschéftigt sich mit der Einfiihrung eines da-
tenschutzkonformen und nutzerfreundlichen
digitalen Verwaltungszentrums im Werra-
MeilBner-Kreis. Das Konzept beinhaltet die
Implementierung einer kundenorientierten
Website, die Einfithrung eines Videotools mit
Besprechungsraumen sowie die Sicherstellung
von Workflows in das entsprechende Fachver-
fahren. Ziel ist es, dem Biirger eine umfassen-
de Onlineberatung und Onlinenutzungsmog-
lichkeit anzubieten, um personliche Wege
moglichst zu ersparen. Eine einfache Uber-
tragbarkeit auf andere Landkreise wird ange-
strebt. Fiir die Umsetzung des Projekts wurde
ein Videotool beschafft und funktional wei-

terentwickelt. Das Tool befindet sich aktuell in
der Pilotierungsphase.

Das Gemeinschaftsvorhaben ,,ERPEA — Ent-
scheidungstool fiir den Einsatz von Automati-
sierungstechnologie in der offentlichen Ver-
waltung der  Landkreise = Bergstralie,
Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg setzt
sich mit der Anwendung von RPA-Software in
der Kreisverwaltung auseinander und wurde
im Rahmen des Digitalisierungsvorhabens mit
begleitet. Ziele des ,,RPA-Projektes™ sind die
Entwicklung eines Tools, das auf Basis von
Daten entscheidet, welche Arbeiten kiinftig au-
tomatisiert, erfolgen kénnen, sowie die Erwei-
terung der RPA-Software ,,EMMA® zur Unter-
stiitzung landkreisinterner Prozesse. Die Ein-
fiihrung von RPA-Software kann zur Entlas-
tung der Mitarbeiter von Routineaufgaben, zur
Unterstilitzung bei hohem Arbeitsvolumen und
zur Steigerung von Effizienz und Qualitit in
der Antragsbearbeitung fithren.

Die Erwartungshaltung und das Interesse an
der Implementierung einer RPA-Software in
der 6ffentlichen Verwaltung ist aufgrund der o.
g. Vorteile hoch. Das Projekt ist aktuell in der
Umsetzung und wird in der neuen Unterar-
beitsgruppe ,,EMMA* des Arbeitskreises (AK)
Digitalisierung weiterbearbeitet.

Im Rahmen des Teilprojektes gemeinsame Be-
schaffungsgemeinschaft fiir eine Prozessmo-
dellierungssoftware und ein Raum- und Res-
sourcenbuchungssystem mit landkreisiibergrei-
fendem Einsatz wurden 6ffentliche Ausschrei-
bungen vorbereitet und durchgefiihrt. Die Ziel-
stellung beider Systeme und der aktuelle Stand
der Ausschreibung wird im Folgenden vorge-
stellt:

Die Beschaffung einer Prozessmodellierungs-
software zielt darauf ab, eine einheitliche Dar-
stellung, Optimierung und Digitalisierung von
Prozessen zu ermoglichen und den Austausch
zwischen den hessischen Landkreisen zu er-
leichtern. Das Ziel der Einfiilhrung eines
Raum- und Ressourcenbuchungssystem ist die
effiziente Nutzung vorhandener Kapazititen in
der oOffentlichen Verwaltung, die Optimierung
der Zusammenarbeit und die Reduzierung von
Kosten.

Bei der Beschaffung einer Prozessmodellie-
rungssoftware hat sich das Produkt ,,PIC-
TURE” behauptet. Die Buchbarkeit der Soft-
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ware wurde fiir das dritte Quartal 2025 ange-
kiindigt. Das Raum- und Ressourcenbu-
chungssystem wurde fiir das vierte Quartal
2025 den Kreisverwaltungen in Aussucht ge-
stellt. Die hessischen Landkreise konnen sich
bei Interesse an die ekom21 wenden. Ein Er-
fahrungsaustausch zur Anwendung und Wei-
terentwicklung der beiden Systeme wird sei-
tens des HLT {iber die Kommunikationsplatt-
form Communex und den AK Digitalisierung
angeboten.

AG 2: Cyber- und Datensicherheit sowie
Cloudldsungen:

In der AG 2 wurden die Teilprojekte ,,Bereit-
stellung fachspezifischer eLearning-Inhalte*
und ,Erstellung Cybersicherheitsleitfaden‘
bearbeitet.

Das Ziel des Vorhabens war die Bereitstellung
von spezifischen eLearning- Kursen, um den
Bereich Schulungen zu digitalisieren und die
Mitarbeiter der Kreisverwaltungen mit den
entsprechenden Kompetenzen zu relevanten
Sicherheitsvorschriften oder Richtlinien aus-
zustatten. Das Projekt beinhaltete drei The-
menfelder Schulungsinhalte, Erstellung von
eigenen Schulungen und Austausch von Lern-
inhalten.

Mit Abschluss des Vorhabens stehen den
Landkreisen unabhingig von einer Kommu-
nalCampus-Mitgliedschaft zehn gesetzliche
Pflichtschulungen (u. a. Datenschutz fiir 6f-
fentliche Einrichtungen und fiir Fiihrungskraf-
te, Informationssicherheit fiir Mitarbeitende,
Arbeitsschutz im Biiro) auf dem Kommunal-
Campus zur Verfiigung.

Dariiber hinaus wurde die Entwicklung und
Bereitstellung von ,,Praxis Einblicken* von
Kommunen fiir Kommunen auf dem Kommu-
nalCampus ermdglicht. Hierzu kdonnen Kom-
munen niederschwellig Probleme, Losungsan-
sdtze oder kleinere Projekte einstellen und mit
anderen Kreisangestellten teilen.

Fir die selbst erstellten Praxis-zu-Praxis-
Schulungen werden Credits gutgeschrieben.
Die sog. KommunalCampusCredits (KCC)
konnen flir die Nutzung weiterer Lerninhalte
eingesetzt werden. Die gesamte finanzielle
Abwicklung der Kurse und der damit verbun-
denen KCC erfolgt iiber den KommunalCam-
pus.
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Im Teilprojekt ,Erstellung Cybersicherheits-
leitfaden® wurde eine Handreichung zu ausge-
wihlten Cybersicherheitsstandards und- ange-
boten sowie eine Ubersicht zum Vorgehen bei
einem Cyberangriff entwickelt. Der Leitfaden
vermittelt grundlegende Sicherheitsinformatio-
nen fiir die Kommunalverwaltung. AuBlerdem
informiert er {iber die Angebote des Kommu-
nalen Dienstleistungszentrums Cybersicherheit
(KDLZ-CS) der ekom21 sowie des Cyber-
CompetenceCenter (Hessen3C). Fiir den Not-
fall wurden die wichtigsten Kontaktdaten,
Hilfsangebote und Vorgehensweisen auf den
letzten Seiten der Handreichung zusammenge-
fasst.

Zudem wurde das Dokument online aufbereitet
und verfligt liber eine benutzerfreundliche und
einfache Handhabung. Die Handreichung ist
ein Living-Document, welches regelmafig im
AK Digitalisierung aktualisiert und weiterent-
wickelt wird. Uber folgenden QR-Code kén-
nen Sie das Dokument einsehen:

AG 3: Digitales Management von (Schul-) Ge-
bauden:

Die AG 3 bearbeitete die Teilprojekte ,,New
Work im Bestand“ und ,,Standardisierte Be-
standsaufnahme Liegenschaftsmanagement*.
Das Projekt ,,New Work im Bestand“ wurde in
der AG 3 als auch in der AG 1 bearbeitet. Ziel
war es, die Moglichkeiten zur Umsetzung neu-
er Raum- und Arbeitskonzepte in bestehenden
Gebauden zu identifizieren. Dazu wurde der
Kontakt zu bestehenden Best Practice Land-
kreisen: GroB3-Gerau, Landkreis Darmstadt-
Dieburg, Odenwaldkreis und Lahn-Dill-Kreis
aufgebaut. AnschlieBend erfolgte eine Ab-
stimmung mit den o. g. Landkreisen, um eine
Handreichung ,,New Work* und eine Checklis-
te fiir ,,New Work Projekte* zu entwickeln.

Dariiber hinaus wurde ein Evaluationsdesign
zur Begleitung und Auswertung von ,,New
Work Projekten® erarbeitet und den Landkrei-
sen Uber die Kommunikationsplattform Com-
munex zur Verfiigung gestellt. Die Handrei-
chung, die Checkliste sowie das entwickelte



Evaluationsdesign stellen eine strategische
Grundlage fiir die erfolgreiche Umsetzung
von ,,New Work Vorhaben* dar.

Ziel des Teilprojekts ,,Standardisierte Be-
standsaufnahme Liegenschaftsmanagement*
war ein Basis-Check zur Bestandsaufnahme
der vorhandenen Infrastruktur in den Land-
kreisen. Hierflir sollte eine entsprechende
Software be-schafft werden. Eine Bedarfsab-
frage und die Erstellung eines Anforderungs-
katalogs wurden mit den Landkreisen erarbei-
tet. AnschlieBend wurden die Ergebnisse an
die ekom21 weitergeleitet.

Ein Austausch mit der ekom21 hinsichtlich
der Anforderungen der Software und einer
Losung sind erfolgt. Der Erfahrungsaustausch
in der AG 3 zeigte, dass bei der Bestandsauf-
nahme Faktoren wie Brandschutz, Energie-
und Sicherheitsmanagement sowie System-
kompatibilitdt wichtig sind.

Ein verbindliches Interesse an einer entspre-
chenden Software wurde von den Landkreisen
Giellen, Hersfeld-Rotenburg und Fulda be-
kundet und von der ekom21 erfasst. Fiir die
Erhebung und Auswertung von gebiudetech-
nischen Daten kann die Plattform comsa21 als
Anwendungsfall dienen. Ein weiteres Produkt
fiir ein Gebdude- und Energiemanagement
bietet die Deutsche Telekom Business Soluti-
on GmbH an.

In diesem Zusammenhang wurden zwei neue
Unterarbeitskreise (UAK) ,EMMA“ und
HKI/LLM* gegriindet. Der UAK ,EMMA*
wird sich weiterhin mit dem Thema RPA-
Software und deren mogliche Anwendungsfel-
der in der Kreisverwaltung beschiftigen. Im
UAK ,KI/LLM” werden Themen wie bei-
spielsweise KI-Dienstanweisungen, der daten-
schutzkonforme Einsatz von KI sowie Fortbil-
dungen fiir Beschiftigte behandelt. Die Zu-
sammenarbeit und der Austausch erfolgen iiber
die Kommunikationsplattform Communex.

Die Ergebnisse der UAKs werden im AK Digi-
talisierung vorgestellt und diskutiert. Ziel ist
es, mit den Landkreisen in den vielféltigen Be-
reichen der Verwaltungsdigitalisierung weiter
zusammenzuarbeiten und nachhaltige Lo6-
sungsansitze flichendecken umzusetzen.

Verstetigung und Umwandlung des ehema-
ligen ,,Sonderausschuss Digitalisierung® in
einen ,Fachausschuss fiir Digitalisierung
und Innovation*

Ausblick und Weiterentwicklung der Projekt-
ergebnisse

Das  Vorhaben ,Digitalisierungsstrategic
Landkreise — Entwicklung von Umsetzungs-
projekten* endete mit der Abschlussveranstal-
tung am 20.05.2025. Zum Zeitpunkt der Er-
stellung des Geschéftsberichts sind einzelne
Projekte noch in der Umsetzung und Weiter-
entwicklung. Die gewonnenen Erkenntnisse
und Losungen bilden eine solide Grundlage
fiir die weiter Entwicklung der digitalen Infra-
struktur sowie fiir die Optimierung der Dienst-
leistungen fiir Biirger, Verwaltung und Wirt-
schaft. Zukiinftig werden die Themenschwer-
punkte, wie z. B. KI/RPA-Software, digitale
Kompetenzen (E-Learning), Cybersicherheit
und datenbasierte Anwendungsfille (urbane
Datenplattform), im AK Digitalisierung des
HLT weiter vorangetrieben.

Mit dem Beschluss des Préisidiums vom
24.04.2025 wurde der ,,Sonderausschuss Digi-
talisierung* in einen stidndigen ,,Fachausschuss
fiir Digitalisierung und Innovation* umgewan-
delt. Der Ausschuss dient als strategisches und
politisches Entscheidungsgremium zur Steue-
rung und Festlegung der Leitlinien fiir die Be-
wiltigung der Herausforderungen im Digitali-
sierungsbereich. Die Erfahrungen aus dem Di-
gitalisierungsvorhaben zeigten, dass fiir die
Zukunftsfahigkeit der hessischen Landkreise
die strategische Weiterentwicklung der Pro-
jektergebnisse notwendig ist. Zudem gewéhr-
leistet der Ausschuss eine Kontinuitét bei der
Verwaltungsdigitalisierung und trifft wesentli-
che Entscheidungen zu Entwicklungsstinden
und Problemstellungen.

AK Digitalisierung

Im Rahmen der strategischen Weiterentwick-
lung wurde die Anzahl der Sitzungen des AK
Digitalisierung des HLT von drei auf vier Sit-
zungstermine im Jahr erhoht. Hintergrund sind
die Komplexitit und die Anzahl der Themen
sowie der Bedarf an Informationsaustausch
und Vernetzung im Bereich der kommunalen
Verwaltungsdigitalisierung. Geplant ist, das
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Thema Cybersicherheit (u. a. Security Infor-
mation and Event Management / Security
Operations Center) in der letzten Sitzung im
November 2025 zu behandeln. Dazu wird eine
Zusammenarbeit mit dem KDLZ-CS und
Hessen3C angestrebt.

Im Jahr 2025 gab es einige Bedarfe und Her-
ausforderungen im Bereich der kommunalen
Verwaltungsdigitalisierung. Mithilfe von ver-
schiedenen Umfragen und Stellungnahmen
wurden die Anliegen und Interessen der Mit-
glieder erhoben und bearbeitet. Dazu wurden
Umfragen und Stellungnahmen zu den The-
men: Anbindung der kommunalen Waffenbe-
horden an das Schengener Informationssystem
(SIS), Standardverordnung OZG, Problematik
mit dem Fachverfahren KM-Auslédnder (KM-
A) sowie Entbiirokratisierung umgesetzt. Die-
se werden im Folgenden dargestellt.

involviert war. In dem Schreiben vom
05.02.2025 wurden seitens des DLT entspre-
chende Handlungsempfehlungen fiir die Land-
kreise verkiindet. Geméll der Empfehlung der
Hauptgeschéftsstelle des DLT kann im Falle
einer Nichterfiillung der informationstechni-
schen Anforderungen auf eine Unterzeichnung
der ZAV verzichtet werden.

Das Verfahren wird von der Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbénde
(BVkom) weiter vorangetrieben, um die Inte-
ressen der kommunalen Ebene in den Gespré-
chen mit dem BKA zu vertreten.

Entwurf einer Verordnung iiber Standards fiir
den Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen

Anschluss der kommunalen Waffenbehdrden
an das Schengener Informationssystem

Das SIS ist ein EU-weites Fahndungs- und In-
formationssystem zur polizeilichen Zusam-
menarbeit, das in den letzten Jahren technisch
weiterentwickelt und mit neuen Funktionalité-
ten ausgestattet wurde. Das Bundeskriminal-
amt (BKA) ermdéglicht berechtigten Stellen
den Zugriff auf das SIS zur Datenabfrage und
Bearbeitung. Dabei werden sehr hohe Anfor-
derungen an die Informationssicherheit der
Kommunen gestellt, die durch die Unter-
zeichnung einer Zusammenarbeitsvereinba-
rung (ZAV) bestatigt werden soll.

Vor diesem Hintergrund wurde in der Sitzung
vom 07.11.2024 des AK Digitalisierung ange-
regt, eine Umfrage zur aktuellen Umsetzung
des SIS in den Kreisverwaltungen durchzu-
filhren. Die Auswertung der Umfrage zeigte,
dass die hessischen Landkreise mit der ge-
planten Umsetzung des SIS aufgrund der
Vorgehensweise des BKA und der geforder-
ten Sicherheitsanforderungen unzufrieden
sind. Des Weiteren wurden signifikante Zwei-
fel hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Sicher-
heitsanforderungen in personeller, zeitlicher
und finanzieller Hinsicht geduBert.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden zur wei-
teren Verarbeitung an den Deutschen Land-
kreistag (DLT) tbermittelt, da er in Gespré-
chen mit dem BKA in dieser Angelegenheit
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Der Entwurf der Verordnung {iber Standards
fiir den Onlinezugang zu Verwaltungsleistun-
gen (OZSV) vom Bundesministerium des In-
nern und fiir Heimat legt Architektur- und
Qualitdtsvorgaben fiir IT-Systeme fest, die ei-
nen gemeinsamen Zugang zu Verwaltungsleis-
tungen von Bund und Léandern ermoglichen
und bundesweit vereinheitlichen. Die grund-
sitzliche Zielsetzung der OZSV wird von der
BVkom begriif3t.

Mit dem Schreiben vom 03.02.2025 wurde den
Landkreisen Gelegenheit zur Stellungnahme
zum Entwurf der OZSV gegeben. Die Mitglie-
der brachten erhebliche Bedenken beziiglich
der im Entwurf vorgesehenen, als zu kurz be-
messenen Fristen fiir die Implementierung der
neuen Regelung zum Ausdruck. Des Weiteren
kritisierten die Mitglieder, dass die bisherigen
Anstrengungen zur Digitalisierung der Kom-
munalverwaltung in dem Gesetzentwurf unzu-
reichend beriicksichtigt wurden. Dies betrifft
insbesondere die geforderten Anpassungen in
bestehenden Projekten und MaBnahmen, die
ohne eine klare Finanzierung oder eine nach-
vollziehbare Ressourcenverteilung nicht reali-
sierbar sind.

Mit dem Schreiben vom 26.02.2025 der
BVkom wurden die Anregungen und Heraus-
forderungen der Kommunen an das Bundesmi-
nisterium des Innern und fiir Heimat zur Uber-
arbeitung des Gesetzentwurfs adressiert. Die
Position der BVkom findet sich in den Stel-
lungahmen wieder. Am 26.06.2025 wurde das
Einvernehmen durch den IT-Planungsrat zum
Gesetzentwurf OZSV erteil. Im Vergleich zum



urspriinglichen Entwurf konnten Verbesse-
rungen hinsichtlich der Umsetzungsfristen
und des Anwendungsbereichs erzielt werden.

Dienstliche-Messenger-Kommunikation —
BundesMessenger

Digitalisierung der Auslédnderdmter — Proble-
matik mit dem Fachverfahren KM-A

In der Sitzung vom 03.04.2025 des AK Digi-
talisierung wurden die Herausforderungen bei
der Digitalisierung der Auslédnderbehdrden er-
ortert und ein Handlungsbedarf festgestellt.
Hierzu wurden Stellungnahmen der Mitglie-
der zur Problematik mit dem Fachverfahren
KM-A eingeholt, zusammengefasst und zur
strategischen Entscheidungsfindung aufberei-
tet. In der Sitzung des Fachausschusses fiir
Digitalisierung und Innovation am 20.05.2025
wurde die ekom21 aufgefordert, die aktuelle
Situation in den Auslédnderdmtern umgehend
zu verbessern und die Umsetzung des MaB-
nahmenplans sicherzustellen. Der Optimie-
rungsbedarf und die Einhaltung des Umset-
zungsplans werden in folgenden Sitzungen
weiter vorangetrieben und evaluiert.

Entbiirokratisierung und Entwurf eines Biiro-
kratieabbaugesetzes in Hessen

Die Hessische Landesregierung hat einen ers-
ten Entwurf fiir ein Biirokratieabbaugesetz er-
arbeitet. Mit dem Gesetz wird eine Entlastung
der Biirger und der Wirtschaft angestrebt. Ziel
ist es, Anderungen an Gesetzen und Verord-
nungen vorzunehmen, um eine schnellere und
einfachere Umsetzung zu ermdglichen. In die-
sem Zusammenhang ist die Digitalisierung —
beispielsweise von Genehmigungsverfahren —
von Relevanz, um die Effizienz der offentli-
chen Verwaltung zu erhdhen.

In den Sitzungen des AK Digitalisierung wur-
de das Thema Entbiirokratisierung wiederholt
behandelt und ein Handlungsbedarf identifi-
ziert. Es ist vorgesehen eine Umfrage zur Ent-
biirokratisierung in den Kreisverwaltungen im
3 Quartal 2025 durchzufiihren. Anschliefend
ist geplant, die Ansprechpartner der Stabsstel-
le Entbiirokratisierung der hessischen Staats-
kanzlei einzuladen.

In der Sitzung des AK IT & E-Government der
hessischen ~ kommunalen  Spitzenverbinde
(KSpV) vom 11.03.2025 wurde das Thema
BundesMessenger vorgestellt. In diesem Zu-
sammenhang wurde eine Bestandsaufnahme
zur dienstlichen Messenger-Kommunikation in
den hessischen Kommunen mittels einer Um-
frage begriifit.

Ziel der Umfrage war die Erfassung der aktuel-
len Situation beziiglich der Nutzung von
Kommunikationsapps in den hessischen Stéad-
ten und Landkreisen. Auf Grundlage der Da-
tenerhebung wurde ein Gesamtbild {iber beste-
hende Messenger-Dienste, ihrer Zielgruppe
und das Interesse an der Einfiihrung des Bun-
desMessengers erarbeitet.

Die Auswertung der Umfrage zeigte, dass ein
erhohtes Interesse an dem FEinsatz des Bun-
desMessengers in den Kommunen vorliegt.
Dabei konzentriert sich der Einsatz auf die Be-
reiche Katastrophenschutz, Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Verwaltungsstab. Im Hinblick
auf die finanziellen Aufwendungen zum Ein-
satz des BundesMessengers sind weitere Ge-
spriche erforderlich, um eine tragfédhige Lo-
sung zu erarbeiten.

Daher beabsichtigen die KSpV, sich mit dem
Entwickler BWI, dem Vertriebs- und Betriebs-
partner T-Systems GmbH und mit dem Land
Hessen auszutauschen, um gemeinsam Losun-
gen fiir den Einsatz des BundesMessengers in
den Kommunen zu entwickeln.

Kompetenzstelle Kommunale Verwaltungs-
digitalisierung

Am 17.12.2024 wurde eine neue Kooperati-
onsvereinbarung fiir die Jahre 2025 bis 2029
zwischen dem Land Hessen und den KSpV ge-
schlossen. Das Ziel der Kooperationsvereinba-
rung ist die Fortsetzung der Forderung der
kommunalen Verwaltungsdigitalisierung durch
entsprechende  Beratungs- und Unterstiit-
zungsmafBnahmen. In diesem Zusammenhang
wurde die ehemalige OZG-Koordinierungs-
stelle zur Kompetenzstelle Kommunale Ver-
waltungsdigitalisierung (KKV) umbenannt.
Zudem umfasst die Kooperationsvereinbarung
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die kostenfreie Bereitstellung der Digitalplatt-
form civento.

Die KKV ist zentrale Anlaufstelle fiir hessi-
sche Landkreise, Stidte und Gemeinden im
Bereich der Verwaltungsdigitalisierung. Dabei
biindelt die KKV kommunale Anliegen zur
Volldigitalisierung, OZG-Umsetzung und des
Registermodernisierungsgesetzes und leitet
sie an die entsprechende Stelle weiter. Ein
Ziel ist es, den Austausch zwischen der KKV
und der kommunalen Ebene zu intensivieren,
um die Bediirfnisse der hessischen Kommu-
nen besser zu beriicksichtigen.

Beteiligungsportal Hessen

Im Rahmen des abgeschlossenen Digitalisie-
rungsprojekts wurde die gemeinsame Zusam-
menarbeit iber die Kommunikationsplattform
Communex abgebildet und strukturiert. Dar-
iiber hinaus wurden die Projektergebnisse, Pro-
tokolle und weitere Dokumente auf der Platt-
form transparent fiir die Mitglieder zur Verfii-
gung gestellt. Die Nutzbarkeit und Funktionali-
tit des Systems wurde wihrend des Projekt-
zeitraum von 2023 bis 2025 durch unterschied-
liche Arbeitsebenen in den Landkreisen getes-
tet. Mit der Unterstiitzung von Communex
wurde die Vernetzung der Mitglieder gefordert
und transparent dargestellt.

Am 20.05.2025 wurde die Plattform ,,Beteili-
gungsportal Hessen (BTP)* vom HMD im
Fachausschuss fiir Digitalisierung und Innova-
tion den Mitgliedern vorgestellt. Das BTP bie-
tet verschiedene Beteiligungs- und Informa-
tionsformate (u. a. Biirgerdialog, Veranstal-
tungen, Umfragen und Ereignismelder) fiir
Biirger und Beschiftigte an. Die Anwendung
basiert auf einer linderiibergreifend genutzten
Softwarelosung, welche gemeinsam von
Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und
Sachsen-Anhalt weiterentwickelt und betrie-
ben wird. Jedes Bundesland ist fiir den eige-
nen Betrieb verantwortlich. In Hessen iiber-
nimmt das HMD die Betriebskosten und Wei-
terentwicklung, die KKV unterstiitzt die
Kommunen bei der Anwendung. Damit ist die
Nutzung des BTP ab dem 01.08.2025 kosten-
frei moglich.

7. Schule und Kultur

Digitalisierung auf Verbandsebene

Die hybride Zusammenarbeit hat sich im Jahr
2025 weiter verstetigt und ist mittlerweile fes-
ter Bestandteil der alltdglichen Verbandsar-
beit. Hierzu zéhlen hybride Sitzungsformate,
kollaborative Plattformen und flexible Ar-
beitsmodelle. Fiir die Umsetzung hybrider
Sitzungsformen  hat sich die HLT-
Geschiéftsstelle fiir die Videokonferenzlosung
»Meeting Owls“ der Firma Owl Labs ent-
schieden. Das Produkt wurde mehrfach er-
folgreich fiir interne Besprechungen verwen-
det. Die Resonanz war positiv und ein weite-
rer Einsatz der Owls ist geplant.
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Der Bereich Bildung gehért nach Uberzeugung
des Verbandes zu einer der wichtigsten Her-
ausforderungen der Politik fiir die kommenden
Jahre. Festzuhalten ist, dass Deutschland und
auch Hessen im Rahmen von internationalen
Vergleichsstudien, z.B. PISA  mehrfach
schlecht abgeschlossen haben, obwohl die Bil-
dungsausgaben erheblich sind. Im Vergleich zu
den ersten Erhebungen vor 20 Jahren ist sogar
eine deutliche Verschlechterung eingetreten,
insbesondere in Mathematik, Lesen und Na-
turwissenschaften. Das hessische Kultusminis-
terium sah dies als ,keine Uberraschung" an,
da auch andere Bildungsstudien dhnliche Er-
gebnisse geliefert haben. Zudem steigen die
Fallzahlen im Bereich Erziehungshilfe {iber-
proportional. Auch die Zahl der Schiiler ohne
Schulabschluss steigt an.

Die unmittelbaren finanziellen Lasten aus der
gesamten Entwicklung trdgt in der Form der
Jugend- und Sozialhilfe zunichst die kommu-
nale Ebene. Zugleich handelt es sich jedoch
um ein dringendes soziales und gesamtwirt-
schaftliches Problem. Alleine nachhaltige An-
strengungen im Bildungsbereich konnen aus
dieser Entwicklung herausfithren. Die dauer-
hafte Finanzierung von ,,Nicht-Arbeit™ ist eine
Sackgasse. Gemeinsames Ziel von Land und
Schultrdgern muss es vielmehr sein, mit den
noch vorhandenen finanziellen Ressourcen so
effizient wie moglich eine Qualitdtsverbesse-
rung von Bildung an hessischen Schulen zu
bewirken. Hierfiir miissen Synergien genutzt
werden. Zugleich miissen die bestehenden
Ressourcen zielgerichteter eingesetzt und des-



halb im allgemeinen Interesse von moglich-
erweise winschenswerten, aber nicht mehr fi-
nanzierbaren Standards Abstand genommen
werden. Hierzu bedarf es neuer Ideen.

Zugleich miissen sich die am Bildungssystem
beteiligten Akteure auf eine iiber das bisherige
Mal hinausgehende Zusammenarbeit verstin-
digen. Diese Zusammenarbeit muss auch ih-
ren Ausdruck darin finden, den Schultrigern
seitens der Politik nicht publikumswirksam
immer neue Aufgaben (z.B. Rechtsanspruch
auf ganztigige Betreuung in Schulen) aufzu-
biirden, ohne diese zugleich mit einer tatsdch-
lich kostendeckenden Finanzierung zu verse-
hen.

Hinzu kommt, dass vor der Aufgabeniibertra-
gung klare, insbesondere rechtliche Rahmen-
bedingungen geschaffen werden miissen, die
eine moglichst effiziente Umsetzung gewéhr-
leisten. Ansonsten ist nahezu vorprogram-
miert, dass die Erwartungen der Eltern, aber
auch der Schiiler ggf. enttduscht werden. Sol-
che Erfahrungen — Rechtsanspruch und voll-
mundige Ankiindigungen der Bundes- und
Landesebene auf der einen Seite und kommu-
nale (finanzielle, personelle) Praxisrealitdt auf
der anderen Seite — nagen am Vertrauen in
den Staat, seine Institutionen und ihre Repré-
sentanten. Die gegebene Situation droht, wie
bereits zuvor dargestellt, das Vertrauen der
Biirgerinnen und Biirger in die Handlungst-
higkeit des Staates und damit auch in die De-
mokratie zu zerstoren. Wo dieses Vertrauen
verloren geht, droht auch die Demokratie
selbst Schaden zu nehmen.

DigitalPakt und KOAV Land/Bund

Die Verhandlungen zum Digitalpakt 2.0 sind
noch immer nicht abgeschlossen. Allerdings
gibt es Fortschritte sowohl auf Bundes- als
auch auf Landesebene. Die Léander, darunter
auch Hessen, dringen auf einen raschen Ab-
schluss. Im Digitalpakt 2.0 sollen die Erfah-
rungen des ersten DigitalPakts beriicksichtigt
und neben der technischen Infrastruktur auch
Wartung, Support, péddagogisch-technische
Assistenz und Fortbildung der Lehrkréfte ge-
fordert werden.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und
SPD auf Bundesebene fithrt zum DigitalPakt
2.0 lediglich knapp aus: ,,Mit dem neuen Digi-

talPakt bauen wir die digitale Infrastruktur und
verldssliche Administration aus. Wir bringen
anwendungsorientierte Lehrkréftebildung, di-
gitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichts-
entwicklung, selbst-adaptive, KlI-gestiitzte
Lernsysteme sowie digitalgestiitzte Vertre-
tungskonzepte voran. Den Abrechnungszeit-
raum fiir angefangene landeriibergreifende
MaBnahmen verlingern wir um zwei Jahre.
Bediirftige Kinder statten wir verldsslich mit
Endgerdten aus.” Wie alle Projekte, die im
Rahmen des Koalitionsvertrages vereinbart
sind, steht auch die Finanzierung des Digital-
Pakts unter Haushaltsvorbehalt.

Die die Koalitiondre auf der hessischen Landes-
ebene gehen laut dortigem Koalitionsvertrag
»davon aus, dass die im Koalitionsvertrag des
Bundes enthaltene Zusage, den DigitalPakt 2.0
aufzusetzen, umgesetzt wird".

Angesichts der milliardenschweren Haushalts-
defizite auf Bundesebene und der daraus resul-
tierenden Sparzwénge ist bislang keineswegs si-
cher, dass der DigitalPakt 2.0 die erforderlichen
Mittel enthalten wird. Ob und in welchem Um-
fang moglicherweise Mittel aus dem Sonder-
vermogen des Bundes in einen DigitalPakt 2.0
einflieBen werden, ist ebenfalls nach wie vor
unklar.

Der lange und wiederholt vorgetragenen Forde-
rung des HLT, im Schulgesetz eine dauerhafte
und gesetzlich fixierte Beteiligung des Landes
an den Kosten der IT-Infrastrukturen aus origi-
nidren Landesmitteln zu gewdhrleisten, wurde
bislang nicht entsprochen. Somit erscheint hin-
sichtlich einer Fortfilhrung der erforderlichen
IT-Ausstattung der Schulen in Hessen den
Schultrdgern eine malgebliche Rolle zuge-
schrieben zu werden, die diese jedoch aus eige-
nen Mitteln nicht erfiillen kénnen — zumal das
Hessische Schulgesetz hierfiir keine tragende
Basis darstellt.

Die Problematik hat einen langen Vorlauf und
folgenden Hintergrund: Mit Blick auf das lan-
ge absehbare Auslaufen des DigitalPakts 1.0
war und ist die Verunsicherung, ob begonnene
Projekte fortgefiihrt werden konnen, grof3. Der
Hessische Landkreistag hatte sich in seiner
Haltung zur kiinftigen Finanzierung der Schul-
IT bereits friih festgelegt und ein weiteres En-
gagement auf DigitalPakt 1.0-Niveau nicht zu-
letzt davon abhingig gemacht, wie sich die
Landesforderung fiir IT-Gerdte, Netzwerke
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und Support nach der Projektférderdauer des
DigitalPakts gestalten wird. Das Land kann
demnach nicht davon ausgehen, dass die
Schultrdger eine IT-Ausstattung auf einem
Niveau, das durch den DigitalPakt erreicht
wurde, aus eigenen kommunalen Mitteln un-
verdndert fortfithren kdnnen bzw. werden.

Aus Verbandssicht ist hier vielmehr ,,conditio
sine qua non“ eine hinreichende und gesetz-
lich normierte Beteiligung des Landes Hessen
an den Kosten der IT-Ausstattung der Schulen
erforderlich.

Das HLT-Présidium machte deshalb bereits in
seiner Sitzung am 18.02.2021 deutlich, dass
die Schultriger fiir die Zeit nach dem Digital-
Pakt vor Allem Investitionssicherheit benoti-
gen und deshalb langfristig tragfihige Zusa-
gen der Landesregierung erwarten. Im Detail
fasste das Prasidium folgenden Beschluss:

1. Das Prisidium [...] betont, dass sich mog-
liche Zusagen der Schultriger im Zusam-
menhang mit der Ausstattung der Schulen,
der Schiiler und der Lehrkréfte mit digita-
len Infrastrukturen und Endgeriten grund-
sitzlich nur auf den Projektzeitraum des
DigitalPakts 2019 - 2024 beziehen.

2. Zeitlich dariiberhinausgehende Finanzie-
rungsverpflichtungen werden nicht {iber-
nommen und sind von einer Einigung
iiber eine grundsitzliche gesetzliche Fi-
nanzierungsaufteilung zwischen Land und
kommunalen Schultridgern abhéngig.

Das Land signalisierte bislang, man kdnne
hierzu derzeit noch keine bindende Antwort
geben. Man werde aber dafiir sorgen, ,,dass
die Schulen auch danach in eine digitale Zu-
kunft weitergehen konnen®. Der Landesregie-
rung sei es bewusst, dass die Schultrdger hier
dringend einer Perspektive bediirften. Aller-
dings verweist das Hessische Ministerium fiir
Bildung und Chancen insofern nach wie vor
auf den moglichen DigitalPakt 2.0.

Novelle des Weiterbildungsgesetzes

Die Geltungsdauer des Hessischen Weiterbil-
dungsgesetzes lauft mit dem 31. Dezember
2025 aus. Es regelt die Forderung der 32
Volkshochschulen, der Hessischen Heim-
volkshochschule Burg Fiirsteneck und der
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neun anerkannten freien Trager sowie des Hes-
sischen Volkshochschulverbandes und zweier
Landesarbeitsgemeinschaften. Auf dieser Basis
wurden zudem Weiterbildungspakte abge-
schlossen (geltend 2017 bis 2020 sowie 2021
bis2025), in denen ein Aufwuchs der gesetzli-
chen Forderung sowie die auBBergesetzliche Pro-
jektforderung festgelegt waren beziehungsweise
sind. Das Gesetz war urspriinglich auf den
31.Dezember 2023 befristet und wurde im Sin-
ne einer Synchronisierung mit der Laufzeit des
Weiterbildungspakts 2021 bis 2025 verldngert,
um die beiden Fordersystematiken im Rahmen
der beabsichtigten Novellierung zusammenzu-
fiihren. Das bestehende Gesetz hat sich grund-
sdtzlich auch nach Einschitzung der o6ffentli-
chen und freien Weiterbildungseinrichtungen
bewdhrt. Einzelne Regelungen, insbesondere
die Frage der Finanzierungsgrundlagen bediir-
fen jedoch aus Landessicht einer Anpassung. So
ist der bisherige zuwendungsrechtliche Charak-
ter des Gesetzes aufgrund der Antrags-, Bewil-
ligungs- und Nachweisverfahren sowie der Be-
richtspflichten administrativ sehr aufwéndig.

Um die erforderlich gewordenen Anderungen
im HWBG vorzunehmen, wurde seitens der
Koalitionsfraktionen von CDU und SPD im
Hessischen Landtag ein Gesetzentwurf zur No-
vellierung des Weiterbildungsgesetzes (LT-Drs.
21/2356) eingebracht.

Folgende Neuerungen, mit welchen die bewéhr-
te Systematik des HWBG als Ausdruck offent-
licher Verantwortung im Bereich des lebensbe-
gleitenden Lernens im Kern erhalten bleibt und
notwendige Anpassungen — auch zur Entbiiro-
kratisierung — vorgenommen werden, sind vor-
gesehen:

e Einfiihrung einer moderaten Dynamisierung
der Leistungen (1,5 % pro Jahr) an die im
HWBG verankerten Trager.

e Einfilhrung der Moglichkeit zur Forderung
von Projekten der im HWBG verankerten
Einrichtungen (Zusammenfiihrung Weiter-
bildungspakt und HWBG).

e FEinfilhrung eines Basisbetrags in Hohe von
jeweils 45.000 Euro pro Jahr fiir die nach
dem Gesetz anerkannten landesweiten Orga-
nisationen der Weiterbildung in freier Tréa-
gerschaft an Stelle der Forderung zusitzli-
cher Unterrichtsstunden im Rahmen der so-
genannten Sonderforderung.



e Entbiirokratisierung durch Umstellung von
zuwendungsrechtlichen Verfahren auf weni-
ger administrativ aufwéndige leistungsge-
setzliche Regelungen.*

Der HLT flihrt zu dem Anhdrungsverfahren
des Hessischen Landtages eine Umfrage durch
und wird sich anschlieend auf Basis einer ent-
sprechenden Gremienberatung zu dem Gesetz-
entwurf erkléren.

Startchancen-Programm (SCP)

Anfang 2024 haben sich Bund und Lander auf
das sog. ,Startchancen-Programm® geeinigt.
Hiermit sollen in den kommenden zehn Jahren
insgesamt 20 Mrd. Euro in 4.000 Schulen in
herausfordernden Lagen in ganz Deutschland
investiert werden.

In Hessen befindet sich das Startchancen-
Programm in der Umsetzung, wobei die ersten
80 Schulen im Schuljahr 2024/25 starten oder
gestartet sind. Das Programm ist mit einem
Gesamtvolumen von insgesamt 471 Millionen
Euro fiir die kommenden zehn Jahre ausge-
stattet und wird von der WIBank im Auftrag
des Hessischen Kultusministeriums umge-
setzt. Dabei werden 330 Millionen Euro vom
Bund und 141 Millionen Euro von hessischen
Schultrdgern finanziert. Insgesamt sind in
Hessen sind 320 Schulen fiir das Startchan-
cen-Programm vorgesehen. Die Forderung er-
streckt sich iiber drei Bereiche:
e . Schulbau®“: Modernisierung, Klimagerech-
tigkeit und Barrierefreiheit der Schulen,
e Personal“: Finanzierung von dauerhaften
Stellen fiir Schulsozialarbeit und
e _Chancenbudget”: Individuelle Forderung
der Schulen durch ein eigenes Budget zur
Umsetzung von Mallnahmen.

Inhaltlich zielt das Startchancen-Programm
konkret darauf ab, die Bildungs- und Berufs-
chancen von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund oder aus sozial benachteiligten Fami-
lien zu verbessern. Ziel des Programms ist es,
durch gezielte Fordermafinahmen die Integra-
tion in Ausbildung und Beruf zu férdern und
somit Chancengleichheit zu schaffen.

Die Inhalte des Programms umfassen eine
Vielzahl von Mallnahmen, die individuell auf
die Bediirfnisse der Jugendlichen abgestimmt

sind. Dazu gehoren beispielsweise individuelle
Beratung und Unterstiitzung, um die personli-
chen Féhigkeiten und Interessen der Jugendli-
chen zu erkennen und zu férdern. Zudem wer-
den Angebote zur Berufsorientierung, Praktika
und Berufserkundungen bereitgestellt, um den
Jugendlichen den Einstieg in die Arbeitswelt
zu erleichtern.

Das Programm beinhaltet u.a. auch Qualifizie-
rungs- und WeiterbildungsmafBnahmen, die die
Jugendlichen auf Ausbildung und Beruf vorbe-
reiten sollen. Kooperationen zwischen Schu-
len, Betrieben, Jugendimtern und anderen
Akteuren werden gefordert, um ein unterstiit-
zendes Netzwerk zu schaffen und die Mal-
nahmen effektiv umzusetzen.

In Hessen wurde durch das Hessische Ministe-
rium fiir Kultus, Bildung und Chancen (HKM)
eine Vorauswahl der zu fordernden Schulen
getroffen, die ,,unter Beteiligung der Schultra-
ger“ und anhand von ,geeigneten, wissen-
schaftsgeleiteten Kriterien®, insbesondere den
Benachteiligungsdimensionen Armut und Mig-
ration durchgefiihrt wurde. Die Kriterien sind
»wissenschaftsgeleitet und orientieren sich an
den  Zielsetzungen  des Startchancen-
Programms®. 60 Prozent der erreichten Schiile-
rinnen und Schiiler sollen zudem aus dem Pri-
marbereich kommen. Die teilnehmenden Schu-
len sollen {iber drei Programmsaulen gefordert
werden:

e Siule I: 40 Prozent der Fordermittel sollen in
ein Investitionsprogramm fiir ,,moderne,
klimagerechte und barrierefreie Lernorte*
und eine lernforderliche Infrastruktur und
Ausstattung der Schulen flieBen.

e Siule II: 30 Prozent der Programmmittel sol-
len den Schulen in Form von Chancenbud-
gets direkt zur Verfiigung gestellt werden,
mit denen diese in eigener Verantwortung
bedarfsgerechte MaBBnahmen der Schul- und
Unterrichtsentwicklung finanzieren kdnnen.

e Siule III: Mit weiteren 30 Prozent der Pro-
grammmittel soll die Arbeit in multiprofessi-
onellen Teams gefordert werden.

Das Bundesministerium fiir Bildung und For-
schung (BMBF) schreibt ergidnzend auf seiner
Homepage: ,,AuBlerdem wird in eine bessere
Infrastruktur und Ausstattung der Schulen in-
vestiert. [...] Ziel des Investitionsprogramms
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sind Beitrdge zu modernen, klimagerechten
und barrierefreien Lernorten. Angestrebt wer-
den Investitionen in eine hochwertige Ausstat-
tung und moderne Infrastruktur. [...] Die
Lander bauen erginzend dazu entsprechende
Strukturen in der Bildungsverwaltung hin-
sichtlich Zielbestimmung, Prozessbegleitung
und  Zielerreichung des  Startchancen-
Programms auf.*

Das HMKB machte von Beginn an deutlich,
dass in Hessen auch eine Ko-Finanzierung
durch die Schultriger erwartet wird. Land
iibernimmt keine Finanzierungsanteile, sodass
fiir die Schultrdger ein ungedeckter Finanzie-
rungsanteil in Héhe von 30 % verbleibt. Aus-
nahme: Wenn sich die betreffende Schule im
Ganztagsprogramm befindet, {ibernimmt das
Land ggf. 15 %. Wenn die Schule in keinem
Programm verortet ist, miissen 100 % der
Kosten tibernommen werden. Dies fiihrt nicht
zuletzt dazu, dass je nach Forderungsgestal-
tung unterschiedliche Ausschreibungen erfor-
derlich sind, um die Unterlagen so einreichen
zu konnen, dass sie auch abrechenbar sind.
Hieraus folgt, neben den erwarteten Finanzie-
rungsanteilen zudem eine erhebliche Zunahme
an biirokratischem Aufwand und damit eine
Belastung der Schultréger.

Aus Sicht der Geschiftsstelle handelt es sich
bei dem Forderprogramm somit erneut um ei-
nen ,,Vertrag zulasten Dritter”, der zunichst
keine Aussicht auf einen Konnexititsaus-
gleich erwarten ldsst. Das Thema kann sich
somit fiir die Schultridger auch in politischer
Hinsicht als kritisch entwickeln, wenn nim-
lich offentlicher Druck auf Umsetzung mit
Haushaltsengpissen der Landkreise zusam-
mentreffen.

Hector-Kinderakademien

,,Hector-Kinderakademien“ wurden im Jahr
2010 von der Hector Stiftung in Baden-
Wiirttemberg ins Leben gerufen, wo derzeit in
68 Einrichtungen rund 23.000 Kinder {iber ein
freiwilliges, zusitzliches Angebot gefordert
werden. Die Initiative wird dort wissenschaft-
lich begleitet. Auch das Land Hessen und die
Hector Stiftung II hatten zunéchst eine ,lang-
jéhrige Kooperationsvereinbarung zur Zusam-
menarbeit in der Begabtenforderung fiir Grund-
schulkinder geschlossen. Ziel war, dass die
Kinderakademien besonders begabte und hoch-
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begabte Kinder in Kursangeboten auflerhalb des
Unterrichts unterstiitzen sollten. So wurde auch
ein Vertreter des HLT wurde durch den Schul-
und Kulturausschuss in den Beirat der Hector-
Kinderakademie Hessen entsandt. Es wurden
Kooperationsvereinbarungen geschlossen und
Vorbereitungen zur Umsetzung getroffen. Der
HLT-Schul- und Kulturausschuss beriet hierzu
mehrfach u.a. mit dem eigens gegriindeten Refe-
rat im Hessischen Ministerium fiir Kultus, Bil-
dung und Chancen (HMKB).

Im Mai 2025 erreichte den HLT dann ein knap-
pes Schreiben des HMKB, mit dem dariiber in-
formiert wurde, dass das Projekt der Hector
Kinderakademien in Hessen nicht wie geplant
umgesetzt wird. Das Projekt wurde gestoppt.

Zur Begriindung wird auf die ,,weitreichenden
Auswirkungen des Herrenberg -Urteils auf die
Beschiftigungsverhéltnisse der Akteure der
Kinderakademien* verwiesen. Nach ,,sorgfalti-
ger Priifung sei das Ministerium ,,zu dem Er-
gebnis gekommen, dass eine Losung unter den
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen der-
zeit nicht darstellbar ist. Die Kooperationsver-
einbarung zwischen der Hector-Stiftung II und
dem Land Hessen zur Errichtung von Hector
Kinderakademien wurde mittlerweile gekiin-
digt, weshalb das Vorhaben nun nicht weiter-
verfolgt wird.*

Das Ministerium schrieb weiter: ,,Wir danken
Thnen fiir Ihr Interesse und lhre Unterstiitzung
in dem bisherigen Prozess. Unser besonderer
Dank gilt all jenen, die konstruktiv an den Be-
mithungen um die Etablierung der Hector Kin-
derakademien mitgewirkt haben - sei es durch
fachliche Impulse, die Zusammenarbeit mit in-
teressierten Schulen oder die Unterzeichnung
der Kooperationsvereinbarung trotz bestehender
Unsicherheiten. Dass bereits erste Antrage auf
Standortzulassungen im HMKB eingegangen
waren, unterstreicht den grolen Einsatz und den
Pioniergeist, mit dem Sie dieses Vorhaben be-
gleitet haben.*

Herrenberg-Urteil des Bundessozialgerichts

Durch das sogenannte ,,Herrenberg“-Urteil des
Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungs-
pflicht von bislang als Honorarkréften beschif-
tigten Mitarbeitern wurde eine Diskrepanz zwi-
schen dem Mal der Einbindung in die jeweili-
gen Organisationsstrukturen und einer fiir frei-



beruflich tdtige Honorarkrdfte typischen
»freien unternehmerischen Tatigkeit festge-
stellt.

Dies bringt Musik- und Volkshochschulen und
ihre Triger zunehmend in existenzielle Be-
driangnis. Zum einen kann die Menge der bis-
herigen Honorarkrifte schon aus finanzieller
Sicht nicht in Angestelltenverhiltnisse iiber-
nommen werden, denn durch eine auch nur
teilweise Umqualifizierung der Beschéfti-
gungsverhiltnisse wiirden Kosten in nicht be-
wiltigbarer Hohe entstehen. Zum anderen gin-
ge mit der Reduktion auf einige wenige festan-
gestellte Lehrkrifte die bislang systemimma-
nente Vielfalt der Angebote verloren®.

An die Landesregierung wurde appelliert, eine
Losung der Problematik im Rahmen der Mog-
lichkeiten zu unterstiitzen. ,,Die o6ffentlichen
Musik- und Volkshochschulen miissen drin-
gend in die Lage versetzt werden, ihre Aufga-
ben weiterhin an den Belangen ihrer Einrich-
tungen sowie Beschiftigten ohne Ausweitung
eines personalrechtlichen oder finanziellen Ri-
sikos zu erfiillen. Das Bundesministerium fiir
Arbeit und Soziales (BMAS) erwigt zwar der-
zeit bereits Konsequenzen aus dem Urteil. Ziel
ist es, die Angebote und Dienstleistungen der
betroffenen Branchen, so auch der kommuna-
len Volkshochschulen und Musikschulen, auf-
rechtzuerhalten. Hierzu bedarf es einer inhalt-
lichen Unterstiitzung durch das Land Hessen
auf Bundesebene, um die genannten Bereiche
vor dem Aus zu retten. Zum anderen muss aber
auch die finanzielle Situation der Einrichtun-
gen im Land Hessen zeitnah verbessert wer-
den*.

In Zusammenarbeit u.a. mit den kommunalen
Spitzenverbidnden auf Bundesebene konnte
zwischenzeitlich zumindest eine Ubergangs-
regelung erreicht werden, die im Mairz 2025
im Bundesgesetzblatt veroffentlicht wurde.
Diese Ubergangsregelung sieht eine fingierte
sozialversicherungsrechtliche  Selbststandig-
keit bei Einverstindnis der Beteiligten bis
zum Jahresende 2026 vor. Voraussetzung ist,
dass die Vertragsparteien bei Vertragsschluss
iibereinstimmend von einer selbststdndigen
Wertigkeit ausgegangen sind und der Be-
schiftigte gegentliber den Versicherungstri-
gern zustimmt, dass bis Ende 2026 keine Ver-
sicherungspflicht aufgrund der Beschéftigung
vorliegt.

Nach Neubildung der Bundesregierung plant
das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
nun, die Gespriche iiber eine dauerhaft giiltige
gesetzliche Regelung fortzusetzen. Diese muss
es ermdglichen, die bestehenden Angebote in
der Erwachsenenbildung wie in der kulturellen
Bildung, aber z.B. auch im Bereich der Ganz-
tagsbetreuung fir Grundschulkinder sowie
weitere kommunale Aktionsfelder weiterzu-
fiihren.

Umsetzung des Ganztagsforderungsgesetzes

Das Gesetz zur ganztigigen Forderung von
Kindern im Grundschulalter (Ganztagsforde-
rungsgesetz - GaF0G) sieht ab dem 1. August
2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung vor.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD
fiir die 21. Legislaturperiode fithrt zum Thema
Ganztag aus: ,,Wir wollen ganztégige Angebo-
te weiter ausbauen und auch die notwendigen
Ressourcen von Seiten des Landes zur Verfii-
gung stellen, denn der Ausbau der ganztigigen
Angebote dient einerseits der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und andererseits der
Ermoglichung von Bildungschancen. Den
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an
Grundschulen werden wir vollstindig umset-
zen und fiir eine moglichst breite Einbindung
der Vereine und auBerschulischen Angebote
sorgen. Diesen werden wir gemeinsam mit den
Schul- und Jugendhilfetrdgern erfiillen, indem
wir gezielt in Personal fiir ganztigige Angebo-
te investieren und die erforderliche Ressour-
cenausstattung fiir eine bedarfsgerechte, quan-
titative und qualitativ hochwertige Umsetzung
in allen Schulen mit Kindern der Primarstufe
nach klar definierten Standards sicherstellen.*

Die Kommunalen Spitzenverbdnde tragen dem
Land hierzu seit mehreren Jahren vor, dass die
zusétzlichen Kosten fiir den Ausbau und die
Betreuung im Rahmen des Ganztagsforde-
rungsgesetzes eine kaum zu bewéltigende fi-
nanzielle Belastung darstellen. Insbesondere
werden die seitens Bund und Land bislang zur
Verfligung gestellten Mittel fiir eine Umset-
zung, wie z.B. im Koalitionsvertrag beschrie-
ben, nicht ausreichen. Daraus folgt zugleich,
dass die politische Zielsetzung des Bundes und
des Landes voraussichtlich nicht zu erreichen
sein wird.
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Uber die Umsetzung des Ganztagsforderungs-
gesetzes wurde mit der Landesregierung seit
wiederholt ergebnislos diskutiert. In mittler-
weile mehr als 20 Arbeitsgruppensitzungen
mit dem Kultusministerium, dem Sozial- und
Finanzministerium brachten mangels Ent-
scheidungsbefugnis der Landesvertreter keine
Einigung — weder im Bereich der Finanzie-
rung noch mit Blick auf eine pragmatische
Auslegung einengender Vorschriften aus dem
Bereich des Sozialgesetzbuches.

Insbesondere wurden seitens der Kommuna-
len Spitzenverbénde hinsichtlich der Finanzie-
rung auf Basis einer Kurzumfrage Rahmenda-
ten zur Hohe der erforderlichen Finanzie-
rungsaufwendungen dargestellt. Danach {iber-
schreitet das mit Umsetzung des Ganztagsan-
spruchs auf kommunaler Ebene entstehende
Finanzierungsdefizit die in Aussicht gestellten
Bundes- und Landesbeitrige nahezu um eine
GroBenordnung von 1:3. Diese Kostenschét-
zung wurde seitens der Arbeitsebene der be-
teiligten Ressorts der Landesregierung infrage
gestellt. Wiederholt vorgebrachter Einwand
aus Sicht des HMKB war, dass die Umfrage-
ergebnisse zur Hohe des Investitionsbedarfs
nicht nachvollziehbar und die kommunen-
scharfen Ergebnisse nicht bekannt seien.

Auch wiederholte Spitzengespriache mit den
Staatssekretdren im Kultus-, Finanz- und So-
zialministerium fiihrten zu keiner Einigung.
Im Rahmen der Beratungen stellte die Lan-
desebene insbesondere die bisherigen Umset-
zungsleistungen des Landes dar und verwies
auf die eigene prekére Haushaltssituation. Da-
bei wurde insbesondere verdeutlicht, zuséitzli-
che Finanzierungsbeitrage fiir die Umsetzung
des Ganztagsbetreuungsanspruchs seien, wenn
iiberhaupt, dann ggf. nur aus den Mitteln des
100 Milliarden Euro Sondervermdgens auf
Bundesebene leistbar. Die Pflicht zur Umset-
zung wird dabei nach wie vor auf der kom-
munalen Ebene verortet.

Diese Haltung verkennt, dass die finanzielle
Situation auf der kommunalen Ebene noch
dramatischer ist als die des Landes. Vor die-
sem Hintergrund wurde seitens der Kommu-
nalen Spitzenverbénde vorgetragen, dass zeit-
nah vor allem eine ausreichende finanzielle
Unterstiitzung des Landes, bzw. auch Ande-
rungen in der landesrechtlichen Rahmenge-
staltung erforderlich sind.
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Betont wurde, dass das Land Hessen dariiber
hinaus im Rahmen seiner rechtlichen und tat-
sdchlichen Moglichkeiten alle Optionen dahin-
gehend ausschopfen muss, dass die bereits
vorhandenen  Betreuungsmaflnahmen  als
rechtsanspruchserfiillend angesehen werden.
So miissen seitens des Landes insbesondere
auch hinsichtlich der Umsetzungsfristen und
der Konditionen der Umsetzung (z.B. ,,Be-
triebsgenehmigungen® und , Ferienoffnungs-
zeiten™) pragmatische kostenddmpfende Lo-
sungshilfen bereitgestellt werden.

In Ansehung des Inkrafttretens-Zeitpunktes des
Ganztagsbetreuungsgesetzes wird zwischen-
zeitlich die Zeit zum Reden knapp. Der Lan-
desregierung wurde daher in einem weiteren
Schreiben {ibermittelt, dass zeitnah politische
Weichenstellungen des Landes erforderlich
sind. Sollten diese nicht vorgenommen wer-
den, sei absehbar, dass die politische Zielset-
zung aus dem Koalitionsvertrag nicht umsetz-
bar sein werde. Namentlich der Hessische Kul-
tusminister wurde dringend gebeten, seine
malgebliche Rolle innerhalb der Landesregie-
rung starker wahrzunehmen und durch konkre-
te Losungen Planungssicherheit fiir die Kom-
munale Ebene zu schaffen.

Als Reaktion wurde eine gemeinsame Sonder-
sitzung des HLT-Schul- und Kulturausschusses
und des HLT-Sozialausschusses mit dem Hes-
sischen Kultusminister im September 2025
verabredet.

So bleibt nach wie vor offen, ob die angestreb-
te Umsetzung des Rechtsanspruchs so wie ge-
plant mdglich sein wird. Gegenwartig sehen
die Gremien des HLT die Verpflichtung so, als
habe man der kommunalen Ebene bundesseitig
erneut einen ,,Ball ins Netz geschossen, ohne
eine ausreichende Finanzierung mitzugeben®.
Die Landkreise sehen sich jedoch nicht als
Ausfallbiirgen fiir politische Festlegungen von
Bund und Liandern und wollen sich ein Schei-
tern der Gespriche und damit ein ggf. auch
teilweises Scheitern der Umsetzung des Ganz-
tagsforderungsgesetzes in Hessen nicht zu-
rechnen lassen.

»Masterplan Kultur Hessen*

Hessen zeichnet sich durch eine vielfaltige und
lebendige Kulturlandschaft aus. Diese beson-
dere Kulturlandschaft lebt vom Engagement



zahlreicher Akteurinnen und Akteure, von
Tradition und guten Ideen fiir Neues. Als
wichtiges Instrument fiir die zukiinftige Ge-
staltung der Kulturpolitik wurde Ende 2023
noch durch die vorhergehende Landesregie-
rung in Zusammenarbeit mit einer Reihe ge-
sellschaftlicher Akteure der sog. ,,Masterplan
Kultur Hessen* erstellt. Er legt die strategi-
sche Ausrichtung der hessischen Kulturpolitik
fiir die nichsten Jahre fest und umfasst zum
einen eine umfassende Bestandsaufnahme der
Kultur in Hessen (Kulturatlas, Online-
Umfrage) und dartiber hinaus ein kulturpoliti-
sches Leitbild sowie konkrete Ansatzpunkte
und MaBnahmen in zentralen Handlungsfel-
dern.

Der HLT war in das umfangreiche Fach-
Beteiligungsverfahren eingebunden.

Im Rahmen der Besprechungen mit dem Hes-
sisches Ministerium fiir Kultus, Bildung und
Chancen wurde dariiber informiert, dass der
Zustrom von Schiilerinnen und Schiilern aus
der Ukraine zwischenzeitlich insgesamt leicht
zuriickgeht. Allerdings gebe es bezogen auf die
konkreten Schiilerinnen und Schiiler eine hohe
Fluktuation. Diese sei darin begriindet, dass
nach wie vor neue Schiilerinnen und Schiiler in
Hessen ankommen, andere Schiiler aber bereits
wieder in die Ukraine zuriickgegangen sind.
Derzeit gebe es in Hessen rund 35.000 so ge-
nannte Seiteneinsteiger.

Denkmalschutz: Umsetzung des Denkmal-
schutzgesetzes

Integration von gefliichteten Kindern und Ju-
gendlichen insbesondere auch aus der Ukraine
in den Schulunterricht

Die aktuelle Situation der Schulen bei der In-
tegration von gefliichteten Kindern und Ju-
gendlichen — insbesondere auch aus der Ukrai-
ne — war fester Tagesordnungspunkt der Bera-
tungen des Schul- und Kulturausschusses. Das
Thema hat sich teilweise zu einer groflen logis-
tischen und finanziellen Herausforderung fiir
die Schultrdger entwickelt. Daher stand die Ge-
schiftsstelle in einem regelmdBigen Austausch
mit dem Hessischen Kultusministerium. Im
Rahmen der inzwischen monatlich stattfinden-
den Telefonkonferenzen mit den wesentlichen
Abteilungen des Ministeriums werden alle
wichtigen Fragen im Zusammenhang mit dem
Schulbetrieb besprochen und nach Moglichkeit
auf direktem Weg einer Losung zugefiihrt.

Zum anderen gibt es gesonderte Gesprachsrun-
den, wie z.B. die gemeinsame Arbeitsgemein-
schaft mit dem Land zum ,,DigitalPakt Schule®,
in welcher einzelne Fragen vertieft beraten
werden. Gleiches gilt fiir aktuelle Informatio-
nen zum Thema ,,Ukraine®, die auch jeweils
aktuelle Nachrichten des Hessischen Kultusmi-
nisteriums zur Frage der Beschulung umfassen.
Parallel wird die AG der Schulverwaltungs-
amtsleitungen fortlaufend iiber ggf. relevante
Entwicklungen aus dem Schulbereich, bzw. In-
formationen aus dem Hessischen Kultusminis-
terium in Kenntnis gesetzt.

In der sog. ,,Alltagsdenkmalpflege* ergibt sich
in der Praxis immer wieder die Notwendigkeit
fiir Abstimmungs- und Vereinfachungsbediirf-
nisse der Ablidufe zwischen der Unteren
Denkmalschutzbehdrden und dem Landesamt
fiir Denkmalpflege. Der Landesdenkmalbeirat
mahnte Kapazititen der Landkreise im Bereich
der Archiologischen Denkmalpflege an. Auch
dies war Anlass fiir den Schul- und Kulturaus-
schuss einen direkten Austausch mit dem Hes-
sischen Wissenschaftsministerium und dem
Prasidenten des Landesamtes flir Denkmal-
pflege zu suchen und zu fiithren.

Hierbei zeigten sich unterschiedliche Sichtwei-
sen des Landesamtes fiir Denkmalpflege und
der Gremien des Hessischen Landkreistages.
Aus Sicht der Gremien, muss insbesondere die
sogenannte ,,Einvernechmensregelung®™ {iberar-
beitet und auf Denkméler von herausgehobener
Bedeutung beschriankt werden. Zwar gebe es
derzeit schon die Moglichkeit mit dem Lan-
desamt fiir Denkmalschutz bilaterale Vereinba-
rungen abzuschlieBen. Diese bilateralen Ver-
einbarungen mit dem Landesamt 16sten jedoch
die grundsétzliche Problematik nicht, denn sie
seien aufwéndig und somit in Ansehung einer
alternativen grundsétzlichen Gesetzesdnderung
nicht zielfiihrend. Seitens der Gremien wird
daher eine moglichst zeitnahe wirksam wer-
dende Gesetzesdnderung begriiit. Ein Wegfall
der Einvernehmensregelung werde bedeutsame
Impulse im Bereich der Dorf- und Regional-
entwicklung setzen.

Diese Auffassung wurde mit dem Hessischen
Wissenschaftsminister Gremmels im Rahmen
einer Sitzung des HLT-Schul- und Kulturaus-
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schusses vor dem Hintergrund der Festlegun-
gen des Koalitionsvertrages zwischen CDU
und SPD fiir die 21. Legislaturperiode bera-
ten. Dieser sicht eine Stirkung der unteren
Denkmalschutzbehdrden in der Alltagsdenk-
malpflege und die Beschrinkung der Einver-
nehmensregelung auf Denkméler von heraus-
gehobener Bedeutung vor. Der Minister be-
tonte, die Koalitionsfraktionen seien ent-
schlossen, das bestehende Problem im Denk-
malschutzgesetz zu 16sen. Ein Gesetzentwurf
wurde fir Anfang Herbst 2025 in Aussicht
gestellt. Seitens des Ausschusses wurde dies
begriifit.

Musikschulfinanzierung

Die offentlichen Musikschulen in Hessen se-
hen sich schon seit ldngerer Zeit in einer pre-
kdren finanziellen Lage. Dementsprechend
wird {liber die Finanzierung hessischen Musik-
schulen wird seit vielen Jahren beraten. Die
Musikschulen befinden sich strukturell in ei-
ner schwierigen finanziellen Lage und sind
zwischenzeitlich sogar teils in ihrem Bestand
bedroht. Die kommunale Ebene kann im
Rahmen der Moglichkeiten ihren Beitrag leis-
ten — ohne eine direkte Forderung des Landes
Hessen ist eine Verdnderung aber nicht mog-
lich, denn der Landesbeitrag ist im Vergleich
zu anderen Bundeslédndern deutlich verbesse-
rungswiirdig.

Zwischenzeitlich verschérft sich die ohnehin
schwierige Situation durch das sog. ,,Herren-
berg“-Urteil des Bundessozialgerichts. Im
Kern bedeutet dieses Urteil, dass bisherige
freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhén-
gig vom Mal} der Einbindung in die jeweili-
gen Organisationsstrukturen fest angestellt
werden miissen. Dies ist finanziell nicht leist-
bar und von vielen nebenberuflichen Hono-
rarkrdften auch gar nicht gewiinscht. Zum an-
deren ginge mit einer Fokussierung auf einige
wenige festangestellte Lehrkréifte die bislang
systemimmanente Vielfalt der Angebote ver-
loren. Das bisherige System wiirde grundle-
gend infrage gestellt.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und
SPD fiir die 21. Legislaturperiode folgende
Festlegung: ,,Seit Jahren arbeiten wir an einer
besseren Ausstattung fiir die 6ffentlichen Mu-
sikschulen in Hessen. Diesen Weg wollen wir
fortsetzen, um das Engagement vor Ort zu ho-
norieren, die gute piddagogische Arbeit anzu-
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erkennen und zugleich eine stetige, sich an an-
erkannten Standards orientierende Fortent-
wicklung des Musikschulstandortes Hessen zu
ermoglichen. Wir streben eine stabile Finanzie-
rung der Musikschulen an und werden Mdog-
lichkeiten gemeinsam mit den Kommunen prii-
fen.

Vor diesem Hintergrund beriet der HLT-Schul-
und Kulturausschuss die Frage der Musik-
schulfinanzierung mit dem Hessischen Wis-
senschaftsminister Gremmels. Dieser sprach
sich dafiir aus, die Finanzierungsgrundlage
miisse fiir moglichst viele Musikschulen ver-
bessert werden. Vorbehaltlich der Zustimmung
des Landtags sei ein Aufwuchs der Landesfor-
derung einschlieBlich eines Betrags fiir Hérte-
fille geplant. Dabei werde ein Indikatorenmo-
dell auf Basis des sog. Frankfurter Schliissels
angestrebt, dass eine Verbesserung in jeweils
3-Jahres-Schritten vorsehe. Besonderer Fokus
des Modells sei, dass keine Musikschule
schlechter gestellt werde. Dabei werde ein Sys-
temwechsel angestrebt, das darauf abziele,
dass die Finanzierungsgrundlage der Mehrzahl
der Musikschulen verbessert werde. Die Land-
kreise betonten, dass der Berechnungsmodus
innerhalb des Indikatorenmodells entscheidend
sei. Hierbei miisse, jegliche Form der kommu-
nalen Forderung, sei es in der Form von finan-
ziellen Zuwendungen, aber auch in der Form
von Sachzuwendungen oder der kosten-
freien/kostenglinstigen Gestellung von Rium-
lichkeiten Beriicksichtigung finden. Zudem
missten kleine Musikschulen im léndlichen
Raum beriicksichtigt und verhindert werden,
dass diese durch die Eckpunkte des neuen Sys-
tems im Vergleich zu groBen Musikschulen im
stadtischen Raum gegebenenfalls benachteiligt
werden konnten.

Der Verband wird sich weiter intensiv in die
weiteren Verhandlungen, die auch einen ge-
sonderten Forderfaktor fiir Musikschulen im
landlichen Bereich enthalten sollten, einbrin-
gen.

Sonstige Arbeitsthemen

Uber die zuvor dargestellten Punkte hinaus,
befasste sich der Verband sowohl im Bereich
»Bildung® als auch in den Bereichen Wirt-
schaft, Planung, Umwelt und Verkehr mit einer
Vielzahl weiterer (Dauer-) Themenstellungen,
deren detaillierte Darstellung an dieser Stelle



zu weit filhren wiirde, da hierliber u.a. mit
rund 400 Rundschreiben informiert wurde.

HLT-Ehemaligentreffen 2024

Das durch das Referat mitbetreute ,,Ehemali-
gentreffen fritherer Landrite und Kreistags-
vorsitzende/r des HLT fand im Jahr 2024 aus
Anlass des 20-jahrigen Bestehens der HLT-
Geschiftsstelle im Haus der Kommunalen
Selbstverwaltung (HdKS) in Wiesbaden statt.
Ein kurzer bebilderter historischer Riickblick
auf diesen Zeitraum weckte Erinnerungen der
,»Ehemaligen” auf ihre aktive Zeit in den
Gremien des HLT. Einige der ehemaligen
Landrite und Kreistagsvorsitzenden waren be-
reits in die Entscheidungen zum Umzug in das
HdKS eingebunden und konnten sich nun da-
von iiberzeugen, dass die damals getroffenen
Entscheidungen richtig waren und ,gute
Friichte getragen haben. Im Anschluss be-
suchten die Vertreterinnen und Vertreter das
2024 neu erdffnete Museum Ernst. Das Mu-
seum, das sich der abstrakten Kunst widmet,
wurde vom japanischen Architekten Fumihiko
Maki entworfen. Es zeigt eine Vielzahl bedeu-
tender zeitgendssischer Werke.

Das Treffen ermoglichte zudem einen intensi-
ven Austausch und eine Information tiber ak-
tuelle Verbandsthemen.

Zusammenarbeit

Fortgefiihrt wurde im Berichtszeitraum die
traditionell gute Zusammenarbeit z.B. mit
dem Hessischen Volkshochschulverband, mit
dem ein fortlaufender Austausch im Rahmen
des Schul- und Kulturausschusses besteht,
dem MuK (Institut fiir Medienpiddagogik und
Kommunikation ¢.V.), dem Hessischen Mu-
sikschulverband und weiteren Partnern. Dar-
iiber hinaus wird ein Austausch mit Arbeits-
gemeinschaften oder Arbeitskreisen, die unter
dem Dach des Hessischen Landkreistages
bzw. in Zusammenarbeit mit den beiden ande-
ren kommunalen Spitzenverbdnden eingerich-
tet sind, gepflegt. Dazu gehoren aus dem Be-
reich Wirtschaft, Umwelt, Verkehr sowie
Schule und Kultur beispielsweise die Arbeits-
gemeinschaft der Leitungen der Amter fiir den
landlichen Raum, die AG der Schulverwal-
tungsamtsleitungen, die AG der leitenden

kommunalen Baubeamten, oder auch die AG
der Veterindramtsleitungen.
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Der Hessische Landkreistag und seine Organe

Dem Hessischen Landkreistag gehoren alle 21 hessischen Landkreise sowie - als kooptierte Mit-
glieder - der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und der Sparkassen- und Giroverband Hessen-
Thiiringen (SGVHT) an. Die Organe und Gremien des Hessischen Landkreistages setzen sich wie
folgt zusammen (Stand: 10.09.2025):

Priasidium

Prisidentin: Landrétin Anita Schneider, Landkreis Gie3en

Erster Vizeprésident: Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda

Vizeprésident: Kreistagsvorsitzender Riidiger Holschuh, Odenwaldkreis

Vizeprésident: Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmann, Landkreis Limburg-Weilburg

Landrat Winfried Becker, Schwalm-Eder-Kreis

Landrat Andreas Siebert, Landkreis Kassel

Landrat Jiirgen van der Horst, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Landrat Torsten Warnecke, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Kreistagsvorsitzender Helmut Herchenhan, Landkreis Fulda
Kreistagsvorsitzender Michael Kreutzmann, Schwalm-Eder-Kreis

Landrat Michael Cyriax, Main-Taunus-Kreis

Landrat Ulrich Krebs, Hochtaunuskreis

Landrat Michael Koberle, Landkreis Limburg-Weilburg
Landrat Thorsten Stolz, Main-Kinzig-Kreis
Kreistagsvorsitzender Dr. Hans Heuser, Vogelsbergkreis
Kreistagsvorsitzender Carsten Ullrich, Main-Kinzig-Kreis

Landrat Christian Engelhardt, Landkreis Bergstral3e

Landrat Oliver Quilling, Landkreis Offenbach

Landrat Klaus Peter Schellhaas, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landrat Thomas Will, Landkreis Grof3-Gerau

Kreistagsvorsitzender Armin Hiuser, Wetteraukreis

Kreistagsvorsitzende Dagmar Wucherpfennig, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Geschiftsfiihrer Dr. Michael Koch, Hessischer Landkreistag
Geschiftsfiihrer Tim Ruder, Hessischer Landkreistag

Landesdirektorin Susanne Simmler, LWV Hessen
Geschiftsfithrender Prasident Stefan Reuf, SGVHT

Ehrenmitglieder

Landrat a. D. Gerhard Bokel, Staatsminister a. D., Frankfurt
Landrat a. D. Robert Fischbach, Dautphetal-Holzhausen
Landrat a. D. Alfred Jakoubek, Ro3dorf

Landrat a. D. Dr. Dietrich Kaimann, Bensheim

Landrat a. D. Wolfgang Schuster, Driedorf
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Finanzausschuss

Landrétin Nicole Rathgeber, Werra-MeiBner-Kreis

Landrat Jiirgen van der Horst, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Landrat Torsten Warnecke, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda

Landrat Jens Womelsdorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf
Kreistagsvorsitzender Andreas Giittler, Landkreis Kassel
Kreistagsvorsitzender Michael Kreutzmann, Schwalm-Eder-Kreis

Landrat Michael Cyriax, Main-Taunus-Kreis

Landrat Michael Koberle, Landkreis Limburg-Weilburg
Landrat Ulrich Krebs, Hochtaunuskreis (Vorsitzender)
Landrat Dr. Jens Mischak, Vogelsbergkreis

Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis
Kreisbeigeordneter Frank Ide, Landkreis GieBBen
Kreistagsvorsitzender Johannes Volkmann, Lahn-Dill-Kreis

Landrat Frank Matiaske, Odenwaldkreis

Landrat Thorsten Stolz, Main-Kinzig-Kreis

Landrat Thomas Will, Landkreis GroB3-Gerau (stv. Vorsitzender)
Erster Kreisbeigeordneter Carsten Miiller, Landkreis Offenbach
Erste Kreisbeigeordnete Birgit Weckler, Wetteraukreis
Kreisbeigeordneter Matthias Schimpf, Landkreis Bergstralle
Kreisbeigeordnete Christel Sprofiler, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Beigeordneter Dieter Schiitz, LWV Hessen

Rechts- und Europaausschuss

Landrat Torsten Warnecke, Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Vorsitzender)
Kreisbeigeordneter Dr. Philipp Kanzow, Werra-Meifiner-Kreis
Kreistagsvorsitzender Andreas Giittler, Landkreis Kassel
Kreistagsvorsitzender Helmut Herchenhan, Landkreis Fulda
Kreistagsvorsitzender Rainer Hesse, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Kreistagsvorsitzender Michael Kreutzmann, Schwalm-Eder-Kreis
Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Landrat Michael Koberle, Landkreis Limburg-Weilburg

Landritin Anita Schneider, Landkreis Giefien

Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis

Kreisbeigeordneter Axel Fink, Main-Taunus-Kreis

Kreisbeigeordneter (ehrenamtlich) Prof. Dr. Harald Danne, Lahn-Dill-Kreis
Kreisbeigeordnete Antje van der Heide, Hochtaunuskreis
Kreistagsvorsitzender Dr. Hans Heuser, Vogelsbergkreis

Landrat Christian Engelhardt, Landkreis Bergstralle (stv. Vorsitzender)
Landrat Jan Weckler, Wetteraukreis

Landrat Thomas Will, Landkreis Grof3-Gerau

Erster Kreisbeigeordneter Lutz Kohler, Landkreis Darmstadt-Dieburg
Erster Kreisbeigeordneter Carsten Miiller, Landkreis Offenbach
Kreisbeigeordneter (ehrenamtlich) Dr. Michael Reuter, Odenwaldkreis
Kreistagsvorsitzender Carsten Ullrich, Main-Kinzig-Kreis

Prasident der Verbandsversammlung Friedel Kopp, LWV Hessen
Verbandsgeschéftsfiihrer Klaus Reusch, SGVHT
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Wirtschafts- und Umweltausschuss

Landrat Winfried Becker, Schwalm-Eder-Kreis

Landrat Jiirgen van der Horst, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Landritin Nicole Rathgeber, Werra-MeiBner-Kreis

Landrat Torsten Warnecke, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda

Erster Kreisbeigeordneter Peter Neidel, Landkreis Marburg-Biedenkopf
Kreisbeigeordneter Thomas Ackermann, Landkreis Kassel

Landrat Carsten Braun, Lahn-Dill-Kreis

Landrat Michael Cyriax, Main-Taunus-Kreis (Vorsitzender)
Landrat Dr. Jens Mischak, Vogelsbergkreis

Landrédtin Anita Schneider, Landkreis Gieflen (stv. Vorsitzende)
Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr, Hochtaunuskreis

Erster Kreisbeigeordneter Jorg Sauer, Landkreis Limburg-Weilburg

Landrat Christian Engelhardt, Landkreis Bergstral3e

Landrat Frank Matiaske, Odenwaldkreis

Erster Kreisbeigeordneter Adil Oyan, Landkreis GroB3-Gerau

Erste Kreisbeigeordnete Birgit Weckler, Wetteraukreis

Kreisbeigeordneter Alexander Bohn, Landkreis Offenbach
Kreisbeigeordneter Jannik Marquart, Main-Kinzig-Kreis
Kreistagsvorsitzende Dagmar Wucherpfennig, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Gesundheitsausschuss

Landrat Andreas Siebert, Landkreis Kassel

Landrat Torsten Warnecke, Landkreis Hersfeld-Rotenbrug

Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Erster Kreisbeigeordneter Jiirgen Kaufmann, Schwalm-Eder-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Friedel Lenze, Werra-Meifner-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Frederik Schmitt, Landkreis Fulda
Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Landrat Dr. Jens Mischak, Vogelsbergkreis

Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis

Erste Kreisbeigeordnete Madlen Overdick, Main-Taunus-Kreis
Erster Kreisbeigeordneter Jorg Sauer, Landkreis Limburg-Weilburg
Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr, Hochtaunuskreis
Kreisbeigeordneter Stephan Aurand, Lahn-Dill-Kreis
Kreisbeigeordneter Frank Ide, Landkreis GieBlen

Landrat Frank Matiaske, Odenwaldkreis

Landrat Oliver Quilling, Landkreis Offenbach (stv. Vorsitzender)

Landrat Klaus Peter Schellhaas, Landkreis Darmstadt-Dieburg (Vorsitzender)
Landrat Thorsten Stolz, Main-Kinzig-Kreis

Landrat Jan Weckler, Wetteraukreis

Erste Kreisbeigeordnete Angelika Beckenbach, Landkreis Bergstralle

Erster Kreisbeigeordneter Adil Oyan, Landkreis GroB-Gerau

Landesdirektorin Susanne Simmler, LWV Hessen
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Sozialausschuss

Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda

Landrat Jens Womelsdorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf (Vorsitzender)

Erste Kreisbeigeordnete Silke Engler, Landkreis Kassel

Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Erster Kreisbeigeordneter Jiirgen Kaufmann, Schwalm-Eder-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Friedel Lenze, Werra-Meilner-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Dirk Noll, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landrat Michael Koberle, Landkreis Limburg-Weilburg (stv. Vorsitzender)
Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug, Vogelsbergkreis
Kreisbeigeordneter Stephan Aurand, Lahn-Dill-Kreis

Kreisbeigeordneter Johannes Baron, Main-Taunus-Kreis
Kreisbeigeordneter Frank Ide, Landkreis GieBBen

Kreisbeigeordnete Antje van der Heide, Hochtaunuskreis

Erste Kreisbeigeordnete Angelika Beckenbach, Landkreis Bergstral3e
Erster Kreisbeigeordneter Andreas Hofmann, Main-Kinzig-Kreis
Erster Kreisbeigeordneter Carsten Miiller, Landkreis Offenbach
Erster Kreisbeigeordneter Adil Oyan, Landkreis GroB-Gerau
Kreisbeigeordnete Marion Gotz, Wetteraukreis

Kreisbeigeordnete Christel Sprofiler, Landkreis Darmstadt-Dieburg
Kreisbeigeordneter (ehrenamtlich) Michael Vetter, Odenwaldkreis

Landesdirektorin Susanne Simmler, LWV Hessen

Schul- und Kulturausschuss

Landrat Winfried Becker, Schwalm-Eder-Kreis (stv. Vorsitzender)
Landritin Nicole Rathgeber, Werra-Meifner-Kreis

Landrat Jiirgen van der Horst, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Landrat Torsten Warnecke, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda

Erste Kreisbeigeordnete Silke Engler, Landkreis Kassel

Erster Kreisbeigeordneter Peter Neidel, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Landrat Carsten Braun, Lahn-Dill-Kreis

Landrat Ulrich Krebs, Hochtaunuskreis

Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug, Vogelsbergkreis

Erster Kreisbeigeordneter Christopher Lipp, Landkreis Gie3en
Kreisbeigeordneter Axel Fink, Main-Taunus-Kreis

Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmann, Landkreis Limburg-Weilburg

Landrat Christian Engelhardt, Landkreis Bergstralie

Landrat Oliver Quilling, Landkreis Offenbach (Vorsitzender)

Landrat Jan Weckler, Wetteraukreis

Landrat Thomas Will, Landkreis Grof3-Gerau

Erster Kreisbeigeordneter Oliver Grobeis, Odenwaldkreis

Erster Kreisbeigeordneter Lutz Kohler, Landkreis Darmstadt-Dieburg
Kreisbeigeordneter Jannik Marquart, Main-Kinzig-Kreis

Beigeordneter Dieter Schiitz, LWV Hessen
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Fachausschuss fiir Digitalisierung und Innovation

Landrat Winfried Becker, Schwalm-Eder-Kreis

Landréitin Nicole Rathgeber, Werra-Meifiner-Kreis

Landrat Andreas Siebert, Landkreis Kassel

Landrat Jiirgen van der Horst, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda

Landrat Jens Womelsdorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Erster Kreisbeigeordneter Dirk Noll, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landrat Carsten Braun, Lahn-Dill-Kreis

Landrat Michael Cyriax, Main-Taunus-Kreis

Landrat Michael Kéberle, Landkreis Limburg-Weilburg
Landrétin Anita Schneider, Landkreis Giellen

Landrat Sandro Zehner, Rheingau-Taunus-Kreis

Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug, Vogelsbergkreis
Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr, Hochtaunuskreis

Landrat Christian Engelhardt, Landkreis Bergstraf3e (stv. Vorsitzender)

Landrat Frank Matiaske, Odenwaldkreis (Vorsitzender)
Landrat Klaus Peter Schellhaas, Landkreis Darmstadt-Dieburg
Landrat Thorsten Stolz, Main-Kinzig-Kreis

Landrat Thomas Will, Landkreis Grof3-Gerau

Erste Kreisbeigeordnete Birgit Weckler, Wetteraukreis
Kreisbeigeordneter Alexander Bohn, Landkreis Offenbach
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Bezirksversammlungen

Nord: Vorsitzender:

Stellv. Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzender:

Landrat Winfried Becker, Schwalm-Eder-Kreis

Landrat Bernd Woide, Landkreis Fulda
Kreistagsvorsitzender Andreas Giittler, Landkreis Kassel

Landkreis Landrat/ritin Kreistags- Hauptamtl. Erste/r Hauptamtl.
vorsitzende/r Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r

Fulda Woide, Bernd Herchenhan, Helmut Schmitt, Frederik

Hersfeld-Rotenburg Warnecke, Torsten Wiesenberg, Petra Noll, Dirk

Kassel
Marburg-Biedenkopf
Schwalm-Eder-Kreis
Waldeck-Frankenberg
Werra-MeiBner-Kreis

Siebert, Andreas
Womelsdorf, Jens
Becker, Winfried
van der Horst, Jiirgen

Rathgeber, Nicole

Giittler, Andreas
Ruffert, Detlef
Kreutzmann, Michael
Hesse, Rainer

von Roeder, Peter

Engler, Silke

Neidel, Peter
Kaufmann, Jiirgen
Frese, Karl-Friedrich

Lenze, Friedel

Ackermann, Thomas

Kanzow, Dr. Philipp

Mitte: Vorsitzender:

Stellv. Vorsitzende:
Stellv. Vorsitzender:

Landrat Ulrich Krebs, Hochtaunuskreis

Landritin Anita Schneider, Landkreis Giefien
Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmann, Landkreis Limburg-Weilburg

Landkreis Landrat/ritin Kreistags- Hauptamtl. Erste/r Hauptamtl.
vorsitzende/r Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r
Gieflen Schneider, Anita Spandau, Claus Lipp, Christopher Ide, Frank
Zuckermann, Christian
Hochtaunuskreis Krebs, Ulrich Sechi, Renzo Schorr, Thorsten van der Heide, Antje

Lahn-Dill-Kreis
Limburg-Weilburg

Main-Taunus-Kreis

Braun, Carsten
Koberle, Michael
Cyriax, Michael

Volkmann, Johannes
Veyhelmann, Joachim

Fritsch, Susanne

Inderthal, Frank
Sauer, Jorg

Overdick, Madlen

Aurand, Stephan

Baron, Johannes

Fink, Axel

Rheingau-Taunus-Kr. | Zehner, Sandro Stolz, André
Vogelsbergkreis Mischak, Dr. Jens Heuser, Dr. Hans Krug, Patrick
Siid:  Vorsitzender: Landrat Thomas Will, Gro3-Gerau

Stellv. Vorsitzender: Landrat Oliver Quilling, Landkreis Offenbach

Stellv. Vorsitzender: Kreistagsvorsitzender Armin Hauser, Wetteraukreis
Landkreis Landrat/ritin Kreistags- Hauptamtl. Erste/r Hauptamtl.

vorsitzende/r Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r

Bergstralie Engelhardt, Christian | Kunkel, Joachim Beckenbach, Angelika | Schimpf, Matthias

Darmstadt-Dieburg

GroB3-Gerau

Main-Kinzig-Kreis
Odenwaldkreis
Offenbach
Wetteraukreis

Schellhaas, K. Peter

Will, Thomas

Stolz, Thorsten
Matiaske, Frank
Quilling, Oliver
Weckler, Jan

Wucherpfennig,
Dagmar

Meixner-Romer, Rena-
te

Ullrich, Carsten
Holschuh, Riidiger
Horn, Volker

Hauser, Armin

Kohler, Lutz

Oyan, Adil

Hofmann, Andreas
Grobeis, Oliver
Miiller, Carsten

Weckler, Birgit

SproBler, Christel

Marquart, Jannik

Bohn, Alexander

Gotz, Marion
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Konferenz der Kreistagsvorsitzenden

LandKkreis Kreistagsvorsitzende/r

Bergstralie Kunkel, Joachim
Darmstadt-Dieburg Wucherpfennig, Dagmar

Fulda Herchenhan, Helmut (Vorsitzender)
Giellen Spandau, Claus

GroB3-Gerau Meixner-Romer, Renate
Hersfeld-Rotenburg Wiesenberg, Petra

Hochtaunuskreis Sechi, Renzo

Kassel Giittler, Andreas

Lahn-Dill-Kreis
Limburg-Weilburg
Main-Kinzig-Kreis
Main-Taunus-Kreis
Marburg-Biedenkopf
Odenwaldkreis
Offenbach
Rheingau-Taunus-Kreis
Schwalm-Eder-Kreis
Vogelsbergkreis
Waldeck-Frankenberg
Werra-MeiBner-Kreis

Wetteraukreis

LWYV Hessen

Volkmann, Johannes
Veyhelmann, Joachim
Ullrich, Carsten

Fritsch, Susanne

Ruffert, Detlef

Holschuh, Riidiger (MdL)
Horn, Volker

Stolz, André (MdL)
Kreutzmann, Michael (stv. Vorsitzender)
Heuser, Dr. Hans

Hesse, Rainer

von Roeder, Peter

Hauser, Armin

Kopp, Friedel (Prasident der Verbandsversamm-
lung)
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Geschiiftsstelle des Hessischen Landkreistages

(Stand: 10.09.2025)

Geschiftsfithrung:

Referate:

Sachgebiete:

Sekretariate:

Poststelle:

Auszubildender:

Sitz der Geschiiftsstelle:
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Herr Dr. Michael Koch
Herr Tim Ruder

Frau Ute Bebensee-Biederer
Herr Christoph Hoffmann
Herr Lorenz Wobbe

Herr Felix Wiirfel

Herr Cornel Ahlers (Referent)
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Anteile von Land und Gemeinden/Gemeindeverbande an den in Hessen
verbleibenden Steuereinnahmen

-in % -

Rechnungsjahr Land Hessen hessische Gemeinden/Gv.
1996 53,6 46,4
1997 52,9 471
1998 52,9 471
1999 52,1 47,9
2000 52,1 47,9
2001 51,9 48,1
2002 53,5 46,5
2003 54,6 454
2004 52,4 47,6
2005 52,6 47,4
2006 51,3 48,7
2007 50,7 49,3
2008 50,5 49,5
2009 50,8 49,2
2010 51,0 49,0
2011 53,5 46,5
2012 52,5 47,5
2013 53,5 46,5
2014 53,2 46,8
2015 53,2 46,8
2016 54,8 45,2
2017 51,8 48,2
2018 52,2 47,8
2019 51,8 48,2
2020 50,4 49,6
2021 51,9 48,1
2022 51,8 48,2
2023 48,6 51,4
2024 49,3 50,7

) Nach LFA, GU, KFA-Steuerverbund (periodengerecht), Grunderwerbsteuerzuweisungen und
Kompensationsleistungen fiir die Verluste der Kommunen durch die Neuordnung des
Familienleistungsausgleichs unter Berlicksichtigung der Spitzabrechnung der Folgekosten der Deutschen
Einheit bis 2006

Quelle: Hessisches Ministerium der Finanzen
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Leistungen des Landes an die hessischen Kommunen
und Zweckverbande

—in Mio Euro -

Jahr Insgesamt Verand. im Kommunalen Verand. davogu[&erhalb Verand. Anteil
(%) Finanzausgleich (%) des KFA (%) %

1995 3.616,2 0,9 2.503,8 2,1 1.112,4 -1,7 30,8
1996 3.584,8 -0,9 2.361,7 -5,7 1.223,1 10,0 34,1
1997 3.492,6 -2,6 2.452,6 3,8 1.040,1 -15,0 29,8
1998 3.307,0 -5,3 2.426,2 -1,1 450,3 -56,7 13,6
1999 3.416,6 3,3 2.553,1 5,2 4415 -2,0 12,9
2000 3.413,5 -0,1 2.630,3 3,0 400,4 -9,3 11,7
2001 3.415,1 0,0 2.698,2 2,6 716,9 79,0 21,0
2002 3.417,1 0,1 2.692,6 -0,2 724,5 1,1 21,2
2003 3.488,9 2,1 2.695,1 0,1 793,8 9,6 22,8
2004 3.133,3 -10,2 2.407,2 -10,7 726,1 -8,5 23,2
2005 3.480,4 11,1 2.454,3 2,0 1.026,1 41,3 29,5
2006 3.690,0 6,0 2.547,9 3,8 1.142,0 11,3 30,9
2007 4.452,6 20,7 3.211,5 26,0 1.241,1 8,7 27,9
2008 4.422,0 -0,7 3.278,1 2,1 1.144,5 -7,8 25,9
2009 4.433,6 0,3 3.271,7 -0,2 1.161,9 1,5 26,2
2010 4.121,0 -7,1 2.846,9 -13,0 1.274,1 9,7 30,9
2011" 4.800,5 16,5 3.220,6 13,1 1.579,9 240| 329
2012 4.954,4 3,2 3.591,5 11,5 1.362,9 -13,7 27,5
2013 5.459,9 10,2 3.820,5 6,4 1.639,4 20,3 30,0
2014 5.453,0 -0,1 4.037,9 57 1.415,1 -13,7 26,0
2015 5.863,0 7,5 4.108,5 1,7 1.754,5 24,0 29,9
2016 6.654,1 13,5 4.307,5 4,8 2.346,6 33,7 35,3
2017 7.653,3 15,0 4.586,8 6,5 3.066,5 30,7 40,1
2018 7.949,1 3,9 4.973,2 8,4 2.975,9 -3,0 37,4
2019 8.068,7 1,5 5.211,0 4,8 2.857,7 -4,0 35,4
2020 10.492,9 30,0 5.863,2 12,5 4.629,7 62,0 44,1
2021 9.810,3 -6,5 6.186,8 5,5 3.623,5 -21,7 36,9
2022 10.370,4 5,7 6.288,1 1,6 4.082,3 12,7 39,4
2023 10.972,9 5,8 6.839,9 8,8 4.133,0 1,2 37,7
2024 11.306,5 3,0 6.948,2 1,6 4.358,3 5,5 38,5
2025 Soll 11.737,5 3,8 7.131,0 2,6 4.606,5 57 39,2

1) Ohne Schlaglochprogramm in Héhe von 80 Mio. Euro.

Quellen: Hessisches Ministerium der Finanzen; Berechnung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse
Hessisches Ministerium der Finanzen; Zahlungen an Gemeinden/Gv. und Zweckverbande auRerhalb des KFA
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 1)

Rechnungsjahr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 Soll

Leistungen des Landes an die hessischen Kommunen
und Zweckverbande

12.000

14.000

2.503,8

2.361,7

2.452,6

2.426,2

2.553,1

—in Mio Euro -
2.0.00 4.0.00 6.(?00 8.0.00 10.?00
1.112,4
1.223,1
1.040,1
450,3
4415

@im Kommunalen Finanzausgleich

BauBerhalb des KFA

4.586,8 3.066,5
4.973,2 29759
5.211,0 2.857,7
5.863,2 4.629,7
6.186,8 3.623,5
6.288,1 4.082,3
6.839,9 4.133,0
6.948,2 4.358,3
7.131,0 4.606,5

1) Ohne Schlaglochprogramm in Héhe von 80 Mio. Euro.
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Steuerverbundmasse (unbereinigt)

Jahr Gesamtschliisselmasse davon Landkreise
inkl. Allg. Finanzzuweisung
an den LWV Hessen
T Euro T Euro %

1996 1.382.048 559.149 40,46
1997 1.455.955 561.208 38,55
1998 1.399.521 510.131 36,45
1999 1.453.620 523.303 36
2000 1.535.413 515.899 33,6
2001 1.626.875 530.908 32,63
2002 1.642.240 535.923 32,63
2003 1.602.966 523.105 32,63
2004 1.309.801 427.181 32,61
2005 1.354.696 442.086 32,63
2006 1.421.210 463.792 32,63
2007 1.663.230 542.772 32,63
2008 1.910.055 623.320 32,63
2009 1.852.812 604.639 32,63
2010 1.479.112 481.528 32,56
2011 1.764.461 579.385 32,84
2012 2.118.398 691.310 32,63
2013 2.320.646 725.476 31,26
2014 2.424.736 796.421 32,85
2015 2.509.291 824.371 32,85
2016 3.161.565 996.492 31,52
2017 3.351.082 1.101.836 32,88
2018 3.491.545 1.170.302 33,52
2019 3.601.266 1.202.720 33,40
2020 4.062.482 1.275.110 31,39
2021 4.133.096 1.247.149 30,17
2022 4.230.251 1.257.590 29,73
2023 4.599.245 1.380.756 30,02
2024 4.711.549 1.414.787 30,03
2025 4.865.076 1.486.585 30,56

Quelle: Hessisches Ministerium der Finanzen; Berechnung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse
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Anteil Aufwendungen soziale Sicherung an Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgaben Anteil
Aufwendungen  Verwaltungs- Au.fwenfiungen
Haus- Ausgaben fir soziale haushalt ohne so::‘alAeuSslsc;:s;l:‘ng
halts- Soziales LWV-Umlage Sicherung Abdeckung
jahr Altfehlbetrage " ervaltungs-
haushalt
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro %

1 2 3 4 5 6
1996 1.566,5 482,6 2.049,1 3.207,7 63,88
1997 1.475,7 481,5 1.957,3 3.178,0 61,59
1998 1.422,7 4991 1.921,8 3.173,4 60,56
1999 1.390,4 577,6 1.968,0 3.326,0 59,17
2000 1.403,9 576,1 1.980,0 3.468,0 57,09
2001 1.410,6 567,7 1.978,3 3.369,5 58,71
2002 1.447,9 562,7 2.010,6 3.550,1 56,64
2003 1.522,8 582,2 2.105,0 3.527,7 59,67
2004 1.554,4 586,5 2.140,9 3.595,3 59,55
2005 2.071,6 627,9 2.699,5 4.396,8 61,40
2006 2.293,5 624,2 29177 4.871,0 59,90
2007 2.240,8 631,3 2.872,1 4.434,8 64,76
2008 2.233,1 615,5 2.848,6 4.548,6 62,62
2009 2.378,0 647,9 3.025,8 4.710,8 64,23
2010 2.438,5 709,3 3.147,8 4.896,8 64,28
2011 2.420,3 736,7 3.157,0 4.972,8 63,49
2012 2.562,2 755,7 3.317,9 5.154,3 64,37
2013 2.686,5 788,8 3.475,3 5.432,3 63,97
2014 2.837,3 788,2 3.625,5 5.561,4 65,19
2015 3.038,6 821,0 3.859,6 5.838,2 66,11
2016 3.578,4 822,0 4.400,4 6.373,2 69,05
2017 3.629,8 851,8 4.481,6 6.523,4 68,70
2018 3.641,7 923,1 4.564,8 6.738,0 67,75
2019 3.601,3 939,6 4.540,9 6.865,5 66,14
2020 3.858,2 893,0 4.751,2 71721 66,25
2021 3.982,6 934,1 4.916,7 7.651,5 64,26
2022 4.456,7 1.021,0 54777 8.174,5 67,01
2023 5.188,4 1.072,7 6.261,1 9.139,9 68,50

Zuwachs 1996-2023 3.621,9 590,1 4.212,0 5.932,2
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Ergebnis der Umfrage zur Haushaltssituation der hessischen Landkreise in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3
Landkreis
Gesamtfinanzrechnung Gesamtfinanzhaushalt Héchstbetrag
Ergebnisrechnung Saldo / Verbindlichkeiten aus Ergebnishaushalt voraussichtlicher Saldo Liquiditatskredite It.
Jahresergebnis Innenfinanzierungskraft Liquiditatskrediten Jahresergebnis Innenfinanzierungskraft Haushaltssatzung
zum
2024 2024 31.12.2024 2025 2025 2025
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Bergstralle -18.228.252 -16.671.457 0 -11.042.839 -8.595.405 50.000.000
Darmstadt-Dieburg -45.416.765 -21.419.803 0 -37.922.234 -48.013.889 80.000.000
GroR-Gerau -21.976.339 -38.668.337 70.185.557 -16.202.800 -28.404.700 120.000.000
Hochtaunus -16.618.614 -21.633.604 0 -12.426.907 -12.272.387 50.000.000
Main-Kinzig -9.527.923 -11.191.658 115.121 10.823.812 -8.494.999 70.000.000
Main-Taunus -11.289.543 -16.298.680 0 -10.337.756 -7.704.246 25.000.000
Odenwaldkreis -16.577.885 -6.716.608 5.002.170 -14.788.636 -8.289.549 25.000.000
Offenbach -16.356.545 -34.520.102 4.041.827 2.766.157 -17.377.389 50.000.000
Rheingau-Taunus -5.294.587 -18.437.843 10.266.000 -24.342.350 -29.180.120 80.000.000
Wetterau -19.835.879 -5.800.888 0 -17.801.648 -21.434.292 67.000.000
Reg.Bez.Darmstadt -181.122.331 -191.358.980 89.610.675 -131.275.201 -189.766.976 617.000.000
GielRen -21.667.786 -41.644.204 0 -14.260.600 -18.318.001 25.000.000
Lahn-Dill -48.002.824 -37.892.586 0 -44.788.924 -47.349.922 100.000.000
Limburg-Weilburg 6.455.848 3.210.650 0 1.633.641 3.188.125 0
Marburg-Biedenkopf -20.815.209 -23.474.287 0 -22.405.854 -20.919.453 70.000.000
Vogelsberg -5.000.000 974.334 0 -4.244.640 -4.424.970 30.000.000
Reg.Bez. GieRen -89.029.971 -98.826.093 0 -84.066.377 -87.824.221 225.000.000
Fulda -7.000.000 -1.556.693 0 -20.929.500 -22.283.900 0
Hersfeld-Rotenburg -14.467.645 -22.107.783 22.365.000 -46.294.203 -47.796.617 150.000.000
Kassel -19.240.731 -23.033.841 25.540.692 -19.273.376 -29.695.576 85.000.000
Schwalm-Eder -22.930.394 -16.157.257 5.170.664 -15.823.075 -24.366.875 80.000.000
Waldeck-Frankenberg -25.588.788 -27.060.810 0 -26.540.740 -29.999.999 45.000.000
Werra-MeiRner -20.500.000 -30.787.285 17.158.754 -15.297.036 -19.845.259 40.000.000
Reg.Bez. Kassel -109.727.558 -120.703.669 70.235.110 -144.157.930 -173.988.226 400.000.000
Land Hessen -379.879.859 -410.888.742 159.845.784 -359.499.508 -451.579.423 1.242.000.000
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Ergebnis der Umfrage zur Haushaltssituation der hessischen Landkreise in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Landkreis Hebesatz Hebesatz
Kreisumlage | Schulumlage Gesamt Kreisumlage Kreisumlage Schulumlage Gesamt Kreisumlage
Sonderstatusstadte Sonderstatusstadte
mit Schultréagerschaft mit Schultragerschaft
2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025
% % % % % % % %

Bergstrale 31,55 21,57 53,12 33,04 22,56 55,60

Darmstadt-Dieburg 37,77 21,14 58,91 37,77 22,23 60,00

GroR-Gerau 38,42 20,92 59,34 43,19 41,42 25,41 66,83 46,19
Hochtaunus *1 37,66 17,45 55,11 38,52 17,59 56,11

Main-Kinzig 37,27 16,50 53,77 39,60 39,07 17,50 56,57 41,40
Main-Taunus 33,30 17,60 50,90 36,25 17,66 53,91

Odenwaldkreis 35,60 21,40 57,00 36,60 21,40 58,00

Offenbach 36,32 18,67 54,99 41,35 17,14 58,49

Rheingau-Taunus 31,76 21,77 53,53 33,26 24,32 57,58

Wetterau 31,10 16,77 47,87 34,90 17,06 51,96

Reg.Bez.Darmstadt 35,07 19,38 54,45 41,40 37,22 20,29 57,51 43,80
GieRen 33,90 18,30 52,20 35,57 35,15 19,00 54,15 36,82
Lahn-Dill *2 34,86 17,80 52,66 33,50 19,50 53,00

Limburg-Weilburg 34,20 15,30 49,50 30,20 19,30 49,50

Marburg-Biedenkopf 29,36 20,25 49,61 35,93 30,91 21,80 52,71 37,48
Vogelsberg 37,49 19,80 57,29 37,69 19,80 57,49

Reg.Bez. Gieen 33,96 18,29 52,25 35,75 33,49 19,88 53,37 37,15
Fulda 30,57 17,50 48,07 35,55 30,57 17,50 48,07 35,55
Hersfeld-Rotenburg 39,00 14,83 53,83 39,00 18,46 57,46

Kassel 34,20 21,80 56,00 36,20 21,80 58,00

Schwalm-Eder 30,41 15,35 45,76 32,41 15,35 47,76
Waldeck-Frankenberg 29,61 19,24 48,85 34,70 18,15 52,85

Werra-Meiliner 33,96 16,49 50,45 36,96 16,21 53,17

Reg.Bez. Kassel 32,96 17,54 50,49 35,55 34,97 17,91 52,89 35,55
Land Hessen 34,21 18,59 52,80 37,97 35,69 19,51 55,20 39,49

*1 Hebesatz Kreisumlage fiir Sonderstatusstadt ohne Schultragerschaft: 32,79 % (2024) bzw. 33,54 % (2025)
*2 Hebesatz Kreisumlage fiir Sonderstatusstadt ohne Schultragerschaft: 32,33 % (2024) bzw. 30,97 % (2025)
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Ergebnis der Umfrage zur Haushaltssituation der hessischen Landkreise in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2
davon
Landkreis Zuschussbedarf Produktbereich 05 Zuschussbedarf LWV-Umlage Zuschussbedarf Produktbereich 06 | Anteil Zuschussbedarf PB 05 und 06 an|
Soziale Leistungen fur SGB Il Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allg. Deckungsmitteln
incl. LWV-Umlage
Saldo nach ILV Saldo nach ILV
2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
% %
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Bergstralte 139.811.670 136.932.188 19.960.534] 25.464.914 64.410.128 68.400.000 72.541.626 77.669.980 88,86 83,54
Darmstadt-Dieburg 165.858.562 176.650.339]  29.486.559] 31.769.537 68.828.964 73.252.947 89.972.240 93.763.404 87,35 88,52
GroR-Gerau 165.196.768 171.948.700]  31.857.210] 32.244.000 67.684.103 72.233.100 63.079.610 70.567.900 85,40 82,56
Hochtaunus 138.697.749 139.469.092 17.960.334]  20.424.141 63.750.002 66.872.208 49.131.985 45.203.636 86,51 80,24
Main-Kinzig 252.996.235 261.405.752]  48.221.870] 45.687.129] 103.895.721] 111.667.798 72.577.218 66.086.753 87,03 82,90
Main-Taunus 147.965.587 173.582.842 15.349.115]  25.612.821 73.066.260 78.033.349 47.617.773 47.903.911 87,02 86,78
Odenwaldkreis 38.798.055 42.155.404 7.325.651 9.233.615 21.797.688 23.134.399 35.474.168 38.526.075 79,81 82,27
Offenbach 217.204.303 233.630.184]  42.569.340] 38.168.360 91.228.308]  100.802.500 100.416.072]  104.477.443 89,75 81,79
Rheingau-Taunus 101.703.980 117.969.177 15.442.820] 18.745.678 44.107.920 46.880.400 42.504.184 48.933.546 86,42 93,20
Wetterau 171.339.982 177.745.919]  23.704.603] 21.096.107 72.884.640 80.904.683 88.275.647 87.241.043 94,95 86,18
Reg.Bez.Darmstadt 1.539.572.891]  1.631.489.597| 251.878.036| 268.446.302| 671.653.734] 722.181.384 661.590.523|  680.373.691 87,31 84,80
GieRen 172.736.753 161.671.600]  35.403.677] 34.838.281 67.061.452 71.515.000 43.280.232 42.900.877 92,38 81,76
Lahn-Dill 156.672.034 158.069.359]  26.775.995] 26.277.295 61.855.883 66.140.353 42.092.165 45.234.788 88,47 88,90
Limburg-Weilburg 92.103.392 88.231.724 15.474.314] 10.918.692 39.102.948 40.532.865 25.017.036 25.847.957 72,85 71,89
Marburg-Biedenkopf 143.898.876 148.116.147 15.467.931] 20.234.421 72.718.432 67.959.000 35.043.653 36.993.748 87,02 85,38
Vogelsberg 61.228.897 64.747.510 9.755.182]  9.683.320 23.840.904 25.176.900 27.439.495 26.900.030 84,30 83,63
Reg.Bez. GieRen 626.639.952 620.836.340] 102.877.099| 101.952.009| 264.579.619] 271.324.118 172.872.581| 177.877.400 85,00 82,31
Fulda 114.895.316 122.827.326 11.424.605] 14.963.132 54.583.078 58.065.000 31.750.111 35.881.234 79,00 82,00
Hersfeld-Rotenburg 65.228.120 66.729.302 8.448.595]  8.776.963 30.164.160 29.069.234 33.376.827 33.467.750 78,10 78,48
Kassel 129.351.249 144.040.218 12.399.481] 14.073.823 53.278.956 58.547.642 52.771.474 49.989.638 82,60 81,09
Schwalm-Eder 89.672.547 89.011.837 5.275.072]  6.561.280 41.221.627 44.000.000 41.270.090 41.435.669 84,89 77,77
Waldeck-Frankenberg 37.378.316 45.615.214 9.619.962] 11.544.805 36.961.087 40.710.553 38.187.906 43.037.124 55,67 56,40
Werra-Mei3ner 55.776.815 65.005.914 6.378.051 7.063.326 22.445.592 23.851.700 23.388.356 24.451.260 85,23 87,92
Reg.Bez. Kassel 492.302.363 533.229.811 53.545.766] 62.983.329] 238.654.500| 254.244.129 220.744.764|  228.262.675 717,58 77,28
Land Hessen 2.658.515.206]  2.785.555.748| 408.300.900] 433.381.641| 1.174.887.853| 1.247.749.631 1.055.207.868] 1.086.513.766 83,98 82,06

40








 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: nach der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 1
     Wie aktuell
      

        
     1
     1
     1
     1408
     121
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: vor der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 1
     Wie aktuell
      

        
     1
     1
     1
     1408
     121
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: vor der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 1
     Wie aktuell
      

        
     1
     1
     1
     1408
     121
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: nach der letzten Seite
     Anzahl der Seiten: 1
     Wie aktuell
      

        
     1
     1
     1
     1408
     121
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Bereich: alle Seiten
     Neues Dokument erstellen
     Beschneiden: Größe ändern 8.268 x 11.693 Zoll / 210.0 x 297.0 mm
     Versatz: kein 
     Normen (erweiterte Option): 'Original'
      

        
     32
            
       D:20251111111243
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     No
     1125
     212
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     17.0079
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     145
     144
     145
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





